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Begrüßung 

Heinrich Boge 

Die Themen der diesjährigen Arbeitstagung berühren nur auf den ersten 
Blick ausschließlich polizeiliche Fragen. Ein kurzes Nachsinnen offen
bart indessen, daß sich hinter ihnen tiefgreifende und weitreichende 
gesellschaftliche Probleme verbergen. Polizeiliche Fragen widerspiegeln 
stets nur die gesellschaftlichen Probleme der Zeit. 

Der in den letzen Jahren zu beobachtende, besorgniserregende überpropor
tionale Anstieg der Kriminalität gerade in den Teilbereichen der Aggres
sionsdelikte, Eigentums- und Rauschgiftdelikte kann nicht losgelöst von' 
den gesellschaftlichen Entwicklungen im politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Bereich betrachtet werden. Protest, Verweigerungsverhalten 
und Zukunftsängste bei der Jugend, die restriktive Wirtschaftslage und 
eine damit verbundene Arbeitslosigkeit, sowie die wachsende Außenseiter
rolle unserer ausländischen Mitbürger stellen Bedingungen dar, die un
mittelbar Einfluß auf die Kriminalitätsentwicklung nehmen und die bei der 
Diskussion der Perspektiven der Verbrechensbekämpfung notwendigerweise 
einer Erörterung bedürfen. 

Wir alle hoffen, daß die Tagung uns einer Lösung der anstehenden Probleme 
näherbringt. Es werden Vertreter der Bereiche Politik, Justiz, Wissen
schaft und Medien die vor uns liegenden Probleme eingehend erörtern. Für 
die Übernahme dieser Aufgabe an dieser Stelle einen herzlichen Dank an 
die Damen und Herren Referenten. Sie alle genießen in Ihren jeweiligen 
Fachgebieten ein hohes Ansehen. Es ist daher zu erwarten, daß die vor uns 
liegenden Vorträge und die sich daran anschließenden Diskussionen zu Er
gebnissen führen, die für die polizeiliche Arbeit - aber auch für andere 
Institutionen - richtungsweisend für die bestimmbare Zukunft sind. 

Ich wünsche Ihnen anregende und interessante Stunden und eine gute Zeit 
in Wiesbaden. 
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Eröffnungsansprache 

Gerhart Rudolf Baum 

Das Bundeskriminalamt besteht in diesem Jahr 30 Jahre. Das ist Anlaß 
für Rückblick und Ausschau! Daher begrüße ich das Thema der diesjährigen 
Arbeitstagung. Es beschränkt sich nicht auf Einzelaspekte polizeilicher 
Tätigkeit. Es gibt vielmehr Gelegenheit zu genereller, wertender Bestands
aufnahme und Ausblick in die kommenden Jahre. Wir müssen uns immer wie
der dagegen wehren, uns vom Alltagsgeschäft zerreiben zu lassen. 

Der Wert der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes - und das hat wesent
lich zu ihrem außerordentlichen Ruf und ihrer breiten Resonanz beige
tragen - liegt in dem offenen Dialog zwischen Praxis, Wissenschaft und 
Politik. Nachdenken über Verbrechensbekämpfung ist nicht das Monopol des 
Staates oder der Polizei, sondern geht alle gesellschaftstragenden Kräfte 
an! Auch die Polizei sieht ihre Arbeit nicht isoliert, sondern muß sich 
immer fragen: Welche Rahmenbedingungen haben sich geändert, ändern sich 
oder werden sich in Zukunft ändern - und was folgt daraus für die polizei
liche Arbeit? 

Die Zahl der von der Polizei erfaßten Delikte ist seit 1953 ständig ge
stiegen. Obwohl die Basiszahlen immer höher wurden, hat sich die Steige
rung fortgesetzt. Was uns besonders beunruhigt: Die Steigerung geht prak
tisch quer durch alle Deliktsgruppen. Sie beschränkt sich nicht auf Mas
sendelikte. Der Zusammenhang zwischen dem Wandel tatsächlicher Verhält
nisse und der Kriminalitätsentwicklung liegt auf einigen Feldern oft 
auf der Hand: Fahrradboom und der enorme Anstieg von Fahrraddiebstählen 
z. B. stehen in Zusammenhang. Mehr Selbstbedienungsläden führen zu mehr 
Ladehdiebstählen. Automatisierter Fahrscheinverkauf hat einen Anstieg 
der Fälle von Beförderungserschleichung zur Folge. Schwieriger ist da 
schon die Frage, ob und welche der gesellschaftlichen Veränderungen Ein
fluß auf die Kriminalitätsentwicklung haben. 

Wer sagt, wir lebten in einer Zeit des Umbruchs und daraus folgert, dies 
sei der Grund für steigende Kriminalität, argumentiert zu undifferenziert. 
Die "Kriminologische Weltformel", wenn es sie denn gäbe, müßte sicher kom
plexer ausfallen. Dieses Feld eignet sich nicht für vordergründige Ver
einfachungen und unbewiesene Behauptungen, die oft leicht eingängig sind 
und schnell den Beifall des Publikums finden. Wir dürfen uns nicht mit 
Scheinbegründungen begnügen, die uns allzu leicht bewußt oder unbewußt 
davon abhalten können, den tieferen Ursachen nachzuforschen, die vielleicht 
oft auch für uns selbst unangenehm sind. Wie wenig wir wirklich wissen 
über Zusammenhänge zwischen bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen 
und der Kriminalitätsentwicklung, zeigen einige Beispiele. 

Der Zusammenhang zwischen Gewaltdarstellung in den Medien und Gewalt
kriminalität gehört schon fast zum Allgemeingut. Wirklich nachgewiesen 
ist dies bis heute noch nicht. 



- 8 -

Oder: Selbstverständlich war für jedermann, daß verdichtete Hochhaus
bebauung erhöhte Kriminalität begründet. Das mag in den USA so sein, 
neuere Untersuchungen haben aber gezeigt,daß dies in der Regel für die 
Bundesrepublik nicht gilt. 

Oder: Jugendarbeitslosigkeit führt zur Kriminalitätsgefährdung, sagen 
die meisten. Die damit verbundene Notsituation zwinge gerade zur An
passung, sagen andere. Disziplinierung durch Not und Arbeitslosigkeit 
kann aber für eine freiheitliche Demokratie kein Rezpt sein. In der 
Perspektivlosigkeit der betroffenen Jugendlichen, in dem Mangel an Mög
lichkeiten zum Engagement und zur Entfaltung der beruflichen und persön
lichen Anlagen, liegt die größte Gefährung - und dies ist keine kriminelle. 
Wenn Arbeitslosigkeit Erwachsene aufs tiefste in ihrem Selbstwertgefühl 
treffen kann, wieviel mehr muß dies für Jugendliche gelten, die dieses 
Schicksal in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung trifft! 

Es geht hier in erster Linie um ein grundsätzliches soziales Problem 
und erst in zweiter Linie um eine polizeiliche Frage. Die Polizei ist 
besonders tangiert durch die Mißtrauensbarriere, die viele Jugendliche 
allgemein gegenüber diesem Staat aufgerichtet haben, der ihnen jeden
falls aus ihrer Sicht nicht genügend Chancen zum Engagement bereithält. 
Die Polizei trägt hier etwas, was sie selbst da nicht zu verantworten hat. 
Deshalb hat die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auch für den Innen
minister ganz wesentliche Bedeutung. Es wird auch darauf ankommen, außer
berufliches Engagement der Jugendlichen mehr als bisher zu fördern. 

Dle Uberkommene Überzeugung, gesellschaftlicher Fortschritt bestehe im 
Wachstum, höherem Bruttosozialprodukt, größerer Produktivkraft, besserem 
materiellen Lebensstandard, ist ins Wanken geraten. Energiekrise, Um
weltgefährdungen, Nord-Süd-Gefälle und Arbeitslosigkeit sind Teilaspekte 
~ieser Problematik. Das Anspruchsdenken haben die Jüngeren ja schließlich 
'~-on uns übernommen. Daß Ziele wie Vorrang der privaten Lebensgestaltung, 
stärkere Betonung der Mitrnenschlichkeit, Selbstverwirklichung im Beruf 
~nd Mitwirkung bei Entscheidungen, vor allem bei Teilen der Jugend zu
~ehrnend an Bedeutung gewinnen, ist mehr als ein gesunder Anpassungsprozeß, 
es ist schon ein Bewußtseinswandel, den alle Bürger im Grunde durchmachen 
müssen. Der jungen Generation fällt dies leichter, da sie nicht, wie 
die ältere Generation, viele Jahre unter materieller Not leiden mußte. 

Dlese Entwicklung ist zwangsläufig mit gesellschaftlichen Konflikten ver
bunden. Herkömmliche Normen werden in Frage gestellt. Ich warne aber davor, 
bereits in diesen Veränderungen zwingende Gründe für einen Kriminalitäts
schub zu sehen- Die Veränderung in der Lebenshaltung der jüngeren Ge
neration wird leider oft leichtfertig mit der Kriminalitätsentwicklung in 
Beziehung gesetzt. Unfriedliche Demonstra~ionen, Hausbesetzungen, Anstieg 
der Gewaltkriminalität, allgemeiner Anstieg der Kriminalität und selbst 
Terrorismus werden vermengt. Dies ist nicht nur in der kurzschlüssigen 
Vereinfachung falsch. Nicht die Veränderungen in der Lebenshaltung der 
Jugend sind kriminalitätsfördernd, sondern die Verweigerung, sich mit den 
z~grundeliegenden Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen. 
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Die Kette "Gesellschaftliche Entwicklung - Kriminalitätsentwicklung -
Verbrechensbekämpfung" kann eben auch dadurch überdehnt werden, daß 
man solche Zeitströmungen negiert. Der Dampfkesseleffekt ist die Folge! 
Die Last trägt dann letzIich die Polizei. Um es noch genauer zu sagen: 
der einzelne Polizeibeamte. Gesellschaftliche Konflikte löst man weniger 
durch Repression als durch Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen und 
Mut zu neuen Wegen. Das bedeutet: Ein nur formaler Dialog mit den von 
Jugendlichen vertretenen Positionen reicht nicht, entscheidend ist eine 
ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung, zu der immer auch Lernbereit
schaft gehört. Wir müssen dabei durch einen mühsamen Prozeßder Ver
trauensbildung hindurch. Dazu gehört auch Festigkeit in Grundpositionen. 
Anbiederung wird nicht helfen, weil sie nicht dem entspricht, was von 
uns zu Recht verlangt wird: nämlich Glaubwürdigkeit! Wenn. tatsächlich 
Mängel an Kommunikationund Mitmenschlichkeit, die Bindungen und Be-
züge Gründe für die Kriminalitätsentwicklung sind, sehe ich gerade in 
dem neuen Bewußtsein, ihrem Engagement füreinander, in der Jugend eine 
Chance für die Zukunft! Die Rigorosität ihrer Forderungen und der Miß
brauch dieser Bewegung durch solche, die ganz andere freiheitsfeind
liche Ziele verfolgen, dürfen uns den Blick für den Kern ihrer Anliegen 
nicht verstellen. 

Die Aufklärungsquote ist in den letzten Jahren trotz steigender Krimi
nalitätszahlen konstant geblieben. Die Aufklärungsquoten im Bereich der 
Schwerkriminalität sind nach wie vor beeindruckend. Die deutsche Polizei 
ist eine der effektivsten in der Welt! Sie können insoweit mit der Be
standsaufnahme zufrieden sein! Ohne den ständigen unermüdlichen Einsatz 
der Polizeibeamten läßt sich das nicht halten. Die hohe Zahl der Uber
stunden, die weder durch Freizeit noch finanziell ausgeglichen werden 
können, ist für ihren engagierten Einsatz ein sichtbares Zeichen. Es kann 
aber nicht dabei bleiben, daß ständige Überstunden und Überbeanspruchung 
typische Merkmale des Polizeiberufs sind. Ich denke dabei nicht nur an 
die Beamten, sondern auch an ihre Familien. 

Die Bundesregierung hat bei ihren generellen Sparmaßnahmen gerade dieser 
außergewöhnlichen Belastungssituation der Polizei Rechnung getragen. Bei 
den allgemeinen Stelleneinsparungen für 1982 hat das Bundeskabinett eine 
einzige Ausnahme gemacht:nämlich für die Polizeivollzugsbeamten des Bun
deskriminalamtes. Außerdem hat das Kabinett alle noch bestehenden KW-
und Sperrvermerke für das Bundeskriminalamt aufgehoben und zugesichert, 
daß für alle rd. 400 - ich wiederhole 400! - noch in der Ausbildung 
zum Kriminalkommissar befindlichen Beamten die notwendigen stellen zur 
Verfügung stehen werden. Ich erhoffe mir von diesen Beschlüssen eine 
Signalwirkung für die Länder, ebenso zu verfahren. Wenn die Sicherheits
lage es erfordert, wird das Bundeskabinett auch nicht zögern, trotz 
genereller Stellenkürzungen in der gesamten Bundesverwaltung die Stellen
situation bei den Sicherheitsbehörden zu verbessern. 

Sie mögen aus diesen Beschlüssen ersehen, wie die Bundesregierung die 
Bedeutung der Arbeit der Polizei einschätzt. Ich bin sicher, daß die 
Landesregierungen die gleiche Grundposition vertreten. Auch dies gehört 
meiner Meinung nach zu der Bestandsaufnahme, die bei dieser Arbeits-
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tagung vorgenommen werden soll. Noch eines möchte ich zur Personal
situation beim Bundeskriminalamt, über die in jüngster Zeit einiges zu 
lesen war, ,anmerken: Uns ist bewußt, daß es hier noch Engpässe gibt. Ge
rade aus dlesem Grunde hat das Kabinett die Zusicherung für die Übernahme 
der rd. 400 a~g:henden Kriminalkommissare gegeben. Die Leistungskraft 
des B~ndeskrlmlnalamtes wird dadurch ganz erheblich verstärkt werden. 
W~s e~n Zuwachs von rd. 400 POlizeivollzugsbeamten bedeutet,wird erst 
rl~h~lg deutlich, wenn man sich vor Augen hält, daß z. Z. im Bundes
kr1ffilnalamt rd. 950 POlizeivollzugsbeamte des gehobenen Dienstes tätig 
sind. 

Einige Brennpunkte der Kriminalität und damit auch der Verbrechensbe
kämpfung, die nicht zuletzt in der Öffentlichkeit eine wesentliche 
Rolle spielen und damit nicht nur die objektive Sicherheitslage, sondern 
auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wesentlich beinflussen,will 
ich herausgreifen. Hier sehe ich auch als Politiker Schwerpunkte polizei
licher Tätigkeit! 

Die "organisierte Kriminalität" ist ein typisches Beispiel für Änderung 
im Kriminalitätsgeschehen durch Veränderung der Rahmenbedingungen, wie 
offene Grenzen, Mobilität usw. Ihre Gefährlichkeit liegt vor allem im 
konspirativen Vorgehen der Straftäter, in der professionellen Tataus
führung unter Verwendung verbesserter Techniken sowie überregionalen 
und internationalen Verflechtungen. Nicht selten gehören die zusammen
arbeitenden Täter solchen Gruppierungen an, die sich gegenüber Außen
stehenden ~ückenlos abschotten. Um es aber klar zu sagen: Wir haben kein 
"organized crime" wie in den USA oder Italien. Aber es gibt alarmierende 
Ansätze für organisiertesVerbrechen auch bei uns. Hier ist ein Schwer
punkt polizeilicher Verbrechensbekämpfung für die Zukunft. Wir müssen 
sorgfältig prüfen,ob und in welcher Weise dieser neuen Qualität des Ver
brechens durch neue Methoden und verbesserte Ausstattung rechtzeitig be
gegnet werden kann. Dazu gehört auch: Die Polizei muß den notwendigen 
rechtlichen Handlungspielraum haben, um in organisierte Kriminalitäts
bereiche eindringen zu können - z. B. durch.Under-Cover-Agents. Dafür 
werde ich mich einsetzen. 

Vor allem im Bereich des Rauschgifthandels und -schmuggels haben wir 
es häufig mit internationaler, organisierter Kriminalität zu tun. Der 
Rauschgiftmißbrauch ist eines der bedrückendsten Probleme unserer Zeit. 
Die Gründe sind vielfältig, Erklärungsversuche oft spekulativ. Auch 
hier warne ich,undifferenziert einen Werteverfall bei der Jugend verant
wortlich zu machen. Wer weiß, in welchem Maße auch Generationen vor 
uns anfällig gewesen wären, wenn sie nur die Gelegenheit gehabt hätten, 
wie dies heute im Zeitalter der schrumpfenden Entfernungen und schneller 
Transportmöglichkeiten der Fall ist? Das Rauschgiftproblem ist eben 
nicht nur ein Problem der Anfälligkeit, sondern auch der Verfügbarkeit. 
Bei aller Notwendigkeit, darüber nachzudenken, warum Teile unserer 
Jugend rauschgiftanfällig sind, dürfen wir nicht übersehen, daß wesent
liche Ursache auch das kriminelle Gewinnstreben von Verbrecherbanden 
ist. Es wird daher auch in Zukunft darauf ankommen, die Verfügbarkeit -
nämlich das Angebot - einzudämmen. 
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Die polizeiliche Arbeit auf diesem Sektor hat höchste Priorität. 
Die Entwicklung der jüngsten Zeit gibt etwas Hoffnung: Denn im 
ersten Halbjahr 1981 hat es erstmals einen Rückgang der Rauschgift
delikte um 2 % gegeben. Was das bedeutet, wird erst richtig deutlich, 
wenn man sich die ständigen zweisteIligen Steigerungsraten der letzten 
Jahre vor Augen hält. Auch die Tatsache, daß die Zahl der Drogentoten 
sinkt und die Preise für Heroin gestiegen sind, zeigt, daß es gelungen 
ist, das Angebot zu verknappen. Dazu hat beigetragen, daß wir durch 
bilaterale Zusammenarbeit mit ausländischen Dienststellen den Zufluß 
bereits vor unseren Grenezn - insbesondere auf der Balkanroute - ein
gedämmt haben. Mein Besuch in Bulgarien vor wenigen Tagen hatte daher 
auch in erster Linie das Ziel, die Zusammenarbeit bei der Rauschgift
bekämpfung noch weiter zu intensivieren. Wir dürfen uns aber keinen 
Illusionen hingeben: Das Rauschgift wird sich neue Kanäle suchen. 
Bislang noch nicht in großem Umfang gehandelte Drogen, wie das Kokain, 
sind dabei, sich einen Markt zu erobern. Deshalb dürfen und werden 
unsere Anstrengungen nicht nachlassen! 

Rauschgifthandel und Ausländerkriminalität werden oft in einen Zu
sammenhang gestellt. Denn immerhin ist jeder vierte Tatverdächtige bei 
Rauschgifthandel und -schmuggel ein Ausländer. Obwohl wir bei vielen 
Deliktsgruppen eine steigende Zahl von tatverdächtigen Ausländern zu 
verzeichnen haben, lege ich Wert auf die Feststellung, daß sich der 
ganz überwiegende Teil der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer ge
setzestreu und loyal zum Gastland verhält. Wir dürfen nicht einfach nur 
die Zahlen sehen: Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt hinsichtlich 
ausländischer - insbesondere jugendlicher - Straftäter insoweit ein 
verkürztes Bild wieder, als ein Vergleich mit der Kriminalitätsbelastung 
durch Deutsche wegen der Unterschiede in Alters-, Geschlechts- und Sozial
struktur "hinkt". Auch hier warne ich vor Vereinfachung und scheinbaren 
Patentlösungen. Eine fundierte und sachliche Diskussion des Problems ist 
notwendig, damit das Thema keine Ausländerfeindlichkeit schürt. 

Ursache der Ausländerkriminalität - und insbesondere jugendlicher Aus
länder der zweiten und dritten Generation - ist vorallem deren gesell
schaftliche Außenseiterrolle. Ich bin daher der Ansicht, daß die Aus
länderkriminalitätnicht isoliert, sondern im Rahmen der gesamten Aus
länderpolitik angegangen werden muß. Denn nur diese ist letztendlich 
geeignet, die wesentliche Kriminalitätsursache - nämlich die Randgruppen
situation - zu beseitigen. Die Polizei ist hier mit einem Konflikt kon
frontiert, dessen Ursachen sie nicht beseitigen kann, noch gar zu ver
treten hat. Es handelt sich auch hier um ein soziales Problem, mit dessen 
konkreten Folgen die Polizei belastet ist. 

Ebenso verhält es sich bei der Jugendkriminalität. Es handelt sich ange
sichts der Zukunftschancen in erster Linie um ein soziales, und erst in 
zweiter Linie um ein polizeiliches Problem. Es kommt hinzu, daß die Polizei 
hier in zunehmendem Maße mit einer Mißtrauensbarriere konfrontiert wird. 
Wir müssen der Jugend mehr Chancen des Engagements in und für diesen 
Staat geben. 
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Die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt hat gerade bei jungen 
Menschen - aber auch ganz allgemein- auffällig und in beunruhigendem 
Maße zugenommen. Auch international ist in den letzten beiden Jahr-
zehnten ein erheblicher Anstieg von Gewalttaten zu verzeichnen. 
Wenn beschwichtigend gesagt wird, der Anteil der Gewaltkriminalität 
liege in Mittel- und Westeuropa nur zwischen fünf bis fünfzehn Prozent, 
muß ich vor Verharmlosung warnen: Dieser Anteil bleibt nur deshalb so 
gering, weil die Massenkriminalität so stark zu Buche schlägt. Niemand 
weiß so gut wie Sie: Die zahlreichen empirischen Ansätze der Agressions
forschung haben bisher nur wenig Licht und gesichertes Wissen in das 
Dunkel der Gewaltkriminalität gebracht. Die IMK hat daher Ende 1980 den 
Beschluß gefaßt, Forschung auf diesem Gebiet zu koordinieren und vor 
allem zu initiieren. Immerhin wird allgemein der Anstieg der Gewalt
krlminalität in den Veränderung der Sozialisation und der Sozialkontrolle 
gesehen. Sofern bildet nach überwiegender Auffassung die Gewaltkriminalität 
im kriminologischen Gesamtzusammenhang der Einzeldelikte keine "Insel". 

Daraus folgt: Polizeiliche Präventions- und Interventionsstrategien allein 
genügen nicht. Das Problem muß vielmehr in einem allgemeinen gesellschafts
politischen Zusammenhang gesehen werden. Gewaltkriminalität, Demonstra
tionen und Hausbesetzungen werden häufig in einen leichtfertigen Zusam
menhang gestellt. Wir müssen die ebenso verhängisvolle wie falsche Asso
ziation der Begriffe "Gewalt" und "Demonstration" aufbrechen, wenn das 
Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit nicht Schaden nehmen soll! Wir 
müssen diese Assoziation auch deshalb aufbrechen, weil wir sonst leicht 
der Gefah~ unterliegen könnten, die polizeiliche Taktik auf eine falsche 
Grundannahme zu stützen. Mit kluger und einfühlsamer Besonnenheit hat 
die Polizei bisher fast immer die schwierige. Aufgabe gemeistert, zugleich 
die Ausübung des Grundrechts der Demonstrationsfreiheit zu schützen 
als auch dem Mißbrauch dieser Freiheit durch Gewaltausschreitungen frei
heitsfeindlicher Minderheiten entgegenzutreten. Die Polizeibeamten haben 
Anspruch auf Unterstützung und Schutz bei ihrer schwierigen Aufgabe. 
Diesem Schutz auf trag laufen jedoch Vorschläge zuwider, die den Ermessens
spielraum der Polizei einschränken und die Konflikte noch steigern. 
Nicht allein das öffentliche Echo der einzelnen terroristischen Tat 
verhilft dem Terrorismus zu seiner Wirkung. Es ist in noch größerem 
Maße die Reaktion auf die terroristische Drohung, die Abwehrmaßnahme, 
die unser Leben verändert. Es ist der Stacheldraht um das Gericht, um 
Ministerien, es sind Personenkontrollen, die die Bedrohung durch Gewalt 
in unserem Leben immer wieder präsent machen. Ich gehe davon aus - und die 
Aktionen der Terroristen von links und rechts in jüngster zeit bestätigen 
dies -, daß wir alle und insbesondere die Sicherheitsbehörden auf diesem 
Feld in absehbarer Zeit weiter gefordert sein werden. Die Sicherheitsbe
hörden von Bund und Ländern waren sich immer im klaren, daß die RAF in 
der Lage ist, Gewalttaten zu begehen. 

Bund und Länder haben daher zu keinem Zeitpunkt ihre Anstrengungen in 
der Fahndung abgeschwächt. Wir haben in den letzten Jahren erhebliche 
Fahndungserfolge erzielt. Dies darf nicht verschwiegen 'werden, wenn 
manchmal schnell und leichtfertig von sogenannten Fahndungspannen die 
Rede ist. Mehr als die Hälfte der Täter, die an der Ermordung Hanns-Martin 
Schleyers und seiner Begleiter beteiligt waren, sind in Haft. Wir haben 
Vorbereitungshandlungen stören können. Trotz aller Anstrengungen müssen 
wir mit Nüchternheit sagen, daß wir mit dem bisher Erreichten zufrieden 
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sein können. Wir müssen unsere Anstrengungen weiter verstärken. Dazu 
gehört auch, daß wir die Täter und ihr gefährliches Umfeld noch stärker 
isolieren. Daß wir deutlich machen,daß die Terroristen über kein poli
tisches Konzept verfügen. Daß sie abstrusen Theorien über anarchistische 
Gewalt anhängen. Daß es überhaupt keinen Sinn gibt, sie zu unterstützen. 

Bei Betrachtung der RAF darf nicht in den Hintergrund treten, daß auch 
die Revolutionären Zellen eine große Gefahr darstellen. Ich schätze diese 
zumindest auf Dauer nicht geringer ein, als die Gefahr durch die RAF. 
Aber auch ihnen ist es ebensowenig wie der RAF gelungen, breite Solidari
sierung zu erreichen. Im Gegenteil. Brutale, kriminelle Gewaltanwendung 
wie die Ermordung von Minister Karry erweckt Abscheu und nicht Sympathie. 

Terroristen von rechts verüben zunehmend - organisiert oder auf eigene 
Faust - schwere Straftaten wie Sprengstoff- und Brandanschläge bis hin 
zum Mord. Die Gewaltanschläge des Jahres 1980 und das jüngste Feuerge
fecht mit der Polizei in München sind erschreckende Höhepunkte dieser 
Entwicklung. Die Ermittlungen zu den Waffenfunden in Niedersachsen -
insbesondere zu Herkunft und Verwendungszweck der Waffen sowie zum or
ganisatorischen Hintergrund des Täters - werden erst erweisen, ob wir 
es mit einer neuen, bisher noch nicht bekannten Dimension des Rechtster
rorismus zu tun haben. Der Umfang der Waffenfunde läßt sich jedenfalls 
auch nicht annähernd mit dem bekannten Waffenfetischismus der Rechtsex
tremisten erklären. Die Weigerung des Täters, trotz halbjähriger Beuge
haft über seine Verbindungen zu bestimmten Rechtsterroristen Aussagen 
zu machen und sein Selbstmord dokumentieren die Entschlossenheit und den 
Fanatismus militanter Rechtsextremisten - aber eben auch die Ausweg
losigkeit, den Irrweg, den jede extremistische Betätigung darstellt. Das 
müssen wir jungen Menschen klar machen, die sich von der abstrusen, 
borniert primitiven Gedankenwelt des Nazismus angezogen fühlen. Welche 
beispiellose Unmenschlichkeit ist aus dieser Gedankenwelt entstanden! 

Der Rechtsextremismus ist weitgehend unberechenbar und daher, um in 
der Fachsprache dieser Tagung zu bleiben, wenig "präventabel". Das macht 
seine besondere Gefährlichkeit aus. Zudem sind die Verbindungen deutscher 
Neonazis zu ihren Gesinnungsgenossen in den USA und im westeuropäischen 
Ausland enger geworden. Sie unterstützen sich international mit Propa
gandaschriften, Geld, Fluchthilfe und bei der Beschaffung von Waffen. 
Unverzichtbar ist daher auch hier die internationale Zusammenarbeit, 
die wir in letzter Zeit erheblich verstärkt haben, um den Bewegungs
spielraum der Terroristen zu verringern. 

Wir treten dem Terrorismus von rechts mit der gleichen nüchternen Ent
schlossenheit entgegen wie dem Terrorismus von links. Für die Ursachen
forschung mag die Unterscheidung in Rechts- oder Linksextremismus inter
essant sein, für den Unrechtsgehalt der Taten und das Maß der polizei
lichen Anstrengungen zur Bekämpfung dieser Kriminellen macht dies aber 
keinen Unterschied. Die Sicherheitsbehörden sind hier auf keinem Auge 
blind. Vorwürfe, wir würden die Gefahr von rechts überzeichnen, sind 
inzwischen verstummt. Statt dessen heißt es jetzt vereinzelt, wir hätten 
die Gefahr unterschätzt. Andere sagen wiederum das Gegenteil! Der Links-
extremismus sei unterschätzt worden. Hilfreich ist ein solcher Vorwurf 
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für die Arbeit der Sicherheitsbehörden nicht. Was wir brauchen, ist Ge
meinsamkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus und nicht gegenseitiges 
Aufrechnen. Die Sicherheitsbehörden, Polizei und Verfassungschutz, haben 
Anspruch auf die geschlossene Unterstützung durch Politik und Öffentlich
keit bei ihrem Einsatz gegen Rechts- und Linksextremismus. 

Gegenüber allen Herausforderungen auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit 
gilt es nicht nur Geschlossenheit, sondern auch Gelassenheit an den Tag 
zu legen. Einige kriminelle Desperados können diese Republik nicht in 
Frage stellen. Dies können wir nur selbst durch überzogene Reaktionen. 

Ohne internationale Zusammenarbeit sind im Bereich der Dauerverbrechens
bekämpfung keine Erfolge zu erzielen. Ich hoffe, Herr Boge, unsere Ini
tiative zur Stärkung der ArbeiL von INTERPOL, die eine stärkere Berück
sichtigung regionaler Zusammenhänge anstrebt, wird hier helfen. Um so 
mehr freut es mich, daß der Generalsekretär von INTERPOL, Herr Bossard, 
auf dieser Tagung referieren wird. 

Träger der Verbrechensbekämpfung ist zuvorderst die Polizei. Bestands
aufnahme und Perspektiven der Verbrechensbekämpfung müssen sich daher 
auch mit der Entwicklung der Polizei auseinandersetzen. An der Ent
w1cklung der polizeilichen Sicherheitsorgane wird der hohe Stellenwert 
äeutlich, den politisch Verantwortliche der Inneren Sicherheit zumessen. 
1'1e große Masse der polizeilichen Aufgaben Iä.ßt sich ohnehin nur örtlich 
bewältigen. Soweit Täter überregional tätig sind, begründet dies für 
slch allein genommen noch keine Notwendigkeit, das Bundeskriminalamt mit 
den Ermittlungen zu beauftragen. Gute Zusammenarbeit zwischen den ein
zelnen Polizeibehörden und im erforderlichen Umfang Unterstützung durch 
das Bundeskriminalamt begründen auch hier die besten Erfolgsaussichten. 

Durch abgestimmte Grundsätze ist die Einheitlichkeit, die für ein wirk
sames Handeln der Sicherheitsorgane erforderlich ist, im Zwischen-Länder
Bereich und im Bund-Länder-Verhältnis hergestellt worden. Die Zusammen
arbeit zwischen Bund und Ländern ist gut: Die bisherigen Erfolge, etwa 
bei der Bekämpfung der Gewaltkriminalität und insbesondere des Terroris
mus und der Rauschgiftkriminalität, sind das Ergebnis gesamtpolizeilicher 
Anstrengungen. Das Bundeskriminalamt kann stolz darauf sein, hier wesent
liche Beiträge geleistet zu haben. Das gilt insbesondere für den Bereich 
der Kriminaltechnik. Die erreichten Fortschritte sind hier besonders ein
drucksvoll. Das Bundeskriminalamt und mehrere Landeskriminalämter ver
fügen heute über Einrichtungen, die die Anwendung der neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnisse bei der Auswertung von Spuren jeglicher Art 
ermöglichen. 

Wenn man über die Möglichkeiten der Technik spricht, muß man auch über 
1hre Grenzen reden. Dabei denke ich natürlich nicht an die Grenzen des 
Machbaren, sondern an die Grenzen des Gewollten. Für jeden Polizisten 
sind Eingriffe in Rechte der Bürger über die rein rechtliche Zulässig
keitsprüfung hinaus immer nur dann vertretbar, wenn Eingriffsintensi-
tät und Eingriffszweck in einer ausbalancierten Relation zueinander stehen. 
Wie schwierig diese abstrakte Vorgabe im konkreten Einzelfall zu bestim
men ist, wissen Sie und ich nur zu gut. Wenn wir aber die Liberalität 
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unserer Gesellschaft wahren und erhalten wollen, müssen wir diesen 
Konflikt Tag für Tag aufs neue lösen. Nur so bewahrt sich die Polizei 
auch, was für ihre Aufgabenerfüllung unverzichtbar ist:das Vertrauen der 
Bürger. 

Es war schon immer so, daß der Bürger die Polizei danach beurteilte, 
ob sie ihm im konkreten Fall als Freund und Helfer oder als Verkörpe
rung der sich gegen ihn wendenden Staatsmacht erschien. Auch heute noch 
ist das Verhältnis von Bürger und Polizei von abstraktem Wohlwollen bei 
konkretem Distanzbemühen geprägt. Daswird sich aber dann ändern, wenn 
die Polizei zunehmend in Auseinandersetzungen mit Bürgern getrieben 
wird, weil gesellschaftliche Probleme nicht politisch gelöst werden, wenn 
der Versuch unternommen wird, ihnen mit polizeilichen Mitteln beizukommen. 

Lassen Sie mich Ihnen zum Abschluß noch eine Sorge vortragen. Ich habe 
bereits betont, daß die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in unserem 
förderativen System gut ist. Trotzdem bleibt für mich ein Mangel bestehen, 
der in letzter Zeit zunehmend deutlich wird. Ich möchte dies anhand 
eines Beispiels erläutern: Die einzelnen Länder legen jedes Jahr ihre 
Krlminalstatistik vor. Das Bundeskriminalamt faßt das Zahlenwerk der Länder 
dann zu einer Kriminalstatistik zusammen. Das Ergebnis der Kriminalsta
tistik ist dann zu beurteilen, zu gewichten; es ist zu prüfen, welche 
Folgerungen daraus zu ziehen sind. 

Es bleibt nicht aus ,daß die Beurteilung durch die vielen Stellen je 
nach politischer Grundeinsteilung unterschiedlich ausfällt oder zu
mindest unter politischen Gesichtspunkten stark beeinflußterscheint. Ich 
würde es daher begrüßen, wenn es im Interesse der Versachlichung ein un
abhängiges Gremium geben würde, das selbst auswertet und Bund und Ländern 
seine Vorschläge vorlegt. Die Schwierigkeit liegt in der Zusammensetzung 
dieses Gremiums. 

Ein letztlich doch weisungsgebundenes Gremium von Beamten des Bundes und 
der Länder wird kaum die notwendige Autorität haben. Ich hätte Zweifel, 
ob ein solches Gremium die notwendige Breite hätte, um nicht nur polizei
liche und verwaltungsmäßige Aspekte zu sehen, sondern in seine Beurtei
lung auch gesellschaftliche Prozesse mit einzubeziehen. Über die Vorlage 
einer solchen fundierten Analyse hinaus könnte es auch Aufgabe eines 
solchen Gremiums sein, für die Kriminalitätsentwicklung bedeutsame Ent
wicklungstendenzen frühzeitig aufzuzeigen sowie Anstöße für staatliche 
und private Maßnahmen zu geben. Ich möchte es hier bei diesem Anstoß be
lassen, weil auch meine Überlegungen hierzu noch nicht abgeschlossen sind 
und ich hierzu mit meinen Kollegen noch beraten möchte. 

Dankbar wäre ich Ihnen, wenn auch Sie die Diskussion darüber aufnehmen 
würden, und zwar nicht nur während oder am Rande dieser Arbeitstagung, 
die sicherlich Gelegenheit dazu gibt, sondern auch durch Erörterung 
mit anderen, die nicht hier sein können. Die Sache ist es wert, in einer 
breiten Diskussion, die sich nicht auf die Auswertung der Kriminal
statistik beschränken muß, abgewogen zu werden. Ich meine, daß dies über 
die Auswertung der Kriminalstatistik hinaus zu Beiträgen für die Ver
brechensbekämpfung führen könnte. 

In diesem Sinne wünsche ich der Arbeitstagung einen erfolgreichen Ver
lauf und gute Ergebnisse. 
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Kriminalistik -

Eine Bestandsaufnahme der letzten Jahrzehnte 

Waldemar Burghard 

Bitte erlauben Sie mir zunächst eine Vorbemerkung, die gewissermaßen 
der Eingrenzung und Strukturierung des mir gestellten Themas dienen soll. 

1. Ich verstehe Kriminalistik hier als Synonym für die unmittelbare, alsG 
praktische repressive und präventive Verbrechensbekämpfung, wobei ich die 
Prävention im Hinblick auf das Referat von Herrn Dr. Kube hier völlig 
ausklammern möchte. Präzisiert: Kriminalistik i. S. meines Themas umfaßt 
das zweckmäßige Vorgehen bei der Aufklärung von Straftaten, der (richtigen) 
Verwendung der dabei einzusetzenden Kräfte sowie der technischen Hilfs
mittel und der Untersuchungsverfahren. 

2. Bedeutsam für die Betrachtung des Gegenstandes Kriminalistik in dem 
so definierten Sinne sind im Prinzip alle staatlichen Strafverfolgungs
organe. Ich rechne indessen mit Ihrem Verständnis, wenn ich meine Ausfüh
rungen primär auf die Polizei, insbesondere die Kriminalpolizei abstelle. 

3. Der Untertitel "eine Bestandsaufnahme der letzten Jahrzehnte" könnte 
die Erwartung implizieren, einen historischen Abriß der Kriminalistik 
vorgestellt zu bekommen. Solche Erwartungen muß ich enttäuschen. Ich will 
vielmehr versuchen, das Umfeld, in dem Kriminalistik in der Bundesrepublik 
Deutschland heute stattfindet, ein wenig auszuleuchten mit dem Ziel, vor
handene Schwachstellen zu identifizieren und auf ihre Relevanz für die 
aktuelle und zukünftige Verbrechensbekämpfung zu untersuch~n. 

Diese Eingrenzung meines Themas erscheint mir vor allem im Hinblick auf 
die nachfolgenden Referate geboten, mit denen Ihnen wesentliche Bereiche 
der Kriminalistik vorgestellt werden. 

A. Die Verbrechenswirklichkeit 

Ich will versuchen, das Thema durch Erhebung des Ist-Zustandes, also unter 
Betrachtung der Verbrechenswirklichkeit, in den Griff zu bekommen. Die 
Kriminalität, d. h. Umfang und Wirkung abweichenden (kriminellen) Ver
haltens von einzelnen oder Gruppen, bezieht sich ganz allgemein auf den 
Menschen, genauer auf sein Verhalten bei der Vorbereitung einer Straf
tat, bei der eigentlichen Tatausführung und ggf. auch auf sein spezielles 
Verhalten nach der Tat. So kennzeichnen neben der Zahl der Rechtsver
letzungen vor allem persönliche Qualifikationen der Straftäter, Art und 
Umfang ihres Zusammenwirkens sowie Intensität und Qualität ihrer Planungs
prozesse die Verbrechenswirklichkeit. 

Eine Kategorisierung der Rechtsbrecher nach 

- Amateuren 

- Spezialisten 

- Professionellen und 

- Managern des Verbrechens 
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spiegelt Realität, Bandbreite und Stufung der Erscheinungsformen 
~ider und umreißt zugleich ihre Entwicklung und Tendenzen. Dabei können 

ethnologische Besonderheiten, Tätermotivationen und spezielle Formen 
gesellschaftlicher Konfliktbewältigung als Untermengen dieser Katego
rien in diesem Zusammenhang vernachlässigt werden. 

Unter Amateuren verstehe ich - neben den Konflikts- und Zufallstätern 
vor allem die Gelegenheitstäter; Personen jedenfalls, die Straftaten 
ohne nennenswerte Durchführungsplanung begehen. 

Unter Spezialisten fasse ich die Gruppe jener Straftäter zusammen, 
die über qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen, die sie bei 
der Tatbegehung einsetzen. Mit einern in Ansätzen erkennbaren Planungs
aufwand wird zumindest eine Mir.iffii~~ung des En~äe~Kungsrisikos angestrebt. 

Professionelle sind eher Generalisten als Speziallsten. Charakteristisch 
ist die Verflechtung verschiedener Deliktsarten innerhalb eines Tat
komplexes. Bei langfristiger Gesamtplanung und gründllcher Datailplanung 
Jeder Phase des Tatablaufs kommt es zu einern terminiert.en (oder auch auf 
Dauer angelegten) Zusammenschluß zu Gruppen (Banden), in denen hierar
chische Strukturen erkennbar sind und die ihre Tatortwechsel unter Arbeits
und Funktionsteilung ausführen. 

Manager des Verbrechens organisieren Straftaten nach stabsmä61gen und/ 
oder betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Eine mehrstufig gegliederte 
Aufbauorganisation, in der die Hierarchiestufen meist perfekt gege~
einander abgeschottet sind oder auch ein zweckorientierter Verbune 
mehrerer selbständiger Gruppen, ln jedem Fall aber eine exakte Zlel
planung, innerhalb derer einzelne Delikte nur Teile langfristiger Unter
nehmungen sind, schaffen die Voraussetzungen für die Erreichung d€r 
;iesetzten Ziele. 

Eine theoretisch eindeutige analytische Trennung dieser Typen soll mit 
dieser verallgemeinernden Charakterisierung nicht angestrebt werden; eine 
exakte Trennung dürfte übrigens wegen der in der Realität bestehenden 
vlelgestaltigen Überschneidungen auch nicht möglich sein. Es besteht 
~ämlich ein Kontinuum aufsteigender organisationeller Verfestigungen, 
auf dem jede Erscheinungsart ihren definierten Platz findet, dabei aber 
Übergänge zuläßt und die Tatsache hinreichend berücksichtigt, daß Grup
penzugehörigkeit, Lernprozesse, Begegnungen und Eingewöhnungsmechanis
men im Milieu über Aufstieg unä Standort innerhalb dieser subkulturellen 
Soziotopen mitbestimmen. 

Der generelle Mangel an wissenschaftlich gesichertem und praktisch ver
wertbarem Wissen hat in Deutschland zu einer bisher fruchtlosen Diskussion 
darüber geführt, ob und in welchem Maße es "organisierte Kriminalität" 
gibt, wobei typische Mißverständisse in der Kommunikation, die sich aus 
dem Bedeutungsinhalt von "organized crime" im amerikanischen Sinne er
geben, die entscheidende Rolle zu spielen scheinen. 
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Es kann in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob oder inwie
weit termini wie Syndikat, syndicated crime, organized crime, Mafia, 
Comorra usw. auf heutige konkrete kriminelle Erscheinungen in der 
Bundesrepublik angewendet werden können. 

Entscheidend ist vielmehr dies' Jede Straftat, an der mehrere Personen 
beteiligt sind, setzt - sofern sie nicht im Einzelfalle aus einer 
affektiv geladenen Situation spontan geschieht - ein bestimmtes Maß 
an Rollenverteilung und Planung voraus. Das aber sind bereits typische 
Gestaltungsfaktoren von "Organisation", wenn man Organisation im 
Sinne der Betriebswirtschaftslehre als ziel- und zweckorientiert 
geordnete Integration von Einzelelementen zu einer Einheit verstehen 
will. 

Die Geschichte der Menschheit und der Kriminalistik verdeutlicht struk
turiertes kriminelles Verhalten und immer schon bestehende Beziehungs
gefüge der handelnden Personen. Mittelalterliche Diebeszünfte und 
Gaunerbanden haben den mit ihrer Bekämpfung betrauten Organen sicher 
so viel Schwierigkeiten bereitet, wie es heute Spezialisten, Profes
sionelle, Banden ühd kriminelle Vereinigungen tun. Aber: ~icht nur 
die Perfektionierung der Technik des Verbrechens, sondern vor allem 
die Mobilität, die Organisation der Kriminalität und ein hohes Maß 
an Konspiration ist Ausdruck des Niveaus und der Struktur der Krimi
nalität des industriellen Zeitalters. 

Mittel und Methoden der Kriminalistik wurden und werden von der Quali
tät der zu untersuchenden Tatabläufe und damit vom Grad der Speziali
sierung und Professionalisierung und schließlich vom Planungsaufwand 
der Rechtsbrecher bestimmt. Qualitative Veränderungen im Täterbereich 
forderten und fordern adäquate Veränderungen der Ermittlungsmethoden, 
zwingen die mit der Verbrechensbekämpfung befaßten Organisationen zu 
äußerer und innerer Adaption. 

Wenn heute organisationelle Verfestigungen und planerische Leistungen, 
denen wir vielfach unsere Anerkennung nicht versagen können, den 
Schwierigkeitsgrad kriminalistischer Arbeit bestimmen, müssen dem 
apriori gleichwertige kriminalistische Planungs leistungen entgegen
gestellt werden. Aber: Hier geht es nicht um Denkleistungen eines 
Generalstabes, der für einen nicht erhofften aber denkbaren Ausnahme
fall plant, hier muß jeder Plan als Teil eines aktuellen Problemlö
sungsprozesses verstanden werden, zu dem der ernsthafte Realisierungs
wille und reale Realisierungschancen gehören. Unsere Crux ist es, daß 
beide Elemente auf teuflische Weise miteinander verknüpft sind. Die 
Planqualität verhält sich nämlich umgekehrt proportional zu den be- , 
stehenden Realisierungschancen,und da diese aus Gründen,die ich noch 
darstellen werde, im Bereich der Kriminalistik zur Zeit nicht sonder
lich hoch eingeschätzt werden, kommt es bei uns zu dem vielen "Man
müßte-maI-Plänen"; Pläne, die aus einer erkannten Lage initiiert sind, 
dann abe~, wegen bekannter oder auch nur vermuteter Hindernisse bis 

,zur Substanzlosigkeit abgemagert, das Schicksal mehr theoretischer 
Gedankenspiele erleiden. 
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Ein grundlegender Wandel im logischen Ablauf kriminalistischer Ein
zelfalluntersuchungen wird so bald nicht stattfinden. Der Krimina
list wird insoweit also auch weiterhin nach Grundmustern handeln, 
deren Nichtbeachtung gemein~in als kriminalistischer Kunstfehler 
qualifiziert wird. Gegenüber den höheren Strukturebenen moderner 
Kriminalität hat die Kriminalistik aber nur dann eine reale Chance, 
wenn sie sich auf einen Apparat stützen kann, der in der Lage ist. 
flexibel, d. h. in concreto innovativ und kreativ zu reagieren. Die 
Produktion neuer Ideen und deren Realisierungsmöglichkeiten ist aber 
ganz wesentlich abhängig von den allgemeinen Umweltfaktoren, von 
ökonomischen und gruppendynamischen Gesetzmäßigkeiten. 

B. Das Umfeld, in dem Kriminalistik stattfindet 

Damit komme ich zur Betrachtung des Umfeldes, in dem Kriminalistik in 
der Bundesrepublik Deutschland heute stattfindet. Ich werde diese Be
trachtung unter drei generelle Aspekte stellen: 

einen rechtlich-gesetzlichen, 

einen politischen und 

einen tatsächlichen <oder wenn Sie so wollen) 

einen organisatorischen Aspekt. 

1. Die Strafverfolgung obliegt der Staatsanwaltschaft als einem dem Ge
richt gleichgeordneten Organ. Sie trägt die Verantwortung für die Recht
mäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Ermittlungsverfahrens. Anklagemono
pol und alleinige Verantwortung für das Ermittlungsverfahren bilden den 
rechtlichen Kern der Institution Staatsanwaltschaft. Die Beamten und Be
hörden des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag 
der Staatsanwaltschaft zu genügen. Sie sind Hilfsb~amte der Staatsan
waltschaft. 

Ohne den dieser Tatsachenfeststellung i~anenten Streit erneut anfachen 
zu wollen, darf unter Anerkennung regionaler und personenbezogener Nu
ancen aber generell dies behauptet werden: Die deutsche Kriminalpolizei 
hat sowohl national als auch international einen so hohen Grad von 
Spezialisierung in der Bekämpfung des Verbrechens erreicht, daß sie in 
praxi über das Aufklärungsmonopolverfügt. Die gemeinsame Zielsetzung 
von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft - bei organisatorisch und 
funktional ungelöster Abstimmung ihrer Aufgabenbereiche - führt zwar 
in Einzelfällen zu Reibungsverlusten und zu Friktionen und Frustationen 
bei beiden Instituionen. hat aber wegen der im Grunde unbestreitbaren 
fachlichen Kompetenz der Kriminalpolizei als In~titution der Verbrechens
bekämpfung auf die Kriminalitätsbekämpfung selbst keinen entscheidenden 
Einfluß. 

1.1 Generell findet Kriminalistik im Rahmen der geltenden Gesetze und 
Bestimmungen statt. Kennzeichen des demokratischen Rechtsstaates ist es, 
daß er seine ordnende-Gewalt auf das unumgängliche Minimum reduziert. 
Daraus ergeben sich systemimmanente Grenzen kriminalistischer Effizienz, 
die darüber hinaus dem verfassungsmäßigen Verhältnismäßigkeitsprinzip 
unterzuordnen ist. Innerhalb dieses Rahmens erfordert das aktuelle 

---
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kriminelle Geschehen indessen eine praktische Kriminalpolitik aus 
einem Guß, erfordert ein erkennbares Ordnungsprinzip, das nach Ge
wichtung der Verbrechenswirklichkeit durch eindeutige politische 
Entscheidungen die notwendigen Lösungen ermöglicht, erfordert vor 
allem auch eindeutige politische Zielvorgaben, innerhalb derer die 
Eingriffskompetenzen auf ein Gesamtziel abgestimmt sind. 

2. Damit bin ich beim Dolitischen Aspekt des Umfeldes, in dem sich 
Kriminalistik abspielt. Insoweit mag eine kurze historische Reminiszenz 
das spezielle Problemfeld eingrenzen. 

Unter dem Druck zunehmender, sich qualitativ verändernder Kriminalität 
(und demDruck wachsenden politischen Terrors) beschloß der Deutsche 
Reichstag im Juli 1922 die Einrichtung eines Reichskriminalpolizeiamtes. 
Ohne das förderale Prinzip der Polizeiorganisation in seinen Grund-
zügen anzutasten, sollten bestimmten Zentralstelien Steuerungsbefug
nisse übertragen werden mit dem Ziel, die Verbrechensbekämpfung reali
tätsadäquat zu betreiben. Innerhalb eines logischen Stufenaufbaues 
ordnete das Gesetz den Landeskriminalämtern die für die kriminalpoli
zeilichen Angelegenheiten erforderlichen Weisungskompetenzen gegenüber 
allen Polizeibehörden ihrer Länder zu. Das Reichskriminalpolizeiamt 
sollte befugt sein, die einheitliche Geschäftsführung der Landeskriminal
ämter, die einheitliche Ausbildung der Kriminalbeamten, das Informations
wesen, den Erkennungsdienst und die wissenschaftliche Auswertung zu 
organisieren. 

Das Gesetz trat nie in Kraft. Es scheiterte im Reichsrat, ein Faktum, auf 
das besonders aufmerksam zu machen ist. 

Der Gesetzesentwurf basierte auf der brillanten - übrigens heute noch un~ 
verändert geltenden - Philosophie, wonach sich eine Vielzahl begrenzter 
Organisationseinheiten in der latenten Gefahr befindet, zu einer eben
solchen Vielzahl gegeneinander abgekapselter Arbeitsinseln zu werden, 
wenn der organisatorischen Abgrenzung nicht ein Element hinzugefügt wird, 
das seinem Wesen nach grenzenlos ist: die Nachricht, die Information, 
die grenzenüberbrückende Kommunikation. 

Ich darf es Ihrem fachlichen Urteil überlassen, vor dem Hintergrund dieser 
Philosophie die Beschlüsse der ständigen Konferenz der Innenminister/ 
-senatoren des Bundes und der Länder vom 12.06.1981 zu beurteilen, die die 
Trennung des elektronischen Informationssystems der Polizei in INPOL-Bund 
und INPOL-Land vollziehen und durch das KAN-Konzept die Informationsbe
stände der Polizei regionalisieren. Hier stehen wir - fürchte ich - erst 
am Anfang einer unheilvollen Konzeption. 

Ich kann es mir nicht verkneifen, hier auch Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Tatsache zu lenken, daß beide Beschlüsse der IMK gegen den fachlichen 
Rat, ja gegen den Widerstand der Leiter der Landeskriminalämter zustande 
gekommen sind. 

Am 08.03.1951 beschloß der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Errichtung 
des Bundeskriminal(polizei)amtes. Es erreicht auch nach den Novellierungen 
der Jahre 1969 und 1973 nicht im entferntesten das Modell, das der Deutsche 
Reichstag rund 50 Jahre vorher im Interesse einer effektiveren Verbrechens
bekämpfung für erforderlich gehalten hatte. 
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Da aber in schöner Regelmäßigkeit die Schiffsschraube immer wieder neu 
erfunden werden muß, hat die Innenministerkonferenz angesichts des wei
teren Anwachsens der Kriminalität und der fortschreitenden Brutalisierung 
politischer Ausdrucksformen im Februar 1974 in ihrem "Programm für die 
Innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland " gefordert, das 
Bundeskriminalamt müsse die Informations- und Kommunikationszentrale 
der deutschen Polizei für die Verbrechensbekämpfung werden (!), die 
Landeskriminalämter müßten neben einheitlich festgelegten Mindestauf
gaben Weisungs- und Koordinierungsbefugnisse erhalten. 

Das BKA ist eine Nachrichtensammel- und Auswertungsstelle geblieben, ohne 
das originäre Recht, die Nachrichtenanlieferung verbindlich zu regeln.und 
dle Informationsverarbeitung einheitlich zu gestalten. Die Aufgaben der 
Landeskriminalämter können allenfalls bei wohlwollender Betrachtung als 
vereinheitlicht bezeichnet werden; die Weisungs- und Koordinierungsbe
fugnisse sind so unterschiedlich ausgestaltet wie eh und je. 

In dieser Situation war und ist das Problem gemeinsamer Verbrechensbe
kämpfung nur dadurch zu lösen, daß die Angelegenheiten und Bedürfnisse 
der Kriminalpolizei in der Bundesrepublik Deutschland und die sie ge
meinsam berührenden Fragen der Kriminalistik durch Absprachen und Ver
einbarungen geregelt werden. Seit der Einrichtung des Bundeskriminal
amtes geschieht das durch Beschlüsse der AG Kripo, der Arbeitsgemein
schaft der Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt. 
~leses Verfahren hat eindrucksvolle Beispiele für die Richtigkeit der 
~ussage geliefert, daß fachliche Einsicht und Vernunft immer praktikable 
Regelungen schaffen können. 
Häufig litt aber die Durchsetzung der gemeinsam gefaßten Beschlüsse an 
der Tatsache, daß die Leiter der Landeskriminalämter angesichts ihrer 
u~terschiedlichen Befugnisse nicht in der Lage waren, den Beschlüssen 
ln ihren Ländern problemlos Geltung zu verschaffen. So ist man auf die 
Ijee gekommen, die Beschlüsse der AG Kripo durch den Arbeitskreis 11 
'AK 11 für Öffentliche Sicherheit der Innenminister/- senatoren) prüfen 
L~d bewerten zu lassen und in gravierenden Fällen die Entscheidung der 
=~K herbeizuführen. So geht es natürlich auch. Indessen treten hier 
politische, häufig genug auch parteipolitische Aspekte neben die rein 
:~chlichen Erwägungen der AG Kripo, ein Umstand, der das im ganzen hoch
komplizierte Verfahren nur in Zeiten spektakulärer Straftaten einiger
;-:-,-=-Een reibungslos und schnell genug funktionieren läßt. 

":le Innere Sicherheit ist ein zentrales Thema der politischen Gegenwart. 
~s geht dabei vorrangig um den Schutz des eirzelnen vor dem Verbrechen, 
zunehmend aber auch um den Schutz der Einrichtungen des Staates und 
sEiner demokratischen Grundordnung" formuliert das Sicherheitsprogramm. 
_~gesichts dieser Erkenntnis der politisch Verantwortlichen bleiben einige 
der anscheinend noch immer bestimmenden Denkkategorien nur schwer versteh
.':)ar. 

Unverkennbar stand der Wiederaufbau der Polizei nach dem zweiten Weltkrieg 
~nter dem fortwirkenden Eindruck des Schreckens, der auch oder vor allem 
ffilt dem Wirken der Polizei des Dritten Reiches kompensiert wurde. Der 
politische Glaube, man, müsse das Instrument, mit dem der totalitäre Staat 
seine Bürger drangsaliert hatte, nur stumpf halten, um auch so demokra
tlsche Grundsätze sichtbar darzustellen, beeinflußte in der Phase des 
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Wiederaufbaues sicher viele Entscheidungen. Ich habe den Verdacht, daß 
sich daran inzwischen nichts Wesentliches geändert hat. Die Tatsache 
z. B., daß nicht die Polizei per se der Feind der Freiheit ist, muß 
immer erneut betont werden und die trügerische Hoffnung, in einer 
liberalen Gesellschaft möchten vorwiegend gesetzestreue Bürger leben, 
verstellt den Blick dafür, daß der Bürger in einer liberalen Gesell
schaftsordnung weit größeren Belästigungen und Gefahren durch Mit-
bürger, die die gemeinverbindlichenWertvorstellungen nicht akzep-
tieren, als durch den Staat ausgesetzt ist. Daraus folgt, daß in einer 
freien Gesellschaft die Polizei besonders effizient sein muß, wenn 
der Bürger vor den Angriffen seiner antisozialen Mitbürger wirksam 
geschützt werden soll. Trotz verbaler Bekundungen, die die Hoffnung 
stützen könnten, diese Erkenntnis würde das politische Handeln mit größer 
werdender Distanz zu den Erinnerungen an das Dritte Reich mehr und 
mehr bestimmen, bleibt nur das bedrückende Fazit, daß die Polizei 
allenfalls zu einem Verwaltungsorgan entwickelt wurde, dessen technisch 
hochentwickelter Apparat mit einer Bürokratie überzogen ist, unter der die 
Effektivität der Verbrechensbekämpfung von Jahr zu Jahr mehr leidet. 

Politiker trennen das Sicherheitsproblem traditionsgemäß in den Bereich 
der äußeren Sicherheit und den Bereich der inneren Sicherheit. Während 
die äußere Bedrohung permanent Gegenstand komplexer Betrachtungen, 
Analysen, Lagebeurteilungen und -bewertungen ist, fehlt für den inneren 
Bereich eine permanente, ressortübergreifende Lagebeurteilung. So werden 
Anliegen nur spartenmäßig, dazu noch auf verschiedenen Ebenen angegangen. 
Erkannte Funktionslücken werden zwar notdürftig durch Konferenzen und 
Ad-hoc-Gremien aufgefüllt, ohne daß ein Gesamtkonzept deren Arbeitser
gebnisse sinnvoll steuerte. Die Abhängigkeit der Politik (und der Politiker!) 
von der publizierten Meinung schafft zudem ein bedrohliches Übergewicht 
der Tagesaktualität, wodurch sich vielfache Schwierigkeiten und Wider-
stände bei der Bewältigung der nicht in die Stimmung des Augenblicks 
passenden Probleme ergeben. 

In dieser politischen Situation scheitert die Realisierung längerfristig 
angelegter kriminalistischer Planungen und Strategien zur Bekämpfung 
reisender und organisierter Rechtsbrecher häufig an den dazu meist er
forderlichen politischen Einzelentscheidungen, die - wenn sie dann 
kommen - häufig genug nur als "kleinster gemeinsamer Nenner" oder als 
schlichte "Ausweich- oder Schiebeentscheidung" qualifiziert werden 
können. Damit wird aber die Hoffnung auf Chancengleichheit zwischen 
Kriminalität und Kriminalistik immer utopischer. 

3. Das politische Umfeld, in dem Kriminalistik stattfindet, wird in 
weiten Bereichen tangiert, teilweise auch überlagert, von dem organi
satorischen Aspekt. 

Die Kriminalpolizei ist als Zweig der öffentlichen Verwaltung fest und 
wohl auch unauflösbar in deren hierarchische Strukturen eingebunden. 
Diese öffentliche Verwaltung definiert sich als Betriebstyp sui generis, 
den man allenfalls in seinen Grundzügen leistungsorientiert und damit 
betriebswirtschaftlich zu determinieren vermag, über den im einzelnen 
jedoch kein gesichertes ökonomisches Wissen existiert. Die wissenschaft
liche Diskussion in Deutschland macht schon durch unterschiedliche Be
griffsbildungen wie Rechts-, Sozial-, Politik-, Wissenschafts- und Be
triebswirtschaftslehre die Verständigung schwer. Es fehlt an einem ge-
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eigneten und einheitlichen Begriffssystem als Bezugsbasis; die Aus
deutung von Phänomenen wie Führung und Leistung bleibt abstrakt. 
Unausgewogenes fachliches und methodisches Wissen der Entscheidungs
träger über Möglichkeiten und Wirkungen von Organisationsformen ist 
häufig gepaart mit Unlust oder Unwillen, sich für Lösungen zu ent
scheiden, die den traditionellen hierarchischen Aufbau auflockern. 
Ungenügende Analysen der Schwachstellen, die mit organisatorischen 
Mitteln beseitigt werden könnten, sind die unmittelbare Folge. 

Einige eher zögernd angelegte Versuche der öffentlichen Verwaltung, 
ihre veralteten Organisationsstrukturen und Arbeitsmethoden durch 
Entlastung der oberen Führungsebene von Routineaufgaben, Verbesse
rungen der Willensbildungs- und Entscheidungprozesse durch Planung 
und Verbesserung der Motivation der Mitarbeiter zu verändern, müs
sen als gescheitert bezeichnet werden. Mehr als zuvor bildet die 
öffentliche Verwaltung in unserer Leistungsgesellschaft eine Insel, 
ln der Kompetenzprobleme, ungenügend definierte Aufgaben und fehler
hafte Delegierung zu einer erschreckenden Stabilisierung bürokra
tischer Denk- und Arbeitsweisen geführt haben. Das wird sich nicht 
ändern, solange innerhalb der öffentlichen Verwaltung das Aufar
beiten von soziologischen und arbeitspsychologischen Erkenntnissen 
und die Verarbeitung von Ergebnissen betriebsorganisatoris'cher 
Forschung unterbleibt. Das aber wird eine ebenso spezifisch deutsche 
Erscheinung auf überschaubare Zeit im Endeffekt verhindern: der 
Primat der Juristen. Nach deren Selbstverständnis ist die juristische 
Ausbildung allein und für sich schon der Garant für die sachgerechte 
Bewältigung aller Aufgaben in allen Lebensbereichen. Die Auswirkungen 
hat die Praxis zu tragen, in der es zu einer Entfremdung der in den 
Jberen Führungsebenen wirkenden juristisch geschulten Beamten von 
äen Spezialisten gekommen ist. Mehr noch: Der Spezialist wird ver
steckt oder auch ganz unverhohlen als Fachidiot qualifiziert. Seine 
P~obleme können nach dieser Betrachtungsweise vernachlässigt werden, 
brauchen jedenfalls nicht als bestimmendes Element in die Erwägung 
e~nbezogen zu werden. 

Das große Dilemma: In den oberen, insbesondere den ministeriellen 
Führungsebenen werden nicht nur die Organisationsformen sondern mehr 
Jnd mehr auch die Arbeitsabläufe bestimmt. Der traditionell hierarchi
sche Aufbau der Verwaltung impliziert ein Prinzip, nach dem Über-
und Unterordnung (verbunden mit zugehörigen und unverlierbaren Dienst
rängen) und starre Dienstwege die wesentlichen Interpretationsinhalte 
sind, von denen auch das praktizierte Führungssystem entscheidend ge
prägt wird. Für das Verhalten von Vorgesetzten und Untergebenen gilt 
folgerichtig der Grundsatz der Über- und Unterordnung und d~it des Be
:ehlens und Gehorchens. Die Auffassung, daß es das Recht und die Pflicht 
eines jeden Vorgesetzten sei, das Handeln seiner Untergebenen zu be
stimmen und die unerschütterliche Überzeugung, daß dasKönnen der höheren 
Instanz jeweils größer ist als das der nachgeordneten, bilden die geistige 
Basis für dieses autoritäre Führungsprinzip. 
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3.1 Die Probleme, die sich aus dieser nahezu absoluten Einbindung der 
Kriminalpolizei in die allgemeine Verwaltung ergeben, erhalten einen 
weiteren Aspekt durch die Tatsache, daß die Kriminalpolizei relativ 
eng mit der Schutzpolizei verknüpft ist. Das ist für die tägliche Zu
sammenarbeit notwendig und begrüßenswert, hat aber in Teilbereichen 
durcnaus auch negative Auswirkungen. Nach dem Sicherheitsprogramm 
der IMK ist im Interesse einer wirkungsvollen Zusammenarbeit der 
Polizei eine in den Grundzügen einheitliche Organisation notwendig. 
Es sind leistungsfähige Organisationseinheiten zu schaffen. Dazu sind 
Schutzpoliz,ei und Kriminalpolizei schon auf unterer Ebene organisatorisch 
unter eine Führung zu stellen (untere Integrationsebene). 

Dabei scheint es so, als würde unter Integration konsequent die Ein
schmelzung eines kleinen Teiles (der Kriminalpolizei) in ein übergeordnetes 
Ganzes lder Schutzpolizei) bei prinzipieller Austauschbarkeit der 
Führungskräfte verstanden. Es ist aber der ganz entscheidenae Irrtum, 
daß mit einer so konzipierten "Integration von oben" der erstrebte Zweck, 
nämlich die Schaffung leistungsfähiger Organisationseinheiten, erreicht 
werden könnte. Eher das Gegenteil ist der Fall. 

Ein unbestrittener Grundsatz aller Organisationslehren ist, daß jede Ge
samtaufgabe (Ziel) in Teilaufgaben aufgegliedert werden muß. Diese Teil
aufgaben führen - bei genügender Relevanz für den Gesamtauftrag - zur 
Institutionalisierung in bestimmten Organisationseinheiten (Abteilungen, 
Sparten pp). Die Trennung von Kriminalpolizei und Schutzpolizei ist aus 
einer solchen Aufgabendifferenzierung hervorgegangen. 

Die sich ständig verändernde Kriminalitätsqualität zwang zur Speziali
sierung und führte zur Institutionalisierung der Kriminalpolizei. Die 
Sachzwänge dieser kausalen Entwicklung bestehen fort. Sie dürfen deshalb 
jetzt auch nicht unter der programmatischen oder politischen Prämisse 
verschleiert werden, daß alle polizeilichen Teilziele letzten Endes 
irgendwie doch zusammengehören und deshalb eine Integration der mit der 
Sicherheit und Ordnung befaßten Sparten die konsequente Folge sein müsse. 
Die naheliegendere Idee, die bei der Schutzpolizei in der Verbrechens
bekämpfung tätigen Beamten in die Kriminalpolizei zu integrieren, gilt 
daneben als abstrus und defätistisch. 

Neben diese Probleme institutionaler Organisation treten aber gravierende 
Probleme funktionaler und personaler Organisation. Die gemeinsame Aus
bildung der Führungskräfte der Schutz- und Kriminalpolizei an der Polizei
Führungsakademie wird insbesondere im Bereich der funktionalen Führung 
(Führungslehre) weitestgehend von den Bedürfnissen der Schutzpolizei ge
prägt. Traditionsgemäß läuft das vor dem Leitbild der Führung geschlos
sener Einheiten ab, wodurch Assimilationen zum militärischen Bereich 
näher liegen als etwa zur Betriebswirtschaf~lehre. Danach vollzieht sich 
der Führungsprozeß in den Phasen Lagefeststellung - Lagebeurteilung -
Entschluß - Befehlsgebung - Kontrolle. Bevor dieser Prozeß jedoch ablaufen 
kann, muß er - dieser Vorstellung zufolge - erst einmal in Gang gesetzt 
werden. Der erforderliche Denk- und Handlungsablauf soll des Anstoßes in 



Form eines Befehls (Auftrages) bedürfen. Wesentliche Knotenpunkte dieses 
Systems sind deshalb auch jene Stellen, die Anwelsungsbefugnisse (Be
fehlsgewalt) haben. 

Ein solches Führungssystem ist der Kriminalistik wesensfremd. Kriminali
stisches Denken ist weit weniger formalistisch angelegt. Im Mittelpunkt 
detektivischer Denkkategorien stehen auch nicht Auftrag oder Befehl, 
sondern selbständige Leistungen im Rahmen von Problemlösungsprozessen. 
Das muß bei der Ausbildung von Führungskräften der Kriminalpolizei der 
entscheidende Ansatzpunkt sein. 

Versuche, kriminalistische Führungsprozesse als vermeintlich typische 
Objekte kybernetischer Betrachtung auf eine~ Ebene hoher Abstraktion 
anzugehen, sind kein Ausweg, sc~ange ~ü~~~~gspraKtiken, d~e lhren Ur
sprung in der Welt des Absolutlsmus haben, die wesentliche Bezugsbasis 
bleiben. 

Eine Integration von Schutz- und Kriminalpolizei läßt nach alledem eine 
durchgreifende Leistungsverbesserung nicht erwarten. Man kann deshalb 
wirklich nur wünschen, daß die Verantwortlichen bald davon ablassen, 
ausgerechnet durch Integration der Kriminalpolizei in die Schutzpolizei 
eine Lösung der wesentlichen Probleme der Kriminalitätsbekämpfung er
reichen zu wollen. 

Ich habe versucht, Ihnen das in seinen Grunds~rukturen eher leistungs
feindliehe Umfeld vorzustellen, in dem in der Bundesrepublik Deutschland 
die praktische Kriminalistik stattfindet. 

Dabei ist es nun nicht so, daß die Leistungen der Kriminalpolizei sich 
nicht sehen lassen kö~nten. Ganz im Gegentel~. Besonders dort, wo 
günstige personelle ~nä sachliche Voraussetzungen vorliegen, werden er
staunllche Ermittlungserfolge erzielt. Ich bestätige gern, daß es viele 
organisatorlsche Bereiche gibt, in denen hervorragende kriminalistische 
Arbeit geleistet werden kann. Aber ich habe nach fast vierzigjähriger 
Praxis nur noch gerlnge Hoffnung, solche Trauminseln könnten sich in 
elner Art ausweiten, daß die Kriminalpolizei in ihrer Gesamtheit -
wen~ man einmal ein viel gebrauchtes Bild aufnehmen will - dem Ver
trechertum nicht ständig hoffnungslos hinterherlaufen muß, sondern 
wenlgstens einmal auf Reichweite herankommt. Dabei hatte eine fühlbar 
verbesserte personale und technische Ausstattung der Polizei so etwas 
Wle eine Hoffnung auf Chancengleichheit aufkommen lassen. Doch die Krimi
~2lDolizei ist- um beim Bilde Zu bleiben - in der Rolle des Läufers ge
~lieben, dem man eine Tartanbahn gebaut und den man mit völlig neuarti
?en Rennschuhen ausgestattet hat, um ihn schneller zu machen, dem man 
aber gleichzeitig Bleigewichte umhängt, damlt seine Kondition nicht 
~eldet. 
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c. Die weitere Entwicklung der Kriminalistik 

Damit kann ich den zweiten Tel.1 meines Referates, nämlich die Darstellung 
der aus. dem Wandel der Verbrechensrealität abzuleitenden konzeptio
nellen Ansätze polizel.licher Arbeit sowie die technische Entwicklung mehr 
global angehen und damit anderen Referenten, insbesondere Herrn Pr~sident 
Dr. Boge und Frau Oberstaatsanwältin Werner die Substanz für ihre Themen 
IIPerspektiven der Verbrechensbekämpfung 11 bzw. "Organisierte Kriminali-
tät - Fiktion oder Realität?1I belassen. 

Ich muß meine bisherigen Ausführungen allerdings noch um einen Aspekt er
gänzen, um zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will. 

Kriminalistische Arbeit erfordert neben Kombinationsvermögen und der Fähig
keit zu logischem und scharfsinnigem Denken vor allem Originalität, 
Kreativität, Eigeninitiative und Verantwortungsfreude. Das sind zugleich 
wesentliche Merkmale des Individualisten, ein Zusammenhang, auf den wegen 
der ihm immanenten Problemfelder noch einmal hingewiesen werden muß. Der 
Zwang zu sinnvoller Steuerung von Einzelelementen und organisatorischer 
Bündelung von Aufgaben muß individuelle Freiräume per se begrenzen. Je 
bürokratischer Organisationen aber werden, um so schwerfälliger und 
innovationsfeindlicher reagieren sie; um so eher wird in ihnen schon 
reibungsloses Funktionieren als Leistung definiert. Ihr Hauptanliegen ist 
es, verläßliche, sich möglichst wiederholende und damit vorhersehbare 
Reaktionen ihrer Mitarbeiter zu erhalten. Individualisten werden da eher 
störend als hilfreich empfunden. 

Soll aber die Kriminalistik nicht auf tiie Leistungsbilanz einer Kataster
verwaltung reduziert werden, dann muß den Kriminalisten jener Spielraum 
belassen werden, der zur sinnvollen Erledigung der Aufgaben unumgänglich 
ist. 

Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Kriminalistik und ihrer klassischen 
Teilgebiete Kriminaltaktik und Kriminaltechnik sind in der Literatur hin
reichend beschrieben' und aufbereitet. Das Einmaleins vom richtigen und 
zweckmäßigen Vorgehen bei der Erforschung strafbarer Handlungen und das 
dazu erforderliche Instrumentarium steht dem Kriminalisten heute zur Ver
fügung und wird von ihm fachgerecht gehandhabt, jedenfalls soweit klas
sische, d. h. reaktive Verhaltensweisen das Vorgehen bestimmen. Neuzeit
liche Begehungsformen und die sich ständig verändernde Qualität der 
Straftaten verlangen aber Problemlösungsprozesse mehr antizipativer Art, 
bei denen in der Zukunft liegende Aktionen und Entschlußsituationen die 
Szene beherrschen. Wenn Spezialisten und Professionelle Verbrechen im 
Stile modernen Managements angehen, dann muß die Kriminalpolizei dem 
mit taktischer und strategischer Planung begegnen. Dabei geht es in diesem 
Zusammenhang weniger um komplexe operationale Zielsysteme, um eine Krimi
nalstrategie also, die die Entwicklung und Koordinierung operativer Maß
nahmen auf hoher Führungsebene anstrebt, als vielmehr um die fundamentale 
Erkenntnis, daß im Bereich organisierter Kriminalität kriminaltaktisch 
wichtiger als die schnelle Erledigung einzelner Taten die vorherige 
exakte Aufhellung und Durchdringung personeller Strukturen, der Ziele, 
Kontakte, Reisewege und anderer typischer Verhaltensmuster aller 
Gruppenangehörigen ist. Das erfordert Geduld, kostet Zeit und damit 
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Geld und ist nur bei rigoroser Abkehr vom Denken in Gesamtau~lärungs
quoten möglich. Und ein Weiteres muß hinzukommen: Die Aufdeckung 
gegnerischer Verbindungen und Vorhaben setzt Denkprozesse voraus, bei 
denen zur Erzielung von Alternativen - etwas vereinfachend dargestellt -
konvergente Programmabläufe willkürlich auf divergent geschaltet werden, 
um so wenig'er auf gespeicherte Erfahrungen, als auf noch nicht er
fahrene Möglichkeiten abstellen zu können. Gewiß, es gibt kriminali
stische Naturtalente, die gedankliche Leistungen dieser Art fortwährend 
erbringen. Die (mehrfache) Umstrukturierung eines Problems durch ge
dankliche Semantik und das Zusammendenken neuer (oder noch unbekannter) 
Beziehungen gehört allerdings (bisher) nicht zu den Ausbildungsinhalten 
bundesdeutscher Kriminalisten. . 

Sicher haben mehr formale Planungstechniken in der Ausbildung kriminal
polizeilicher Führungskräfte inzwischen durchaus ihren Platz. Aber die 
Vorstellung reiner Verfahrensbeschreibungen, verbunden mit der Forderung 
nach "stabsmäßiger kriminalistischer Arbeit" bewirken für sich noch nichts, 
zumal zahlreiche Planungstechniken wegen des Fehlens interner Anwendungs
voraussetzungen nicht, auch nicht hinsichtlich der ihnen zugrunde liegen
den Philosophien, für die Bewältigung kriminalistischer Aufgaben über
nommen werden können. Insoweit werden - so meine ich - die Ausbildungsin
halte der Führungskräfte alsbald zu überdenken und völlig neu zu 
kinzipieren sein. 

Ungeachtet dessen bin ich der Meinung, daß die Kriminalpolizei prinzipiell 
in der Lage ist, den notwendigen Prozeß der Anpassung ihrer Methoden an 
moderne Techniken der Verbrecnensbegehung zu vollziehen. Was nützt es aber 
- und damit bin ich ganz unvermittelt bei Realität und Praxis - wenn ich 
"stabsmäßig" , d. h. unter Anwendung durchaus moderner Planungs- und Ideen
findungstechniken eine Problemlösungsstrategie entwickele, derenBrauchbar
keit ich aber nicht einmal testen, geschweige denn realisieren kann, weil 
mir bereits die simpelsten Daten schon im Behördenbere1ch verweigert wer
den? Und damit ich nicht in den Verdacht gerate, aus Frustration emotional 
zu überziehen: Wir haben bisher keine einzige Rasterfahndung etwa im 
Terroristenbereich über eine erste Phase hinausbringen können, obwohl tat
sächliche Anhaltspunkte für den Aufenthalt von Top~Terroristen in Nieder
sachsen, speziell in Hannover, vorlagen, und nichts,aber auch gar nichts 
die Hoffnung rechtfertigt, sie würden uns jetzt mit ihrer Anwesenheit ver
schonen. -

Obwohl wir ein - wie wir meinen - hervorrag~endes Konzept für die Bekämpfun~ 
organisierter, internatjonaler Kfz-Ve~sch~ebungen haben, müssen wir dieses 
Konzept in der Schublade aufbewahren, solange unser Wirtscnaftsminister 
seine Weisung an die Kfz-Zulassungsstellen 'aufr~chterhält, der Kriminal
polizei aus Gründen des Datenschutzes nur im Einzelfall Auskunft aus den 
Dateien zu geben. 
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Um nicht mißverstanden zu werden: Ich anerkenne die Gefahren, die aus der 
Tatsache erwachsen können, daß personenbezogene Daten praktisch unbegrenzt 
speicher- und kombinierbar sind und damit prinzipiell unbegrenzt verwert
bar gemacht werden können. Ich beklage also nicht die vernünftigen und not
wendigen gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz als spezielle Form der 
Menschen- und Grundrechtsverwirklichung. Ich beklage aber - und das mit 
Nachdruck - den inzwischen eingetretenen Zustand, daß ein mit Haftbefehl 
gesuchter Straftäter in unserem Lande öffentliche Leistungen in Anspruch 
nehmen, Steuerrückzahlungen empfangen, Kraftfahrzeuge anmelden und alle 
möglichen Lizenzen erwerben kann, also völlig unbehelligt bleibt, solange 
er nur nicht die Dummheit begeht, ausgerechnet einem Polizeibeamten in 
die Arme zu laufen. Ich bezweifele ernsthaft, daß ein solcher Zustand mit 
den Prinzipien einer reChtsstaatlichenOrdnung in Übereinstimmung steht. 

Die Beschreibung dieses Zustandes, der hier nur eine weitgefächerte Proble
matik verdeutlichen soll, erlaubt eine - zugegebenermaßen - düstere Prognose: 
Wenn die Prämisse, unter der die IMK ihr Sicherheitsprogramm von 1974 ge
stellt hat, noch richtig ist, daß es bei dem zentralen Thema der Inneren 
Sicherheit (neben dem Schutz der Einrichtungen des Staates und seiner demo
kratischenGrundordnung) vorrangig um den Schutz des einzelnen vor dem 
Verbrechen geht, dann wird es allerhöchste Zeit, durch pragmatische Steue
rungsmechanismen sicherzustellen, daß dieser Grundsatz in der Realität 
nicht in sein Gegenteil verkehrt wird. Manche meinen, es wäre bereits so 
weit, meinen, daß es in unserem Lande bereits vorrangig um den Schutz 
des Verbrechers vor den Sicherheitsansprüchen des Bürgers geht. - Ein 
solcher Steuerungsmechanismus könnte - wenn ich das richtig sehe - be
reits mit der ernsthaften Prüfung der Frage in Gang gesetzt werden, ob 
oder inwieweit im Bereich der Inneren Sicherheit bereits an weiten Teilen 
der Bevölkerung vorbeiregiert wird und Praktiken Platz gegriffen haben, 
die die elementaren Interessen der Bürger schlicht ignorieren. 

Damit komme ich zum Schluß: 
Ich habe versucht, vor dem Hintergrund historischer Entwicklungen den 
Ist-Zustand der polizeilichen Kriminalistik - wie ich ihn sehe - zu be
schreiben, nach Ursachen zu fragen, um künftige Entwicklungen erkennen 
und bewerten zu können. 

Die Entwicklung der Kriminalität und ihrer Begehungsformen in den letzten 
Jahrzehnten ist gekennzeichnet durch fortschreitende Brutalität, Perfektion, 
Mobilität, Konspiration und Organisation. 

Die Entwicklung der Kriminalistik ist so einfach nicht zu charakterisieren. 
Vielleicht trifft ein Vergleich mit der Echternacher Springprozession, bei 
der auf drei Vorwärtsschritte jeweils zwei Schritte zurück folgen, die 
Situation noch am besten. 

In dieser etwas bissigen, sich der Realität aber wohl weitgehend nähernden 
~us8age steckt der Apell an das politische Management, die Situation jetzt 
bald zu überdenken und ein sicherheitspolitisches Konzept zu entwickeln, das 
zuvörderst definiert, ob oder in welchem Maße staatliche Stellen an einer 
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vernünftigenVerbrechensbekämpfung mitwirken sollen, das durch ein
deutige, d. h. für jedermann durchschaubare Zieldefinitionen die 
Eingriffskompetenzen auf ein Gesamtziel ausrichtet und in dem die 
allgemeinen Bürgerpflichten, also das, was auch der nichtkriminelle 
Bürger im Interesse seiner Sicherheit an staatlichen Eingriffen hin
nehmen soll, adäquat determiniert sind. 

Ich weiß natürlich, daß so ein "Sicherheitskonzept aus einem GUß" 
nicht mehr von heute auf morgen konziFiertund realisiert werden kann. 
Meine letzte Bemerkung - und es ist die Bemerkung eines Kriminal
praktikers, nicht die eines Kriminalphilosophen - möchte ich in das 
nicht überall beliebte, gleichwohl im Beamtenrecht postulierte eherne 
Gebot der Beratungspflicht einordnen: Das generelle, in seinen Grund
strukturen bürokratische und damit leistungsfeindliche Umfeld behindert 
die Verbrechensbekämpfung weit über das unumgängliche und noch vertret
bare Maß hinaus. Hier sind Änderungen nötig und möglich. Die Behinderungen 
werden ins Unvertretbare potenziert durch politisches Management, das den 
Eindruck hat aufkommen lassen, sich vor eindeutigen Zielvorgaben zu 
ärücken, das Entwicklungen zuläßt, an deren Ende Dinge anscheinend nur 
noch um ihrer selbst willen getan werden, das Kurskorrekturen unabge
stimmt, ruckhaft und bruchstückhaft vornimmt und dem in verfahrenen 
Situationen nichts anderes einzufallen scheint, als vor Hysterie und 
ünerzogener Schwarzmalerei zu warnen. Nach dieser Aussage sehe ich der 
3ewertung meines Referates durch die politisch Verantwortlichen klaren 
Auges und mit Fassung entgegen. Ihnen - meine sehr verehrten Damen und 
nErren - hoffe ich einen nicht ganz realitätsfer~~:Jr~pann zu den 
wEiteren Themen dieser Tagung abgeliefert zu haben. 



- 31 -

Günter Ermisch 

1. Sicherheitslage - ein gesellschaftspolitisches Phänomen 

Betrachtungen zur Sicherheitslage haben keinen Selbstzweck. Sie sind 
Grundlage für die Rahmenbedingungen einer zielorientierten Sicher
heitsstrategie. Folgt man der Diskussion über Innere Sicherheit in 
den Medien, so ist sie geprägt von einerseits heftiger Reaktion auf 
spektakuläre Tagesereignisse und andererseits durch die Gewöhnung 
an gefährliche Zustände. Bezieht man in die Betrachtung einen Zeit
raum von 10 - 12 Jahren ein, so stellt man fest, daß Ereignisse, die 
vor 10 Jahren große Beachtung fanden, heute nahezu unbeachtet bleiben. 
Ich erinnere an den spektakulären Brandanschlag auf ein Frankfurter 
Kaufhaus im Jahre 1969, in dessen Folge Andreas Baader und seine Mit
täter festgenommen wurden. Nachrichten über solche Brandanschläge er
halten wir heute täglich, und wir beurteilen die Situation schon gün
stig, wenn kein Personenschaden eingetreten ist. 

Eine ähnliche Beobachtung macht man, wenn man die Formen gesellschaft
licher Auseinandersetzung betrachtet. Bis vor einiger Zei t war es die 
Ausnahme, daß solche Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit ge
walttätig ausgetragen wurden. Seit einiger Zeit ist es jedoch üblich 
geworden, Probleme schon im Anfangsstadium ihrer Lösung aggressiv an 
die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei wird auch die Anwendung von Ge
walt nicht mehr als anomal empfunden. Ja, man fühlt sich hierzu ge
radezu legitimiert, weil auf andere Weise keine Aufmerksamkeit und 
Bewegung erzielt wird. 

Auf der Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung .ist die Diskussion 
gekennzeichnet von beklagender Beschreibung eines gesellschaftlichen 
Zustandes, der das Fehlen mitmenschlicher Bezüge, die grenzenlose Ano
nymität unserer Gesellschaft, verlorene Orientierungswerte, fehlende 
Kontrollmöglichkeit und verlorengegangene moralische Kategorien thema
tisiert. Damit geht regelmäßig die Forderung einher, vergangene Werte 
zu restaurieren. Es muß die Frage gestellt werden, ob eine solche Sicht 
nicht den Blick auf die wirklichen Umstände und Zustände verstellt. 

Das Problem bei der Beschreibung der Sicherheitslage ist es, Indikato
ren zu finden, die eine realistische Beurteilung zulassen. Diese Wer
tung ist deshalb schwlerlg, weil es nicht nur objektive Faktoren sind, 
die die Sicherheitslage beeinflussen, sondern auch der gesamtgesell
schaftliche Zustand und insbesondere auch das Sicherheitsgefühl in der 
Bevölkerung. 

Einige Anmerkungen hierzu: 

- Geht man davon aus, daß Sicherheitslage der objektive Stand der Ge
fährdung der Bevölkerung ist, so ist die Frage entscheidend, ob 
objektiv durch gefährliche Ereignisse Leben, Gesundheit, Ehre, Frei
heit, Eigentum der Staatsbürger, Freiheit der Willensentscheidung 
sowie der Bestand des Staates und seiner Einrichtungen verletzt 



werden. Diese Rechtsgüter werden jedoc~ r.icht nur durch die Straf
verfolgung geschützt, sondern darüber hlnaus durch die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten, durch die Verbrechensvorbeugung, die Ab
wehr von Störungen, die Ablaufs- und Friedenssicherung bei Massen
veranstal tungen und den Katastrophenschutz. Für alle diese Maß-
nahmen gibt es mit Ausnahme der Kriminalstatistik keine festen Meß
werte. Jedoch ist auch die Kriminalstatistik nur ein begrenzt taug
licher Indikator, weil sie durch verschiedene Umstände in ihrer Aus
sagekraft beeinträchtigt ist. Zu nennen sind u. a. ein umfangreiches 
deliktsabhängiges Dunkelfeld, ein deliktsmäßig unterschiedliches An
zeigeverhalten und auch unterschiedliche Intensität polizeilicher 
Aktivitäten. Aber selbst unter Berücksichtigung unterschiedlicher In
terpretationsmöglichkeiten bei der Analyse ist die Kriminalstatistik 
dennoch der wichtigste, wenn auch nur grober und um weitere Infor
mä~ionen zu ergänzender Krinüna2-i tätsindikator. 

- Den gesamtgesellschaftlichen Zustand zu messen ist nahezu unmöglich. 
Man ist darauf angewiesen, symptomatische Erscheinungsformen heraus
zugreifen, um anhand ihrer Ana~yse den Grad der Gefährdung der Sicher
heit einzuschätzen. Beispielhaft sei das Phänomen der Gewaltbereit
schaft in der Bevölkerung herausgegriffen. Daß man sich hier auf schwan
kendem Boden befindet, ist darauf zurückzuführen, daß gesamtgesellschaft
liche Zustände kein Absolutum sind. Sie sind von der jeweiligen Wertord
nung des Staates abhängig, die sich lnnerhalb kürzerer Zeit ändern kann. 
Ich verweise auf die Diskussion um die Hausbesetzungen. 

- In der Diskussion um die Sicherheitslage wird häufig die These vertreten, 
daß derzeit keine Krise der Sicherheitslage, sondern vielmehr des Sicher
heitsgefühls gegeben sei. Dies zwingt dazu, neben der Betrachtung der 
objektiven Sicherheitslage auch deren subjektive Einschätzung durch die 
Bevölkerung einzubeziehen. Gemeint ist dabei der Grad des Vertrauens in 
die Beständ..igkeit der erreichten Sicherheit. Es besteht eine Wechsel- . 
wirkung ~w~schen Sicherheitsbewußtseln und objektiver Sicherheitslage. 
Im Extremfall kann eine Situation derges~alt sein, daß die objektive ~ 

Sicherheitslage keinen Anlaß zu Befürchtungen gibt, subjektiv die Lage ~ 

jedoch als bedrohlich angesehen wird. So hat man festgestellt, daß gene
rell die Bedrohung unserer Gesellschaft durch die Krlminalität von der 
Bevölkerung als erheblich eingeschätzt, die persönliche Verbrechensge
fährdung in der eigenen Wohngegend hingegen als gering bewertet wird. 
Eine besondere Rolle spielt hierbei das Gefühl, daß die Strafverfolgungs
behörden mit der Entwicklung nicht mehr fertig werden könnten. Der Bürger 
hat dann das Gefühl, daß der Staat nicht in der Lage ist, das Recht durch
zusetzen. Ich verrate kein Geheimnis mit der Feststellung, daß das 
Slcherheitsgefühl im wesentlichen durch die Berichterstattung der Medien 
geprägt ist. 

- Eine erfolgversprechende Sicherheitsstrategie muß daher sowohl die 
Sicherheitslage als auch das Sicherheitsgefühl berücksichtigen. Im 
Sinne unseres Verfassungsverständnisses muß sie sich an zwei weiteren 
Faktoren orientieren, der Wahrung unserer Rechtsordnung - Gebot der 
Rechtssicherheit - und dem nicht immer deckungsgleichen Gebot der Be
friedung des Zusammenlebens aller Bürger. Im letzten liegt der Zünd
stoff für die Zukunft. 
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Will man ein realistisches Bild der Sicherheitslage zeichnen, so 
darf man die einzelnen Phänomene nicht nebeneinander betrachten, 
sondern muß sie in ihrer Abhängigkeit voneinander sehen. Ich will 
deshalb in der Folge versuchen, ein umfassendes Bild der Sicher- , 
heitslage unter Einbeziehung der genannten Einflußfaktoren zu 
zeichnen, um so zu einer realistischen Einschätzung der Sicher
heitslage zu gelangen. Dies ist notwendig, um zu verhindern, daß 
einerseits spektakuläre Tagesereignisse überbewertet werden und 
man sich andererseits an gefährliche Zustände gewöhnt. 

2. Kriminalstatistik - Entwicklung 

2.1 Folgt man dem Verlauf der polizeilichen Kriminalstatistik, so kann 
man feststellen, daß sich die Kriminalität seit 1963 mehr als verdoppelt 
hat, und zwar von 1.678.000 Straftaten auf 3.815.000 Straftaten im 
Jahre 1980. Mittelfristig gesehen, und zwar seit 1971, ist die Krimi
nalität um 56 % gestiegen. Diese Zahlen sind jedoch noch nicht aus
sagekräftig. Sie sagen über die Steigerung in einzelnen Bereichen noch 
nichts aus. Deshalb muß man interpretativ neben der Gesamtsteigerung 
einige aufschließende Bereiche besonders betrachten. So sind seit 1971 
Sachbeschädigung um 95 %, gefährliche und schwere Körperverletzung um 
86 %, einfache vorsätzliche Körperverletzung um 105 %, Bedrohung, 
Nötigung und Freiheitsberaubung um 111 %, Beleidigung um 124 % und 
Rauschgiftdelikte um 146 % gestiegen, wobei der illegale Drogenhandel 
sogar um 175 % gestiegen ist. 

2.2 Von besonderer Bedeutung sowohl bei der Kriminalitätsentwicklung 
als auch bei der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist das Gewalt
phänomen. Bereits aus der Kriminalstatistik lassen sich vielfältige 
Anzeichen für eine gestiegene Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft 
ablesen. So stiegen sämtliche Delikte, die mit Gewalt in Verbindung 
zu bringen sind, überproportional an. Gegenüber der allgemeinen Krimi
nalitätssteigerung 1979/1980 von rd. 8 v. H. müssen wir hier in nahe
zu allen Deliktsbereichen mit Aggressionscharakter Steigerungen über 
10 v. H. feststellen. Es handelt sich hierbei insbesondere um den Raub 
(10,2 v. H.), die gefährliohe und schwere Körperverletzung (15,9 v. H.), 
die einfache, vorsätzliche Körperverletzung (18,2 v. H.), Bedrohung, 
Nötigung, Freiheitsberaubung (13,8 v. H.), die Beleidigung (18,6 v. H.), 
sowie die Sachbeschädigung (12,3 v. H.). Dabei ist zustäzlich davon aus
zugehen, daß diese Deliktsbereiche mit einem hohen Dunkelfeld versehen 
sind. 

Das gesellschaftliche Konfliktpotential bzw. die Neigung, eigene Wünsche, 
Interessen und Meinungen mit Gewalt durchzusetzen, scheint somit beträcht~ 
lieh angewachsen zu sein. Verstärkt werden diese Erkenntnisse durch die 
statistischen Erkenntnisse zur Schußwaffenverwendung und zur Waffenkrimi
nalität. So ist die Zahl der Tatverdächtigen, die bei der Tatausführung 
eine Waffe bei sich trugen, von 1979 auf 1980 um 14,2 % gestiegen. Die 
Fälle, in denen von der Schußwaffe Gebrauch gemacht wurde, nahmen um 
rd. 14 % zu. Hinzu kommt eine Steigerung von 11 % in solchen Fällen, in 
denen mit Schußwaffen gedroht wurde. Die Anzahl der im Jahre 1980 sicher
gestellten Waffen stellt wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisberges 
d~. 
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Von besonöerer Bedeutung ist die zunehmende Gewaltanwendung bei Demon
strationen.Nahezu sämtliche in der Öffentlichkeit diskutierten Themen 
sind geeignet, unfriedliche Demonstrationen hervorzurufen, seien es 
Rüstungsproblematik, Gelöbnisfeiern der Bundeswehr, Manöver der NATO, 
der Bau von Kernkraftwerken, die Preispolitik von Verkehrsbetrieben, 
das Thema Arbeitslosigkeit, die Wohnungspolitik oder neue großräumige 
infrastrukturelle Ausbaumaßnahmen, z. B. Ausbau Flughafen Frankfurt/M. 
Dabei wird eine Lösung mit Gewalt bereits in frühen Stadien der Aus
einandersetzung gesucht. Die höchste Steigerung der Gewaltanwendung 
in der Gesellschaft finden wir in den terroristischen Aktionen. 

Gewalt ist in vielfältigen Formen anzutreffen, so von einfachen Sach
beschädigungen (Steinwürfe, Molotow-Cocktails), dem Zünden großer 
Sprengsätze über Verletzung körperlicher Integrität bis hin zum Psycho
te~ror. Ei~ besonderes Phänomen 1st das vandalismusähnliche Verhalten 
größerer Demonstrantengruppen im Rahmen von Demonstrationen, das auch 
mit Plünderungen verbunden sein kann. Insbesondere ist bedenklich, daß 
in der Regel von solchen gewalttätigen Aktionen eine Sogwirkung auf bis 
dahin unbeteiligte,jedoch gewaltbereite Personen ausgeht. 

Das zur Gewalt bereite Potential darf nicht unterschätzt werden. Insbe
sondere ist zu bedenken, daß Gewalt auch in weiten Bevölkerungskreisen 
sehr schnell zu mobilisieren ist. Schon kleinste Anlässe sind geeignet, 
bundesweit Tausende von Personen in gewalttätigen Aktionen zu vereinigen. 
Ich erinnere an bundesweite gewaltsame Folgedemonstrationen nach Räumung 
besetzter Häuser. 

2.3 Lassen Sie mich einige Deliktsbereiche betrachten, denen besondere 
Bedeutung zuzurechnen ist l weil sie entweder besonders sozialschädlich 
sind) oder aber in der Einschätzung der Bevölkerung - dem Sicherheits
gefühl - einen besonderen Stellenwert einnehmen. 

Ein Delikt von großer Bedeutung für das Sicherheitsgefühl der Bevölk~
rung ist der Raub. Auffällig an ihm ist nicht nur seine Steigerung seit 
1971 um 56 %i gravierend ist die Steigerung im Jahre 1980 auf 24.000 
Delikte nach drei vorhergehenden Jahren mit konstant ca. 21 .000 Straf
taten. Der Diebstahlbereich ist gekennzeichnet durch die Massendelikte. 
Die Bedeutung des Diebstahls kommt darin zum Ausdruck, daß er zwei Drittel 
der in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfaßten Fälle umfaßt. Dabei 
~st die Dunkelfeldproblematik besonders bei Diebstahl ohne erschwerende 
Umstände gravierend. Dies trifft insbesondere für Diebstähle mit ge~ 
~ingen Schäden zu. Etwas zuverlässiger wird mit hoher Wahrscheinlich
~eit die Statistik mit zunehmendem Schader., was auf die Anzeigehäufig
Keit in diesen Fällen zurückgehen dürfte. Das Sicherheitsgefühl der Be
völkerung dürfte am stärksten durch Wohnungseinbrüche sowie durch Fahr
zeug- und Taschendiebstähle berührt sein. Im Bereich der Wohnungsein
brüche ist seit 1979 nach vorangegangener Stagnation wieder eine Stei
gerung festzustellen. Gleiches gilt für den Kfz-Diebstahl. Diebstahls
kriminalität darf in der Einschätzung durch die Sicherheitsbehörden 
nicht unterschätzt werden. Die Tatsache, daß die Anzeigenflut vielfach 
nur noch eine bloße Verwaltung der Vorgänge zuläßt, kann mit sehr nega
tiven Folgen auf das Bewußtsein der Geschädigten zurückschlagen. Es 
könnte der Eindruck entstehen, daß die Polizei machtlos sei. Diese Be
fürchtung wird gestützt durch die extrem niedrige Aufklärungsquote von 
18,2 % im Jahre 1980, die im Vergleich mit dem Jahr 1971 abgesunken ist 
(22,1 %). Dieser Trend wird sich fortsetzen. 
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2.4 Als besonders sozialschädlich ist die Rauschgiftkriminalität zu 
werten. Erschreckend ist die Zunahme der Rauschgiftdelikte seit 1972 
um 146 %, im Bereich des illegalen Drogenhandels sogar um 175 %. Zur 
Zeit sind in der Bundesrepublik rd. 50.000 Verbraucher harte!: Drogen 
registriert. Einschließlich der Dunkelziffer dürfte die Gesamtzahl 
zwischen 60.000 und 70.000 liegen. Wenn auch die Zahl der Rauschgift
toten von 623 im Jahre 1979 auf 494 im Jahre 1980 absank und darüber 
hinaus für dieses Jahr eine weitere Verringerung zu erwarten ist (1981 
z. Z. 301 Tote, Stand 06.11.1981), so bedeutet dies nicht, daß man in 
der Aufmerksamkeit nachlassen könnte. 

Der Rauschgiftmarkt ist durch folgende Entwicklung gekennzeichnet: Die 
seit einiger Zeit zu beobachtende rückläufige Tendenz bei Heroinsicher
stellungen hält an. Es gibt Anzeichen für eine regionale Verringerung 
des Heroinangebots. Neben erheblichen nationalen Anstrengungen von Bund 
und Ländern sowie einer sich immer mehr verdichtenden internationalen 
Zusammenarbeit in der Rauschgiftbekämpfung einschließlich der Länder der 
Balkanroute ist dies auch auf die real festzustellenden politischen Ver
hältnisse in der Türkei zurückzuführen. Darüber hinaus sind mehrjährige 
Mißernten im Goldenen Dreieck festzustellen. Allerdings wird erwartet, 
daß sich das Heroinangebot aus Südostasien durch eine gute Ernte in 1981 
demnächst wieder erhöht. Die bestehende Marktlücke wird ausgefüllt wer
den. Erste Anzeichen dafür sind durch erhöhte Sicherstellungen südost
asiatischen Heroins in jüngerer Zeit spürbar. Die Heroinnachfrage ist in 
der Bundesrepublik nach wie vor groß. Der zur Zeit festzustellende Ver
drängungseffekt wird erfahrungsgemäß nur kurzfristig anhalten. Neue 
Zufuhrwege werden sich öffnen. Über diese besteht zur Zeit allerdings 
noch ein weites ~unkelfe10. Ers~e Kon~uren zeichnen sich bereits ab. 
Eine neue Bewährungsprobe wird uns bevorstehen. 

Sprunghaft sind die Cannabis-Sicherstellungen 1980 angestiegen. Ähnlich 
verhält es sich mit Kokain sowohl im europäischen Ausland als auch in 
der Bundesrepublik. Man nimmt an, daß südarnerikanische Rauschgifthändler 
sich anschicken, die bestehende Heroinlücke auf dem Markt durch ver
stärkte Lieferung von Kokain auszugleichen. Hinter dem Kokainhandel ver
bergen sich Händlerorganisationen in einer bisher nicht gekannten Brutali
tät. Noch haben sie in der Bundesrepublik keinen Fuß fassen können. 

Neben dem menschlichen Leid liegt die besondere Bedeutung der Rauschgift
Kriminalität in den derzeit nicht abschätzbaren Kosten für Rauschgiftab
nängige. Auch ist durch die sehr geringen Rehabilitationschancen für 
Heroinsüchtige d~r~~ We~~2~€~ Z~lauf zur Drogenszene und zunehmende Ver
arbeitung von Kokain mit erheblichen Krlminalitätsimpulsen zu rechnen; 
man erwartet eine wachsende direkte und lndirekte Beschaffungs- und 
Folgekriminalität. Der Rauschgifthandel ist darüber hinaus Hauptkristalli
sationspunkt für darüber ·hinausgehendes organislertes Verbrechen. 

2.5 Einige Anmerkungen zu den Vermögensdelikten. TIie Aussagekraft der 
Kriminalstatistik hinsichtlich Vermögensdelikten wird als relativ gering 
eingeschätzt. Angesichts der sich trendmäßig verschärfenden Verteilungs
kämpfe bei den Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital werden wir 
hier mittelfristig eine Zuspitzung der Sicherheitslage festzustellen haben. 
Ein großes Dunkelfeld muß bei Betrug, Untreue und Unterschlagung angenommen 
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werden; noch größer dürfte das Dunkelfeld im Bereich der Wirtschafts
kriminalität sein. Betrachtet man die einzelnen Formen der Wirtschafts
kriminalität wie Subventionsbetrug, Betrug im Zusammenhang mit Abschrei
bungsgesellschaften, betrügerische Warentermingeschäfte, um nur einige 
zu nennen, so läßt sich leicht errechnen, daß die Schäden für ~ie Volks
wirtschaft mit wachsender Tendenz von ganz besonderer Bedeutung sind. 
Hier bestehen Ansatzpunkte für organisiertes Verbrechen. Bisher ist es 
der Polizei nicht gelungen, einen hinreichend zuverlässigen Einblick 
in Wirtschaftskriminalität zu erhalten. 

2.6 Noch nicht abschließend einschätzbar ist das Phänomen der organi
sierten Kriminalität. Nachdem die deutsche Polizei versucht hat, mit 
Hilfe von Indikatoren zu bestimmen, was organisierte Kriminalität ist 
und dabei im wesentlichen ohne Erfolg geblieben ist, gilt es nünmeh~, 
pragmatisch einen Weg zu finden, organisierte Verbrechensformen und 
Gruppierungen zu erkennen. Dies trifft insbesondere für die Bereiche 
des Diebstahls von Kunstwerken, der Ladungsdiebstähle, Verschiebung 
gestohlener Kraftfahrzeuge, Falschgeldherstellung, Rauschgiftkrimi
nalität, Wirtschaftskriminalität und des 'illegalen Waffenhandels zu. 
Trendmäßig ist mit einem Wachsen der organisierten Kriminalitätsbe
gehung Zu rechnen. Sie wird sich auszeichen durch 

- Breiträumigkeit, 
- Uberregionalität, 
- Uberschreitung von Landesgrenzen, 
- gröBere Rücksichtslosigkeit, 
- stärkere Täterintensität, 

geringeres Täteralter. 

Die Sicherheitsorgane haben dies erkannt und stellen sich darauf ein. 

2.7 Eine große Sorge bereitet der Ausländeranteil der Tatverdächtigen. 
Ihr Anteil ist in den letzten Jahren von 151.900 im Jahre 1979 auf 
212.900 im Jahre 1980 sprunghaft gestiegen. Der Anteil beträgt nunmehr 
15 %. 

In einzelnen Krirninalitätsbereichen mußten wir eine besonders hohe Be
teiligung von Ausländern feststellen, so in den Bereichen Mord und Tot
schlag mit 25,5 \, bei Vergewaltigung mit 30,3 %, bei Raub, räuberischer 
Erpressung mit 18,1 %, bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 
mit 20,3 %, bei Urkundenfälschung mit 31,2 's. Besonders Ausländer unter 
18 Jahren sind, bezogen auf ihren BevölkerUngsanteil, bei Raub, Tötungs
delikten, Vergewaltigung und schweren gefährlichen Körperverletzungen 
drei- bis viermal so stark belastet wie ihre deutschen Altersgenossen. 
In diesen Zahlen kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit die seit Jahren be
fürchtete Kriminalität der 2. Ausländergeneration zum Ausdruck, einer 
Generation, die die Bindung zur alten Heimat'· und Kultur ver li.~rt und 
die Integration in die neue Heimat noch nicht vollziehen kann. Beim 
Ausländeranteil nähern wir uns der Belastungsgrenze. 
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3. Terrorismus 

3.1 Die klassischen Strukturen des deutschen Linksterrorismus der si~b~ 
ziger Jahre: 

- Rote Armee Fraktion, 
- Bewegung 2. Juni, 
- Revolutionäre Zellen 

existieren in dieser scheinbar geordneten Form nicht mehr. Eine Verände
rung hat sich insbesondere dadurch ergeben, daß die Bewegung 2. Juni 
aufgelöst ist. Ihre Mitglieder sind in der allgemeinen linken Protest
szene aufgegangen. Der harte Kern der Bewegung 2. Juni ist zur RAF ab
gewandert. 

Gekennzeichnet ist der deutsche Linksterrorismus derzeit durch fließen
de Grenzen zum Extremismus. Personen des terroristischen 'Umfeldes, wel
ches auf ca. 1 .200 - 1 .400 Personen, davon ca. 450 PB 07-Personen, ge
schätzt wird, zeigen gesteigerte Aktivitäten in Form von Unterstützungs~ 
handlungen bei der Vorbereitung von Gewalttaten, Schmieraktionen, Kir
chen- undRedakttonsbesetzungen, der Betreuung von inhaftierten RAF-Mit
gliedern, dem Organisieren von Hungerstreiks verbunden mit einer offenen 
Agitation zugunsten der RAF. 

Trotz der operativ und technisch gut durchgeführten Anschläge in Ramstein 
und Heidelberg dürfte die RAF zur Zeit personell und logistisch stark ge
schwächt sein. Der personelle Rückgang ist auf Festnahmen, Selbstgestel
lungen und eine erhebliche störung der Logistik zurückzuführen. Ideolo
gisch ist die RAF in der deutschen Linken isoliert, was jedoch Unter
stützung in einzelnen Bereichen, z. B. Hungerstreiks, nicht ausschließt. 

3.2 Zur Zeit werden vom Bundeskriminalamt 31 Personen als terroristische 
Gewalttäter mit Haftbefehl international gesucht. 19 Personen davon wer
den als Personen des harten Kerns angesehen. Der Aufenthalt dieser Per
sonen wird in der Bundesrepublik, dem westlichen Ausland und dem Nahen 
Osten angenommen. Ein Zentrum des Aufenthalts dürfte zur Zeit Paris 
sein. Im Jahre 1980 wurden hier 5 Festnahmen vorgenommen und 4 konspi
rative Wohnungen entdeckt. Jüngst bestärkt wurde diese Auffassung u.a. 
durch den Mordversuch an dem französischen Polizeibeamten durch die 
Terroristin Inge Viett. 

Inwieweit Personen des terroristischen Umfeldes sich dem harten Kern zu
gewandt haben, kann derzeit nur geschätzt werden. Einige Anzeichen, wie 
das Aufgreifen von Personen des terroristischen Umfeldes in Paris und 
in der Bundesrepublik, lassenjedoch.diesen Schluß zu. 

3.3 Im Bereich der Revolutionären Zellen hat sich das propagierte Ziel 
- Ausnutzen bestehender Sozialkonflikte zur Initiierung einer Massen
militanz - weitgehend durchgesetzt. Von dieser Gruppierung wird in der 
Zukunft eine größere Gefahr des Terrorismus ausgehen. Prinzipiell finden 
wir in der gesamten Bundesrepublik in der Legalität autonom und streng 
konspirativ handelnde Kleingruppen, die 'weniger organisatorisch als 
ideologisch verbunden sind. Ihr Ziel ist es, mittels ihres Kampfes eine 
größere Solidarität innerhalb des linken Spektrums zu erreichen. Ziel-
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richtung der Angriffe sind in erster Linie Sachen. Mit dem Mord an 
Minister Karry haben sie allerdings zum zweitenmal auch Gewalt gegen 
Personen angewandt. Mit der Inkaufnahme von Menschenopfern muß somit 
künftig gerechnet werden. Das Bekennerschreiben zu den Anschlägen auf 
mi t den Arbeiten der Startbahn-West d,es Frankfurter Flughafens betrau
te Baufirmen am 22.10.1981 zeichnet sich durch besondere Gewaltbereit
schaft aus. Friedfertige Demonstranten werden der Lächerlichkeit und 
Sinnlosigkeit ihres gewaltlosen Vorgehens geziehen. 

Entsprechend dem seit 1975 aktiv erfolgten Konzept werden die Aktionen 
der Revolutionären Zellen mit allen gängigen gesellschaftlichen Kon
fliktfeldern verknüpft, so z. B. Wohnungsbau, Umweltschutz, Energie
politik und Rüstungsfragen. Inwieweit Aktionen wie zu früherer Zeit re
gelmäßig durch Bekennerschreiben gerechtfertigt werden, kann derzeit 
nicht abschließend gesagt werden. Es ist nicht auszuschließen, daß 
durch die Verbreitung der Aktion, d. h. das Wirksamwerden des Konzepts 
der Revolutionären Zellen, solche Bekennungen unterbleiben bzw. über
flüssig werden. Ein Indiz für diese Annahme ist die erhebliche Zunahme 
der nahezu unaufgeklärten Sprengstoff- und Brandanschläge im Jahre 1981. 
Seit dem 01.01.1981 bis 09.11.1981 müssen wir zur Zeit rd. 290 Spreng
stoff- und Brandanschläge, wenn auch geringer Intensität, registrieren. 
Die Aufklärungsrate ist beängstigend gering. 

Wen! .. Revolutionäre Zellen auch ideologisch nicht die Strategie der RAF 
vertreten, so schließt dies nicht Aktionen zugunsten inhaftierter Terro
risten aus. Wir haben dies zu Zeiten von Hungerstreiks festgestellt. Auch 
we:~den Mitglieder der Revolutionären Zellen der RAF im Falle von Aktionen 
ihre Solidarität nicht versagen. 

Ausgehend von der planungstreuen Konzeption der RAF, spektakuläre Aktionen, 
wie Befreiung von inhaftierten Genossen oder Bestrafungsaktionen gegenüber 
Repräsentanten der Gesellschaft durchzuführen - US-Repräsentanten, Repräsen
tanten der SPD und der Regierungsapparate -, gehen die Sicherheitsbehörden 
von Bund und Ländern einvernehmlich davon aus, daß mit solchen Aktivitäten 
zu rechnen ist. Heidelberg und Ramstein legen hierfür ein beredtes Zeugnis 
ab. 

3.4 Trotz des Ereignisses in München am 20.10.1981 und den vorangehenden 
gewaltsamen Geld- und Waffenbeschaffungsaktionen stellt der Rechtsextremismus 
in seiner derzeitigen Ausprägung keine unüberwindbare Gefahr für die öffent
liche Sicherheit dar. Der damit verbundene politische Ansehensverlust unseres 
Staates ist hiervon zu trennen. Hier sind differenziertere Betrachtungen 
notwendig. Ich meine, daß auch die erheblichen Waffenfunde in der Lüneburger 
Heide aus jetziger Kenntnis keinen anderen Trend der Sicherheitslage auf
zeichnen. Aus dem Erleben und der Reflexion der Schrecknisse des Nazirei
ches ist unsere Gesellschaft grundsätzlich immun gegen Rechtsextremismus 
und Rechtsterrorismus. Es ist aber nicht zu verkennen, daß das Gewaltpoten
tial im Bereich des Rechtsextremismus nicht zuletzt angesichts der der
zeitigen schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse im Ansteigen ist. Der 
Verfassungsschutz registrierte 1980 113 Gewaltakte. 1979 waren es noch 
97. Im ersten Halbjahr 1981 werden 43 Gewalttaten registriert. Das Poten
tial des militanten Neonazismus ist mit rd. 1 .400 Aktivisten zu beziffern, 
wovon rd. 150 als potentielle Gewalttäter einzuordnen sind. Die Gefahr ver
stärkter Terrorismusaktivitäten ist somit nicht auszuschließen. Es fehlt 
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aber die zum Flächenbrand notwendige Resonanz in der Bevölkerung. Eine 
verbindende, attraktive Ideologie ist nicht erkennbar. Charismatische 
Führungspersönlichkeiten fehlen. Die Führer gefährlicher Gruppierungen 
befinden sich in Haft. Ich nenne Paul Otte, Manfred Röder, Karl-Heinz 
Hoffmann und jüngst Friedhelm Busse. Die eigentliche Gefahr liegt in 
der ideologischen Konzeptionslosigkeit und letztlich Unkalkulierbarkeit 
des Vorgehens. Die spontane, teilweise sinnlose Aktion ist modus operan
di .. Ich verweise auf den Anschlag auf das Oktoberfest 1980 mit 13 Toten 
und 200 Verletzten und auf den Mord an Lewin und seiner Lebensgefährtin 
PoeS':hke, den Mord an 2 vietnamesischen ,Asylanten in Hamburg (22.08.80), 
den Mord an 2 Schweizer Zollbeamten am 24.12.80 und den Mord am 28.05.81 
in Hamburg. In jüngster Zeit ist eine Anlehnung an linksterroristische 
Vorgehensweise feststellbar. Die Täter operieren aus vermeintlich siche
ren Ruheräumen heraus. 

Die Aktion der Illegalen selbst wird mittels Legaler in der Bundesrepublik 
unterstützt. Internationale Verflechtungen, mehr auf propagandistischen 
und logistischen Bereich beschränkt, sind sichtbar geworden. Zwischen 
nationalen Gruppierungen sind enge persönliche Bindungen erkennbar ge
worden. Dennoch kann man ohne Euphemismus feststellen, daß rechtsterro
ristische Gruppierungen in der Regel schnell erkannt werden können. Ihnen 
fehlt die perfekte, konspirative, arbeitsteilige Verfahrensweise zwischen 
legalen und illegalen Teilen. Ihre Mitglieder zeichnen sich letztlich 
überwiegend durch Geständnisfreudigkeit aus. In der Regel gelingt es bei 
einem Zugriff, auch die gesamte Gruppierung auszuheben. Dennoch: Gerade 
wegen ihrer Intoleranz, ihrer Spontanität, ihrer Konzeptionsloslgkeit 
muß mit terroristischen Gewaltakten, auch mit schwersten Folgen, partiell 
gerechnet werden. Es bleibt festzuhalten: Die Sicherheitsorgane von Bund 
und Ländern verfolgen Links- und Rechtsextremismus mit gleicher Intensi
tät und grundsätzlich g~eichem Instrumentarium. Hierzu besteht ein totaler 
Konsens zwischen Bund und Ländern. Jede andere Wertung oder gar Spekula
tion ist unzutreffend. 

4. Extremismus 

Der Extremismus in der Bundesrepublik ist gekennzeichnet durch eine breite 
und tendenziell wachsende Aktionsbasis auf allen gesellschaftspolitisch 
relevanten Feldern. Anknüpfungspunkte ergeben sich aus allen gesellschafts
politischen Diskussionsbereichen, insbesondere der Wohnraumpolitik, der 
Energiefrage, der Rüstungsdebatte, der Umweltpolitik, um nur einige zu 
nennen. Daneben werden allerdings auch allgemein gesellschaftspolitische 
Fragen wie Arbeitslosigkeit, Grenzen des Wachstums und wirtschaftliche 
Instabilität thematisiert. 

Eine Erweiterung der Diskussionsbasis erwächst auch aus der Einbeziehung 
internationaler Themen in die Diskussion. Zunehmend werden Probleme der 
3. Welt, politische Gegensätze in anderen Ländern, z. B. Nicaragua, EI 
Salvador und internationale sozialpolitische Auseinandersetzungen in die 
Diskussion einbezogen. 
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Häufig werden die genannten Bereiche verbunden mit einer ausgesprochen 
staats- und gesellschaftsverneinenden Haltung eines großen Teils der 
jungen Generation. Ziel ist ein "alternatives" Leben jenseits der her
kömmlichen bürgerlichen Existenzformen. Angestrebt werden alternative 
Gesellschaftsformen mit einfachen, teilweise primitiven Strukturen nach 
der Kurzformel "mit weniger besser leben". 

Die Aktionsformen des militanten Extremismus bestehen vorwiegend in Demon
strationen, Besetzungen von Objekten, SprengstGff- und Brandanschlägen und 
Brandanschlägen und Agitationen. Dabei ist Gewalt ein gezielt und als not
wendigerweise gerecht eingesetztes Mittel der Auseinandersetzung. Wegbe
reiter finden sich in der Geisteswelt. Neben den Klassikern Marx, Engels 
und Lenin nenne ich Marcuse, Walter Benjamin, Georges Sorel, Jean Paul 
Sartre, Carlos Marighela. 

Gewalt äußert sich in vielfältigen Anwendungs formen , so als Widerstand gegen 
eingesetzte Polizeikräfte, als vorsätzliche Zerstörung von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, als vandalismusartige Verwüstungen. Daneben kommt es häufig 
auch zu Plünderungen und Diebstählen nach gewalttätigen Ausschreitungen. 

Häufigste Aktionsformen der letzten Zeit waren Hausbesetzungen und damit 
in Zusammenhang stehende gewalttätige Demonstrationen. Herrschte anfangs 
das Bestreben nach billigem Wohnraum vor, so verflüchtigt sich dieser 
Aspekt immer mehr. 

Derzeit sind Hausbesetzungen in der Mehrz~hl als Demonstrationsbesetzungen 
zu sehen. Dies kommtauch darin zum Ausdruck, daß das Thema Wohnungsspeku
lation immer stärker in den Hintergru~d tritt und statt dessen andere 
Themen wie NATO- Militarisierung, Kernkraftwerke u.a. in den Vordergrund 
treten. 

Zu einern zentralen Thema wurde in letzter Zeit die Rüstungspolitik der 
Bundesregierung und der USA. Dies geht aus den Bekennerschreiben zu 
zahlreichen Sprengstoff- und Brandanschlägen hervor. Eine Auswertung der 
im Jahre 1981 verzeichneten Sprengstoff- und Brandanschläge ergab, daß 
1981 mit 290 Anschlägen frühere Jahre weit überschritten werden. Angriffs
ziele dieser Anschläge sind vorwiegend US-Einrichtungen, Justiz- oder 
andere Behörden, Polizeidienststellen oder Betriebe mit kapitalistischer 
Symbolkraft. Ein Schwerpunkt von Sprengstoff- und Brandanschlägen sind 
auch SPD-Büros. 

Zwar ist bei Demonstrationen ein Wandel von örtlichen und begrenzten 
zu überörtlichen und sogar internationalen Anlässen feststellbar, je
doch werden die Aktionen in der Regel von örtlichen Kräften getragen. 
Der überörtlich auftretende Demonstrant ist in der Minderheit. Die 
Spontanität ist örtlich begründet, grundsätzlich nicht gesteuert. Sie 
ist originär und deshalb weitaus gefährlicher als ideologisch zentral 
gesteuerte Aktionen. 
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Zunehmend ist zu beobachten, daß die Argumentationsbreite zunimmt. 
Verstärkt findet eine Bündelung der Aktivitäten und eine Solidari
sierung der Akteure statt. Dabei spielen orthodox-kommunistische 
Gruppierungen sowie solche der Neuen Linken eine nicht unbedeutende 
Rolle. Zwar ist diesen Gruppierungen zur Alternativszene der Durch
bruch bisher nicht gelungen. Eine ausgesprochene Ablehnung dieser 
Gruppierungen findet jedoch nicht statt. 

Die Teilnahme an gewalttätigen Aktionen oder sonstigen Protesten der 
Alternativszene durch Personen des terroristischen Umfeldes findet 
nur in sehr begrenztem Umfang statt. Direkte Zusammenhänge zwischen 
der Alternativszene und terroristischen Gruppierungen im engeren Sinne 
sind nicht festzustellen. Dies schließt jedoch nicht aus, daß anläß
lich von Demonstrationen Themen oder Forderungen der RAF oder der Re
volutionären Zellen aufgenommen und in die eigene Argumentation zeit
weise übernommen werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Inhaf
tierung terroristischer Straftäter. 

Eine tendenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit könnte aus der 
in jüngerer Zeit partiell zu beobachtenden Erscheinung entstehen, daß 
sich Gegenaktionen einer Art Selbstjustiz gegen Aktivitäten 'linker 
Gruppierungen bilden. Eine eindeutige Zuordnung dieser Kräfte läßt sich 
bisher nicht treffen; mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um 
Personen, die rechtem Gedankengut anhängen. Zum Tell kann man sie auch 
als bürgerwehrähnliche Zusammenschlüsse einordnen. Nach meiner Auffas
sung sollten solche Aktionen nicht unterschätzt werden, da sie Anzeichen 
einer Polarisierung in der Gesellschaft sind. Das staatliche Gewaltmono
pol muß zur Sicherung des Rechtsfriedens strikt beibehalten werden. Jede 
Art eines Kompromisses ist gefährlich. 

5. Internationale Einflüsse und Ausländerextremismus 

Das Bestreben von in der Bundesrepublik ansässigen Ausländern, Vereini
gungen und Gruppierungen zu bilden, ist eng mit dem Bedürfnis einer 
eigenen politischen Artikulierung verbunden. Landeseigene Konflikte 
werden gradlinig in die Bundesrepublik Übergeleitet. Sehr häufig ist 
der Beitritt zu einer extremistischen Organisation die einzige Möglich
keit der politischen Artikulation. Teilweise ist der Beitritt zu einer 
solchen Gruppierung jedoch auch die einzige Möglichkeit, menschliche 
Kontakte zu finden. 

Für die Innere Sicherheit stellen ausländische Gruppierungen z. Z. nur 
bedingt eine Gefahr dar. Die Gruppierungen zeichnen sich sämtlich durch 
einen nach innen gekehrten Charakter aus; ihre Aktivitäten beschränken 
sich regelmäßig auf den eigenen Mitgliederkreis bzw. auf rivalisieren
de Gruppierungen derselben Nationalität. 

Gefahren für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik entstehen regel
mäßig durch tätliche Auseinandersetzungen zwischen rechts- und links
extremistischen Ausländergruppen. Auseinandersetzungen dieser Art stel
len keine Einzelfälle dar, beschränken sich jedoch regelmäßig auf die 
Ausländergruppen selbst. 
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Bezüglich türkischer Extremistengruppen war durch die Sicherheitsbehörden 
erwartet worden, daß sich die in der TÜrkei festzustellenden Konflikte 
auf die Bundesrepublik übertragen würden. Diese Erwartung trat nicht ein. 
Grund dafür ist die relative äußere Beruhigung in der Türkei durch die 
Übernahme der Macht durch die Militärdiktatur. Man kann auch von einer 
Wartestellung sprechen. 

Eine Verbindung von türkischen Extremisten mit deutschen Straftätern oder 
deutschen extremistischen Gruppierungen kann derzeit - von zu vernach
lässigenden Ausnahmen abgesehen - nicht festgestellt werden. Kurzfristige 
Anhaltspunkte durch Auftreten von türkischen Staatsangehörigen bei Demon
strationen haben sich trendmäßig nicht bestätigt. Auch Bemühungen deutscher 
Extremisten, die Solidarisierung türkischer Staatsangehöriger zu erreichen, 
müssen als gescheitert angesehen werden. 

Ähnlich wie der türkische Extremismus ist auch der jugoslawische in der 
Bundesrepublik einzuschätzen. Die Zahl der in der Bundesrepublik ver
tretenen Emigrantenorganisationen beträgt ca. 40. Zur Bildung großer 
und mitgliedstarker Organisationen ist es nicht gekommen. 

Seit dem Jahre 1962 ist die Bundesrepublik von vielfältigen Aktivitäten 
im Zusammenhang mit Exiljugoslawen betroffen worden. Grund für die ca. 
50 Morde bzw. Mordversuche an sowohl jugoslawischen Staatsangehörigen und 
Repräsentanten jugoslawischer Einrichtungen als auch jugoslawischen Emi
granten ist die Auseinandersetzung zwischen den Emigrantenorganisationen 
und dem jugoslawischen Staat. In mehreren Ermittlungsverfahren bestand 
der nicht immer ausgeräumte Verdacht, daß der jugoslawische Nachrichten
dienst Initiator von Gewaltakten bzw. Straftaten auf dem Boden der Bundes
republik war. Eine direkte Bedrohung der Innernen Sicherheit der Bundes
republik kann aus diesen Aktivitäten jedoch nicht abgeleitet werden, da 
sie in allen Fällen auf den Kreis der kroatischen Nationalisten beschränkt 
blieb. 

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr sind die internationalen Auseinander
setzungen arabischer Nationalisten. Konkrete Spannungen ergeben sich aus 
der Politik der PLO, in begrenztem Umfange Kontakte zum israelischen Staat 
aufzunehmen. Diese Haltung der PLO ruft den Widerstand anderer nationalisti
scher Gruppierungen des Nahen Ostens hervor. Dies äußert sich in Anschlägen, 
z. B. gegen israelische Einrichtungen oder aber auch gegen PLO-Vertret.er. 
Bisher ist die Bundesrepublik von solchen Aktivitäten weitgehend frei ge
blieben, jedoch besteht keine Garantie, daß dies in Zukunft auch so bleibt. 
Durch eine ausgewogene und r~f~~~t~erenäe Sicherheitspolitik ist es zwar 
gelungen, Angriffe nahöstlicher Nationalisten auf einen geringen Umfang 
zu begrenzen. Die zukünftige Entwicklung hängt unmittelbar vom Erfolg oder 
Mißerfolg der nahöstlichen Befriedung ab. 

6. Lassen Sie mich nach dieser - so hoffe ich nüchternen - Situationsana
lyse einige Anmerkungen zur Sicherheitsstrategie der Zukunft machen. Eine 
Sicherhei tsstrategie muß ihren aktiven 'I'eil an den Faktoren Wahrung der 
Rechtssicherheit und Gebot der Sicherung eines friedfertigen Zusammen
lebens aller Bürger orientieren. Hiervon muß es m. E. in der Zukunft ab
hängen, ob wir in der Lage sind, eine tolerante Sicherheitslage und ein 
entsprechendes Sicherheitsgefühl gestalten zu können. Unsere demokratische 
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Grundordnung ist davon getragen, die Bürger sich in einer befriedeten 
Umgebung entfalten zu lassen. Die Grenzen dieses Entfaltungsraumes 
werden nach unserem Rechtsverständnis durch die positivistische Rech~s
ordnung gezogen. Sie ist, ja sie muß veränderbar sein. Die Wahrung 
einer Rechtsordnung darf sich vordergründig nicht zum Selbstzweck 
schlechthin entwickeln. Rechtssicherheit wird überlagert vom Verfas
sungsgebot der Befriedung. Gerade im Bereich des wachsenden politisch 
motivierten Extremismus wird dies zur Herausforderung für die Sicher
heitsstrategie des Staates. Die Interdependenz von Rechtssicherheit 
zu Befriedungsgebot ist konfliktbeladen. Dies bedeutet: Im Einsatz 
seiner Mittel muß der Staat zur Wahrung der Rechtssicherheit zunächst 
den Versuch der Befriedung der Ausgebrochenen unternehmen. Ich be
tone: Jeder Versuch, auch bis hin zur Amnestie, muß einbezogen werden, 
um Irritierte wieder in die Rechtsordnung zurückzuführen. Ein Mehr an 
Geduld ist erforderlich. Dies führt in der Zukunft zu starker Belastung 
der Rechtssicherheit. Sie muß dies tolerieren können. Wir alle müssen 
insoweit einen Lernprozeß durchmachen. Die Polizei ist hierzu bereit. 
In dem ~ngeren Konfliktbereich Strafverfolgung zu Gefahrenabwehr 
werden die Schwerpunkte sich auf Gefahrenabwehr verschieben müssen. 
Nur derjenige, der schlechthin nicht bereit ist, das ehrliche Ange-
bot zur Befriedung aufzunehmen, muß als ultima ratio streng zur 
Ordnung gerufen werden. Die Politik darf nicht aus der Verpflichtung 
entlassen werden, die Rahmenbedingungen für eine glaubhafte Sicher
heitsstrategie abzustecken, zu formulieren. Hierzu ist Perspektive 
und nicht bloBe Reaktion gefordert. Die Sicherheitsorgane sind jeden
falls von sich nicht berufen, Rahmenbedingungen zu formulieren. 

7. Zusammenfassung 

Obwohl die polizeiliche Kriminalstatistik einen erheblichen Kriminali
tätsanstieg verzeichnet, muß zwar von einer Sicherheitsgefährdung, vor 
dem Hintergrund absoluter Zahlen jedoch nicht von einer konkreten 
Sicherheitsbedrohung ausgegangen werden. Allerdings müßte diese Ein
schätzung bei weiterer Steigerung von Kriminalität im bisherigen Um
fang revidiert werden. 

- Besorgniserregend ist der überproportionale Anstieg in den. Aggressions
delikten Raub, Bedrohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, sowie bei Dieb
stahl, Sachbeschädigung und Körperverletzung, die für die subjektive 
Einschätzung der Sicherheit durch die Bevölkerung von b~sonderer Be
deutung sind. 

- Von gröBerer Bedeutung für die Innere Sicherheit gegenüber dem bloBen 
Anstieg der Kriminalität ist das Hinzutreten veränderter Tatbegehungs
weisen und im besonderen das Gewaltphänomen. Organisierte Begehungs
formen der Kriminalität sind im Ansteigen. 

- Ökonomische Einflüsse durch andauernd hohe oder noch wachsende Arbeits
losigke~t - insbesondere der Jugend - können Kriminalität fördern, be
sonders Eigentums- und Rauschgiftdelikte sowie Gewaltkriminalität. 

- Die restriktive Wirtschaftslage mit Geldverknappung, hohen Zinsen, Um
satzeinbußen,Konkurrenzdenken, Absinken der Zahlungsmoral, wird von 
der dieser Lage entsprechenden wachsenden Wirtschaftskriminalität be
gleitet. 
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- Die Außenseiterrolle, in die zahlreiche Gastarbeiterkinder durch 
schlechte Schul- und Berufschancen und die Ablehnung durch viele 
Deutsche geraten, droht erheblichen sozialen Sprengstoff zu 
schaffen. Das Problem der 2. Gastarbeitergeneration ist evident. 
Es besteht konkrete Gefahr der Entstehung eines Nährbodens für 
politischen Extremismus und für or~anisierte Kriminalität. 

- Die Entwicklung der. für die Kriminalität entscheidenden Wertvor
stellungen und Einstellungen der Bevölkerung bzw. bestimmter Be
völkerungsgruppen im Bereich des politischen Extremismus kann nicht 
eingeschätzt werden. Ob sich Protest und .Verweigerungshaltungen zu
mal unter jungen Menschen weiter ausbreiten und neue Äußerungsfor
men annehmen oder aber ob sie als vorübergehende Mode wieder ver
ebben werden, kann nicht vorausgesagt werden. Deutsche Rechts- und 
Linksextremisten können - begünstigt durch wirtschaftliche Krisen 
und vielfältige Zukunftsängste und die zur Zei.t festzustellende 
Orientierungsschwäche der demokratischen politischen Mitte - weiteren 
Zulauf erhalten. Die Wandlung von Rechts- oder Linksextremisten zu 
Terroris.ten scheint dann nicht ausgeschlossen. 

- Die Grenzen von Terrorismus und Extremismus sind fließend. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß sich die derzeitigen Äußerungsfor
men des Extremismus bei weiterer Steigerung als terroristische 
Aktionen darstellen. 

- Tendenzen zur Abnahme des derzeitigen Terrorismus sind nicht erkennbar. 
Im Gegenteil: Die derzeitige ökonomische und politisc~e Gesamtsituation 
und die damit verbundenen Konfliktsfelder sind "terrorismusträchtig" 
zu nennen. Die derzeitige Situation ist instabil. 

- Die künftige Sicherheitslage wird wesentlich dadurch mitbestimmt, auf 
welche Weise der Staat seinen Verpflichtungen zur Befriedung aller 
Bürger nach dem verfassungsrechtlichen Befriedungsgebot entsprechen 
wird. Dem Umkehrwilligen muß eine breitere Chance eingeräumt werden. 
Eine Schwerpunktverlagerung in der Sicherheitsstrategie ist insoweit 
geboten. Die Politik ist erneut aufgerufen, die Rahmenbedingungen per
spektivisch zu formulieren. 
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Adelheid Werner 

Sie haben mir die Aufgabe gestellt, über ein Thema zu referieren, das 
Sie selbst mit einem Fragezeichen versehen haben. Ich werte das Frage
zeichen als Ausdruck der Sorge, daß es in unserem Land überhaupt so etwas 
wie organisierte Kriminalität geben könnte. 

Die Meinungen zu dieser Frage mögen vielleicht geteilt sein. Sie werden 
auch - je nach dem Standort des Betrachters - unterschiedlich beurteilt 
werden. Welcher für die Sicherheitspolitik eines Landes zuständige Poli
tiker wird sich schon gern nachsagen lassen, es gäbe in seinem Verant
wortungsbereich organisierte Kriminalität? Welcher Polizeipräsident 
welcher Großstadt wird diese Frage - von mutigen Ausnahmen abgesehe~ -
mit einem offenherzigen Ja beantworten? Liegt nicht in der Bejahung die
ser Frage auch ein Eingeständnis eigenen Versagens? Ist ein Ja zur F~age
stellung möglicherweise Wasser auf die Mühlen derjenigen, die vor dem 
Hintergrund ausufernder Kriminalität neue und härtere Gesetze, mehr Re
pression und weniger Liberalität fordern? 

Lassen wir bitte einmal all diese Elemente politischer Opportunität 
beiseite und gehen wir nüchtern an das Thema heran. Nüchtern - das bedeutet 
für mich auch, daß ich meine Aufgabe als Leiterin der Abteilung 13 der 
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main außer Betracht lasse. Diese ist eigens 
mit der "Bekämpfung organisierter Kriminalität" beauftragt. Zu leugnen, 
daß es das gäbe, was wir eigentlich bekämpfen wollen, wäre eine Negierung 
der eigenen Aufgabe. Die Neigung, die Frage zu bejahen und dabei die Si
tuation dramatisch zu überzeichnen läge also näher. Ich möchte mich vor 
beidem hüten. Verstehen Sie aber bitte auch, daß ich aus meiner Sicht als 
Leiterin dieser Abteilung spreche und das Erfahrungswissen der Abteilungs
angehörigen wie der tagtäglich mit ihnen arbeitenden Kriminalbeamten in 
meinen Vortrag einbringen möchte. 

I. 

Wenn wir hier über das Thema "Organisierte Kriminalität" sprechen, dann 
bedarf es zunächst einer Definition dessen, worüber geredet wird. Was ist 
eigentlich dieses organisierte Verbrechen, von dem zunehmend auch in den 
Massenmedien die Rede ist? Ich verstehe unter organisiertsr Kriminalität 
zunächst einmal die Ausführung von Straftaten in bewußtem und gewolltem 
Zusammenwirken mehrerer Personen, wobei die Zusammenarbeit auf einige Dauer 
angelegt ist. 

Diese Definition allein kann natürlich noch nicht befriedigen. Die gemein
schaftliche Tatbegehung durch mehrere Personen ist nlchts Neues. Sie ist 
eine uralte Form der Deliktsverwirklichung. Auch das Angelegtsein einer 
Personenverbindung mit dem Ziel der Deliktsbegehung über einen längeren 
Zeitraum hinweg mag nichts Neues darstellen. Neu lst auch nicht die Banden
bildung, also der Zusammenschluß mehrerer Personen zur fortlaufenden Be
gehung von Straftaten verschiedenster Art. Auch hierfür hat unser Straf
recht aufgrund historischer Erfahrungen mit Banden besondere Deliktstat
bestände entwickelt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus im § 129 StGB 
einen Auffangtatbestand be!."el 't.ge~:.ell:.) der derartlge Erscheinungsformen 
kriminellen Unrechts erfaßt. 
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Sie könnte~ mich also fragen - und diese Frage ist berechtigt - was 
denn nun eigentlich neu ist, wenn ich hier von "Organisierter Krimina
lität" rede. 

11. 

Neu ist, um es vorwegzunehmen, die systematische Ausnutzung unserer 
modernen Infrastruktur durch organisiert handelnde Rechtsbrecher. 
Der Kriminelle dieses Typs macht sich all das zunutze, was wir - nicht 
ohne Stolz - als Errungenschaften unserer Zivilisation preisen. Ich 
meine damit: 

1. Der Rechtsbrecher nutzt bei der Kooperation mit anderen Tatbeteiligten 
sämtllche Mittel der länaerübergreifenden Kommunikation - Tele:orl, Tele
grafendlenst, Fernschreiber und Funkverkehr. Sie ermöglichen eE ihm, In
formationen auf schnellstem Wege an den Empfänger zu geben. Zugleich ver
meidet er dadurch die Notwendigkeit. mit anderen Tatbeteiligten l~ Ver
bindung zu treten; er kann gleichzeitig die eigene Anonymität wahren und 
er vermeidet schließlich das Risiko, in ein Land einreisen zu müssen, 
in dem er möglicherweise bereits als Rechtsbrecher gesucht wird. 

2. Der Straftäter, von dem hier die Rede ist, nutzt sämtliche länderüber
grelfenden Transportmöglichkeiten. Das gilt für den Transport von Personen, 
namentlich von den an einer Straftat Beteiligten in gleicher Weise wie 
für den Transport von Sachen. Hierbei kommt dem Luftverkehr eine beson
dere Bedeutung zu, da er den Tatbeteiligten ein höchstmögliches Maß an 
Mobllität garantiert. Während die Polizei noch nach Fingerabdrücken sucht, 
befinden sich - das haben uns manche Fälle gelehrt - die Täter der Straf
tat nach erledigtem "Auftrag" bereits wieder auf dem Luftweg in ihr Hei
matland, wo sie vor Strafverfolgung sicher sind. 

~. Der moderne, organisiert handelnde Rechtsbrecher nutzt bewußt und miß
bräuchlich die ihm - zumindest in den Ländern mit freiheitlich-de~okra
tischer Grundordnung gewährten Freiheitsrechte, insbesondere dle Freizü
gigkeit, das Touristenprivileg und das Asylrecht. Er nutzt darüber hin
aus die Tatsache aus, daß eine effektive Grenzkontrolleangesich~s des 
modernen Massentourismus nicht mehr durchgeführt werden ka~n. 

Glese bewußte Ausnutzung unserer modernen Infrastruktur muß aber noch vor 
elnem besonderen Hintergrund gesehen werden. Es ist ale Tatsache, daß 
trotz wachsender europäischer und auch internationaler Integration jeder 
Staat mit den - gestatten Sie mir die Überzeichnung - Argusaugen eines 
Provinzpotentaten vergangener Jahrhunderte darüber wacht, daß ja nicht 
selne Souveränität im Bereich der Rechtspflege tangiert wird. Hieran 
ändern auch Rechtshilfe- und Auslieferungsabkommen nicht das geringste. 
Im Gegenteil, ich meine, daß hier an Souveränität das überkompensiert 
wird, was sich aus verkehrsmäßiger, nachrichtentechnischer und wirtschaft
licher Verflechtung der Staaten auch ergibt, nämlich eine länderüber
greifende Krimin~lität, die bewußt nationalstaatllche Schranken in ihre 
Planungsüberlegungen einbezieht. 
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Die Folge ist, ~~ nur ein Beispiel aus dem Bereich meiner Abteilung 
zu nennen: 

Eigens zu diesem Zweck ausgesuchte "Spezialisten" werden, nachdem ~n 
Deutschland befindliche Personen ein lohnendes Beuteobjekt ausgekund
schaftet haben, nach hier eingeflogen, um etwa einen geplanten Raub
überfall zu begehen. Sie befinden sich dann dank schneller Fluchtfahr
zeuge und eines genau durchdachten Tatplans, bei dem auch der Start 
des nächsten Flugzeugs in Richtung Süden einkalkuliert wurde, längst 
wieder in ihrer Heimat, bevor die Staatsanwaltschaft von der Tat Kennt
nis erlangt hat und sich die ganze schwerfällige Maschinerie des Rechts
hilfeweges in Gang setzt. 

Kennzeichnend für diese, die moderne Infrastruktur ausnutzende Kriminali
tät ist in der Regel ein arbeitsteiliges Vorgehen der Täter. Auch hier 
haben sich die modernen Rechtsbrecher der Infrastruktur angepaßt. Ich 
meine damit die Infrastruktur unserer Wirtschaft, die sich durch immer 
stärkere Aufspaltung in einzelne Tätigkeitsbereiche des Wirtschaftens 
auszeichnet. So wie heute ein Wirtschaftsprodukt in zahlreichen von
einander getrennten Arbeitsgängen und vielfach auch von den verschie
densten Produzenten gemeinsam hergestellt wird, arbeitet auch der orga
nisierte Straftäter in einer Form "arbeitsteiligen Wirtschaftens". Mehr 
noch, ich möchte herausarbeiten, daß eine Vielzahl von Delikten -
immer gemessen am Ziel der Realisierung des angestrebten Erfolges - heute 
nur noch in arbeitsteiliger Form realisiert werden kann. Lassen Sie 
mich hierfür als Beispiel eine Organisationsform anführen, mit der wir 
es unter Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Bundeskriminalamtes oft zu 
tun hatten und haben. 

Ich meine kriminelle Organisationen, deren Ziel es ist, hier in der 
Bundesrepublik oder im europäischen Ausland hochwertige Kraftfahrzeuge 
stehlen zu lassen, in irgendeiner Weise über deren Identität zu täuschen 
und diese Fahrzeuge dann in Länder des Vorderen Orients überführen zu 
lassen und sie dort zu verkaufen. Sie sehen bereits an der Mehrzahl der 
von mir geschilderten "Arbeitsvorgänge", daß hier der kleine Dieb, der 
Einzeltäter kaum eine Chance hat. Notwendig ist stattdessen eine Organi
sation,die 

1. stehlen läßt, 

2. Fahrzeugkennzeichnungen, wie Motor- und Fahrgestellnummern - soweit 
notwendig - verändern läßt, 

3. Fahrzeugpapiere fälscht oder fälschen läßt, 

4. die Überführung der Fahrzeuge ins Ausland organisiert und 

5. im Abnehmerland Kontakte zu Käufern unterhält, deren Pflege im Er
gebnis auch die Zahlung des Kaufpreises garantiert. 

Wir sehen an diesem Beispiel exemplarisch, daß nationalstaatliche 
Grenzen der Strafverfolgung ausgenutzt werden, um Profit zu erzielen. 
Denn auch die trickreichste und gelungenste Kraftfahrzeug-Verschiebung 
wäre uninteressant, wenn in einigen arabischen Ländern die gleichen Regeln 
gelten und praktiziert würden, wie sie bei uns für den Erwerb gestohlenen 
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Gutes gültig sind. Leider ist das Gegenteil der Fall. Ich darf im 
Zusammenhang mit den von mir genannten Kraftfahrzeugverschiebungen 
beispielsweise eine Auskunft der Behörden in Kuweit an das Bundes
kriminalamt zitieren, wonach dort sämtliche Kraftfahrzeughändler stets 
gutgläubig sind und damit auch stets Eigentum an den von ihnen aufge
kauften gestohlenen Fahrzeugen erwerben. 

Bei dieser und anderen noch zu erläuternden Formen organisierter Kri
minalität steht regelmäßig und ganz eindeutig ein einziges Betreben 
im Vordergrund: Es ist das Ziel, losgelöst von gesellschaftlich aner
kannten und respektierten Rechtsnormen auf kriminelle Weise mögli~hst 
schnell hohe finanzielle Gewinne zu erreichen. Dies gilt nicht nur für 
die eben von mir erwähnten Kraftfahrzeug-Verschiebungen, es gilt auch 
sonst für den Absatz hochwertigen Stehlguts wie Teppiche, Pelze, Schmuck, 
Kunstgegenstände und hochwertige Industrieerzeugnisse jeder Art. 

Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nach meiner Oberzeugung 
gilt ganz allgemein die These, daß allein und ausschließlich illegales 
Gewinnstreben Motiv jeder Art organisierter Kriminalität ist; sei es nun 
der organisierte Rauschgifthandel oder der illegale Waffenhandel oder der 
länderübergreifende Wirtschaftsbetrug. Der organisiert handelnde Rechts
brecher ist nicht wählerisch. Er führt arbeitsteilig mit anderen vor
gehend das Delikt aus oder läßt es ausführen, das ihm möglichst schnell 
und möglichst sicher den größtmöglichen Profit einbringt. 

Aus dieser "gewinnorientierten" Kriminalität ergibt sich aber noch ein 
weiteres: Die Zentralfiguren einer solchen Gruppe agieren nüchtern, planen 
ihre Aktionen sachlich durch und behalten die Obersicht über die geplan
te Tat und deren Durchführung. Wo dies nicht möglich ist, wird die Auf
sicht auf andere als "zuverlässig" geltende Personen übertragen. Diese 
wiederum bedienen sich nicht selten der Hilfe Dritter, denen die eigent
liche Ausführung der Tat übertragen wird. Dies bietet den Vorteil, daß 
der eigentliche Initiator des kriminellen Unternehmens anonym im Hin
tergrund bleiben kann. Der kleine Dieb, der beispielsweise gegen ein 
Entgelt von einigen Tausend DM ein hochwertiges Kraftfahrzeug stiehlt, 
das ihm nach Farbe, Typ und Ausstattungsmerkmalen möglicherweise be-
reits beschrieben worden ist, kennt den eigentlichen Auftraggeber nicht, 
der dann schließlich die connection zum Aufkäufer herstellt oder her
stellen läßt. 

Die arbeitsteilige Form des Vorgehens entspricht deshalb nicht nur der 
Organisationsstruktur modernen Wirtschaftens, sie bietet einen zusätz
lichen kaum zu unterschätzenden Vorteil für die eigentlichen Hinter
männer. Sie können weitgehend im Hintergrund bleiben und sind deshalb 
vor Entdeckung und Strafverfolgung relativ sicher. Ich möchte hier ehr
lich bekennen: Wir sind - von wenigen Ausnahmefällen abgesehen - an die 
ganz "Großen" kaum herangekommen. Was wir in der Vergangenheit haben 
bewirken können, war, sie empfindlich zu stören, indem wir Organisationen, 
so weit wir sie zurückverfolgen konnten, zerschlagen haben. Das ist wenig
stens ein Teilerfolg. 
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111 • 

Eine besondere Aufmerksamkeit auf dem Gebiet der Organisierten Krimi
nalität verdienen die Begriffe "Markt" und "Konkurrenz". Hier gibt es 
interessante Parallelen zum legalen Wirtschaftsleben. > 

Wer als Drahtzieher einer kriminellen Organisation profitQrientiert 
arbeiten will, muß wie ein kühl kalkulierender Kaufmann seine Markt
chancen abwägen. Er kann z. B. nur das stehlen oder rauben lassen, 
was sich nachher mit Gewinn am-Markt absetzen läßt. Die Beute hat 
hierbei eine durchaus unterschiedliche Marktgängigkeit. Für echtes 
gestohlenes oder geraubtes Geld gibt es beispielsweise immer einen Markt. 
Nichts anderes gilt für Edelmetalle, Diamanten oder sonstige Gegen
stände von hohem Sachwert. Schwieriger wird es dort, wo sich Märkte 
nur regional erschließen lassen. Ich denke hier an die Fälle der orga
nisierten Kraftfahrzeug-Verschiebung in Länder des Vorderen Orients 
oder beispielsweise an den Verkauf von Waffen, die aus der legalen Pro
duktion einer Waffenfabrik abgezweigt und in Spannungsgebiete weiterge
leitet werden. Hierfür müssen internationale Verbindungen geknüpft wer~ 
den. 

Ganz kompliziert wird die Sache schließlich, wenn hochwertige Industrie
erzeugnisse, wie beispielweise Radios, Taschenrechner oder dgl.,.die in ho
her Stückzahl etwa durch den Diebstahl ganzer Lastkraftwagen oder von 
Containern erbeutet wurden,. abgesetzt werden sollen. Gewiß ist für diese 
Produkte ganz allgemein ein "Markt" vorhanden. Das Problem besteht nur 
darin, das Stehlgut "weiß" zu machen, um es so in den normalen Wirt
schaftskreislauf gelangen zu lassen. Hierfür sind "Schaltstellen" 
erforderlich - etwa in Form von Export- oder Importfirmen oder auch 
nur Vermittlern. Diese kaufen entweder ohne oder aber mit fingierter 
Rechnung auf und leiten das Wirtschaftsgut so in den normalen Kreis-
lauf weiter. 

Ich meine, daß gerade diesen "Schal tste~.len" besondere Aufmerksamkei t 
beigemessen werden müßte, denn wie anders kann es vorkommen, daß bei
spielsweise die bei einem Stoßbetrug erlangten Fleischlieferungen 
längst schon·als Sonderangebote i~ den Verbrauchermärkten einer be
kannten Firma feilgehalten werdel~, noch bevor die Wechsel für die Lie
ferungen fällig waren und die Aufkäufer längst ihren "Abflug" durchge
führt hatten? 

Die weitere Parallele zum legalen WirtSChaftsleben, die ich Ihnen auf
zeichnen möchte, ist die der "Konkurrenz". Auf dem Gebiet der gewinn
orientierten organisierten Kriminalität gibt es wie im normalen Geschäfts
leben "Mitbewerber", die den eigenen Marktanteil erweitern oder zumindest 
nicht hinnehmen wollen, daß ihr Marktanteil bes·chränkt wird. Ein typisches 
Beispiel für diese Szenerie haben wir in den letzten Jahren in Frankfurt 
auf lokalem ~aum erlebt, als sich auf dem Gebiet des Rauschgifthandels 
tätige, miteinander rivalisierende Gruppen, deren Verflechtung auch den 
Prostitutionsbereich umfaßte, regelrechte Schlachten lieferten, um ein
ander auszuschalten. Die -Schwierigkeit des kriminellen Geschäftsmannes 
ist eben die, daß er seinen Streit um Märkte und Marktanteile nicht mit 
zivilrechtlichen oder sonstigen rechtsstaatlichen Mitteln durch-fechten, 
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kann. Er muß sich hierzu ebenfalls krimineller Mittel und Methoden 
bedienen. Der Druck auf die Konkurrenz äußert sich hier in Delikten 
wie Sachbeschädigung, Brandstiftung, Nötigung, Körperverletzung und 
Erpressung. Als ultima ratio bleibt die Tötung des Gegners. 

Unsere Erkenntnis aus dieser Tatsache lautet: Auch ein überwiegend, 
wenn nicht gar ausschließlich von illegalem Profitstreben getragenes 
Verbrechen setzt auch das Mittel des unmittelbaren Angriffs auf den 
Gegner ein, wenn es darum geht, den eigenen Machtanspruch zu behaup
ten. Unsere Schwierigkeit ist: Wie kann im Einzelfall erkannt werden, 
daß es sich nicht um das Delikt eines Einzeltäters handelt, sondern um ein 
Mittel zur Durchsetzung des Machtanspruchs der hinter diesem Täter 
stehenden Gruppe? 

Lassen Sie mich als kleines Beispiel hierfür den Fall eines vor einigen 
Jahren in Frankfurt wegen Totschlags abgeurteilten italienischen Straf
täters nennen. Dieser Mann hatte - sozusagen auf offener Bühne - inmitten 
eines stark besuchten Nachtlokals auf der Tanzfläche sein Opfer durch 12 
Messerstiche zunächst geblendet und sodann tödlich verletzt. Er war an
schließend ins Ausland geflogen und hatte dort ein paar schöne Wochen 
gemeinsam mit einer ehemaligen Eislaufprinzessin an der Cote d'Azur ver
bracht, bevor wir ihn ausliefern lassen und zur Verurt~ilung bringen 
konnten. Das Opfer war ein in Zuhälterkreisen bekannter und erfahre-
ner Jugoslawe, der damals als der stärkste Mann des Bahnhofsviertels 
galt. Täter und Opfer standen in keinerlei persönlicher Beziehung zuein
ander. Im Gegenteil, der Täter war eigens zur Durchführung dieser Tat 
nach Deutschland ,eingereist, bzw. man hatt~ ihn dafür einreisen lassen. 
Wir hatten seinerzeit dringende Gründe für die Annahme, daß es hier um 
die exemplarische "Bestrafung" des Opfers gegangen ist, der sich in einer 
"unredlichen Art und Weise" bei einem. internationalen Diamantenschmuggel 
"selbst bedient hatte". Wir hatten viele Informationen, die in diese Rich
tung wiesen und dennoch ist es uns nicht gelungen, die wahren Hintergründe 
aufzuklären und die Auftraggeber für dieses Tötungsdelikt" zur Rechenschaft 
zu ziehen. Es ist hier - wie so oft - nur ein Zipfel jener Decke des 
Schweigens gelüftet worden, das sich dann über alle Beteiligten herab
senkt, wenn aus einer kriminellen Organisation heraus in brutaler Weise 
geg~n Personen vorgegangen wird, die die Interessen dieser Organisation 
tangieren. 

In einem weiteren Fall, der uns zur Zeit beschäftigt, haben drei israe
lische Staatsangehörige im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Gebiet 
des Heroinhandels und der teilweise damit gekoppelten organisierten aus
beuterischen Zuhälterei einen Landsmann auf offener Straße erschossen. 
Hier war, was eine Ausnahmeerscheinung sein mag, sogar der Anführer der 
Orqanisationan der unmittelbaren Tatausführung beteiligt. Freilich setzt 
dies, nämlich die Begehung von Verbrechen zur Sicherung eigener Machtan
sprüche, voraus, daß es bereits eine gewisse Verfestigung der Organisations
strukturen gibt, daß also miteinander rivalisierende Gruppen um ihre 
"Marktanteile" ringen. 
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IV. 

Gestatten Sie mir daher einige Worte zu der Frage, ob organisierte 
Kriminalität auf dem Boden der Bundesrepublik bereits eine solche 
Qualität erreicht hat, daß wir von einer Art Parallelgesellschaft 
sprechen können, wie sie sich in anderen Ländern unter den Bezeich
nungen "Mafia", "Costa Nostra" oder "Comorra", um nur einige Namen 
zu nennen, entwickelt hat. Ich meine, daß wir es in der Bundesrepublik 
Deutschland trotzt Intensivierung der Kriminalitätsszene noch nicht mit 
einer Parallelgesellschaft zu tun haben. Sie setzt eine gewachsene, 
sozusagen bodenständige organisierte Kriminalität voraus, die nur auf 
dem Hintergrund ungeheurer sozialer Spannungen zwischen arm und reich 
entsteht. An Gegensätzen dieses krassen Ausmaßes, wie wir sie beispiels
weise in Süditalien finden, hat es in Deutschland - jedenfalls in der 
Vergangenheit - gefehlt. Diese krassen sozialen Gegensätze haben in 
manchen Ländern ganze Bevölkerungsschichten um den Ober lebens willen 
in die Illegalität und die Kriminalität getrieben. Es gibt daher bei uns 
keine gewachsenen, straff durchorganisierten "Familien" mit Padres, 
Padrones, Capos und dgl. Ich muß einen derartigen Begriff von "Organi
sierter Kriminalität", jedenfalls für den für mich überschaubaren Be
reich, als Fiktion werten. 

Freilich gilt diese Aussage nur für hier und heute. Ob es morgen oder 
übermorgen angesichts stetig steigender Arbeitslosenzahlen auf dem Hin
tergrund einer Ballung von unterprivilegierten Ausländern in unseren 
Großstädten, angesichts einer Flut von Asylsuchenden, die in unser Land 
einströmen, auch noch gilt, wage ich zu bezweifeln. Hier liegt in der 
Tat die Gefahr des Entstehens einer Subkultur, auf die ich zum Schluß 
kurz noch einmal zurückkommen möchte. Wenn ich bestreite, daß es in 
unserem Lande gewachsene kriminelle Organisationen gibt, dürfen wir 
allerdings folgendes "nicht außer Betracht lassen: 

Es gibt Anzeichen dafür, daß organisierte Kriminalität aus anderen Län
dern, die für sich in Anspruch nehmen kann, in Jahrhunderten gewachsen 
zu sein, in die Bundesrepublik Deutschland übergreift, hier feste Stütz
punkte bildet und sich ihre Angriffsziele und Opfer sucht. Ein Beispiel 
hierfür liefert uns ein Fall, der meine Abteilung zur Zeit beschäftigt 
und der mir, weil sich bereits Fälle ähnlicher Art ergeben haben, sympto
matisch erscheint. 

Wir sind Dank des Gespürs des Leiters beim Raubkommissariat der Kriminal
polizei in Frankfurt einer Reihe von Straftätern habhaft geworden, die 
gerade im Begriff waren, nach getaner Arbeit - eine Serie bewaffneter 
Raubüberfälle - nach Italien zurückzukehren. Die Tatverdächtigen waren 
im Auftrag von drei in derselben Gegend um Neapel ansässigen Familien, 
der Comorra tätig geworden, nachdem sich diese Familien in der Nuova 
Comorra zu einer Art Dachverband zusammengeschlossen hatten. Sämtliche 
von ihnen begangenen Raubüberfälle sind nach unserem Erkenntnisstand 
zuvor sorgfältig ausgekundschaftet worden. Dies wiederum geschah aber 
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nicht durch die in der Bundesrepublik lebenden, hier zur Führung der 
Täter eingesetzten Personen,sondern durch Dritte, die von ihnen den 
Auftrag erhalten hatten, lohnende Objekte ausfindig zu machen. So wie 
ich es Ihnen zuvor anhand eines anderen Beispielfalles dargestellt habe, 
wurde wiederum eine Kontaktaufnahme zwischen den unmittelbar an der Tat
ausführung Beteiligten und den mit dem Auskundschaften befaßten Personen 
sorgfältig vermieden. Die Gesamtplanung des Unternehmens aber lag nicht 
in Deutschland, sondern im Ausland~ 

Es gibt also Anzeichen dafür - und sie mehren sich - daß fest verwurzelte 
Gebilde organisierter Kriminalität, die im Ausland gewachsen sind, bei 
uns Stützpunkte bilden, um hier kriminelle Einzel- oder Serienaktionen 
durchzuführen. Ich sehe die Gefahr, daß derartige Stützpunkte künftig 
häufiger gebildet werden, weil das "Aktionsfeld" lohnende Objekte bietet 
und weil ein nicht integrierter Ausländeranteil in der Bundesrepublik 
Deutschland die für das Entstehen von Stützpunkten erforderliche Subkultur 
darstellt. Eben hier liegt m. E. die Gefahr für die Zukunft. Die Gefahr, 
daß aus Stützpunkten eine sich verfestigende Struktur organisierter Krimi
nalität in der Bundesrepublik werden könnte, wenn wir dem nicht recht
zeitig Einhalt gebieten. 

V. 

Gestatten Sie mir nun einige Worte zur Bekämpfung organisierter Krimi
nalität. Gewiß erwarten Sie hier von mir keine abschließende Darstel-
lung, denn dies würde den Rahmen eines solchen Referats sprengen. Statt 
dessen einige grundsätzliche Anmerkungen: Wenn organisierte Kriminalität 
bewußt die moderne Infrastruktur unserer Gesellschaft ausnützt, dann 
gilt es bei ihrer Bekämpfung, die Täter bei "Ausnutzung der modernen 
Infrastruktur" zu stören und sie nach Möglichkeit zu überführen. Hier stehen 
strafprozeßrechtlich eine ganze Reihe von Mitteln zur Verfügung, die be
dauerlicherweise aber nicht immer voll ausgeschöpft werden. Ich möchte mich 
deshalb nicht in den Chor derjenigen einreihen, die gleich immer nach neuen 
Maßnahmen des Gesetzgebers rufen. Lassen Sie uns doch zunächst einmal die 
gesetzlich zulässigen Mittel in gebotenem Umfang, d. h. so weit wie mög
llch zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens einsetzen. 

Ich weiß: Dies alles kostet viel Geld und ist darüber hinaus mit hohem 
Personalaufwand verbunden. Ich muß an diesem Punkt ein Stück Kritik aus 
der Sicht der Staatsanwaltschaft anbringen. Ich erlebe immer wieder, daß 
uns die zur erfolgreichen Durchführung erforderlichen Kriminalbeamten 
unter Berufung auf Personalmangel entweder ganz. versagt oder nach Auf
~ahme der Ermittlungen wieder weggeholt werden. Ich führe das keineswegs 
auf den mangelnden Willen der Beteiligten zurück, sondern bin überzeugt, 
daß personelle Engpässe der Grund sind. Mit einer wesentlichen Personal
vermehrung können wir aber wohl angesichts der augenblicklichen Haushalts
lage des Bundes und der Länder kaum rechnen. Erlauben Sie mir deshalb den 
vergleichsweise einfachen Vorschlag, künftig auf den berufsfremden Ein
satz hochqualifizierter Kriminalbeamter in anderen Bereichen zu verzichten 
und die Beamten ausschließlich wieder mit Ermittlungsaufgaben zu befassen. 
Dafür sind ja schließlich ihre Planstellen bereitgestellt worden. Wenn es 
uns gelänge, auf die Zweckentfremdung von Personalkapazitäten zu verzich
ten, dann wäre schon viel gewonnen. Auch sonstige Kostengesichtspunkte 
dürfen in keinem Falle dafür ausschlaggebend sein, ob b~stimmte 
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Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden oder nicht. Organisierte Krimi
nalität stellt eine ~nser gesamtes Gesellschaftsgefüge bedrohende Ge
fahr dar. Darum darf es bei ihrer Bekämpfung kein Kosten/Nutzen-Denken 
geben. 

Doch nun zu den strafprozessualen Maßnahmen: Wir können Rechtsbrecher 
im Bereich der organisierten Kriminalität besonders empfindlich stören 
durch Anordnung der Postbeschlagnahme unter Einschluß der Beschlagnahme 
von Telegrammen und Fernschreiben. Als besonders effektiv hat sich die 
Telefonüberwachung erwiesen. Ihre gesetzlichen Voraussetzungen lassen 
sich bei organisierter Kriminalität fast ausn'ahmslos bejahen. In der Mehr
zahl aller Fälle ist es uns erst durch den Einsatz von Telefonüberwachung 
gelungen, kriminelle Organisationen in einzelnen Verzweigungen aufzuspüren. 
Dabei muß besonders berücksichtigt werden, daß eine einmal richterlich 
angeordnete und geschaltete Telefonüberwachung möglichst auch noch nach 
einem polizeilichen Zugriff auf die Täter geschaltet bleibt. Häufig werden 
nämlich z. B. von Hausgenossen einer festgenommenen Person über deren 
Anschluß Warnungen an andere Tatbeteiligte oder Mitglieder der Organi-. 
sation durchgegeben. Sie können wesentlichen Aufschluß über die weiteren 
Ermittlungen liefern und dazu beitragen, das kriminelle Umfeld der Organi
sation auszuleuchten. Gewiß mag man einwenden, dies alles sei bei den Straf
tätern, mit denen wir es zu tun haben, längst bekannt, und es würden aus 
diesem Grunde nach einer Festnahme Gespräche konspirativer Art nur noch 
von öffentlichen Telefonzellen aus geführt. Mancher vorsichtige Täter 
mag auch Gespräche mit belastendem Inhalt nur noch von öffentlichen Tele
fonzellen aus führen. Gestatten Sie mir aber, daß ich auf die Möglichkeit 
hinweise, auch den Anschluß einer öffentlichen Telefonsprechzelle über
wachen zu lassen. Wenn wir eine entsprechende richterliche Anordnung mit 
einer Oberservation von Verdächtigen koppeln, so können Sie in kürzester 
Frist ihre Telefonüberwachung auch für jeden öffentlich zugänglichen Amts
anschluß der Deutschen Bundespost haben und - wie wir es nennen - "Hin
einhören", während sich die Gesprächsteilnehmer in absoluter Sicherheit 
wähnen. 

Denken Sie bitte stets daran, daß die Menschen, mit denen wir es auf dem 
Gebiet der organisierten Kriminalität zu tun haben, sich immer wieder 
etwas Neues einfallen lassen. Wir haben nur die Wahl, entweder zu kapitu
lieren oder aber sie so schnell wie möglich bei der Realisierung ihrer 
Ideen einzuholen. Das ist nicht zuletzt auch eine Frage des Ideenreichtums 
der mit der Sache befaßten Kriminalbeamten und ihrer engen Kooperation 
mit dem zuständigen Staatsanwalt. Ein kleines Beispiel dafür: Wir hatten 
es in Frankfurt vor einigen Jahren mit einer Autoschieberbande zu tun, 
die die gestohlenen Kraftfahrzeuge stets auf einem bestimmten Gelände ab
stellte, oder wenn sie so wollen, "zwischenlagerte". Ein Zugriff auf die 
Bande war noch nicht möglich, weil der Täterkreis noch nicht ausermittelt 
worden war. Die Beamten haben in diesem Falle, damit der Schaden nicht 
allzu hoch wurde, die Pkw's nachts einfach "wiedergestohlen", allerdings 
völlig legal, denn für jedes der Fahrzeuge lag vorher ein richterlicher 
Beschlagnahmebeschluß vor. Sie können sich sicher die verdutzten Gesichter 
unserer Kunden vorstellen, als ihen später in der Haftanstalt die Be
schlagnahmebeschlüsse präsentiert wurden. Sie hatten tatsächlich geglaubt, 
eine andere Bande würde sich aus ihrem Lager bedienen. 
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Wir sollten uns weiterhin bemühen, die Täter in ihrer Mobiliät zu 
stören. Dies setzt allerdings eine effektivere Grenzkontrolle voraus. 
Sie kann - selbst wenn man sich auf stichprobenartige Überprüfungen 
beschränken muß - aber nur dann wirksam werden, wenn international 
operierende und agierende Straftäter auch daktyloskopisch zentral 
erfaßt werden. Es genügt nicht, daß bei irgendeiner Polize±dienststelle 
über irgend eine Person eine KP-Akte mit den polizeilichen Erkenntnissen 
vorhanden ibL. Es genügt auch nicht die Erfassung von Straf- und Such
vermerken im Zentralregister oder die Aufnahme in das Fahndungsbuch. 
Was wir brauchen, ist eine bundesweite Erfassung von Personen, die im 
Verdacht stehen, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu 
sein. Erst eine solche Erfassung und Speicherung von jederzeit auch für 
die Grenzstationen abrufbereiten Daten würde es ermöglichen, grenz
überschreitende Bewegungen dieser Personen festzustellen und dann die 
nach den Umständen des Einzelialles gebotenen Maßnahmen einleiten zu 
können. 

Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir brauchen im Be
reiche der organisierten Kriminalität so etwas wie ein "Kriminalitäts
kataster". Hierbei wären nicht nur international operierende Täter,son
dern auch Querverbindungen zwischen ihnen und die Deliktsarten, auf die 
sie spezialisiert sind, zu speichern. Ein Zugriff auf diese Daten müßte 
jederzeit für alle Polizeidienststellen möglich sein. 

Vor etwa acht Jahren arbeiteten wir mit einer Sonderkommission des Bun
deskriminalamtes zusammen, die die Aufgabe hatte, sich mit bestimmten 
Bereichen organisierter Kriminalität zu befassen. Die Arbeit führte zwar 
nicht zur Aufklärung spektakulärer Fälle. Was dieser Kommission aber ge
lungen ist, war die Gewinnung ganz wesentlicher Erkenntnisse über Personen 
und Daten miteinander arbeitender, meist durch gemeinsame Staatsange
hörigkeit verbundener Rechtsbrecher. Ich übertreibe nicht, wenn ich be
richte, daß wir von den Erkenntnissen dieser Sonderkommission heute noch 
profitieren. Lassen Sie mich einige wenige Worte zu den Maßnahmen an
führen, die gesetzlich nicht geregelt sind oder aber infolge des für 
Kriminalbeamte geltenden Legalitätsprinzips gesetzlich unzureichend ge
regelt erscheinen. Ich meine den Einsatz von V-Leuten und von getarnt 
arbeitenden Kriminalbeamten. Diese Problematik könnte einen ganzen Vor
trag füllen. Nur zum Grundsätzlichen: Wir kommen heute ohne V-Leute 
nicht mehr aus. Wir wissen aber auch, aus welchem Milieu wir sie rekru
tieren und mit welchen Sicherheitsrisiken ihre Arbeit behaftet ist. 
Ich persönlich möchte daher immer dem Einsatz von Beamten den Vorzug 
geben. Sie kennen die rechtsstaatlichen Grenzen ihres Handlungsspiel
raums und mit ihrer Aussage werde ich in jeder Hauptverhandlung, auch 
wenn eine Vernehmung vielleicht nur verdeckt unter Ausschluß der Ange
klagten und ihrer Verteidiger stattfindet, eher bestehen können, als 
mit den Angaben irgendeines anderen Menschen, der aus irgendwelchen 
Motiven Lockspitzeldienste leistet. Sie alle kennen die rechtliche Pro
blematik des Einsatzes von Beamten auf diesem Gebiet. Ich will sie hier 
auch nicht vertiefen. Ic~ meine aber, der Gesetzgeber sei aufgerufen, 
im Interesse einer Bekämpfung von organisierter Kriminalität Sonderre
gelungen für Beamte zu schaffen, die wir zunächst in kriminelle Organisa
tionen einschleusen müssen, um diese dann aufzubrechen. Sie sollen -
abgesehen von Kapitalverbrechen - vom Zwang des polizeilichen Einschrei
tens befreit werden, um wirksame Arbeit leisten zu können. 
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Unsere größte Chance stellt bei der Bekämpfung organisierter Kriminali
tät z. Z. aber immer noch die mangelnde Solidarität unter Rechtsbrechern 
dar. Wir haben es hier - anders als etwa im Bereich der politisch moti
vierten Gewaltkriminalität - nicht mit Tätern zu tun, die durch feste 
ideologische Bande miteinander verbunden sind. Es geht um Personen, die 
auf Gewinn aus sind. Wenn aber überzogenes Gewinnstreben die Rechts
brecher leitet, dann gelingt es oft auch, aus einem Kreis miteinander 
arbeitender Täter Einzelpersonen herauszubrechen, die bereit sind, uns 
um ihres Vorteils willen Auskünfte über durchgeführte oder geplante 
Operationen zu erteilen. Sie sind, wenn man mit ihnen umzugehen ver
versteht, dazu zu bewegen, in einer Drucksituation - sei es zur Vermei
dung von Untersuchungshaft, sei es um des Vorteils einer geringeren 
Strafe willen - Tatbeteiligte hemmungslos preiszugeben und sie teilweise 
sogar auszuforschen. Dieses Prinzip funktioniert noch bei uns. Es wird 
so lange funktionieren, wie es organisierten Rechtsbrechern nicht ge
lingt, ihrerseits noch stärkeren Druck auf die an einer Gruppe Beteilig
ten auszuüben, nämlich durch Androhung von Gewalt. 

Es mehren sich aber die Anzeichen dafür, daß in bestimmten Bereichen -
ich denke z. B. an die Erhebung von "Schutzgebühren" - die Drohung mit 
der primitiven. Gewalt der Kriminellen stärker wird als das, was wir von 
Staats wegen dagegensetzen können, nämlich Sicherheit und Rechtsfrieden. 
Ich kann heute einen aussagewilligen Zeugen, der von der Organisation 
unter Druck gesetzt wird, nur unzureichend und mit größten Schwierigkeiten 
vor Repressalien schützen. Daß ein absoluter Schutz nicht gewährt wer-
den kann, ist jedem von Ihnen geläufig. 

Unser gesamtes System der Kriminalitätsbekämpfung, soweit es auf dem 
Egoismus der Beteiligten beruht, befindet sich in einem Balance-Zustand. 
Noch gilt, daß die von uns gegebenen Zusagen und Zusicherungen glaub
würdiger und sicherer sind als die von der anderen Seite angedrohte Ge
walt für den Fall der Offenbarung von Tatsachen. Sollte aber einmal der 
Druck von der Kriminalitätsseite übermächtig werden, und das kann er 
nur aufgrund der Existenz krimineller Organisationen mit entsprechenden 
Machtmitteln, dann bricht die Balance in sich zusammen. Dann haben nicht 
mehr wir das Wort, sondern die andere Seite. Unter diesem Aspekt halte 
ich es für ganz wesentlich, daß Zusagen, die im Bereich der Verbrechens
bekämpfung gemacht worden sind, auch eingehalten werden. Dies kann aber 
nur geschehen, wenn in jeder Phase des Ermittlungsverfahrens eine enge 
Kooperation zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei be
steht. Jede nicht eingehaltene Zusicherung ist ein Sieg für die andere 
Seite, weil sie die Bereitschaft, "auszupacken" vermindert und die Be
reitschaft fördert, dem Druck der Kriminalitätsszene folgend zu lügen, 
zu verschweigen und zu verheimlichen! 
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VI. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einen Blick auf die künftige Ent
wicklung der organisierten Kriminalität in unserem Lande werfen. Leider 
kann ich keine dem Sicherheitsbedürfnis günstige Prognose stellen. Im 
Gegenteil, ich mache mir Sorgen darüber, daß sich das, was ich Ihnen 
als Ist-Zustand gekennzeichnet habe, künftig verschlechtern wird. 
Einige der Ursachen hierfür möchte ich anführen. 

Hier ist zunächst das Nord-Süd-Gefälle wirtschaftlicher Natur zu nennen. 
Es hat zu einer Wanderungsbewegung ganzer Bevölkerungsteile südlicherer 
Regionen in Richtung der europäischen Industrieländer geführt. Wir sind 
heute zwar nicht de jure, aber de facto ein Einwanderungsland geworden. 
Diese Bewegung dauert immer noch an. Eine ständige,Immigration findet 
nunmehr statt einmal im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb der EWG, zum 
anderen im Rahmen des Asylrechtsdurch Wirtschaftsflüchtlinge aus Ländern 
der Dritten Welt. Gerade der letztgenannte Personenkreis sucht und fin
det hier unter Ausnutzung unseres verfassungsrechtlich verbrieften Asyl
rechts eine wirtschaftliche Existenz. 

Die zweite Ursache für meine eher düstere Zukunftsprognose ist die Tat
sache, daß sich diese Einwanderungswelle auf dem Hintergrund einer nach
lassenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes fortsetzt. 
Es ist jetzt schon abzusehen, daß die Zahl der Arbeitslosen eher steigen 
als abnehmen wird. Zur großen Masse der Arbeitsuchenden in diesem Lande 
gesellt sich dann noch die Schar derjenigen, die als Wirtschaftsflücht
linge - gleichviel ob als Asylanten oder als Illegale - keine Arbeit 
finden und auf staatliche Sozialleistungen in weitestem Umfange ange
wiesen sind. Trotzdem lebt es sich in diesem Lande als Sozialhilfe
empfänger immer noch besser als in den Slums von Kalkutta. 

Die dritte Tatsache, aus der ich meine Sorgen herleite, ist die Mas
sierung des ausländischen Bevölkerungsanteils in großstädtischen Bal
lungsgebieten wie dem Rhein-Main-Gebiet, die ohnehin bevölkerungsmäßig 
überlastet sind. Nehmen Sie bitte die Tatsache hinzu, daß es in der Mehr
zahl der Fälle nicht gelingt, ausländische Einwanderer hier innerhalb 
der ersten oder zweiten Generation zu integrieren. Trotz aller dahin
gehenden Bemühungen bewahren sie, besonders wenn sie aus außereuro
päischen Ländern mit einer völlig anderen Tradition, anderen Lebensge
wohnheiten und Anschauungen, anderen Religionen und Moralvorstellungen 
zu uns kommen, in ihrer überwiegenden Mehrheit ihre Eigenart und ihre 
Sprache. Die große Masse dieser Ausländer bleibt zunächst hinter dem all
gemeinen Entwicklungsstandard zurück und stellt damit auch künftig eine 
einheitliche Schicht von Unterprivilegierten dar. Eben diese Schichtung, 
zumal dann, wenn sie geballt auftritt, bildet einen hervorragenden Nähr
boden dafür, daß im Rahmen dieser Subkultur eine organisierte Kriminali
tät wächst, die eines Tages nach Mafia-Art straff organisiert in Er
scheinung treten könnte. Die von mir erwähnten Stützpunkte derartiger 
Organisationen, die es heute schon gibt, werden möglicherweise der 
Kristallisationskern für eine derartige Entwicklung sein. Bitte miß
verstehen Sie dies alles nicht als Ausdruck einer Ausländerfeindlichkeit. 
Wenn ich von länderübergreifender Kriminalität gesprochen habe, dann 
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meine ich nicht nur den Herrn aus Neapel, ich meine genau so den 
deutschen Kriminellen, der sein Domizil, und zwar nicht nur aus 
klimatischen Gründen, beispielsweise auf die Bahamas verlegt hat. 

Gleichwohl muß das Problem beim Namen genannt werden. Wir müssen vor
gehen gegen die organisierte Einschleusung angeblicher Asylanten, die 
oft gegen Aufgabe ihres letzten kümmerlichen Besitzes zur Einreise in 
die Bundesrepublik verführt werden und dann hier eine Kümmerexistenz 
fristen, bis die Ausweisungsverfügung kommt und sie in der Illegalität 
untertauchen. 

Es muß mehr getan werden gegen die Ausbeutung illegaler Ausländer durch 
Mietwucher, durch illegale unterbezahlte Beschäftigung, durch Prostitu
tion und dgl. mehr. Leider ist das strafrechtliche Instrumentarium gegen 
derartiges Vorgehen unzureichend und muß es vielleicht auch sein. Lassen 
Sie mich auch dies wieder mit einem kleinen Beispiel belegen: 

Wir bemühen uns seit Jahren darum, illegalen Einschleusern von Asylanten 
das Handwerk zu legen. Leider konnten wir hierbei keine durchgreifenden 
Erfolge erzielen. Obwohl diese armen Menschen gegen gutes Geld und un
ter großen Versprechungen in unser Land gelockt worden sind und nun die 
Elendsquartiere des Bahnhofsviertels in Frankfurt bevölkern - inmitten 
von Prostitution, Spielhöllen und Amüsierbetrieben - findet sich kaum 
jemand, der bereit ist, Zeugnis gegen die Ausbeuter dieses Elends abzu
legen. Der einschlägige klassische Tatbestand des Betruges ist also in 
der Regel nicht nachweisbar, weil diese Menschen gottergeben auf eine 
positive Entscheidung über ihr Asylbegehren warten und nicht bereit sind, 
darzulegen, daß sie in Wirklichkeit als Wirtschaftsflüchlinge in unser 
Land gekommen und dabei Betrügern aufgesessen sind. Sie würden ja mit 
ihren eigenen Aussagen politische, rassische oder religiöse Verfolgung, 
um derentwillen sie - jedenfalls entsprechend ihrem Asylvorbringen -
nach Deutschland gekommen sein wollen, widerlegen. 

Das vorhandene Instrumentarium zur Unterbindung derartiger Mißstände 
liegt überwiegend nicht bei Strafverfolgungsorganen, sondern bei den Ver
waltungsbehörden. Ich meine damit nicht nur die Ordnungswidrigkeiten. 
Ich gehe einen Schritt weiter und beziehe bereits Flächennutzungspläne 
und Bauleitpläne, also alle Entscheidungen über die Qualität von Wohn
quartieren für Menschen in meine Überlegungen mit ein. 

Leider erweist sich die Neigung der Verwaltungsbehörden, mit Entschieden
heit gegen Entwicklungen vorzugehen, die zwar noch nicht kriminell, aber 
sozusagen Vorstufen auf der Entwicklung in eine kriminelle Zukunft dar
stellen könnten, als denkbar gering. Es herrscht allgemein eine für mich 
völlig unverständliche Nachsicht vor allem bei den zuständigen Ordnungs
behörden. Sie kann wohl nur gedeutet werden als Ausdruck des Unvermögens, 
Fehlentscheidungen der Vergangenheit als solche zu erkennen und die er
forderlichen Lehren daraus zu ziehen. Es würde hier bedeuten, daß das 
vorhandene rechtliche Instrumentarium der Wohnraumüberwachung, der Ge
werbeüberwachung, des Gaststättenrechts, des Ausländerrechts usw. voll 
ausgeschöpft würde. 
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Mein Appell für die Zukunft muß deshalb in erster Linie die Politiker 
ansprechen, weil Polizei und staatsanwaltschaft hier keine Lösungen 
bieten können, die das Entstehen einer Subkultur mit allen ihren Konse
quenzen auch im Bereich der organisierten Kriminalität verhindern. 
Die verantwortlichen Politiker werden sich deshalb fragen lassen müssen, 
wie weit bei größtmöglicher Wahrung von Liberalität in unserem Lande 
im Interesse der freien Entfaltung des einzelnen und damit auch im Inter
esse seiner Sicherung vor dem Verbrechen in Einzelbereichen stärkere 
staatliche Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten nicht nur neu geschaffen, 
sondern vor allen Dingen auch praktiziert werden müssen. Ich habe nicht 
die Aufgabe, hier Patentlösungen anzubieten. Ich möchte nur die Gefahren 
aufzeigen, die uns drohen, wenn es der Politik nicht gelingt, die erfor
derlichen gesetzlichen Handhaben zu schaffen und vor allen Dingen darüber 
zu wachen, daß diese insbesondere auch dort von der Exekutive konse
quent angewendet und durchgesetzt werden, wo vorbeugende Verbrechensbe
kämpfung zu leisten ist, nämlich im gesamten Bereich der Verwaltung, 
von der Planung angefangen bis hin zur Durchsetzung des reinen Ordnungs
rechts. 

Kriminalität ist immer auch Ausdruck des Zustandes einer Gesellschaft. 
Organisierte Kriminalität ist Ausdruck unserer Gesellschaft arbeits
teiligen Wirtschaftens. Die Strafverfolgungsbehörden müssen mit ihr 
fertig werden. Die Zustände, aus denen sie hervorgeht, sind aber nicht 
von Polizei und Justiz zu verantworten. Sie sind Ergebnis gesamtgesell
schaftlicher Entwicklungen, für die ~ie Politik verantwortlich ist. Und 
wenn in einer Demokratie die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, dann trifft 
die Verantwortung dafür letztlich jeden von uns. 
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Integrationsprobleme der Ausländer in der 

Bundesrepublik Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Polizei 

- aus der Sicht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen 

Lieselotte Funcke 

Ich bin ein bißchen beklommen, weil ich als Laie in Polizeidingen heute 
vor Ihrem Fachkreis sprechen soll. Sicher erwarten Sie aber auch nicht, 
daß ich aus kriminologischer Sicht heraus spreche; vielmehr sehe ich 
meine Aufgabe darin, die politische und menschliche Seite des Ausländer
problems aufzuzeigen. 

Dabei darf ich betonen, wie sehr ich für meine Arbeit an den Einzelvor
trägen dieser Tagung und ihrer Auswertung interessiert bin und auch mit 
herzlichem Dank die kürzlich vom Bundeskriminalamt vorgelegte Untersuchung 
zur Delinquenz ausländischer Jugendlicher zur Kenntnis genommen habe. 

Sie beschäftigen sich mit einem Problem, über das man in der Öffentlich
keit nur mit großer Behutsamkeit sprechen kann und sollte. Nicht, daß es 
nicht die besorgniserregenden Fakten und Daten der Ausländerkriminalität 
gäbe, nicht, daß man etwas beschönigen oder zudecken sollte. Aber nur 
zu leicht wird mit dem Wort "Ausländerkriminalität" mehr verbunden, als 
was Fakten und Daten sagen. Nur zu leicht können in der augenblicklichen 
Situation Emotionen geweckt und gesteigert und Reaktionen ausgelöst wer
den, die über das hinausgehen, was Sachstand und Analyse hergeben. Man 
solte jedenfalls bei all den nach draußen getragenen Darlegungen immer im 
Auge behalten, welche Wirkungen und welche Folgerungen sich aus dem Wort 
Ausländerkriminalität ergeben können - bei Deutschen und Ausländern -, 
weil allzu leicht alle Ausländer belastet werden. Wir wissen, daß etwa 5 % 
der Gesamtzahl aller hier lebenden Inländer Tatverdächtige sind, daß auf 
die Zahl der Ausländer jedoch 15 % Tatverdächtige kommen. Dabei muß man 
im Auge behalten, daß in dieser Zahl auch solche ausländischen Tatverdäch
tigen mit erfaßt sind, die in der statistischen Zahl der Ausländer gar 
nicht enthalten sind, wie etwa die Angehörigen der ausländischen Streit
kräfte oder die Illegalen, aber es bleibt trotzdem eine sehr hohe Zahl. 
Nur muß man sorgfältig differenzieren, um zu vergleichbaren Tatbeständen 
zu kommen. So muß man berÜCksichtigen, daß unter den Ausländern bei uns 
der größere Teil männlich ist, und wir wissen nun einmal, daß die Krimi
nalität bei Männern größer ist als bei Frauen. Wir müssen berücksichti
gen, daß die ausländischen Mitbürger zu 85 % unter 45 Jahre sind, d. h. 
also als Täter nach der allgemeinen Statistik eher in Frage kommen als 
die durchschnittlich erheblich ältere deutsche Bevölkerung, und wir 
müssen die besondere soziale und psychologische Lage berücksichtigen, in 
der sich die Ausländer oder viele Ausländer, insbesondere die Jugendlichen, 
befinden. Würde man also die tatverdächtigen Ausländer mit deutschen 
in ähnlicher sozialer und psychologischer Lage vergleichen, würde sich die 
Schere wahrscheinlich nicht so weit öffnen. 
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Deswegen meine Bitte um behutsame Bandlung, damit nicht das Vorurteil, 
die Ausländer bedeuteten eine erhöhte Gefahr, genährt wird. Solche 
Generalisierungen gab es schon früher, und auch da waren sie nicht gut. 
So ist in einer Erläuterung zur kriminalstatistischen Karte für das 
Deutsche Reich 1895 zu lesen, daß innerhalb des Königsreichs Bayern 
die Kriminalität allgemein hoch sei, in Oberbayern besonders Diebstahl, 
in Niederbayern besonders Angriffe auf die Per~on, in Schwaben Betrug 
und in Rheinland-Pfalz Unsittlichkeitsdelikte do,minierten. Demgegenüber 
hatte schon der in der Kriminalgeschichte bekannte Turiner Nervenarzt 
Cesare Lombroso, der von der Schädelform auf die Kriminalität schließen 
wollte, eindeutig festgestellt, daß es keine besonderen nationalen 
oder ethnischen Unterschiede im Verhalten gäbe, sondern mehr Umwelt 
und Sitte, Religion und Gesetz Einfluß auf das Verhalten hätten. Ich 
frage mich, ob nicht z. B. die Todesstrafe und ihre öffentliche Exe
kution die Schwelle abbaut, die vor dem Angriff auf das Leben steht; oder 
die mancherorts stillschweigend tolerierte Blutrache. 

Bedeutender als Anlaß oder Ursache für eine erhöhte Krimininalität aber 
ist zweifelsohne die Lebenswirklichkeit, in der sich die Ausländer, ins
besondere die ausländischen Jugendlichen, bei uns befinden. Die auslän
dischen Arbeitnehmer sind zunächst mit der Vorstellung gekommen, in we
nigen Jahren bei uns gut verdienen zu können, um mit den Ersparnissen 
daheim ein Haus zu erwerben oder eine Existenz aufzubauen. Sie haben 
sich während der ersten Jahre mit Gemeinschaftsunterkünften zufrieden
gegeben und in nationalen Gemeinschaften die Freizeit verlebt. Aber der 
ursprünglich gedachte Wechsel ist ausgeblieben. Die ausländischen Arbeit
nehmer sind länger geblieben, und zwar mit allgemeiner Zustimmung. Sie 
wollten die guten Verdienstmöglichkeiten länger nutzen, zumal die wirt
schaftliche Lage in der Heimat zumeist ungünstig war. Zugleich kam dies 
der deutschen Wirtschaft entgegen, weil man eingearbeitete Kräfte hatte, 
mit denen man sich inzwischen auch verständigen konnte und nicht alle 
drei oder vier Jahre neue Kräfte anzulernen brauchte. Allein ein Blick 
in das Ruhrgebiet, wo 25 % aller Untertagearbeiter Ausländer sind, zeigt, 
welche Mühe, Kosten und Unfallgefahren mit der Einarbeitung neuer unge
lernter Arbeiter verbunden sind. Auch die Gewerkschaften haben sich für 
den Verbleib der ausländischen Kollegen eingesetzt. Aber dieser Verbleib 
hat~ naturgemäß zur Folge, daß die Familientrennung allmählich über
wunden werden mußte. So folgten Ehegatten und Kinder, und damit ergab 
sich eine Fülle von Problemen, die von Seiten der Wirtschaft nicht ein
kalkuliert waren und auf die die öffentlichen Stellen sich zumeist nur 
zögernd und fallweise einstellten. Das gilt für den Wohnungsbau, das gilt 
für die Schulen, das gilt für den Freizeitbereich und die kulturelle 
Begegnung. 

Die Statistik vom September 1981 weist aus, daß 4,6 bis 4,7 Mio Ausländer 
in der Bundesrepublik leben, soweit sie gemeldet sind. Ein Drittel von 
ihnen hat einen türkischen Paß '. etwas mehr als 600.000 sind Jugoslawen, 
etwas mehr als 600.000 Italiener und knapp 600.000 zusammengefaßt Grie
chen, Spanier und Protugiesen. Der Rest von ungefähr 1 ,2 Mio verteilt 
sich nochmal mit rd. 600.000 auf die übrigen europäischen Länder und mit 
knapp 600.000 auf die anderen Erdteile. Insgesamt überwiegen in der Ge
samtzahl von 4,6 Mio die Europäer mit etwa 55 %. Von den rd. 1,2 Mio Kin
dern bis zu 16 Jahren ist weit über die Hälfte in der Bundesrepublik ge
boren. 
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Rund drei Viertel der Gesamtzahl machen die angeworbenen Ausländer aus 
den Mittelmeerländern und ihre Familien aus. Doch sind in den letzten 
Jahren auch die Asylbewerber sprunghaft gestiegen. Nicht selten liegt 
in dem Asylbegehren der Versuch, den Anwerbe- und Zuzugsstop für neue 
Arbeitsuchende zu umgehen. Wir rechnen mit etwa 300.000 Asylsuchenden 
in den letzten 10 Jahren. Damit ist im Vergleich zur Gesamtzahl der 
Ausländer ihre Zahl nicht besonders hoch, doch hat dieser plötzliche 
und scheinbar uferlose Zugang im letzten Jahr die Öffentlichkeit alar
miert und die Ausländerfrage insgesamt zum kritischen Thema gemacht. 
Und das gilt im eingeschränkten Maße auch für die Ostasienflüchtlinge. 
Hinzu kommt die verstärkte Arbeitslosigkeit. Zwar sind ausländische 
Arbeitnehmer vielfach in Bereichen tätig, die von den deutschen kaum 
oder nicht in ausreichendem Maße gesucht werden; inzwischen sind aber 
auch Bereiche von Arbeitslosigkeit bedroht, in denen deutsche und aus
ländische Arbeitnehmer tätig sind, und da wächst die Sorge um die Ar
beitsplätze generell. Das alles zusammengenommen steigert die oft 
emotionale Kritik an der Ausländerpolitik und läßt eine teilweise vor
handene Ausländerfeindlichkeit offen werden. Verständlich, daß die seit 
vielen Jahren bei uns lebenden und arbeitenden Menschen selbst be
rechtigte Anfragen so empfinden. Sie fühlen sich in zunehmendem Maße 
verunsichert, und aus dieser Unsicherheit heraus ergeben sich eben
falls Spannungen, die sich zum Teil politisch manifestieren, teilweise 
auch zu Straftaten führen. 

Wir wissen, daß wir ohne die ausländischen Arbeitnehmer auch heute unser 
Sozialprodukt nicht erwirtschaften könnten. Sie stehen mit über 2 Mio 
im Arbeitsprozeß,also mit weit mehr, als die gezählte Arbeitslosigkeit 
ausweist, wobei allerdings die Illegalen nicht gezählt sind. Sie sind 
zum größten Teil schon viele Jahre hier, mehr als die Hälfte über 8 Jahre, 
und zwar im Durchschnitt; d. h., daß vielfach ein Familienmitglied schon 
länger in der Bundesrepublik Deutschland arbeitet. 

Dadurch sind Tatbestände geschaffen, die nicht mehr umkehrbar sind. Die 
Probleme nun sind vielfältiger Art. Zunächst haben die angeworbenen Männer 
oder Frauen ihren Aufenthalt als nur vorübergehend angesehen, haben auch 
gar nicht Fuß fassen wollen. Sie haben die Dinge genommen, wie sie sind, 
unter dem Gesichtspunkt: Hauptsache, schnell viel Geld verdienen und 
dann zurück. Man war mit betrieblichen Unterkünften zufrieden, um das 
Geld für Mieten einzusparen. Fast unbemerkt sind dann die Familien nach
gekommen, und damit haben sich die sozialen und psychologischen Folgen, 
der Wohnraummangel und die schulischen und nachbarschaftlichen Probleme 
ergeben. Die Einpassung der Ausländerfamilien in unsere andersartigen 
Lebensauffassungen und Vorstellungen ist nicht leicht. Das gilt insbe
sondere für die Frauen, und zwar nicht nur für die islamischen. Die 
Familien kommen zumeist aus abgelegenen ländlichen Gebieten fast unver
mittelt in die steinerne Großstadt - in eine völlig fremde Welt. 
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Sie sind verängstigt und ohne Sprachkenntnisse. In ihrer Heimat hatten 
sie eigene ebenerdige Wohnungen - hier, in den vielstöckigen Häusern, 
verlieren sie wortwörtlich den Boden unter den Füßen. Daheim kannte 
jeder jeden. Man grüßte sich und sprach miteinander. Deshalb empfinden 
sie unsere Anonymität als persönliche Ablehnung. Man kann es deshalb 
verstehen, daß eine solche Frau das, was ihr von der Heimat verblieben 
ist - Familie, Sprache, Lebensgewohnheiten -, so gut es eben geht in 
ihren vier Wänden erhalten möchte und ihre Familie zwingt, zuhause nur 
in der Heimatsprache zu sprechen und es instinktiv - mitunter auch ge
zwungenermaßen - ablehnt, deutsch zu lernen. So kommt es nicht selten 
dazu, daß ältere Kinder zum Dolmetscher zwischen der Mutter und den in 
Deutschland aufgewachsenen jüngeren Geschwistern werden, mit allen sich 
für den Status und das Selbstverständnis der Mutter ergebenden Folgen. 
Und diese Haltung isoliert sie verständl~cherweise zugleich völlig von 
ihrer Umgebung, es sei denn, die Nachbarn kämen aus dem gleichen Land. 

Die Kinder, die hier geboren oder als kleine Kinder zu uns gekommen 
sind, leben äußerlich in unsere Gesellschaft hinein. Sie passen sich 
der Umwelt an, weil sie kaum etwas anderes kennen; sie müssen in der 
Schule Deutsch lernen und lernen es auch. Sie fühlen, daß sie nicht 
gleichberechtigt sind oder nicht voll akzeptiert werden. Im Elternhaus 
leben sie nach den Maßstäben ihres Heimatlandes, doch erleben sie täg
lich, daß sie damit in unserer Welt nicht leicht zurechtkommen. So sind 
sie im Grunde heimatlos zwischen zwei Heimatländern und nicht selten 
müssen sie sich vorm~ttags in der Schule anders geben als zuhause nach
mittags. Eine Spaltung, die nicht jeder leicht erträgt oder überwindet. 
Zumal die unterschiedlichen Reaktionen der ebenso verunsicherten Eltern 
wenig Hilfe bieten. Diese Spannung ist letztlich unauflöslich, doch 
muß man sich fragen, was man jedenfalls zur Erleichterung der Situation 
tun kann. Hinzu konunt die Gruppe derer, die erst nach Abschluß ihrer na
tionalen Schulpflicht von den Eltern herübergeholt werden. Das sind im 
Schwerpunkt die 14- bis 18jährigen. Sie kommen ohne Sprachkenntnisse in die 
Welt hinein, in die sie Erwartungen setzen, für die sie aber die Vor
aussetzungen nicht mitbringen. Sie müssen sich erst einmal einleben, sie 
haben nicht die Voraussetzungen für die erhoffte Ausbildung. Sie le-
ben plötzlich in einer Welt, die ihnen äußerlich wie ein Schlaraffen
land erscheint und fühlen sich doch ausgeschlossen. Und wenn sie jahre
lang bei ihren Verwandten gelebt haben - und mitunter als junger Mann 
noch "Chef" des Hauses waren, können leicht noch Spannungen im Eltern
haus hinzukommen. Dies alles ist der Hintergrund, vor dem junge Men-
schen bei uns leben und versuchen, aus ihrem Leben etwas zu machen. 

Nun haben sich leider Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Öffentlichkeit 
und Gesellschaft erst spät - zu spät - um das Problem der ausländischen 
Familien in unserem Land wirklich gekünunert. Man hatte die Sozialbetreu
ung an die karitativen Verbände abgegeben,. die Schul verwaltungen reagier
ten eher fallweise, als daß Konzeptionen erarbeitet wurden. Eigentlich 
blieb die Vorstellung vorherrschend, das sei alles vorübergehend und 
deshalb brauche man sich nicht so nennenswert damit zu befassen. Das 
ist vorbei. Wir wissen heute, es gibt keine Alternative zu einer Politik 
der Integration. Das ist die Erkenntnis meines Vorgängers im Amt, Mini
sterpräsident a. D. Heinz Kühn. Ich muß sie bestätigen. 



- 63 -

Gegenüber den langfristig bei uns lebenden Ausländern gibt es keine 
Alternative zu den Bemühungen um Integration. Denn die Rückkehr dürfte 
für die meisten nicht mehr möglich sein. Tatsache ist, daß in ihren 
Heimatländern im allgemeinen für sie keine geeignete Arbeit zu finden 
ist. Ich bin selbst kürzlich in Belgrad und in Ankara zu Verhandlungen 
gewesen und habe die wirtschaftlichen Schwierigkeiten beider Länder 
kennengelernt. Es ist dort z. Z. nicht möglich, eine größere Zahl von 
Heimkehrern aufzunehmen, was nicht ausschließt, daß solche Bemühungen 
gemacht werden sollten, z. B. durch günstige Kredite an solche Ausländer, 
die in ihrer Heimat mit ihrem ersparten Geld eine Existenz aufbauen 
wollen. Aber wir können damit nicht in nennenswertem Umfang mit einem 
Rückgang der Ausländerzahlen rechnen. Allerdings gibt es auch national 
verschiedene Entwicklungen. Die Zahl der Griechen ist gegenüber dem Höchst
stand von 1974 um ein Drittel zurückgegangen, die der Portugiesen und 
Spanier nimmt laufend ab. Italiener und Jugoslawen halten sich in etwa 
konstant, aber die Zahl der Türken und der Ausländer aus anderen Erd
teilen hat zugenommen. Den meisten von ihnen ist die Rückkehr versperrt, 
obwohl sie sie im Auge behalten. 

Die Bundesregierung hat in diesen Tagen einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
nach dem jungen Ausländern, die hier aufgewachsen sind, die deutsche 
Staatsangehörigkeit auf Antrag mit 18 Jahren gewährt werden soll. Es 
soll ein Angebot an diejenigen sein, die sich inzwischen in Deutsch
land zu Hause fühlen, doch sollten damit keine Lockungen oder Drohun
gen verbunden sein, denn wir wissen, daß aufgrund der starken Familien
-bindung ein solcher Schritt der jungen Generation nicht leicht getan 
wird. 

Doch unabhängig von der Einbürgerung müssen wir damit rechnen, daß die 
nachgewachsene Mehrzahl der jungen Ausländer in der Bundesrepublik Deutsch
land bleiben .wird, auch wenn die Ergebnisse von Befragungen anders lau
ten, und damit wird auch der feste Wille zur Rückkehr bei den Eltern 
wahrscheinlich nur begrenzt verwirklicht werden. 

Befragungen zu den Absichten machen die ganze Unsicherheit deutlich, 
in der der einzelne Ausländer lebt. Je länger aber der Ausländer bei 
uns lebt, umso mehr nimmt die Entfremdung von der Familie, vom Dorf, 
von der Heimat, zu. Aus dieser Erkenntnis folgt: Wir müssen das Aus
länderaufenthaltsrecht verfestigen, denn die Unsicherheit ist ein 
Herd von Unruhe und Ungewißheiten, die sich auch auf die junge Gene
ration übertragen. Dies kann z. B. dazu führen, daß man eine angebotene 
Lehrstelle möglicherweise nicht annimmt, oder sich nicht um eine sol
che bemüht, weil man ja nicht weiß - so wörtlich -, "ob man denn drei 
Jahre noch hier bleiben kann". Möglichkeiten der Ausweisung oder die 
unterschiedliche Interpretation der Ausländerämter über die vorhandenen 
Vorschriften bringen es mit sich, daß selbst, wenn es nur wenige Fälle 
der Ausweisung gibt, diese in Ausländerkreisen sehr schnell verbreitet 
werden und damit allgemein Unsicherheit heraufbeschwören und verstärken. 
Als kürzlich ein junger Ausländer in Mainz nach zweijährigem Aufent
halt und Absolvierung eines MBSE-Kurses ausgewiesen wurde, weil nur der 
Vater in Deutschland lebt und er im benachbarten Mainz-Kastel (Hessen) 
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die Aufenthaltserlaubnis bekam, wurde dieser Fall in Ausländerkreisen 
von Passau bis Flensburg lebhaft diskutiert. Das gilt auch für Fälle 
der Ausweisung aufgrund von Verkehrsdelikten oder geringfügigen Ge
setzesübertretungen. Fahrerflucht und erschwerte Aufklärung von Straf
taten sind dann zusätzliche Folgen. Darum meine ich, daß-wir das Aus
länderrecht für die , die viele Jahre bei uns sind, verfestigen müssen, 
damit eine Lebensplanung möglich ist im Hinblick auf die Ausbildung 
der Kinder, auf die Wohnung und auf die gesellschaftlichen Kontakte. 

Wichtig erscheint mir die Bekämpfung des illegalen Aufenthalts und 
der illegalen Beschäftigung. Denn was immer jetzt zur Begrenzung des 
Familiennachzugs von den Ländern beschlossen wird - ich halte nicht 
viel davon -, ist wirkungslos, wenn teils mit stillschweigender Dul
dung der Länder und i~ finanziellen Interesse deutscher Betriebe die 
Illegalität Chancen hat. Ich meine daher, daß wir den Kampf gegen die 
illegale Beschäftigung wie den illegalen Aufenthalt intensiv aufnehmen 
müssen, denn die Duldung wirkt geradezu wie ein Magnet für alle die, 
die legal nicht mehr hereinkommen, oder die off iziell ausgewiesen werden. 

Stark gestiegen ist im letzten Jahr die Zahl der Asylbewerber'. Sie wis
sen, daß daraufhin der Visumzwang eingeführt und eine Abkürzung des Auf
nahmeverfahrens eingeführt wurde. Eine weitere Gesetzesvorlage zur Be
grenzung des Verfahrens ist in der parlamentarischen Beratung. Dadurch 
ist in diesem Jahr die Zahl der Neuzugänge auf 40 % der Vorjahresrate 
zurückgegangen. Neuerdings wird verstärkt versucht, über den Weg der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung einen Daueraufenthalt zu "ersitzen". Hier 
müßten wir m. E. die Dauer für einen solchen Aufenthalt von Anfang an 
begrenzen und ihn nicht durch Zweit-, Dritt- und Viertausbildung immer 
wieder verlängern. 

Entscheidend aber ist es, die Integration ernsthaft zu wollen und sie 
dann auch konsequent durchzuführen. Integration darf dabei nicht als 
totale Anpassung verstanden werden, sondern als eine schulische, be
rufliche und gesellschaftliche Eingliederung der Ausländer im Respekt 
vor ihrer nationalen, kulturellen und religiösen Identität. Wir müs-
sen lernen, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Menschen, die 
einen unterschiedlichen Glauben und unterschiedliche Lebensregeln haben, 
dennoch im Rahmen der Gesetze friedlich miteinander leben. Was sich in 
England und in Amerika an Konflikten abzeichnet, ist die Folge einer 
nicht gelungenen Integration und einer nicht bemühten Integration. 
Wir würden zu ähnlichen Verhältnissen kommen, wenn es nicht gelingt, 
durch gezielte verständige Maßnahmen solche Entwicklungen zu vermeiden. 
Wir haben die Ausländer angeworben mit dem Hinweis auf gleiche Rechte, 
wobei zunächst die Arbeits- und Sozialrechte gemeint waren. Aber der 
letzte Juristentag hat deutlich gemacht, daß mit der Dauer des Auf
enthaltes der Ausländer in die bei uns geltenden Grundrechte hinein
wächst, allerdings auch in die Pflichten, so daß von daher etwa Massen
ausweisung oder die Beeinträchtigung des Elternrechts sich verbieten. 
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Die Integration beginnt mit der Bemühung um die deutsche Sprache; denn 
wo man sich nicht verständigen kann, kann man sich auch nicht verstehen. 
Die Beherrschung der Landessprache ist nun einmal der Schlüssel für die 
gesellschaftliche Eingliederung. Da Integration nicht allein vom Staat 
bewirkt werden kann, ist hier die Gesellschaft entscheidend gefordert. 
Deswegen ist es so wichtig, daß die Sprachintensivkurse stärker geför
dert werden. Erfreulicherweise sind dafür die Mittel im letzten Bundes
haushalt verstärkt worden. Denn nichts zu verstehen und nicht verstan
den zu werden, verstärkt das Gefühl des Amrandestehens und des Ausge
schlossenseins. 

Das wichtigste Instrument der Integration ist die Schule. Es muß ge
lingen, gleich von Anfang an ausländischen Kindern gleiche Chancen und 
Möglichkeiten je nach Veranlagung und Bereitschaft zu geben. Deshalb 
müssen wir sie in die gemeinsamen Schulen holen. Ich halte nichts von 
nationalen Klassen parallel zu gemischten oder deutschen Klassen. Denn 
was man bei den 9- und 10jährigen nicht an Integration erreicht, wird 
beim Eintritt in das Berufsleben zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 
Ungleiche Chancen führen zu wachsenden Spannungen und bilden einen Herd 
von Unzufriedenheit, Unsicherheit und Aggression. Darum sollten gemein
same Klassen die Regel sein. Wenn allerdings inl Ballungsgebieten es zu 
einer Uberbordung der ausländischen Kinder kommt, müssen Wege der Ver
teilung gefunden werden, damit der Prozentsatz der sprachlich nicht an
gepaßten Kinder für die deutschen Kinder nicht unerträglich wird. 

Kindergärten - ich nenne jetzt nur Stichworte - sind ungemein wichtig 
und sollten so weit wie eben möglich auch dort eingerichtet werden, wo 
konfessionelle Kindergärten gegenüber islamischen Kindern Vorbehalte 
haben. 

In der Schule sollte man ausländischen Kindern die Möglichkeit bieten, 
anstelle der ersten oder zweiten Fremdsprache ihre Heimatsprache zu wäh
len. Dann brauchen sie nicht in kurzer Zeit drei Sprachen gleichzeitig 
zu lernen. Ich befürworte darüber hinaus das Angebot eines muttersprach
lichen Unterrichts auf Staatskosten mit staatlich angestellten aus
ländischen Lehrern. Denn die Rückkehrmöglichkeiten in das Heimatland 
werden erheblich eingeschränkt, wenn die Kinder nicht mehr die Mutter
sprache sprechen und deswegen bei einer Rückkehr der Familie in ihr 
Land in ähnliche Schwierigkeiten geraten wie zuvor. Ich halte es für 
eine Aufgabe unsererSchulverwaltung, ausländische Lehrer einzustellen, 
damit ein Ergänzungsunterrichtgegebenwerden kann und dieser nicht den 
Konsulaten überlassen bleibt. 

Wichtig ist es ,die Chance für ausländische Jugendliche zu eröffnen, 
durch eine berufliche Ausbildung einen hier üblichen Lebensstandard 
zu erreichen. Dafür fehlen in vielen Fällen die fachlichen und sprach
lichen Voraussetzungen. Nur ungefähr ein Drittel bis 40 % der aus
ländischen Kinder erreichen den Hauptschulabschluß. Dabei gibt es 
länderweise erhebliche Unterschiede. 
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Wir müssen die MBSE-Maßnahmen verstärken, d. h. die Maßnahmen zur 
Berufsvorbereitung und zur sozialen Eingliederung. Der mangelhafte 
Erfolg im letzten Jahr wurde entscheidend dadurch bewirkt, daß Jugend
liche ohne jegliche Deutschkenntnisse aufgenommen wurden, so daß der 
vorgesehene Fachunterricht zum Elementarunterricht zusammenschrumpfte. 
Das soll geändert werden, indern man Intensivsprachkurse vorschaltet. 

Am schwierigsten dürfte es für Deutsche sein, die kulturelle Identi
tät auch von ethnischen Minderheiten und Menschen anderer Hautfarbe 
zu respektieren und auch zu fördern. Praktisch heißt dies im kommu
nalen Bereich, Versammlungsräume und im Einzelfall auch finanzielle 
Mittel bereitzustellen, damit der Zusammenhalt unter den nationalen 
Gruppen erhalten bleibt. Denn nichts bringt Menschen auch leichter 
auf die schiefe Bahn, als wenn sie sich selbst verlieren und nicht 
in irg~ndeinem Raum aufgehoben und verstanden fühlen. Diese Pflege 
der nationalen Kultur ist, so meine ich, wichtig zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls, der Geborgenheit und der nationalen Verbundenheit. 
Dies verhindert nicht die Integration, sondern ist nach meiner Vor
stellung ein Teil der Integration. 
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Integrationsprobleme der Ausländer in der Bundesrepublik 

Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Polizei 

- aus der Sicht der Polizei 

Klaus Hübner 

Der Frage nach den Auswirkungen der Integrationsprobleme der Ausländer 
auf die Polizei sind mehrere ganz grundsätzliche Fragen vorgeordnet, 
die man nicht umgehen kann. Die Fragestellung in sich nimmt eine Lö
sungstendenz vorweg, die politisch und von hoher Aktualität, noch nicht 
endgültig ausgestritten ist. 

Es dürfte jedermann noch gegenwärtig sein, daß bis vor gar nicht langer 
Zeit gefragt wurde, ob die ausländischen Arbeitnehmer nicht nach dem 
Rotationsprinzip ausgetauscht werden könnten. Dem Gedanken kam sicher 
entgegen, daß der hier Arbeit Suchende selbst nur mit der Erwartung und 
Hoffnung in ein für ihn fremdes Land ging, in möglichst kurzer Zeit so 
viel Geld zu verdienen, daß er mit einem angesammelten kleinen Vermögen 
in seine Heimat zurückgehen könne, um dort zumindest eine sozial ge
sicherte meist selbständige Existenz zu begründen. 

Diese Erwartungen haben weder bei den Anwerbern noch bei den Angewor
benen vor den Realitäten standgehalten. Für ein marktwirtschaftlich 
orientiertes Land war es eine bequeme Erwartung, Arbeitskräfte zu guten 
Bedingungen auf den Höhen der Konjunktur zur Verfügung zu haben und sie 
genau so schnell in den Tälern der Konjunkturkurve wieder loszuwerden. 
Die Vernachlässigung der moralischen Inhalte einer solch antizyklischen 
Denkweise gegenüber menschlicher Arbeitskraft hat ganz gewiß verhindert, 
zur rechten Zeit über Perspektiven nachzudenken, ~ie Generationen über
springen. Auch der Angeworbene hat sich bestimmt keine Gedanken gemacht, 
die über einen vorübergehenden Aufenthalt im Lande des Überflusses hin
ausgingen. Von vornherein haben sich alle beteiligten ihren persönlichen 
Wünschen hingegeben, doch bei der Verknüpfung der Interessen wurde man 
sich bald bewußt: Die Verhältnisse, die sind nicht so. 

Folgt man den gegenwärtigen Diskussionen, stößt man bereits auf die 
Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland schon ein Einwanderungsland 
sei. Sie wird und sie kann es nicht sein, denn so viel ist vorwegzu
nehmen: Zur Zeit ist ein Sättigungsgrad der Aufnahme von Ausländern 
erreicht, sieht man nur auf die Belastungsfähigkeit kultureller und 
sozialer Strukturen. 

Das Thema Ausländer ist allerdings nicht mehr einzugrenzen auf die 
Verhältnisse der ausländischen Arbeitnehmer, sondern erfährt durch 
die hohe Zahl und die oft geballte Ansiedlung ausländischer Kolonien 
seine eigene Bedeutung hinsichtlich der nichtansässigen reisenden Aus
länder. Man kann gar von einem Hin- und Herfluten dieser ganz speziell 
zu betrachtenden "Touristen" sprechen. Daß auf diesen Ameisenstraßen 
Kriminalität mitfließt, ist nahezu eine Selbstverständlichkeit. 
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Einen Problemkreis ganz eigener Art bilden die Ausländer, die in Miß
deutung des deutschen Asylrechts in unser Land kommen. Hier gibt es 
zwei Motivgruppen, die Sorge machen. Von der Zahl her stellen uns jene 
Asylströme vor nahezu unlösbare Aufgaben, die als Verführte aus voll
kommen unterentwickelten Ländern dieser Erde von gewissenlosen Schlep
pern in das Land gelockt werden, wo angeblich Milch und Honig fließt. 
Kleiner aber absolut unerträglich ist die Gruppe der Asylbegehrer, die, 
bereits im Heimatland entwurzelt und ziellos, über unsere Grenzen kom
men, um unter bewußter Ausnutzung unserer Sensibilität Existenz und 
"Freiheiten" zu suchen, die sich weder mit unserer Gesellschaft noch 
mit unserer Rechtsordnung auch nur annähernd vereinbaren ließen. 

Die überaus große Vielfalt des Ausländerproblems macht deshalb 
vordergründig eine Betrachtung aus polizeilicher Sicht notwendig, 
bevor nur abschließend und naheZU-andeutungsweise die Wirkungen auf 
die Polizei beschrieben werden können. Über den Streit der poli---
tischen Meinungen hinweg scheint sich abzuzeichnen, daß man künftig 
wohl Teile des Rotationsprinzips, nämlich Förderung der Rückkehrbe
reitschaft ausländischer Arbeitnehmer, anwenden möchte, um dann eine 
überschaubare Zahl von Ausländern zu haben, bei denen alle Möglich
keiten zur Integration ausgeschöpft werden sollen. Die Debatte hier-
zu hat sicher schon gezeigt, daß Intergrieren.nicht brutales Einfügen 
in unsere Lebensverhältnisse bedeuten kann, Sondern darauf hinausläuft, 
Ausländern in unserer Mitte ein Dasein zu ermöglichen, das sie nicht 
über den Rand des sozialen Netzes purzeln läßt, ihnen jedoch kulturelle 
Selbstentfaltung gestattet. 

Dies einmal unterstellt, wird der Blick zunächst auf die ausländischen 
Arbeitnehmer zu richten sein. Hier ist bereits erkannt worden, daß das 
Problem über die bequeme Verfügbarkeit der zuerst angeworbenen Arbeit
nehmer hinausgewachsen ist. Alle Aufmerksamkeit und alle Sorge richtet 
sich auf die zweite und dritte Generation dieser Gruppe. 

Wer die Entwicklung verfolgt, wird sich hüten, mit absoluten Zahlen zu 
arbeiten. Beängstigend genug sind die Tendenzen, die aus den Zahlen 
abzulesen sind und nur mit diesen möchte ich mich beschäftigen. Zur 
Zeit dürften etwa 4 1/2 Millionen Ausländer in unserer Mitte leben. 
Ein Drittel davon sind Türken. Von den etwa 1,25 Millionen Ausländern, 
die jünger als 18 Jahre alt sind, sind bereits die Hälfte Türken. Auf 
Ber lin bezogen, hat sich die Zahl der Ausländer von 1965 bis 1980 ver
sechsfacht. Der Anteil an der Bevölkerung hat sich also von 1,8 % auf 
runde 12 % erhöht. Waren anfangs 7 % davon Türken, so bilden diese 
heute schon die Hälfte aller Ausländer. Wenn diese Unterscheidung ge
macht wird, soll damit schon eine erste Aussage darüber getroffen wer
den, daß die Probleme der Integration sich nahezu ausschließlich auf 
Ausländer türkischer Herkunft beziehen und hier ist abermals eine große 
Unterscheidung zu machen. Bei näherer Betrachtung könnte man nahezu 
pauschal sagen, türkische Staatsangehörige, die aus den Großstädten 
ihres Landes kommen, sind ebenso integrationsfähig, wie dies bei der 
großen Zahl ihrer Landsleute verneint werden kann, die aus den länd
lichen Regionen des großen türkischen Landes kommen. Sachkenner be
haupten, daß anatolische Bauern in den türkischen Großstädten die 
gleichen Integrationsschwierigkeiten haben, wie in unserer modernen 
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Zivilisation. Um diese Unterschiede deutlich zu machen: 

Der Städter kennt den Segen und die Plagen unserer Zivilisation! der 
Ausländer aus dem ländlichen Gebiet muß sich selbst mit diesen Er
rungenschaften erst mit allen darin liegenden Gefahren bekannt machen. 
Die Leute aus der Stadt haben eine der unseren verwandte urbane 
Bildung. Sie haben einen besseren Ausbildungsstand und kommen oft schon 
von einem qualifizierten Arbeitsplatz. Dagegen hat der Landmann andere 
BildungswurzeIn, die meist tief im Islam begründet sind. Während der 
türkische Städter eine weitgehend liberale Einstellung hat, ist für 
seinen Landsmann aus Anatolien der Islam nicht nur Religion, sondern 
Lebensgesetz in jedem Sinne des Wortes. (Im vergangenen Jahr wurde 
aus diesem Grunde Berliner Mitarbeitern seminaristisch ein etwas 
tiefer gehender Einblick in islamisches Leben und in den Gesetzes
charakter des Koran vermittelt. Dies hat nicht nur Verständnis für 
oft rätselhaftes Verhalten der Ausländer vermittelt, sondern auch 
manchem deutschen Pantoffelhelden den Mund wäßrig gemacht nach der 
Rolle des tatsächlichen Hausherrn in einer absoluten Familienhier
archie). 

Damit wird der nächste unüberbrückbare Unterschied deutlich. Hat in 
der Stadt die Frau nahezu die Gleichberechtigung erreicht, steht sie 
doch zumindest nicht im Zweifel, ist dergleichen bei den Ausländern 
ländlicher Herkunft nicht einmal annähernd der Fall. Das drückt sich 
aus bis in die Kleidung, die ebenso innerhalb der türkischen Mentali
tät eine entscheidende Rolle spielt, wie sie andererseits unseren 
deutschen Landsleuten die Annäherung an solche Art von Exotik erschwert. 
Der städtische Türke hat keine Schwierigkeiten, Kontakte zur deutschen 
Bevölkerung zu suchen und wird auch akzeptiert. Er selbst hat seiner
seits wenig oder kaum Kontakte zu seinen Landsleuten aus den länd
lichen Gebieten. Das macht dem Türken mit der ländlichen Herkunft das 
Leben doppelt schwer, denn weder findet er leicht Kontakte zu uns 
Deutschen, noch sucht er sie. Das beginnt schon damit, daß wenig bis 
gar keine Neigung besteht, die deutsche Sprache zu lernen, was 
wiederum bei Frauen noch ausgeprägter als bei Männern ist. 

Hat der städtische Türke keine besonderen Schwierigkeiten im Umgang 
mit deutschen Behörden, liegen die Schwierigkeiten bei der ländlichen 
Herkunft offen zutage. Erkennt der Deutsche, an der Oberfläche zu
nächst, daß der Türke vom Lande brav und bieder zu sein scheint, er
fährt er doch unvermittelt und ist dann gar enttäuscht, daß unter 
dieser Oberfläche eine ganz gehörige Portion Bauernschläue steckt. 
Dies macht den Umgang mit Behörden nicht gerade leicht. 

So stellt z. B. der Behördenmitarbeiter fest, daß er auf wenig Schwierig
keiten stößt, wo es um klare Anordnungen, z. B. bei der Verfolgung von 
Ordnungsverstößen, geht oder bei der Erfüllung so lästiger Zivilisations
plagen wie Meldeangelegenheiten, Kraftfahrzeugan- und -abmeldungen, Ent
stempelungen von Kennzeichen oder Fragen der Kraftfahrzeughaftpflicht~Ver
sucht ein Polizeibeamter jedoch Auskünfte zu erlangen, um bei Aufent
haltsermittlungen das Geflecht der Familienverhältnisse zu durchleuchten, 
stößt er auf eine unüberwindliche Sprachbarriere. 
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Wird es dem städtischen Türken leicht, seine Wohnverhältnisse in der 
Mitte des Gastlandes zu begründen, ist es nahezu ein allerdings ver
ständliches Naturgesetz, daß sich ganze Dorfgemeinschaften in einer 
fremden Stadt möglichst wieder in einem Haus zusammenfinden. Der 
starke und intensive Zusammenhalt solcher Gemeinschaften setzt aber
mals eine selten zu überwindende Kontaktschwelle zum Gastland. Inso
weit bleiben auch die Rückkehrwünsche der ersten Generation, also 
der angeworbenen Arbeitnehmer vom Lande, genauso lebendig, wie sie 
bei den türkischen Großstädtern versanden. Der Arbeitnehmer aus 
Anatolien will nach wie vor so schnell wie möglich viel Geld ver
dienen, so wenig Geld wie möglich in Deutschland ausgeben und nur 
so lange hierbleiben, wie es ihm notwendig erscheint, um dann end
gültig in der Heimat "zu leben". Aber: ein Traum! 

J?er erste nachhaltige Schock, den diese Erkenntnisse der Politik 
vermittelten, drückte sich in dem Anwerbestop für ausländische 
Arbeitnehmer im Jahre 1973 aus. Die erhoffte Wirkung ist allerdings 
nicht eingetreten. Es hat zwar keine Arbeitnehmer mehr in unser 
Wunderland geschwemmt, aber allein in Berlin ist der Anteil der 
Ausländer vom Dezember 1973 von rund 178.000 auf nunmehr 233.000 
gestiegen. Die Gründe dafür sind sowohl Geburtenüberschuß - bei den 
Türken zu einem Viertel - und Wanderungsgewinn - bei den Türken zu 
drei Vierteln. Der Wanderungsgewinn brachte uns den Zuzug nicht nur von 
Ehegatten, sondern auch den Zuzug älterer Kinder nach der Beendigung 
ihrer Schulpflicht im Heimatland. Dies wiederum bringt ein Problem 
eigener Art. Mit dieser Familienzusammenführung, für die wir auch 
unser Grundgesetz bemühten, das den Angeworbenen bei ihrem Entschluß, 
nach Deutschland zu gehen, sicher nicht im Bewußtsein stand, folgten 
nicht nur Ehegatten und Kinder, sondern selbstverständlich auch die 
Oma fürs Grobe. Die Grenzen mußten schließlich auch für solche Ehe
gatten geöffnet werden, die durch Zuheirat junger, hier herange
wachsener Kinder ausländischer Arbeitnehmer einen Anspruch anmeldeten. 

Der Anwerbestop hat also verhindert, daß weitere Arbeitnehmer angeworben 
werden, jedoch nicht verhindern können, daß es in Ballungsgebieten türki
scher Ansiedlung bereits in den Schulen bis zu 70 % ausländische Schüler 
gibt und ganze Klassenverbände, die ausschließlich aus Türken bestehen. 
In dem besonders belasteten Bezirk Kreuzberg in Berlin sind bereits die 
Hälfte aller Kinder ausländischer Herkunft, 77 % von ihnen sind Türken. 
Wenngleich diese Zahlen nicht repräsentativ für die Bundesrepublik 
Deutschland sein mögen, weise ich dennoch darauf hin, weil sie die 
Problemlage nicht abstrakt, sondern konkret betrachten lassen. Für 
Wißbegierige auch als ~erspektive. 
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Eine besondere Belastung für Berlin ergibt sich überdies aus der 
Zusammensetzung der Altersgruppen von Deutschen und Ausländern. 
Sind in der Altersgruppe bis zu 17 Lebensjahren 15,6 % Deutsche, 
so stehen ihnen bereits 32,2 % Ausländer gebenüber. In den Alters
gruppen über 65 Lebensjahre kommen auf 23,1 % Deutsche nur 1,8 % 
Ausländer. Es wäre falsch, diese Entwicklung nur aus der Tat-
sache zu betrachten, daß zunächst Ausländer angeworben wurden, 
deren Jahrgänge zu den berufsaktiven Jahrgängen rechnen. Geburten
überschuß und Wanderungsgewinn durch Nachzug, wie vorher beschrie
ben, lassen keine Änderung dieser Tendenz erwarten, wenn man auch 
noch daran denkt, daß bei vielen Ausländern nach wie vor der Wunsch 
lebhaft ist, den Lebensabend in der eigenen Heimat zu verbringen. 

Schlimm ist die Entwicklung nach dem Anwerbestop auf dem Arbeits
markt. Im Dezember 1973 waren 52 % aller Ausländer Arbeitnehmer. 
Ende 1980 waren es nur noch 43 %. Am Beispiel eines Vergleichs der 
Türken und Jugoslawen zeigen sich noch einmal die Folgen des unter
schiedlichen Wanderungsgewinns. Waren im Dezember 1977 52 % der Türken 
und 64 % der Jugoslawen Arbeitnehmer, sind es bei den Türken Ende 1980 
nur noch 40 % und bei den Jugoslawen noch 53 %. 

Hier zeigt sich wieder ein Problemansatz für die Polizei, der darin 
liegt, daß besonders zahlreich jugendliche Ausländer arbeitslos sind, 
weil sie wegen mangelnder Bildung und Ausbildung keinen Arbeitsplatz 
vermittelt bekommen. Eine Vielzahl von ihnen ist nicht einmal beim 
Arbeitsamt notiert. Ein einseitig hoher Anteil von Türken bei den 
Ausländern tritt ähnlich in Duisburg und Köln zutage. Dort sind 
62 bzw. 44 % der Ausländer Türken. 

Daß die Gettobildung einer isolierten Subkultur Vorschub leistet, 
braucht hier nicht mehr ausgeführt zu werden. In Berlin hat man ver
sucht, sich durch Zuzugs sperren für besonders belastete Stadtteile 
strukturell Luft zu machen. Allerdings sind diese Bemühungen, die 
aus dem Jahre 1975 datieren, durch die Rechtsprechung des Oberver
waltungsgerichts Berlin unterlaufen worden. Es mußte dem Familien
nachzug stattgegeben werden, und wie ich bereits ausführen konnte, trägt 
gerade diese Bewegung am meisten zum zahlenmäßigen Anstieg der Aus
länder bei. Wie sich Zuzugssperre und ihre Eingrenzung durch Recht
sprechung tatsächlich ausgewirkt haben, zeigen die Beispiele für die 
betroffenen drei Berliner Bezirke. Jeweils vom Januar 1975 ausgehend, 
verglichen mit Juli 1981, hat sich der Anteil der ausländischen Be
völkerung folgendermaßen entwickelt: 

Tiergarten 1975 17 %, davon 50 % Türken 
1981 21 %, davon 47 % Türken 

Kreuzberg 1975 25,5 %, davon 68 % Türken 
1981 28 9", 0, davon 67 % Türken 

Wedding 1975 18,3 %, davon 67 % Türken 
1981 21 %, davon 67 % Türken. 
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Die Folgen der durchlöcherten Zuzugs sperre zeigen sich in erheblichen 
Strukturbelastungen, besonders bei der schulischen Versorgung der Kin
der. Eine Grundschule in Kreuzberg nimmt bereits 79,8 % ausländische 
Schüler auf. 

Am Beispiel der Kinder lassen sich die anwachsenden Schwierigkeiten der 
zweiten und dritten Generation aufzeigen, wie wir sie aus unseren Be
obachtungen beziehen. Bis zum Beginn der Schulpflicht ist eine starke 
Einbindung der Kinder in den Familienverband festzustellen. Der Vater 
ist das Gesetz, der älteste Sohn ist sein Vertreter, die Mutter be
wacht mit Argwohn alles Hergekommene, auch aus eigener Unsicherheit 
gegenüber dem Fremden, und die Töchter sind eine kostbare Sache. 

Mit Beginn der Schulpflicht erkennen die Kinder mit schmerzhafter 
Plötzlichkeit Freiheiten und Freiräume der deutschen Kinder und ver
suchen eine schnelle Anpassung. Was in diesen Kindern vorgeht, die nun 
zwischen diesen Freiheitsräumen und der Familie hin- und herpendeln, wird 
noch weitgehend zu erforschen sein.'Konflikte entstehen schon daraus, daß 
mehrere schulpflichtige Kinder in einer Familie deutsch miteinander 
sprechen und von Vater und Mutter kaum noch verstanden werden. Damit ent
ziehen sie sich auch der bewahrenden Kontrolle. 

In Schulen mit starken türkischen Schüleranteilen bleiben türkische Schul
kinder auch in Klassen, Schulhöfen und auf den Spielplätzen unter sich, 
unterhalten sich dort nun wiederum in ihrer türkischen Landessprache. Es 
kommt hier zu oft robusten Verdrängungen deutscher Kinder von den .Spiel
plätzen. Unsere Beobachtungen lassen ohne Zweifel erkennen, daß selbst 
in der Schule eine Integration deutscher und türkischer Kinder bei 
starken Ausländeranteilen nicht stattfindet. 

Türkische Kinder und Jugendliche, die erst später zugezogen sind, er
reichen kaum qualifizierte Schulabschlüsse. Das ist wiederum der Anlaß 
für den verpaßten Anschluß an den Arbeitsmarkt. Es werden kaum Stellen 
vermittelt, und wenn überhaupt, dann solche in Hilfsarbeitertätigkeiten. 
Hohe und weiterhin wachsende Arbeitslosigkeit bei jugendlichen Ausländern, 
vornehmlich Türken, ist programmiert. 

Wir konnten weiterhin feststellen, daß der normale Schulbesuch bedeutende 
Belastungen erfährt, wenn Kinder zusätzlich die Koran-Schulen besuchen, 
in denen der Wissensstoff gepaukt wird. Die bereits in der Schule sicht
bare Abspaltung türkischer Kinder führt in der Folge auch dazu, daß ihre 
Freizeit zum Gammeln verführt, weil gemeinsame Freizeitangebote mit 
deutschen Jugendlichen selten angenommen werden. Die Abwehr ist hier 
gegenseitig, aber aus der Entstehung verständlich. Es erübrigt sich ange
sichts dieser Darstellung, auf die ungleich größeren Schwierigkeiten der 
jugendlichen Ausländer hinzuweisen, die nach Abschluß einer Schulausbil
dung in der Türkei im Wege des Nachzuges nach Deutschland kommen. Mit 
Hoffnungslosigkeit erfüllt bei den gegenwärtigen Zuständen, daß solche 
Kinder und Jugendliche in einem Land aufwachsen, das sie nicht liebt 
und das sie nicht lieben lernen, andererseits ihre Eltern zumindest 
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gefühlsmäßig in eine Heimat zurückstreben, die nachgezogenen Kindern 
und Jugendlichen fremd geworden und den hier aufgewachsenen Kindern 
nahezu unbekannt ist. Vor diesem Dilemma ist eine Ziffer der Kriminal
statistik bedrückend. 1980 waren von den tatverdächtig erkannten 
Deutschen 5,5 % Kinder, bei den Ausländern 9,3 %. 

Bei den Delikten überwiegt der Diebstahl im Warenhaus und in letzter Zeit 
der Fahrraddiebstahl. Körperverletzungen zeigen eine steigende Tendenz, 
ebenso wie Raubtaten unter Kindern und das Wegreißen der Handtasche bei 
älteren Frauen. Während Kinder nach unserer Erkenntnis schlechthin Straf
taten selten allein begehen, zeigt sich doch eine beunruhigende Ent
wicklung bei ausländischen Kindern. Es wäre verfehlt, durchweg von 
Kinderbanden bei der Begehung von strafbaren Handlungen zu sprechen, 
aber die Gruppendynamik unter ausländischen Kindern scheint doch in 
der aufkeimenden Kriminalität eine noch größere Rolle als bei deutschen 
Kindern zu spielen. Beispiele, von denen nicht zu hoffen sein soll, 
daß sie typisch werden könnten, gibt es aus den Jahren 1980 und 1981. 
So wurde eine Gruppe von vier libanesischen Kindern im Alter von 8 bis 
13 Jahren aufgegriffen, die mehrere Diebestaten begingen, indem sie 
ältere Menschen auf der Straße anstießen, anrempelten, umzingelten, 
ablenkten und dann bestahlen. In einem anderen Fall fanden sich zwei 
türkische Kinder und ein griechisches Kind zusammen und begingen über 
längere Zeit hin Diebstähle aus Wohnungen und auch aus Handtaschen, 
wobei sie monatlich etwa regelmäßig 500 DM Beute machten. 

Eine vorsichtige Analyse läßt uns darauf schließen, daß sich ausländi
sche Kinder, die sich zu gemeinsamen strafbaren Handlungen zusammen
finden, schneller einem Älteren als Oberhaupt unterordnen. Außerdem fällt 
auf, daß sie bei den Tatausführungen oft überlegt und mit gewisser 
Raffinesse vorgehen. So fielen uns im Jahre 1978 ein 13jähriges italie
nisches Mädchen, ihr gerade 14 Jahre alt gewordener Bruder und ein 
10jähriges türkisches Mädchen auf, denen 22 Trickdiebstähle mit einem 
Gesamtschaden von 33.000 nM nachgewiesen werden konnten. Sie ver
schafften sich trickreich Eingang in Wohnungen älterer Leute und stahlen 
Geld, Schmuck und Kofferradios. In der Folge sind sowohl das italieni
sche Mädchen als auch die Türkin immer wieder durch gemeinsame strafbare 
Handlungen aufgefallen. Eine am Beginn der strafbaren Handlungen 8jährige 
Türkin trat in der Folge oft als Anführerin auf. Im Mai 1981 konnten 
ihr mit zwei weiteren ausländischen Kindern und einem deutschen Straf
mündigen insgesamt 22 Wohnungseinbrüche, Geschäftseinbrüche und Trick
diebstähle nachgewiesen werden. Auffällig war weiterhin, daß ausländische 
Kinder bei ihren strafbaren Handlungen Gewalt oder Drohung mit Gewalt 
anwenden. Sie schlagen andere Kinder oder zeigen Messer, um Angst einzu
flößen. 
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Die Ermittlungen gestalten sich bei ausländischen Kindern überaus 
schwierig. Obwohl es schon sehr erschwerend ist, daß mit einem Dol
metscher gearbeitet werden muß, flüchten sich solche Kinder in ein 
völliges Nichtverstehen. Auch sprachlich bauen sie eigentlich nicht 
mehr vorhandene Barrieren neu auf. Bei der Suche nach den Ursachen 
stoßen wir regelmäßig auf folgende Kriterien: 

- Einfluß durch das soziale Umfeld, 

- Einfluß in Kindergarten oder Schule, 

- Einfluß der Geschwister, 

- Einfluß der häuslichen Verhältnisse, 

- das Leben in zwei Kulturkreisen. 

Das letztere Phänomen ist noch weitgehend unaufgeklärt, wie ich vorher 
schon einmal 3nmerkte. Ich habe hier einen Bereich angerissen, der aus 
der polizeilichen Sicht nur bestätigt, was in" vielen Veröffentlichungen 
wiederholt worden ist. Ich versage es mir, weitere Betrachtungen aus der 
Kriminalstatistik im Vergleich mit anderen Kriterien anzustellen, weil 
auch hier die Tendenzen aufzeigen, wie wichtig es ist, sich bei der In
tegration auf die zweite und, wenn es nicht schon zu spät ist, zumindest 
auf die dritte Generation voll zu konzentrieren. 

Aus polizeilicher Sicht ist aber noch ein Blick auf die wachsende Zahl 
der Asylantragsteller zu richten, die sich dem Vergleich mit den aus~ 
ländischen Arbeitnehmern in entscheidenden Punkten entziehen. Außer 
Betracht lassen kann ich die tatsächlich ganz geringe Zahl derjenigen 
Ausländer, die im Sinne unseres Asylrechts in unserem Lande Schutz vor 
politischer Verfolgung suchen. Die in den letzten Jahren ständig ge
stiegene Flut solcher Ausländer, die der eigenen sozialen und wirt
schaftlichen Misere entfliehen und mit falschen Versprechungen in unser 
vermeintliches Wunderland gespült werden, bringt uns an den Rand unserer 
Kräfte, mit dieser Herausforderung fertigzuwerden. 

Der Anstieg der Asylbewerber ist von 1973 mit 5.600 auf 107.800 im 
Jahre 1980 explodiert. Bei der Einreise spielt der billige Tarif für 
Flugverbindungen vom Nahen Osten zum Flughafen Schönefeld in der DDR 
bei Berlin eine besondere Rolle. Reisten 1973 noch 34 % der Asylbewerber 
über Berlin in die Bundesrepublik Deutschland ein, waren es 1977 bereits 
59 %, die aber bis auf 9 % im Jahre 1980 zurückgedrückt werden konnten. 
Leider ist in dem laufenden Jahr bereits wieder ein Anstieg auf diesem 
Reiseweg zu verzeichnen. Die Asylbewerber haben in aller Regel kaum eine 
Vorstellung von dem Begriff Asylrecht und haben sich Schlepperorganisa
tionen anvertraut, die sie für sehr viel Geld an den Platz ihrer Wünsche 
bringen, um sie dann hier einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Der 
Vorstellung, schnell zu einem kleinen Reichtum zu kommen, folgt die Wirk
lichkeit eines beschäftigungslosen Dahinvegetierens an der unteren Grenze 
unseres Sozialstandards, trotzdem meist über dem Standard des eigenen 
Landes, und dennoch mit einer erheblichen Belastung unseres eigenen 
Sozialhaushaltes. 
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Am Beispiel Berlin soll aufgezeigt werden, wie wichtig es ist, nach
haltig im eigenen Lande deutlich und damit für die restliche Welt 
sichtbar zu machen, daß unser Asylrecht keine dauernde Einnahmequelle 
für verbrecherische Schlepperorganisationen und keine Hintertür für 
ausländische Arbeitnehmer sein kann. Von 1978 bis 1980 waren allein 
9.277 Pakistanis nach Berlin eingereist. Von ihren Schleppern allein
gelassen, standen sie auf der Straße, steuerten Rechtsanwaltskanzleien 
an und wurden mit hektographierten Asylanträgen versehen, die sie mit 
"Arbeit" übersetzten. Obwohl es bei diesen bedauernswerten Menschen 
nicht den geringsten Zweifel daran geben konnte, daß sie Opfer von 
Verbrechen und nicht etwa politisch Verfolgte in ihrer Heimat waren, 
gewährt ihnen die Automatik unseres sensiblen Rechtsbewußtseins einen 
mehrjährigen Aufenthalt in unserem Land. 

In einer Art Notwehr und in dem Bewußtsein, dafür keine vorgegebenen 
Maßstäbe zu finden, wurden in der Zeit von August 1978 bis September 1979 
2.595 Pakistani~ sofort wieder in ihre Heimat zurückgeführt, nachdem 
durch eine Prüfung der Ausländerbehörde, die in Berlin dem Polizei
präsidenten untersteht, nach Anhörung in jedem einzelnen Fall festge
stellt worden war, daß der Asylantrag offensichtlich mißbräuchlich ge
stellt worden war. Für die Rückführung wurden Flugzeuge gechartert, um 
die Aktion auch in Pakistan spektakulär zu machen. Der Erfolg zeigt 
sich darin, daß, wie bereits erwähnt, die Einreise solcher Asylbewerber 
im Jahre 1980 über Berlin auf 9 % zurückging. Obwohl Verwaltungsgerichte 
das Verfahren in vielen - nicht allen - Fällen bestätigten, erging am 
25. Februar 1981 eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach 
ich die Mißbrauchsprüfung wegen des Fehlens einer gesetzlichen Grundlage 
einstellen mußte. 

Das schon aufgezeigte erneute Anschwellen des Einreisestroms über Berlin 
ist der Erfolg dieser Entscheidung. Ich kann nicht verhehlen, daß es 
mich seinerzeit geschmerzt hat, bei der Suche nach Maßstäben und in dem 
Willen, unsere Gesellschaft vor großen sozialen Schäden zu bewahren, in 
einer Begründung zu einem Verwaltungsgerichtsurteil lesen zu müssen, die 
Maßnahmen des Polizeipräsidenten seien "pflichtwidrig" gewesen. Balsam 
auf die noch schmerzende Wunde könnte sein, wenn der Gesetzgeber einem 
Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes recht bald folgen würde, der aus 
dem Beschluß vom 25. Februar 1981 hervorgeht. Es heißt dort: 

" .•. für bestimmte Fallgruppen eindeutig aussichtsloser 
Asylanträge durch Gesetz die Zuständigkeit zur Prüfung 
und Entscheidung den Ausländerbehörden zu übertragen 
und diese zu ermächtigen, bei der Ablehnung eines der
artigen Asylbegehrens sogleich aufenthaltsbeendende 
Anordnungen zu erlassen." 

Ich weiß, daß dieses Problem inzwischen erkannt ist, weiß aber auch, wie 
schwer sich der Gesetzgeber tut, Lösungen zu finden. Inzwischen versucht 
man, am Symptom zu kurieren. 
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Der Gedanke, daß man Asylbewerber in Lagern zusammenfaßt und nur mit 
Naturalien versorgt und die Frage, wie lange man sie vom Arbeitsmarkt 
fernhalten soll, um die Begehrlichkeit weiterer Nachreisender zu senken, 
führt nach meiner derzeitigen Erkenntnis nur dazu, daß eine große und 
bedauerliche Zahl arbeitsfähiger und oft junger, meist exotischer Aus
länder auf unseren Straßen untätig herumsteht und erneuten Zündstoff 
für die immer gefährlicher anwachsende Ausländerfeindlichkeit bietet. 
Zündstoff auch entsteht in Käfigsituationen unzulänglicher Ausländer
quartiere, aus denen sich in letzter Zeit mehrfach Kämpfe zwischen 
verfeindeten Völkern entzündeten.Nichts weiter jedoch geschieht, als 
daß Sach- und Personenschäden in die Kriminalstatistik der Polizei 
schwemmen. 

Um aus der Hölle der Hoffnungslosigkeit zu entfliehen, fallen den Aus
ländern zahlreiche Möglichkeiten ein, um nicht nur den Rechtsweg voll 
auszuschöpfen, sondern auch durch die Maschen des Gesetzes zu schlüpfen. 
So haben sich bereits Organisationen aufgetan, die Ausländern Zweckehen 
vermitteln, um dadurch den Aufenthalt in der Bundesrepublik zu sichern. 
Es laufen, allein durch meine Ausländerbehörde aufgerollt, z. Z. 
1.355 Ermittlungsverfahren, die mit gehörigem Arbeitsaufwand klären 
sollen, ob von Ausländern echte oder Scheinehen eingegangen worden 
sind. In 6 Monaten dieses Jahres hat sich dabei ergeben, daß 149 Fälle 
erkannt wurden, in denen die Ehe als Scheinehe bezeichnet werden konnte. 
Davon entfielen auf 

Türken 

Jugoslawen 

Afrikaner 

Araber 

sonstige Staaten 
(Ägypten, Irak, 
Thailand, Pakistan) 

107 

20 

8 

6 

8 Fälle. 

Selbstverständlich ist diese große Zahl von Asylbewerbern, die ihrem 
ungewissen Schicksal entgegendämmern, Nährboden für Kriminalität. Dabei 
jenke ich nicht nur an die Kriminalität, die aktiv von Asylbewerbern 
ousgeht, sondern auch an die große Opfermasse dieser Asylbewerber sowie 
an die große Szene einschließlich der ausländischen Arbeitnehmer und 
derjenigen, die illegal im Lande sind, in der sich Kriminalität bewegt 
~nd,vor deutschen Ermittlungsbehörden getarnt, verbergen kann. 

Dabei spielt eine Asylbewerbergruppe eine besonders schlimme Rolle, die 
nicht als Wirtschaftsflüchtlinge im engsten Sinne betrachtet werden kann. 
lch denke hier an Flüchtlinge aus arabischen Ländern, besonders dem 
Llbanon, wobei es sich bei den Ausländern mit libanesischem Paß oft um 
Palästinenser handelt. Von dieser Gruppe geht eine bedeutende kriminelle 
Intensität aus. Sie betrifft in der Hauptsache den Rauschgiftsektor. 
Im Unterschied zu Asylbewerbern beispielsweise aus Pakistan oder anderen 
asiatischen Ländern ist der Nachweis des unbegründeten Asylantrages bei 
d~eser Gruppe oft sehr schwierig. Stets wird von der Behauptung ausge-
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gangen, daß man sich politischer Verfolgung ausgesetzt habe, weil 
man sich weigerte, in ein Ausbildungslager einer terroristischen 
Organisation zu gehen. Selbst eine mehrfache Reisebewegung solcher 
Asylbewerber zwischen ihrem Heimatland und der Bundesrepublik 
Deutschland während des Asylverfahrens führt noch nicht dazu, daß 
aus Gründen der Logik ein Asylbegehren bestritten werden könnte. 
Der Hin- und Herreisende behauptet nach seiner jeweils letzten 
Reise, nunmehr wisse er ganz genau, daß nach ihm in seinem Heimat
land gefahndet werde. 

Eine Untersuchung zeigt uns, daß 1978 die Libanesen einen Ausländer
anteil von 1,5 % verkörperten. Von den ausländischen Tatverdächtigen 
insgesamt nahmen sie 11 % für sich in Anspruch. Von 2.901 Libanesen 
wurden 1 .601, also mehr als 55 %, als Tatverdächtige bekannt, 
9,2 von ihnen im Zusammenhang mit Rauschgift. Diese Tendenzen haben 
sich bis zu unseren letzten Erhebungen im Jahre 1980 fortgeschrieben. 
Im Jahre 1981 wurden von uns 224 Straftäter analysiert, die aus den 
verschiedensten arabischen Staaten kamen. Dabei trat zutage, daß sie 

- allesamt illegal nach Berlin eingereist waren und 

- nahezu vollzählig Asylanträge gestellt hatten. 

Wegen der günstigen geographischen Gegebenheiten ihrer Herkunftsländer 
beteiligten sie sich am Haschisch- und Heroinschmuggel und -handel 
und begingen eine Vielzahl weiterer Straftaten. 

Alle überführten Schmuggler und Händler sind entweder in Strafvollzug 
oder nach der Verbüßung von Strafen weiterhin in Berlin. Selbst solche 
Straftäter, die elne langjährige Freiheitsstrafe absitzen, können 
damit rechnen, daß sie bei 2/3 der Verbüßung ihrer Strafen und folgen
der Entlassung noch nicht am Abschluß ihres Asylverfahrens stehen. In 
solchen Fällen entsteht selbstverständlich die Frage, ob eine Abschie
bung trotz laufenden Asylantrages in Betracht gezogen werden könnte. 

Hierzu ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern nach 
§ 26 des Ausländergesetzes notwendig. Zu diesem Zweck wurden fünf 
prägnante Fälle dem Bundesinnenminister mitgeteilt. Ein Beispiel 
davon: 

Ein 1951 geborener Mann, der im August 1972 seinen Asylantrag stellte, 
ist inzwischen rechtskräftig verurteilt, 

- im Juni 1974 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, 

- im April 1979 zu 1 1/2 Jahren Freiheitsstrafe und 

- im Oktober 1979 zu 2 1/2 Jahren Freiheitsstrafe, 

jedesmal wegen Handels mit Heroin. 
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Dieser und die anderen vergleichbaren Fälle reichten nicht aus, um 
das erforderliche Benehmen herzustellen. Es heißt dazu: 

"Bei Personen, die wegen Rauschgiftkriminalität bestraft 
worden sind, erscheint es mehr als zweifelhaft, ob für 
sie die erste Alternative des § 14 Ausländergesetz "aus 
schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicher
heit anzusehen ist" Anwendung finden kann." 

In Frage kommen könnte die zweite Alternative: 

"eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen 
eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verur
teilt wurde." 

Aber auch das kommt hier noch nicht so ohne weiteres zum Zuge, denn 
nach den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes: 

" ... können als Verbrechen daher nur solche Taten in Betracht 
kommen, die als besonders schwere Fälle eine Freiheitsent
ziehung von ein bis zehn Jahren androhen. Es handelt sich 
hier um die im § 11 Abs. 4 BTMG genannten Straf tatbestände: 

"die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet hat" 
"Gefahr des Todes" oder 
"gewerbsmäßig oder bandenmäßig". 

Um dies jedoch dicht zu machen, müßte die Würdigung der gesamten 
Umstände des einzelnen Falles hinzukommen, nämlich die Höhe der Strafe, 
die Art der Begehung der Tat, die Intensität des verbrecherischen 
Willens und die Zahl der Opfer sowie ähnliche Umstände. 

Wir sind also noch in Gesellschaft dieser Asylbewerber. Allerdings gibt 
es einen Silberstreifen am Horizont, der sich darin abzeichnet, daß 
ab 01.01.1982 im BTMG verschiedene Taten bereits vom Grundtatbestand 
her Verbrechen sind. Wenn wir aber nicht bald weitere Hilfe vom Gesetz
geber bekommen, werden nicht untypische Lebensläufe wie der folgende 
noch viel Kummer in unser Land bringen. 

Ein 1963 in Beirut geborener Mann begann bei uns 1977, also mit 14 Jahren, 
das folgende Register: 

1. Gemeinschaftlicher Diebstahl im Warenhaus 

2. Gl.07.1977 gemeinsamer Diebstahl im Warenhaus 

3 • 11 . 1 0 .1978 Fahrgeldhinterziehung 

4. 13.12.1978 gemeinsamer Handtaschenraub 

5 . 25.04.1979 Körperverletzung an einem 14jährigen 

6. 05.08.1979 Sachbeschädigung 

7. 21.12.1979 gemeinsam versuchter Totschlag mit sechs Mittätern 



- 79 -

8. 29.05.1980 Handel mit Haschisch 

9. 26.05.1980 gefährliche Körperverletzung; 
Messerstich ins Gesicht 

10. 21.07.1980 gefährliche Körperverletzung mit vier Mittätern 

11. 01.10.1980 unbefugter Waffenbesitz 
Pistole, 2 Springmesser, Nunchaku 

12. 26.11.1980 versuchte gefährliche Körperverletzung mit Messer 

13. 26.11.1980 BTM-Handel 

14. 27.11.1980 Strafvereitelung 

15. 18.12.1980 beim Versuch angetroffen, 650 g Heroin zum Preise 
von 90.000,-- DM zu verkaufen 

16. 19.12~1980 Diebstahl im Warenhaus 

17. 27.01.1981 Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen seines Zellen
inventars 

Das Asylverfahren schwebt. 

Die arabische Gruppe der Asylbewerber verzeichnet zur Zeit auch einen 
erheblichen Familiennachzug. Durch unser unmenschlich langes Rechts
verfahren entstehen dann solche Schicksale wie dasjenige einer liba
nesischen Frau, die vor Jahren ihrem Mann nachgereist war, der sie in
zwischen längst auf Nimmerwiedersehen verlassen hat. Diese Frau hat 
aber in Deutschland inzwischen acht Kinder geboren und es gab eine 
erhebliche Entrüstung in der veröffentlichten Meinung, als sie nach 
endgültiger Ablehnung ihres Asylantrages zur Ausreise aufgefordert 
wurde. Dieses Kapitel soll damit, obwohl nur angerissen~ auch beendet 
sein. 

Es ist noch ein Blick zu richten auf zunehmende Erscheinungen, die unser 
Rechtsgefüge strapazieren. Damit ist keine Aussage darüber zu machen, 
ob sie sich zur Bedrohung auswachsen können. Ich denke an Spannungen 
und Auseinandersetzungen unter den Ausländern innerhalb ihrer eigenen 
Volksgruppe, aber auch an Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen 
Nationalitäten. Bekannt sind die ständigen Konflikte zwischen konkur
rierenden politischen Strömungen der türkischen Ausländer. Überwiegend 
linksorientiert sind Türken in Vereinen, die auch in die Gewerkschaften 
hinein verästelt sind. Jedenfalls haben solche Gruppierungen Einfluß 
auf Haltung und Veröffentlichungen der Gewerkschaften. Von diesen Grup
pen geht auch der ständige Hinweis auf die Bedrohung durch die "Grauen 
Wölfe" aus, die sich rechts ansiedeln sollen. Es ist müßig, hier über den 
Grundsatzstreit über die Existenz und Wirksamkeit der "Grauen Wölfe" 
in der Bundesrepublik Deutschland Erörterungen anzustellen. Ich be-
gnüge mich mit dem Hinweis, daß sämtliche Hinweise in Berlin bisher 
zu keiner Konkretisierung geführt haben. 
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Wo diese Strömungen sich in links und rechts extrem polarisieren, 
kommt es zu erheblichen und auch gefährlichen Auseinandersetzungen. 
Die rechts gerichteten Strömungen erfahren in letzter Zeit zunehmend 
Auftrieb durch den islamischen Nationalismus. Zentren solcher Ver
einigungen sind die Moscheen, die ihrerseits den Schutzraum der 
Religionsvereinigung in Anspruch nehmen. 

Eine gegenwärtige Ruhe bei den Auseinandersetzungen kann täuschen. 
Aus dem Jahre 1980 hatten wir in Berlin einige Vorfälle zu verzeichnen, 
die für diese Auseinandersetzungen typisch sind: 

Am 01.04. überfielen linksgerichtete Mitglieder der Türkischen Demo
kratischen Arbeitervereinigung DID an einem U-Bahnhof Flugblattver
teiler der rechtsorientierten Türkischen Gemeinschaft in Berlin DTO. 
Diese steht der MHP nahe. Der Uberfall mit Holzlatten und Knüppeln 
führte zu zahlreichen Körperverletzungen. Am 01.05. verteilten wieder
um Angehörige des DID Flugblätter in der Nähe einer Moschee. Es kam zu 
wechselseitigen Beschimpfungen und schließlich zu gefährlichen Körper
verletzungen mit Holzknüppeln, Schlagwerkzeugen und Messern. Dabei er
litt ein türkischer Lehrer einen Messerstich, an dessen Folgen er ver
starb. 

Ebenfalls im Jahre 1980 waren Schreiben eines Vereins zur Förderung der 
Hagia-Sophia-Moschee aufgetaucht, in denen den Bemühungen der Arbeiter
wohlfahrt, türkische Mädchen in gemeinsamen Veranstaltungen mit deut
schen Jugendlichen zu integrieren, vorgeworfen wurde, öffentliche Dienst
stellen führten türkische Frauen der Prostitution zu. Nach energischem 
Einschreiten wurde das Flugblatt zunächst als Fälschung bezeichnet und 
die darin aufgestellten Behauptungen wurden widerrufen. Im April und 
Mai des Jahres 1980 tauchten Angehörige der islamischen Gemeinde und Hod
schas in Schulen auf und forderten unter Bedro~ung, daß türkische Schü
lerinnen während des Unterrichts Kopf tücher zu tragen hätten. 

Am 8. Oktober besetzten 20 Angehörige des linksgerichteten kurdischen 
Arbeitervereins das türkische Generalkonsulat. Sie protestierten gegen 
die Militärdiktatur. Der Generalkonsul und einige Konsulatsangehörige 
wurden verletzt. 

Konflikte werden auch unter Iranern immer wieder ausgetragen. So gab es 
am 31. 10. zwischen 40 Angehörigen der Front iranischer Nationalisten 
in Westberlin und 40 bis 50 linksorientierten iranischen Staatsaogehörtgen 
in einem Logenhaus eine erhebliche Schlägerei mit vielen verletzten Per
sonen. Danach übernahm die "Organisation Volksfeddayin" und ein Koordina
tionskomite fortschrittlicher iranischer Studenten die Verantwortung für 
den Uberfall. 

Nach erheblichen Auseinandersetzungen zwischen jugoslawischen Volksgrup-
pen mit einem Attentat auf den damaligen jugoslawischen Missions-Chef in 
Berlin ist an dieser Front vorerst Ruhe eingekehrt. Allerdings sollte 
unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen, daß Ende März 1980 vier jugoslawische 
Geschäftsinhaber Erpresserbriefe mit der Forderung auf 80.000 bis 120.000 DM 
für die kroatischen Befreiungskräfte erhielten. Es konnten in Verfolgung 
dieser Erpressung zwei Exilkroaten in Frankfurt am Main festgenommen werden. 
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Sicher als Folge der Zusammenballung von Asylbewerbern in völlig unzu
reichenden Quartieren kam es in der letzten Zeit wiederholt zu erheb
lichen Auseinandersetzungen zwischen Libanesen und Pakistanern. 

Im Juli 1980 kam es zu Auseinandersetzungen und schweren Schlägereien 
zwischen rechtsgerichteten vietnamesischen Studenten und dem links
orientierten Verein Vietnamesische Studenten. Bei der Verfolgung dieser 
Auseinandersetzung wurden 63 vietnamesische Staatsangehörige festge
stellt. 

Nur zur Abrundung sei noch erwähnt, daß auch Tunesier sich in die Liste 
der Auseinandersetzungen eingetragen haben. Am 16. November wurden bei 
einer Veranstaltung tunesische Staatsangehörige von den Ordnern ver
prügelt, weil sie kritische Bemerkungen über die Politik in Tunesien 
gemacht hatten. 

Kriminalität besonderer Art wurde in unsere Stadt geschwemmt durch 
jüdische Auswanderer aus der UdSSR. Dabei geht es in der Hauptsache um 
die Fälschung von Personenstandsurkunden, aber auch von Führerscheinen, 
mit denen die direkte Ausreise aus der UdSSR vorgetäuscht werden soll. 
Tatsächlich handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um Emigranten, die 
aus anderen Ländern nach Berlin kommen, zumeist aus Israel, und die dort 
zum Teil schon mehrere Jahre gewohnt haben. Insgesamt beschäftigen uns 
zur Zeit 248 Ermittlungsverfahren gegen 350 Personen. Zu überprüfen sind 
noch ca. 2.500 sichergestellte angeblich sowjetische Personenstands
urkunden. Mit solchen Falschurkunden sind beträchtliche Sozialleistungen 
und teilweise Haftentschädigungen erschlichen worden. Gefährlich an 
dieser Erscheinung ist, daß offensichtlich auch eine Organisation an der 
Herstellung und Vertreibung dieser Urkunden beteiligt ist, der erheb
liches kriminelles Handeln bis zu Verbrechen wider das Leben zuzuschrei
ben ist. Die Ermittlungen hatten auch deshalb eine besondere Begleiter
scheinung, weil sich die Öffentlichkeit einiger Fälle angenommen hatte, 
in denen die Inhaber falscher Papiere den Kauf solcher Urkunden einräum
ten, jedoch ihre persönliche Not als Entschuldigung für ihr Handeln dar
stellten. 

Es bleibt nur wenig zusagen übrig auf die direkte Frage nach den Aus
wirkungen der Integrationsprobleme der Ausländer auf die Polizei. Es 
gibt unabhängig von der politischen Entscheidung, ob Rotation, ob In
tegration oder Einwanderung das richtige Ziel sei, die pragmatische 
Forderung, daß die Ausländer, die sich in unserer Mitte befinden, auf 
jeden Fall integriert werden müssen in dem Sinne, daß sie nicht Rand
gruppe, nicht Problemgruppe, sondern Teilnehmer unserer Gesellschaft 
sind. Wenig Sorgen hat die Polizei mit Ausländern, die sich ihrer Men
talität wegen ohnehin an unsere Welt angleichen und deshalb mit uns nach 
gemeinsamen Normen zusammenleben. Schwierig ist es, Ausländergruppen 
mit völlig fremder Mentalität aus fremden Kulturkreisen nach ihrer eige
nen Fasson so in unserer Mitte leben zu lassen, daß ihre Fremdheit nicht 
Abwehr produziert. 
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Diese Prozesse sind langfristig und werden über mehrere Generationen 
hingehen. Wir Berliner wissen, daß die im 17. Jahrhundert nach Berlin 
gerufenen Hugenotten über mehrere Generationen ein Eigenleben führten, 
ehe sie Brandenburger, Preußen und Berliner wurden. Schließlich erin
nerten uns kürzlich die Reiseerlebnisse unseres Bundespräsidenten in 
ein benachbartes Land daran, daß sich dort eine deutsche Volksgruppe 
nach acht Jahrhunderten noch nicht voll integriert hat. 

Die Polizei in Berlin hat den Vorteil, die Ausländerbehörde in ihrer 
Zuständigkeit zu haben. Das bringt eine ständige Berührung mit den 
Problemen, auch in deL Bereichen, die der Polizei gemeinhin sonst nicht 
rechtzeitig sichtbar werden. Eine Folge dieser Arbeit war zum Beispiel 
die bereits vor vielen Jahren erfolgte Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
Ausländer bei der Schutzpolizei, die sich ausschließlich darum bemühte, 
in dem schnell anwachsenden, aber früher schon erheblichen Dunkelfeld 
der Ausländer die Strukturen des Lebens nach deutschen Gesetzen sicht
bar zu machen. Spürten' sie zunächst hauptsächlich der Suche nach ille
gal anwesenden Ausländern nach, wurden sie bald zu Bindegliedern eines 
wachsenden Vertrauens zwischen zunächst abwartend mißtrauischen Aus
ländern und der deutschen Sicherheits- und Ordnungsbehörde. Diese 
Arbeitsgruppen hatten auch einen gehörigen Anteil an der Durchleuchtung 
schreiender sozialer Mißstände bei der Beherbergung der Ausländer, und 
es waren auch diese Gruppen, die dem illegalen Arbeitsmarkt mit Aus
ländern gehörige Schläge zu versetzen wußten. 

Die erhebliche Kriminalität im Rauschgiftbereich machte eine personelle 
Vervielfachung der Rauschgiftbekämpfungsdienststelle notwendig, hat aber 
auch den Effekt gehabt, daß gemeinsam mit dem Zoll und den Alliierten 
eine überaus wirksame Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, gegen Han
del und Schmuggel gerichtet, erreicht werden konnte. Zugute kommt der 
Berliner Polizei dabei eine Organisationseinheit, die sich ausschließ
lich auf die organisierte Kriminalität bezieht. Hier gelingen, aber immer 
noch nicht in ausreichendem Maße, Einblicke in die Reisebewegung solcher 
Ausländer, für die die große Zahl der ansässigen Ausländer Nährboden 
für Kriminalität ist. 

Diejenigen Mitarbeiter der Kriminalpolizei, die sich mit der Kriminalität 
der Jugendlichen und schon von Kindern zu befassen haben, beklagen,für 
die von mir an Beispielen beschriebenen Schwierigkeiten nicht ausreichend 
Kapazität zu haben, um tief in die Zusammenhänge eindringen zu können. 
Bedauert wird dabei auch, daß die Hinweise an die Jugendämter, was aus
ländische Kinder betrifft, von unseren Mitarbeitern als "Einbahnstraßen" 
beschrieben ",·erden. 

Die Wirkung der Asylantenwellen auf Berlin habe ich beschrieben. Die 
Rückführaktionen der Berliner Polizei haben insoweit Anerkennung ge
funden, als alle Bundesländer sich an diesen Kosten beteiligen, was für 
mich Zeichen dafür ist, daß alle Länder die Wirksamkeit unserer Ab-
wehr erkannt und gewürdigt haben. Aufgerufen bleibt noch der Gesetzge
ber, endgültig klare Verhältnisse zu schaffen. Verhehlen will ich hier 
nicht, daß Berlin an seiner Nahtstelle zwischen Ostberlin und Berlin West 
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eine offene Grenze hat, allerdings in einer Richtung. Würden wir in dem 
westlichen Teil der Stadt die Mauer zu einer Grenze machen, würden wir 
selbst unseren Lebensfaden abschneiden, denn der Status von Berlin ist 
von vier Mächten gemeinsam garantiert und nicht von drei Mächten gegen 
eine Macht. Daran sollte sich jeder erinnern, der manchmal geneigt ist, 
Unmögliches von uns zu erwarten. 
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Klaus Lüderssen 

A 

Die Normgeltung in unserer Gesellschaft - man schwankt zwischen Skepsis 
und Hoffnung, wenn man das hört, und denkt an Realitäten und Ansprüche. 
Das heißt: Sind die Normen eigentlich wirksam, werden sie befolgt, be
ziehungsweisehat die Nichtbefolgung spürbare Konsequenzen - und sind 
die Normen legitim, bestehen sie zu Recht? 

I.. Im all täglichen politischen Bewußtsein wie in der rechtstheoretischen 
Debatte sind beide Fragen - unter der gemeinsamen Chiffre "Geltung" - prä
sent und zwar durchaus nicht immer klar getrennt. In dieser Beobachtung 
liegt bereits das ganze Problem, denn der Selbstverständlichkeit, mit der 
die eine Seite bereit ist, aus tatsächlichen Zuständen Folgerungen für 
Bewertungen zu ziehen, setzt die andere Seite die Behauptung entgegen, 
Wertmaßstäbe seien gerade dazu da, die Wirklichkeit zu messen und, wenn 
nötig, zu verändern. 

Das ist eine sehr alte philosophische Kontroverse - auf ihren Höhepunk
ten bezeichnet durch die Dichotomie von "Sein und Sollen" - und eine -
davon mehr oder weniger abhängige - politische Kontroverse: Paßt sich 
die Politik gesellschaftlichen Zuständen an oder nimmt sie Einfluß auf 
sie? 

Sie werden mir vielleicht schon nach diesen wenigen Andeutungen zuzu
stimmen geneigt sein, wenn ich sage, so schlicht und erschöpfend können 
die Alternativen einander doch nicht gegenüberstehen, hier wird man doch 
differenzieren müssen, je nachdem, inwieweit man auch in bezug auf die 
elementaren menschlichen und gesellschaftlichen Dinge Veränderliches an
nimmt oder nicht und wie man ggf. damit umgeht - aber der Nachweis 
dieser Komplexität ist schwer zu führen. Jedenfalls will ich mich be
mühen, wenigstens das plausibel zu machen, nach der Maxime, daß wir -
auch politisch - ein Stück weiter sind, wenn wir genauer festzuhalten 
vermögen, was wir nicht wissen,und dennoch handeln müssen. Ganz stehen
bleiben bei einer so bescheidenen Ausbeute möchte ich allerdings nicht, 
sondern darüber hinaus die Bedingungen anzugeben versuchen, unter denen 
Realität und Legitimität von Normen zusammentreffen. 

Das ist - thesenhaft formuliert - in dem Maße der Fall, wie 
die Realität des Rechts gesellschaftlichen Entwicklungen 
korrespondiert, die durch das freie, unverzerrte Zusammen
wirken möglichst vieler, einander in ihrer Autonomie respek
tierende:t Individuen bestimmt ist. Gesellschaftliche Entwicklungen, 
v~n denen man das uneingeschränkt sagen kann, gibt es nicht; es gibt 
aber ganz gewiß Annäherungen, und von diesen allein will ich sprechen. 
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Die Einwände liegen gleichwohl auf der Hand. Das ist doch Natur- oder 
Vernunftrecht - in Gestalt der Verabsolutierung des Wertes freiheitlich
demokratischer Verständigung, wird es heißen, und wo bleibt denn, wird 
man fragen, die Unterscheidung zwischen politisch freier Gesetzgebung 
(im Prinzip, nicht in Wirklichkeit - das behauptet niemand) und politisch 
gebundener Rechtsanwendung (wieder ist an das Prinzip gedacht) - diese 
kann sich doch nicht an (nach welchem Maßstab auch immer für relevant 
erklärte) gesellschaftliche Entwicklungen anschließen. 

II. Doch nun etwas ausführlicher und gleichsam der Reihe nach. Zunächst 
- von welchen Normen ist eigentlich die Rede? Noch weiter zurückgefragt: 
Was ist überhaupt eine Norm und - wenn es mehrere Sorten gibt - wie un
terscheiden sie sich voneinander? Philosophie, Soziologie, Rechtsgeschichte 
und Rechtstheorie sind voller Definitionen und Abgrenzungen. Aber ich hoffe, 
keinen Fehler zu machen, wenn ich diese Literatur hier nicht vorführe, 
sondern mich an das halte, was mit einiger Aufmerksamkeit und sozialer 
Erfahrung jedermann, jedenfalls aber der in der Rechtspraxis (wozu selbst
verständlich auch die polizeiliche Arbeit aller Sparten gehört) Tätige 
wahrnimmt. 

Ich glaube, man kann gut unterscheiden zwischen Normen der individuellen 
Moral, der sozialen Moral und des Rechts. Allen gemeinsam ist, daß sie 
Regeln sind, die über die Lösung eines Einzelfalls hinaus verbindlich 
sein wollen und sollen, auch wenn - je nach Struktur und Geschichte des 
jeweiligen Kanons - schon der nächste Konflikt neue Regeln hervorbringt 
oder die Korrektur der bisherigen Regeln provoziert. Ferner stimmen mo
ralische (wieder sind beide Spielarten gemeint) und rechtliche Regeln 
darin überein, daß sie Richtschnur für menschliches Verhalten sind, sei 
es als direkt gemeinte Verhaltensanweisungen, sei es als indirekt wir
kende Wertungen. Unterschiedlich sind die Quellen. Für Regeln der in
dividuellen Moral pflegt man - nach Abschaffung metaphysischer Autori
täten - auf das Gewissen zu verweisen; die Regeln der sozialen Moral 
kommen aus der Gesellschaft, und für rechtliche Regeln haben wir Gesetz
gebung, Rechtsprechung usw. Das klingt wiederum einfacher als es ist. 
Aber ehe ich mich auf die versteckten Schwierigkeiten dieser Abgrenzungen 
einlasse, möchte ich fragen, ob es nicht genügen könnte, von vornherein 
nur Rechtsnormen ins Auge zu fassen. 

Es hat über das Thema mit den Veranstaltern dieser Tagung keine Vorge
spräche gegeben. Vielleicht, weil der Vorschlag - an einen Juristen 
adressiert - entsprechend eng gemeint war, vielleicht aber auch nicht. 
Von der Sache her und speziell aus der Perspektive des Bundeskriminal
amtes ist jedenfalls nicht sicher, ob nur eine Erörterung der Rechts
normen sinnvoll wäre. Zwar setzt die Verbrechensverfolgung bei der Ver
letzung von Rechtsnormen an; aber ihre generalpräventiven und spezial
präventiven Erfolge hängen auch davon ab, in welchem Umfang und mit wel
cher Intensität die Rechtsnormen in den privaten Normhaushalt der Norm
adressaten übergehen, in seinen vielfältigen und we~ig trennscharfen Ver
haltenskatalog eingegliedert werden, gleichviel, ob der Staat das will, 
ob er sich dazu berechtigt glaubt oder nicht. Die von Berufs wegen an 
diesen Vorgängen Interessierten reflektieren das spätestens im 'Moment der 
Krise. Klappt die Verbrechensverfolgung nicht so recht, so fragen die Er-
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fahreneren nicht nur nach der technischen Qualität ihres Instrumen
tariums, sondern auch - bei den Soziologen - nach der Sozialstruktur, 
welche die Voraussetzungen dafür schafft, ,daß Normen erforderlich und 
akzeptabel sind, und - bei den Psychologen und Pädagogen - nach So
zialisationsabläufen, die den Ausschlag dafür geben, wie der einzelne 
sich gegenüber Normen verhält. Höchst persönliche, gesellschaftliche 
und rechtliche Orientierungen bilden dabei eine schwer entwirrbare 
Mischung. 

Ich gehe also davon aus, daß hier, in unserem Kreise, das Interesse 
an der Normgeltung ziemlich vielseitig ist, alle Normen sind letzIich 
gemeint. Wenn das richtig ist, so darf uns die mehr oder weniger ge
schlossene Einheit dieser Normen im Bewußtsein einzelner Bürger nicht 
davon abhalten, gleichwohl mehrere Rechnungen aufzumachen. Zu sehr sind 
wir insofern geprägt durch die Tradition unserer Professionen - vor 
allem für die Juristen gilt das. Diese Tradition der Normabgrenzung muß 
nicht unumstößlich sein - und ich darf vielleicht jetzt schon vorgrei
fend bemerken, daß ich sell::st eine gewisse Auflockerung befürworte - für 
sie spricht aber der Beweis des ersten Anscheins. 

Ich kann es daher nicht vermeiden, kurz die Gesichtspunkte anzuführen, die 
jene - zunächst einfach erscheinende - Auf teilung der Normen in solche 
der individuellen Moral, sozialen Moral und des Rechts bei näherem Hin
sehen zu einem komplizierten Geschäft machen. 

Auffallend ist zunächst, daß die schon klassisch gewordenen Positionen, 
mit denen man es dabei zu tun hat, nicht deutlich zwischen individuel
ler und sozialer Moral unterscheiden. Die moderne Diskussion ist weiter 
gegangen. Sie hat Platz geschaffen für Normen, welche speziell die soziale 
Moral verkörpern, man spricht von Sozialnormen. Sie sind noch nicht mit 
so vielen Definitionsversuchen beladen wie die Abgrenzung zwischen Recht 
und Moral. 1 ) Überwiegend denkt man an "soziale Verhaltensregelmäßigkeiten,,2), 
die es überall dort gibt, wo man "einen Kreis von Personen mit gemeinsamen 
Merkmalen abgrenzen" kann. 3 ) Von bloßen sozialen Gewohnheiten sollen sie 
sich dadurch unterscheiden, daß die Abweichung negative Sanktionen nach 
sich ziehe. 4 ) Seien die Sozialnormen mit "relativ dauerhaften und relativ 
starr fixierten organisatorischen Arrangements verknüpft", so spreche 
man von Sitte,S) habe der Staat die Verfügung über Institutionalisierung 
und Formalisierung, dann handele es sich um Rechtsnormen. 6 ) 

Aber das alles ist sehr streitig. Will man sämtlichen Definitionen und 
Abgrenzungen zwischen Recht, individueller Moral und sozialer Moral und 
- jeweils hinzutretend - Wirksamkeit und Legitimität gerecht werden, so 
vervielfachen sich die Antworten auf die generelle Frage nach der Norm
geltung in unserer Gesellschaft. Mit einer solchen Enzyklopädie von Alter
nativen wäre Ihnen hier nicht gedient. Eine eindeutige und übersichtliche 
Stellungnahme ist freilich nur um den Preis einer gewissen Einseitigkeit 
zu haben. Dieses Wagnis will ich indessen - in der Hoffnung auf eine 
nachfolgende Diskussion - eingehen. 
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B 

Ich bin der Meinung, daß zur Gültigkeit von Normen vor allem die An
erkennung seitens derer gehört, für die sie da sind. Allerdings sind 
die Regeln der individuellen Moral davon ausgenommen, da spricht jeder 
nur für sich selbst. Soziale Normen und Recht hingegen sind insofern 
einheitlich zu betrachten (der Unterschied ist nur graduell; bei sozialen 
Normen kommt es auf einen breiteren und intensiveren Konsens an als bei 
Rechtsnormen).7) Ein solches Konzept bedarf natürlich der Präzisierung 
und Exemplifizierung. Für die Sozialnormen mag es ja vielleicht un
mittelbar einleuchten. Aber bei den Rechtsnormen kommen doch Zweifel. 
Sie sind so fest eingebaut in die Hierarchie von Gesetzgebung und Dog
matik und festgelegt durch Kodifikationen und Urteile, daß für Anerkennung 
oder Nichtanerkennung - jedenfalls als Voraussetzung für ihre Gültig
keit (sowohl im Sinne der Wirksamkeit, wie im Sinne der Legitimität) -
kein Spielraum zu sein scheint. Ich möchte also zunächst einiges Allge
meine zur Begründung dieser Anerkennungstheorien sagen. Wie sie sich kon
kret in der Praxis ausnehmen, werde ich dann anschließend an Hand eines 
ausgewählten aktuellen Beispiels zu zeigen versuchen. 

I. Kein Jurist macht sich Illusionen darüber, was geschieht, wenn in 
einem Gesetz ein weitgefaßter Begriff - etwa der Gewaltbegriff in vielen 
Straf tatbeständen - so präpariert wird, daß er auf einen Sachverhalt an
gewandt werden kann. Dieser Konkretisierungsvorgang ist nicht beschränkt 
auf sprachliche Analyse, logisch-systematische Ableitung - etwa aus einem 
anderen Begriff oder einer Ansammlung von Begriffen; es genügt auch nicht, 
in den Gesetzsmaterialien zu forschen, um herauszubekommen, was der Ge
setzgeber (ein anonymus übrigens, ungeachtet der Tatsache, daß man auf 
die eine oder andere verwendbare Bemerkung eines Abgeordneten stößt) 
wollte, oder was ihn beeinflußte, welche objektive historische Situation 
sich in ihm gleichsam fixierte. Vielmehr wird in erster Linie gefragt, 
was vernünftig ist. Zwar gibt es den Versuch, das als objektive Ausle
gung auszugeben - teleologische, d. h., nach Sinn und Zweck der Norm 
hier und jetzt fragende Auslegung genannt - aber wenn es in der Jurispru
denz ein Beispiel für Ideologie im Sinne des soziologischen Sprachge
brauchs - die Tatsachen sind anders als das Bewußtsein davon - gibt, dann 
haben wir das hier. Was vernünftig ist, das ist natürlich eine große Frage, 
und sie verweist auf allerlei, Erfahrbares und Nicht-Erfahrbares,Be
schwörung von Autoritäten, die für Vernunft stehen könnten. Gegenwärtig 
spricht man viel davon, daß auf die Folgen geschaut werden müsse (folgen
orientierte Dogmatik, das ist ein gängiger Topos der modernen juristischen 
Methodenlehre). Aber wer tut das jeweils? 

In einem Prozeß etwa ist es der Richter. Dafür ist er da, soll dabei un
abhängig sein, Grundgesetz und Gerichtsverfassungsgesetz garantieren das. 
Vieles wirkt gleichwohl auf ihn ein, und er wäre ein Tor, würde er das 
alles im Namen seiner Unabhängigkeit abweisen. Niemand, am wenigsten ein 
Richter, kann es sich leisten, seinen Horizont so zu beschränken. Unab
hängig kann daher nur heißen, daß unter vielen Einflüssen ganz bestimmte 
ausgeschieden werden sollen, etwa staatliche Weisung, der Druck der Par
teien etc. Wer nun nach dem Maßstab sucht, mit dem man die erlaubten 
Einflüsse messen kann, findet die Trümmer der Erkenntniskritik und der 
politischen Aufklärung: keine Metaphysik, also etwa anthropologischen 
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Konstanten oder der Kritik entzogene Weltweise oder gar religiöse 
Autoritäten. Alle diese Orientierungen bleiben dem Privaten unbenom
men, als Maxime staatlichen HandeIns scheiden sie aus. Was bleibt, ist 
das Faktum vieler - mangels überzeugungskräftiger Unterscheidungskriterien -
gleicher einzelner, die Bedürfnisse und Ziele haben und diese aufeinan-
der abstimmen wollen. Politisch ist aus dieser Resignation die Demokratie 
und - Hand in Hand damit - das Verlangen des einzelnen nach befriedigen-
der Kommunikation mit anderen einerseits, nach Selbstbestimmung anderer
seits, hervorgegangen. 

Das alles ist im Grunde trivial, bedarf keiner eingehenden Darlegung. 
Interessanter und - merkwürdigerweise - keineswegs durchweg erkannt, 
wie ich zugeben muß, sind die Folgerungen, die sich daraus für das 
Zustandekommen der richterlichen Rechtssätze ergeben müssen. Diese sind 
- um den Zusammenhang mit unserem Thema noch einmal deutlich zu machen -
die Normen überall dort, wo in einem Verfahren die gesetzliche Norm 
für die Anwendung nicht konkret genug ist, und unterliegen genauso 
wie diese der hier interessierenden Frage nach Geltung. Wenn der Richter, 
wie gesagt, den Inhaltdieser von ihm verantworteten Normen weder selbst
herrlich festlegen noch anderweit ableiten darf, was kann er anders tun, 
als - bezogen auf das besondere Problem, das zu lösen ist - sich um 
möglichst weitgehende direkte Verständigung und Akzeptanz der poten
tiellen oder aktuellen Betroffenen bemühen? Daß politisch die Demo
kratie in der modernen, technologisch ausdifferenzierten Massengesell
schaft sich weitgehend des Mittels der Repräsentation bedienen muß, ver
stellt den Blick für die davon unberührten und gegenwärtig zunehmend kul
tivierten Möglichkeiten direkter Verständigung. Anderenfalls könnte ja 
der Vorwurf nicht laut werden, ein um Konsens über den Inhalt der von ihm 
zu konkretisierenden Rechtssätze bemühter Richter werde, wenn er dabei 
an Verständigung denke, zum Volksrichter, den unsere Verfassung in der 
Tat nicht kennt. Andere Einwände gehen dahin, Konsens könne nicht zur 
Rechtsquelle werden, weil die Verständigungs- insbesondere die Sprech
situationen nicht mit der erforderlichen Qualität ausgestattet seien. 
Das sind Anleihen aus der sehr diffizilen philosophischen Diskussion 
über die ideale Sprechsituation, denen ich hier nicht weiter nachgehen 
k qnn. 8 ) 

Was in der philosophischen Ethik ein Ziel sein mag - Absolutheit und 
uneingeschränkte Generalisierbarkeit der Aussagen - für die Juristen 
ist das zu hoch gesteckt, sie leben von Kompromissen und Annäherungen. 
Es kommt nicht darauf an, die ganz unverzerrte Identifizierung aller 
Normadressaten mit den Normen nachweisen zu können. Vielmehr genügt es, 
daß bei der Begründung von Rechtssätzen die Meinung "relevanter" Grup
pen im Rahmen höchst komplexer Kommunikationssituationen Gewicht hat, 
daß es entlegitimierende Wirkungen fehlenden Konsenses und sehr ver
schieden starke Zustimmungen zu Rechtssätzen gibt - von widerstreben
der, vielleicht sogar nicht ohne Druck zustandegekommener Anpassung 
über schlicht oberflächlich-indolente Akzeptanz, bewußte und kenntnis
reiche Anerkennung bis hin zu auch Tiefenstrukturen erfassenden habi
tuellen oder reflektierten Internalisierungen. Im übrigen - das ist, wie 
schon angedeutet, der Unterschied zur sozialen Norm - bildet der (ein
geschränkte) Konsens nur ein Teilstück im Geflecht der juristischen Argu
mentation. Die überlieferten Methoden der Rechtssatzkonkretisierung sind 
nicht etwa ~anz verschwunden; allerdings ist ihre Bedeutung entsprechend 
reduziert. ) 
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Man könnte weiter ausholen und berichten, daß es in der juristischen 
Tradition die Anerkennungstheorien seit langem gibt, daß -sie ihren 
modernen Ursprung in einer Jurisprudenz und Demokratie eng verbin-
denden Konzeption des Rechts haben, vorgetragen von Karl Theodor Welcker, 
einem alten Achtundvierziger, der deshalb viele Schwierigkeiten im Amt 
und anderwärts hatte. Ferner, daß die Anerkennungstheorien in letzter 
Zeit durch um Normbegründungen besorgte Sozialwissenschaftler eine 
interessante Parallelisierung erfahren haben - unter der Devise all
gemeiner Konsensustheorien von Wahrheit und Richtigkeit - und davon 
Rückübertragungen auf das Recht bereits spürbar sind. Doch das kann 
man nachlesen 10) und soll uns hier nicht aufhalten. 

Wir brauchen im allgemeinen gegenwärtig nicht dafür zu werben, daß es 
möglichst demokratisch zugehen müsse. Aber blickt man ein wenig um 
sich, zurück und in die Zukunft, so wird man mit der Verallgemeinerung 
dieser Maxime etwas vorsichtig sein. Offenbar ist die gelungene Demo
kratie Ausdruck eines bestimmten historisch gewachsenen Reifezustandes. 
Ganz so positivistisch, wie man auf der Basis radikaler Erkenntnis
kritik die Demokratie zunächst hinzunehmen geneigt ist, kann man sich 
nicht auf die Dauer und nicht überall geben. Man kann einfach nicht 
umhin, die Einigungsprozesse abzuschätzen, ganze Gesellschaften danach 
zu beurteilen, was ihre Einigungsprozesse wert sind. Bei der Frage nach 
den Maßstäben für diese Bewertungen gerät man dann in den Zirkel: Ge
rade weil es solche Maßstäbe nicht gibt, beschränken wir uns auf die 
Veranstaltung von Einigungsprozessen. Man muß sich also bescheiden und 
nicht danach fragen, was bei den Einigungsprozessen Gutes oder Schlech
tes herauskommen soll, sondern wie optimal im Sinne optimaler Verständi
gung sie sind. Was man dabei mit Augenblicksaufnahmen feststellen kann, 
ist nicht viel; entscheidend ist, wie man die Entwicklung sieht. 

Ob sich geschichtliche Entwicklungen prognostizieren lassen, ist nun 
aber äußerst zweifelhaft. Hier melden sich Argumente aus der Natur
und Vernunftrechtskritik mit neuen Vorzeichen. Jedenfalls gilt das für 
eine Geschichtsphilosophie mit ontologischem Anspruch - sei er ideali
stisch (Hegel) oder materialistisch (Marx) - begründet. Die Frage ist 
indessen, ob es so etwas wie eine empirische Geschichtsphilosophie in 
praktischer Absicht gibt. Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas 
hält das mit einer gewissen Vorsicht für möglich, 11) hat diesen Ge
danken aber, soviel ich sehe, leider nicht im einzelnen ausgeführt . 
KarlRaimund Popper - Antipode der von Habermas vertretenen, sich gegen 

einen positivistisch halbierten Rationalismus wendenden kritischen Theorie -
ist strikt dagegen, spricht vom Elend des Historizimus. Der Anteil, den 
die Realisierung subjektiver Absichten an historischen Entwicklungen habe, 
sei nicht vorhersehbar. Das gleiche gelte für das Anwachsen des mensch
lichen Wissens. 12 ) Dem ist von seiten der analytischen Geschichtsphilosophie 
- also einer ganz und garme~hysikunverdächtigen Richtung - entgegen
gehalten worden, "die landläufig getroffene ontologische Zuordnung von 
Determinationen und Objektivität (hier im Sinne von subjekt-unabhängig 
und das soll heißen: unabhängig von individuellen Absichten sich vollzie
hend) bzw. Freiheit und Subjektivität" stelle eine Verkürzung dar. "Denn 
zumeist entgeht den Proponenten derartiger Strukturierung der sozialen 
Welt, daß zwar der Determinismus bzw. der Kausalkonnex sich subjekt
unabhängig vollzieht, daß aber das Arrangement der Anfangsbedingungen 
eines sozialen Systems und das heißt: die Wirkungsbedingungen, unter denen 



- 91 -

sich ein deterministischer Prozeß ereignet, durchaus nicht subjekt
unabhängig sind; umgekehrt ist nicht zu übersehen, daß ganz bestimmte 
geschichtlich vorgegebene, subjekt-unabhängige oder objektive ge
sellschaftliche Tatsachen vorliegen müssen, damit es zur Kultivierung 
einer bestimmten individuell-subjektiven oder gruppenspezifischen Aus
legung parteilicher Auffassungen kommen kann." 13) 

Ich lasse auch diesen Faden fallen - er ist an anderer Stelle weiter
gesponnen worden 14) - und versuche eine Schlußfolgerung: Je erfolg
reicher die Interaktion (gemessen vor allem an der Zusammensetzung der 
Beteiligten, der Qualität der Sprechsituation, der Intensität der Ver
ständigung und der Diskursfähigkeit der Erfahrungen und Bewertungen) 
ist, um so leichter springt dabei gleichsam auch ihre Legitimation 
heraus. Das heißt, mißt man die Wirksamkeit der Norm an ihrer Akzeptanz, 
so kann man - ich komme auf die eingangs gemachte Gegenüberstellung 
zurück - aus der Realität der Geltung auch zugleich ihren Anspruch ab
leiten. Mit dieser These habe ich begonnen; daß Sie sie nunmehr nicht 
nur der Nachfrage wert, sondern auch einigermaßen plausibel finden, 
ist meine Hoffnung. 

Allerdings habe ich nur die Möglichkeit einer solchen Koinzidenz er-
örtert. Eine andere Frage ist, ob gegenwärtig die Bedingungen dafür ge
geben sind, daß sie wirklich eintritt. Diese Frage ist furchtbar schwer 
zu beantworten. Sucht man nach Indikatoren dafür, welche Chancen Ver
ständigungsprozesse gegenwärtig haben, stößt man auf lauter Ambivalenzen. 15 ) 

11. Lassen Sie mich gleichwohl, wie 
eines aktuellen Strafrechts problems 
gelangen.. Vieles bietet sich an, die 
von V-Leuten, die Untersuchungshaft. 

angekündigt, versuchen, an Hand 
zu etwas konkreteren Aussagen zu 
Demonstrationen etwa, der Einsatz 

Auch die Hausbesetzungen gehören in diesen Reigen. Sie bilden ein ver
hältnismäßig eng umgrenztes Problemfeld. Daher zeichnen sich bereits 
neue und interessante Dogmatisierungen ab. Mit den Hilfskonstruktionen 
"Opportunitätsprinzip" , "Verhältnismäßigkeit" oder der resignativen 
Feststellung ein.ersei ts, hier müsse man eben für eine Weile nicht nur 
an die juristischen Lösungen denken, sondern politisch arbeiten, der 
ingrimmigen Aufforderung andererseits, stärker durchzugreifen, ist nichts 
zu gewinnen. Der Sitz des Problems ist woanders. Es geht um die Konkreti
sierung von Rechtsgeltung. Gelten die Vorschriften, die Hausfriedensbruch 
und Nötigung verbieten und der Rechtfertigung für die ausnahmsweise 
Verletzung dieser Verbote enge Grenzen ziehen, so abstrakt, wie man das 
zunächst vorauszusetzen geneigt ist, und wie die Vertreter eines "harten 
Kurses" der Durchsetzung wohl auch behaupten? Die Antwort auf diese 
Frage hängt davon ab, ob man den - nahezu von allen Seiten - für richtig 
und ausbaubedürftig gehaltenen Einigungsprozessen nicht nur eine politi
sche, sondern auch eine juristische Funktion zumißt. Zunächst könnte 
man versucht sein, dabei noch zu unterscheiden zwischen Verfahrensvor
schriften und materiellen Regeln. Man könnte etwa sagen, daß die Flexibi
lität der Polizeieinsätze - in zeitlicher Hinsicht und was deren Inten
sität angeht - sich im Rahmen des Ermessens bewege, das den Behörden vom 
Verfahrensrecht eingeräumt werde. Selbst wenn das positiv-rechtlich 
stimmen sollte, würden die jeweiligen Entscheidungen doch und gerade des
halb für sich in Anspruch nehmen, rechtliche Entscheidungen zu sein. 
Ihre Abhängigkeit von Meinungsbildungsprozessen müßte im Legitimations-
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haushalt für Rechtssätze einen Platz zugewiesen bekommen. Denn um 
die Konkretisierung von Rechtssätzenhandelt es sich bei der Ausübung 
jenes Ermessens. Hinzu kommt aber folgendes: Sieht man auf das Er
gebnis, so ist es für die betroffenen Hauseigentümer wie Besetzer relativ 
gleichgültig, ob aus Gründen des Verfahrensrechts oder aus materiell
rechtlichen Überlegungen Häuser geräumt bzw. nicht geräumt werden. Die 
Wirkungen der staatlichen Eingriffsbefugnisse unterscheiden sich eben 
nicht danach, ob sie materiell-rechtlich oder verfahrensrechtlich fun
diert sind. Der Konkretisierungsbereich der Vorschriften über Hausfrie
densbruch und Nötigung wird durch die Konkretisierungen im Bereich 
der Verfahrensvorschriften enger oder weiter gefaßt. 

Aber selbst wenn man das nicht so recht wahrhaben möchte, bleibt die 
Frage, ob die Meinungsbildungsprozesse nicht auch einen direkten Ein
fluß auf die Konkretisierung der materiell-rechtlichen Vorschriften haben 
und dieser Einfluß legitim ist. Daß der Einfluß praktisch vorhanden ist, 
wird kaum noch jemand bestreiten wollen. Die große Zahl der Fälle und 
die geradezu verblüffende Bereitschaft von Politikern vieler Schat
tierungen, den Besetzern Wahrnehmung berechtigter Interessen (jetzt 
nicht technisch im Sinne von § 193 StGB gemeint) zuzubilligep, muß 
zunächst die Vermutung nahelegen,daß die Aktionen der Hausbesetzer und 
die Reaktion der öffentl1chen Hand darauf nicht außerhalb des Rechts 
liegen. Anderenfalls müßte man sich zu dem Zugeständnis hequemen, 
etwas Bürgerkriegsähnliches vor sich zu haben, mit der Folge - dies 
wage ich zu prophezeien - in den nächsten Jahrzehnten auf vielerlei Ge
bieten ständig damit konfrontiert zu sein. Es wird viele Menschen geben, 
die das für die ebenso zutreffende wie traurige Kennzeichnung der vor 
uns liegenden Epoche halten und sich auf den Standpunkt stellen, daß es 
immer wieder Zeiten der Rechtlosigkeit gegeben habe, die erst nach Jahr
zehnten oder noch später ihr Ende gefunden hätten. 

In der Tat gibt es Gesellschaften, die mit permanenten Rechtsverletzungen 
sich arrangieren, ohne hergebrachte und elementare Maßstäbe für rechts
förmiges Leben aufzugeben. Das ist also die Frage: Wandelt sich der Rechts
begriff, oder sinkt die Gesellschaft hinter einen unangreifbar bleibenden 
Rechtsbegriff gleichsam zurück? Man kann die Antwort auf die Frage von der 
politischen Einschätzung dieser Vorgänge abhängig machen. Wer ganz massive 
Einwendungen gegen die Wohnungs- und Bausituation in der Bundesrepublik 
hat, sieht in den Hausbesetzungen und in der Art und Weise, wie die öffent
liche Hand darauf vorsichtig reagiert, vielleicht einfach vernünftige 
Politik. Wer nichts dabei findet, daß Wohnungen leer stehen - etwa weil 
das nicht zu vermeiden ist, wenn man längerfristig für Neubauten planen 
möchte, die man mit allerhand mikro- und makroökonomischen Argumenten 
rechtfertigen kann - sieht in dem, was Hausbesetzer und Polizei - so-
fern sie sich zurückhalten - tun, schlechte Politik am Werk. Das Inter
essante ist indessen, daß die Auffassungen, die zu dieser ProblematiK 
vertreten werden, sich nicht auf diese Alternativen beschränken lassen. 
Vielmehr tritt ein weiteres Alternativenpaar hinzu. Für die einen ist es 
unerträglich, daß ohne Verträge oder korrekte behördliche Zuweisung Be
sitzpositionen verschoben werden, für die anderen ist das nicht so 
gravierend. Man macht es sich zu leicht, darin weitere Varianten im Be
reich der politisch vertretenen Meinungen zu sehen .. Gegenstand dieser 
politischen Konfrontationen - im zweiten Alternativenpaar - ist die 
Funktion der Rechtsform in unserer Gesellschaft. 
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Die lebhafte dogmatische Diskussion über das Tatobjekt des § 123 StGB, 
die in den vergangenen Monaten und Wochen in den Zeitschriften sich 
ausgebreitet hat, belegt das. Die im Vordringen begriffene Meinung, 
"wenn nach dem Willen des Berechtigten Räumlichkeiten nicht mehr die 
Funktion haben, etwas in ihnen Vorgehendes abzuschirmen", dann seien 
sie weder Wohungen noch befriedetes Besitzum, zum Abriß bestimmte 
Häuser seien daher nicht vom Tatbestand des § 123 StGB erfaßt 16) -
diese Meinung wird zwar mit allerhand Finessen sprachlicher, syste-
matischer und historischer Art abgestützt; indessen muß man sich 
fragen, weshalb gerade jetzt alle diese Argumente erfolgreich vorge
bracht werden können, während sie zu anderen Zeiten keine Chance 
gehabt hätten - bei gleichbleibendem Gesetzeswortlaut wohlgemerkt. 
Hier werden natürlich Verständigungen gesucht - antizipierend, 
vielleicht auch mit Unterstellungen und in bezug auf einen ganz un
bestimmten Teilnehmerkreis - alles zugegeben. Aber diese Mängel gehen 
nicht auf das Konto der sich hier durchsetzenden Prinzipien der Orien
tierung, sondern der technischen SChwierigkeiten, mit denen in hoch
komplexen Gesellschaften die Verständigungswilligen zu kämpfen haben. 
Der von Vertretern der Systemtheorien immer wieder zu hörende Vor
schlag, gegen derlei müsse man sich immunisieren, ist kein Ausweg, 
sondern produziert die Gefahr, daß gewaltsame Durchsetzung von Normen -
zum absoluten Prinzip des Rechts erhoben - auf der einen Seite zu 
apathischer Normlosigkeit führt, auf der anderen Seite zu einer eigen
artigen unheiligen Allianz nötigt. ' 

Ähnliches kann man beobachten bei der Auseinandersetzung mit Recht
fertigungsgründen. Hier geht es - gleichviel ob man es aus der 
Perspektive der Hausbesetzer oder der Polizei sieht, um die Abwägung 
aktueller, isolierbarer, konkreter und feststehender Interessen auf 
der einen Seite, mit längerfristigen, in größeren Zusammenhängen 
stehenden, abstrakt bleibenden und noch schwer fixierbaren Interessen 
auf der anderenSeite. Lange hat es geheißen, solche Abwägungen seien 
gar nicht möglich. Später hat man gesagt, die Abwägung müsse immer zu
gunsten des Konkreten, Eindeutigen ausgehen, etwa im Laepple-Fall 17): 
Die Flüssigkeit des Straßenverkehrs ist etwas sehr Anschauliches -
Meinungsfreiheit, Entwicklung der Verkehrstarife etc. sind vage und 
müssen dahinter zurücktreten. Dann kam mit dem Fall Traube die Um
kehrung: Eindeutige, klar umgrenzte Hausrechte wurden in die zweite 
Linie gestellt wegen eines zwar großen, aber in seinen Konturen doch 
unklaren Risikos zukünftiger Schädigungen einer umbestimmten Zahl 
von Menschen. Im Falle der Hausbesetzungen sind nun beide Argumenta
tionslinien präsent. Die Hausbesetzer berufen sich für die Verletzung 
konkreter, klar abgegrenzter Rechte auf die Notwendigkeit, allgemeine 
Mißstände der Bau- und Wohnungspolitik anzuprangern. Sie könnten sich 
dabei auf die Argumentation des Staates im Falle Traube berufen -
aber gerade das werden sie sicher nicht tun wollen. Umgekehrt könnten 
die staatlichen Instanzen, wenn sie diese Rechtfertigungsversuche 
zurückweisen wollen, sich auf die Kritik am Verhalten des Staates im 
Falle Traube berufen - das ist auch sehr dilemmatisch. Die umge
kehrte Frage - wie steht es mit den Rechtfertigungen, auf die sich 
die Polizei berufen kann, wenn sie bei den Räumungen gewisse Ver
letzungen in Kauf nehmen muß -, führt zu nicht minder problematischen 
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Denkmustern. Wenn die Polizei den konkreten Rechten der Hauseigen
tümer den Vorrang gibt, schwenkt sie zwar auf die alte Linie des 
Laepple-Falles ein. Wenn sie aber mit Rücksicht auf zu schlimme 
Krawalle und unabsehbare Folgen solchen Einschreitens dann wiederum 
Zurückhaltung übt, ist die andere, im Fall Traube zutage getretene 
Argumentationslinie am Zuge. 

So schwankend diese Vorgänge sind, es ist kein Zweifel daran möglich, 
daß '.sie auf ihre Weise zur Konkretisierung des Rechts, also zur 
Dogmatik beitragen. Aber nicht in dem Stil, wie wir sie nach dem Vor
bild der Savigny'schen Auslegungsregeln gewohnt sind. Vielmehr sind 
es sehr subtile Verständigungsprozesse, die hier den Ausschlag geben. 
Daß sie sich der präzisen Fixierung entziehen - ebenso wie im Falle 
der Konkretisierung des Tatobjektes bei § 123 - ist nicht meine Schuld. 
Wir befinden uns erst am Anfang einer Periode, in der man dazu über
geht, sich in der Dogmatik methodisch nichts mehr vorzugaukeln, und ob 
es der juristischen Argumentationstheorie a la longue gelingen wird, 
hier - wieder - sicheren Boden zu betreten, bleibt abzuwarten, kann 
jedenfalls von dieser Stelle aus nicht geklärt werden. Ganz bescheidene 
Anzeichen dafür, daßsich etwas tut, könnten die Beweisanträge auf 
Einholung demoskopischer Gutachten zur Klärung von Rechtsfragen sein, 
die jetzt hin und wieder gestellt werden und wozu es auch schon höchst
richterliche - ablehnende - Entscheidungen gibt. Hierzu wäre vieles -
zunächst nur Kritisches - zu sagen, aber das kann hier nicht mehr ge
schehen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, 
daß diese Andeutungen, so bruchstückhaft sie sind, Ihnen die vorgetra~ 
gene Rechtsgeltungskonzeption doch etwas näher bringen, als es der 
Vortrag abstrakter Prinzipien und allgemeiner Entwicklungslinien allein 
vermag. 



- 95 -

Anmerkungen 
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Diskurse zu rekonstruieren, dargelegt. 

10) Klaus Lüderssen, in: Klaus Lüderssen/Fritz Sack (Hrsg.), Abweichendes 
Verhalten II, Frankfurt am Main 1975, S. 14 ff. 
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Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, München 1977, S. 399 ff. (417) 

14) Winfried Hasserner, Klaus Lüderssen, Wolfgang Naucke, Hauptprobleme der 
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über Recht, Strafrecht und Sozialmoral (s. oben Anm. 2) und meinen Beitrag 
zur Coing-Festschrift, München 1982. 
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gegeben. 

16) Dieter Engels, Hausbesetzung ist kein Hausfriedensbruch, in: Demokratie 
und Recht, 1981, S. 293 ff. (299); zu demselben Ergebnis' gelangt - auf 
den Einzelfall abstellend - Heribert Ostendorf, Strafbarkeit und Stra.f
würdigkeit von Hausbesetzern, Juristische Schulung 1981, S. 640 ff. (641). 

17) Dazu Heinz Giehring, Verkehrsblockierende Demonstrationen und Strafrecht, 
in: Klaus Lüderssen/Fritz Sack (Hrsg.), Vom Nutzen und Nachteil der So
zialwissenschaftenimStrafrecht,Frankfurt/Main.1980, S. 613 ff.i 
Wolf-Dieter Narr, Wer darf wann und wo und in welcher Form demonstrieren, 
a.a.O., S. 573 ff. 
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Staatsverdrossenheit und die Gefahr 

der Kriminalisierung Jugendlicher 

Michael Haller 

Was sich da, im Spätherbst 1981, auf den Straßen westeuropäischer Städte 
ereignete, hat manchen, der sein Leben in den Dienst am Staatswesen ge
stellt hat, in tiefe Verzweiflung, auch Ohnmacht und Wut versetzt: Jugend
liche, die ja alles vor sich und noch fast nichts hinter sich haben, spie
len sich lauthals und altklug als große Moralisten auf, ziehen maulend und 
randalierend durch die Städte, zerstören fremdes Eigentum, verprügeln Ord
nungshüter - und gebärden sich dabei auch noch als Ankläger der Erwachsenen, 
die angeblich die Welt zugrunde gerichtet hätten. "Woher haben die Jugend
lichen eigentlich das Recht, unsere Ordnung, die wir aufgebaut haben, mit 
Füßen zu treten?", habe ich manchen Polizeioberen in den vergangenen Monaten 
schon fragen hören. 

Und die Jugendlichen nehmen sich tatsächlich dieses Recht heraus. Ein Blick 
in die Presse nur schon der vergangenen Novemberwochen gibt uns ein Bild 
fortschreitender Gewalttätigkeit. 

In Frankfurt etwa mußte die Polizei Nacht für Nacht harte Einsätze fahren, 
weil Hunderte jugendlicher Randalierer durch die Straßen zogen, nachdem 
die Hüttendörfer auf dem Gelände der Startbahn West beim Frankfurter Flug
hafen von Polizei trupps geräumt worden waren. Zuerst gingen Schaufenster 
in die Brüche, dann flogen Stahlkugeln und Fäkalienbeutel. Wenig später, 
unmittelbar nach der zweiten Hüttendorfräumung, gingen zwei Sprengsätze hoch; 
im Nordend wurde ein Pkw in Brand gesteckt - Szenen, wie sie im vergange-
nen Sommer in Liverpool und in Londons Stadtteil Brixton gang und gäbe wa
ren, oder die zum Alltag in den Vorstadtgettosvon Lyon gehörten. 

Zur Zeit der Frankfurter Krawalle gab es in Nürnberg wieder Fassaden
schmierer und ProtestIer, die wegen des Anfang November begonnenen Prozes
ses gegen Besucher des Jugendzentrums "Komm" (Mini-,I(rawall vom vorigen 
März) auf die Straße zogen - und zur selben Zeit kam es auch wieder zu einem 
Polizeieinsatz mit Knüppeln und Hartgumrnigeschossen in Zürich, als rund 
hundert Jugendliche Farbbeutel gegen Autos und Polizisten warfen. 

Polizeieinsätze gab es in den gleichen zwei Wochen fast in jeder größeren 
Stadt, meist, um besetzte Häuser gewaltsam zu räumen oder um nicht be-
willigte Demonstrationen aufzulösen: in Basel und Berlin, Hamburg, Mailand 
und auch in Paris, und sogar im.liberal geltenden Kopenhagen - hier wie 
dort gegen jugendliche Ordnungsstörer, die - mal Chaoten, Randalierer oder 
Anarchos, mal Aussteiger, Krawallanten, Ruhestörer und Landfriedensbrecher,---
hin und wieder auch Faschos - oder auch schon einfach nur "Kriminelle" ge
nannt werden. 

Zwei-Lager-Ideologie 

Das Bedenkliche ist: Je umf~ssender und vielgestaltiger die Protestszene 
wird, desto pauschaler - und irreführender - lauten die Etikettierungen. 
Jüngstes, und wegen seines Geltungsanspruchs auch krasses Beispiel sind 
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sind die sogenannten IIsechs ThesenIl des Berliner Politologie-Emeritus 
und stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission, 
Richard LöwenthaI: Da wird, am Beispiel der SPD-Wähler, nur mehr zwi
schen IIStanunwähler ll und der "Weltanschauung der 'Alternativen'" unter
schieden, die lider Industriegesellschaft grundsätzlich feindlich (ist) 
und sie für einen geschichtlichen Irrweg ll halte. Von diesen "Aussteigern" 
habe sich die SPD als Träger der Industriegesellschaftsideologie global 
zu distanzieren 1). Rechnen wir noch einschlägige Äußerungen etwa des 
hessischen Innenministers Gries über die Gegner der Startbahn West im 
Oktober 1981 (11Chaoten, Kriminelle und AsozialeIl ) oder bayerischer Minister 
über das angebliche Beziehungsfeld zwischen Hausbesetzern und Terroristen 
hinzu, dann scheinen bald alle Nichtangepaßten zum Lager der Gesellschafts
feinde, in die Grauzone potentieller Krimineller zu gehören - und der ganze 
große Mehrheitsrest zum staatstragenden Bürgertum. 

Diese, gerade von Strafverfolgern zur Rechtfertigung überharter Polizei
rnaßnahmen schon oft gehörte Zwei-Lager-Ideologie hat zweifellos einen 
kriminalisierenden Effekt: Entsprechend dem Psycho-Modell des "wish ful
filling thinkingllwerdenunruhige Jugendliche als Randalierer stigmati
siert und ihnen die gleiche Verhaltensweise unterstellt wie der kleinen 
Gruppe gewalttätig agierender Ultras - bis schließlich diese Jugendlichen 
die ihnen zugeschobenen Verhaltensmuster auch tatsächlich übernehmen. 

Empörte Jugendliche in Nürnberg, Zürich oder Frankfurt gingen hier wie 
dort jeweils aus konkret begreiflichem Anlaß auf die Straße - und jeweils 
trat ihnen die staatliche Ordnungsrnacht, bis an die Zähne bewaffnet, so 
hart und unerbittlich entgegen, als ginge es darum, den Staat insgesamt 
vor dem Anschlag blutrünstiger BM-Desperados zu schützen. In der von der 
lIVereinigung hessischer Strafverteidiger" am 20. November 1981 eingereich
ten Strafanzeige gegen Innenminister Gries und Polizeipräsident Gemmer 
wird neben anderen dieAussage eines Zeugen zitiert, der auf dem Startbahn
gelände mit Polizeibeamten aus einem anderen Bundesland sprach. Ihm zu
folge soll den Polizisten vor dem Einsatz erklärt worden sein, auf dem 
Gelände gäbe es keine friedfertigen Demonstranten, sondern nur mehr ge
walttätige Chaoten, die über ein Waffenlager verfügten und mit Molotow
cocktails ausgerüstet seien. Entsprechend ängstlich, mithin auch aggressiv 
seien die Polizisten vorgegangen, die dann aber im Wald nur IIfriedliche 
und singende Menschen angetroffen ll hätten 2) 

Gewalt: Nicht Anfang, sondern Schlußpunkt 

Nun soll nicht behauptet werden, es handle sich durchwegs um brave De
monstranten, die einzig durch knüppelschwingende Polizisten kriminali
siert würden. Es gibt zweifellos auch jene Gruppen, IIdie politische Er
eignisse als Anlaß benutzen, um aufgestaute Aggressionen und Frustra
tionen gewalttätig zu entladen; denen es um 'Randale' geht", heißt es im 
Untersuchungsbericht des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, 
doch: "Veranstalter von Demonstrationen und auch alternative Gruppen 
haben sich häufig von diesen distanziert". Dabei bestehe allerdings ein 
"Zusammenhang zwischen dem Ansteigen der Gewaltbereitschaft und ausblei
benden Reaktionen der politischen Institutionen auf gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen", wobei aber "Aktionen, die von vornherein eine gewalt
same Auseinandersetzung beinhalten", überwiegend selbst von jenen abge
lehnt werden, die zu "unkonventionellen politischen ProtestformenIl bereit 
seien 3) 



- 99 -

Das heißt: Gewalthafte Straßenszenen treten in der Regel erst im Ge
folge eskalierender Auseinandersetzungen auf - sei es durch die mit
reißende Eigendynamik, die den massenhaften Konfrontationen mit den 
Ordnungshütern innewohnt, sei es als Reaktion auf die Brandmarkung 
der Störer als Kriminelle. "Die Szene reagiert außerordentlich sensibel 
( ... ) auf Reaktionen des Staates, die als übermäßig empfunden werden 
(z. B. Strafmaß gegenüber einem Demonstranten, der Gewalt angewendet 
hat, in Relation zu Wirtschaftsverbrechen, zur Gewaltanwendung sonst -
z. B. Zusammenschlagen eines Jugendzentrums durch Rechtsradikale). 
Nach den bisherigen Erfahrungen wirkt eine härtere Haltung des Staates 
in der Tendenz dahin, daß die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt in 
der Szene steigt und daß die ~ewaltschwelle sinkt (Nürnberg!)II, ur
teilt das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 4) -
eine Einschätzung, die ich auf grund zahlreicher Beobachtungen des Ablaufs 
verschiedener Krawalle von Kopenhagen bis Rom voll teile: Ob Straßen
kämpfe mit Kraakers in Amsterdam, ob Stadtindianer-Krawalle in Mailand 
oder randalierende Teens in Zürich: Jedes Mal konnte, wer wollte, deut
lich unterscheiden zwischen aktionistischer und rein reaktiver Gewalt
tätigkeit. 

Kennzeichnend ist im übrigen, daß vor allem bei jugendlichen Rechtsradi
kalen aktionistische Gewalttätigkeit vorherrscht, daß also dort von einem 
Kriminalisierungseffekt kaum gesprochen werden kann. Dies hängt vermutlich 
damit zusammen, daß jugendliche Fascho-Gruppen Gewalttätigkeit als Pseudo
Selbstwert benötigen und zum Männlichkeitskult stilisieren ; von einer 
eskalierenden Konfrontation kann da kaum die Rede sein, weil sie unver
mittelt sogleich gewalthaft wird. 

Krawallszenen mit jugendlichen Ordnungsverweigerern hingegen, wie sie 
derzeit in deutschsprachigen Großstädten vorherrschen, sind in Wahrheit 
ja nicht der Beginn der Konfrontation mit der Obrigkeit, auch wenn jede 
dieser Konfrontationen an einem bestimmten Punkt in deliktisches Handeln 
umschlug. Die Straßenszenen sind viel eher Höhepunkt in einer meist langen 
Kette sich eskalierender Kontroversen. "Zürich 11 , um ein Stichwort statt 
vieler anderer zu nennen, begann als gewalthafte Straßen-"Action ll am 
30. Mai 1980 anläßlich einer Opernpremiere - und hatte damals bereits eine 
jahrzehntelange Vorgeschichte in Gestalt einer von den Zürcher Stadträten 
praktizierten Jugendpolitik der leeren Versprechungen 5). 

So gesehen wurde die Kontroverse zwischen den Jugendlichen (einer Minder
heit der Bevölkerung) und den Repräsentanten staatlicher Ordnung erst ~ 
gleichsweise spät gewalthaft - und das heißt: Es gab und gibt immer wieder 
zahlreiche Gelegenheiten, diese Eskalation abzustoppen, noch ehe sie die 
Gewalttätigkeit annimmt, die den Staat zu strafenden Sanktionen zwingt. 

Ich meine damit nun nicht Situationen im Sinne der "Gunst der Stunde" oder 
des klug vorbereiteten und verantwortungsbewußt inszenierten Polizeiein
satzes (obwohl beides oft genug fehlt), sondern die immer wiederkehrende 
Chance, den Jugendlichen das Gefühl sogenannter Staatsverdrossenheit zu 
nehmen, noch ehe der "point of no return" erreicht ist. Die Frage ist, 
für was diese Vokabel eigentlich steht. Tatsächlich sind ja von den Be
teiligten beider Seiten kaum präzise Antworten zu erhalten. "Der totale 
Frust", oder: "kein Bock auf nichts", oder: "legal, illegal, scheißegal" -
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oder der vielzitierte Slogan über den Staat, aus dem man Gurkensalat 
machen solle, sind bestenfalls Metaphern, die den Zustand weitgehender 
Entfremdung zwischen den Jugendlichen und der etablierten Erwachsenen
welt thematisieren. 

Fragt man im einzelnen nach den Gründen der Verweigerungshaltung, dann 
sind von Jugendlichen unterschiedlichster Städte des deutschen Sprach
raums gleichlautende Hinweise wie diese zu hören: "Man hat keine Zeit 
für uns"; "wenn man uns was in Aussicht stellt, dann geht es viel zu 
langsam"; "man ist nicht offen und ehrlich mit uns"; "immer werden Sach
zwänge genannt, die gegen uns seien"; "man will uns mit Zückerehen ab
speisen, die Hauptforderung aber nicht erfüllen" 6). 

Solche Erfahrungen nennen Jugendliche umso häufiger, je verfestigter, 
formeller mithin auch sturer die Gegenseite auftritt. So steigert sich 
das Frustrationserlebnis, beginnend mit der Welt der Eltern, über das 
Sachzwang- und Leistungssystem der Schule (als Vorposten des Staates 
in der noch offenen Jugendwelt) bis hin zu den Behörden, schließlich 
zum Rechtssystem und der Polizei (als Demonstranten des staatlichen Ge
waltmonopols). Also verläuft der Sozialisationsprozeß eines großen Teils 
der Stadt jugend im dauernden Spannungsfeld zwischen Anpassung und Ver
weigerung - und kippt schließlich angesichts wachsender Legitimations
defizite staatlicher Institutionen in das, was gern mit dem Schlagwort 
"Aussteigen" etikettiert wird, aber komplexen Abkoppelungsprozessen gilt, 
die je nach Gesellschaftsanalyse unterschiedlich symptomatisiert werden. 

Die Verweigerung der Ordnungshüter 

Als Medienschaffender sehe ich in solchen Prozessen in erster Linie 
Dysfunktionen gesellschaftlicher Kommunikation: Das Modewort "Staatsver
drossenheit" signalisiert tiefgreifende Störungen der Massenkommunikation, 
die ja das Medium demokratischer Basisprozesse sein soll. Hierzu möchte 
ich an den Anfang der folgenden Ausführungen zwei Thesen stellen: 

- Die gewaltsamen Konfrontationen zwischen Ordnungsverweigerern und Ord
nungshütern in den Städten vornehmlich des deutschen Sprachraums sind 
Merkmale einer weit fortgeschrittenen Interaktion, deren Handgreiflich
keit eine symbolische Kommunikation bedeutet. Sie ist eine Ersatzhand
lung, die damit zum Ausdruck faktisch fehlender Kommunikation wird: 
Diskursive Kommunikationsformen sind in nonverbale Interaktionen umge
schlagen - und müßten darum auf ihre alten Muster zurückgeführt werden. 

- Der Wechsel kommunikativer in handgreifliche Interaktion fällt mit der 
sturen Weigerung der Ordnungs-Repräsentan·ten zusammen, die Lebenssitua
tion zunehmend verzweifelter Jugendlicher überhaupt zur Kenntnis zu 
nehmen: Diese wird achselzuckend "Staatsverdrossenheit" genannt, als 
handele es sich um so etwas Ähnliches wie eine Virusinfektion, gegen 
die mit harten Antibiotika eingeschritten und die unter Kontrolle ge
bracht werden müsse. Doch so wenig, wie Antibiotika eine Depression 
heilen, so wenig hilft die rechthabende Gewalt staatlicher Autorität, 
weil sie doch nur handfester Ausdruck der Gesprächsverweigerung ist. 
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Ich meine, die Erfindung des omJ.nosen Wortes "Staatsverdrossenheit" 
ist schon ein Zeichen für mangelnde Zuhör- und Verstehensbereitschaft 
und damit fehlt die Voraussetzung jeder inhaltlichen Kommunikation auf 
der Seite der Etablierten: Sie stehen den nichtetablierten, den verun
sicherten und fremdverfügten Minderheiten ja in toto verständnislos, 
mithin gesprächsverweigernd gegenüber. Nicht von ungefähr kompensieren 
die Jugendlichen die Verstehensverweigerung der Etablierten mit weit
reichenden Solidaritätsgefühlen für die übrigen isolierten und inter
nierten Randgruppen außerhalb des Produktionsprozesses, etwa für die 
Häftlinge in Hochsicherheitstrakten oder die Insassen traditioneller 
Psychiatrieanstalten. Und wie die Indianer ihr Reservat als künstlichen 
~chutzraum, so verstehen JU9~ndliche in Zürich, Nürnberg oder_Ha~nover 
J.hre Jugendzentren als autonome Reservate, die letztlichI1ichts an
deres signalisieren als den Wunsch nach Respekt und Anerkennung 7). 

Die Kommunikation ist abgebrochen - und so hat denn auch jeder der ein
leitend erwähnten Vorfälle der vergangenen Wochen seine Vorgeschichte, 
die vom Abbruch solch kommunikativer Beziehungen erzählt. 

In Zürich zum Beispiel war Stunden vor dem einleitend erwähnten Vorfall 
eine Abordnung der Jugendlichen beim Stadtrat, der Exekutive, gewesen, 
um die Nöte mit dem von Heroinhändlern belagerten "autonomen Jugendzentrum" 
vorzutragen. Die Audienz brachte nichts. Sie seien "wie Kinder behandelt" 
worden, der Stadtrat habe sich "als völlig dialogunfähig" dargestellt, 
berichteten die Abgeordneten den übrigen Jugendlichen, die natürlich 
wußten, daß ohne Unterstützung des Stadtrats ihr "AJZ" nicht wieder be
trieben werden kann. Das neuerliche Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefert
seins, des Nicht-ernst-genomrnen-Werdens kam angesichts der seit einem 
Jahr permanent angespannten Stimmung sofort "gewaltsam zum Ausdruck 8) 

Was Frankfurt betrifft, so war jener genannte Polizeieinsatz während und 
nach der ersten Hüttendorfräumting nicht nur überraschend, sondern Augen
zeugenberichten zufolge auch von ungewöhnlicher Härte. Ich zitiere aus 
einem zweifellos parteiergreifenden Zeitungsbericht: "Unbarmherzig treibt 
die Wasserkanone die Demonstranten in Ecken und Nischen, knüppelnd setzen 
die Beamten nach. Auch wer mit erhobenen Händen vor die Schilde tritt, 
muß für all die Stunden büßen, die seit der Räumung verqangen sind. Den 
Augenzeugen will es scheinen, als sollte mit dem Knüp~el an Leie und 
Seele der Protestler das Recht zum Startbahnbau vollstreckt werden" 9) 
Das Symbolische dieser konfrontativen Ersatzkommunikation kommt deutlich 
zum Ausdruck. 

Mir geht es hier nicht um die Frage, ob der Einsatz hier und jener dort 
so, wie er ablief, richtig und verhältnismäßig war. Vielmehr: Jeweils 
eine Seite gibt aus subjektiv für legitim erachteten Gründen ihre Ge
sprächshaltung auf, sie steigt aus - auf das unüberschaubare Terrain 
handgreiflicher Interaktion, die beide Seiten in eine kaum mehr kalku
lierbare Dynamik treibt. 

Auf die Frage nach dem soziokulturellen Beziehungsfeld, das zwischen 
ordnungsverweigernden Jugendbewegungen und der Welt der Etablierten be
steht, möchte ich hier nicht weiter eingehen. Sie ist meiner Ansicht nach 
umfänglich und schlüssig im SPIEGEL-Buch "Aussteigen oder rebellieren" 
beantwortet, insbesondere im Aufsatz von Hans-Jürgen Wirth, dessen Uber
schrift "Verweigerungswünsche - über Jugend als Projektionsleinwand 
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unerfüllter Bedürfnisse" Ihnen die Richtung zeigt 10). 

Im folgenden geht es mir ausschließlich um den Aspekt der Dynamik konfron
tativer Interaktionsmuster zwischen den Machtträgern etablierter Ordnung 
und den oftmals zwar gefährlichen, im Grunde aber wohl ohnmächtigen Min
derheitengruppen randalierender Jugendlicher. Diesen Aspekt möchte ich 
sowohl unter sozialpsychologischem Blickwinkel (konkret) wie auch in 
staatspolitischer Hinsicht (abstrakt) skizzieren. 

Die Provokation, alternativ zu leben 

Auf der sozialpsychologischen Argumentationsebene liefert die IIEidge
nössische Kommission für Jugendfragen" in ihrem zweiten Bericht folgende 
Hinweise: liEs ist zu einem guten Teil Angst im Spiel, wenn ein Jugend
licher, der Gewaltlosigkeit predigt, zum Pflasterstein greift. Es ist 
auch Angst im Spiel, wenn ein Politiker, der für Dialog eintritt, ihn 
mit Bedingungen verbarrikadiert, die für den Jugendlichen im Moment 
nicht zu erfüllen sind." Und an die Adresse der Jugend: "Traum und Trieb 
der Erwachsenen sind nicht anders als die der Jugendlichen: Auch der 
Erwachsene sehnt sich nach Kreativität und Spontaneität, möchte zärtlich 
sein und lustvoll leben, verrückte Ideen verwirklichen und Ausgefallenes 
zulassen, mitunter sich anlehnen, trotzdem sich gehenlassen. Meist kann 
er es nicht; einige können es überhaupt nicht mehr. Hier fängt die Not 
der Erwachsenen an, die dadurch noch größer wird, daß sie verdeckt und 
kaum wahrgenommen wird. Mindestens unterschwellig ist der Wunsch nach 
spontanem Verhalten bei allen vorhanden, doch es gibt viele verschieden
artige und hohe Schranken. Von Kind auf wurde der Erwachsene mit harten 
Forderungen konfrontiert, ... Diese Forderungen waren auch mit Ver
sprechen verbunden: Wenn du diszipliniert und arbeitsam bist, kannst du 
Karriere machen, wenn du verzichtest und sparst, hast du Sicherheit 
wenn du heiratest, wirst du glücklich sein. Diese Ziele galten als 
erstrebenswert, und der Weg dazu war von Verzicht, Disziplin, Leistung 
und Selbstüberwindung bestimmt". 11) 

Das hohe Maß an Frustrationen, der Preis für diesen Anpassungs-Aufstieg, 
das vage Gefühl auch, wichtige Lebensmöglichkeiten für immer verloren 
zu haben, also auch Chancen verpaßt und Lebensfreude verspielt zu haben, 
lebt unterschwellig bei den meisten Vertretern der etablierten Ordnung 
fort - und wird akut in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. 
Denn die sind ja nicht nur Kontrahenten, sondern auch Träger der Jugend, 
also auch Träger der Erinnerung an die eigene Jugendzeit. 

Dies gilt natürlich auch für den Teil der Etablierten, der mit dem 
Gesetzesvollzug zu tun hat. Die Lebenslage protestierender Jugendlicher, 
ihre radikale Verweigerung des angepaßten Lebens - und ihre ebenso 
radikale Bereitschaft zur unmittelbaren Auslebungihrer Bedürfnisse - dies 
alles empfinden Polizei- und Justizbeamte von Zürich bis Lübeck als 
blanke Provokation - im Gegensatz zu den rechtsradikalen Jugendgruppen, 
die übersteigerte Gruppennormen und Anpassungszwänge haben und nicht von 
ungefähr darum lange verharmlost wurden. Daß im übrigen weisungsabhängige 
Arbeit im Netz bürokratisierter Regelungen de.n Verzicht auf Spontaneität 
und Autonomie geradezu erzwingt und lustbetontes Handeln verwehrt, ergibt 
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sich schon aus dem öffentlichen Dienst- und Disziplinarrecht. Der 
Sozialrechtier Günter Frankenberg urteilt nicht unpolemisch im 
Rückblick auf die Nürnberger Massenverhaftung im vergangenen März, 
noch ehe der "Komm"-Prozeß wegen der Protokollaffäre ausgesetzt wurde: 
"Wer sich mit politischer Kastration und alltäglicher bürokratischer 
Gängelung abgefunden, sich seiner Existenz als politischer Aktivbürger 
entfremdet hat, kann den provozierend antibürokratischen, regellosen 
Lebenstil vieler Jugendlicher nicht emotionslos hinnehmen ... Er muß 
sich ... der schmerzlichen Erinnerung an wegdisziplinierte Bedürfnisse 
erwehren und sich in der Überidentifikation mit der staatlichen Ordnung 
Ersatzbefriedigung und die Gewißheit verschaffen, daß sich eine Existenz 
als 'Vollzugsorgan' lohnt .,,12) Das ist zweifellos spitz bis überspitzt 
formuliert. Ich halte es dennoch für eine im Ansatz richtige Einschätzung 
der Motive, die nun auf der Seite des Strafvollzugs zur Eskalation kon
frontativer Interaktionsmuster führen, die für die Träger der staatlichen 
Macht in aller Regel ja legalerweise gewaltsam werden, während das gleiche 
Interaktionsmuster auf der Seite der Jugendlichen in Kriminalität um~ 
schlägt. 

Ich war oft Augenzeuge polizeilicher Zu- und auch Ubergriffe auf jugend
liche Staßengänger im Umfeld von Demonstrationen oder sogenannten "actions", 
die sich in Amsterdam wie in Berlin, in Freiburg wie in Bern in erster 
Linie gegen diejenigen richteten, die durch Alter, Gesicht und Kleidung 
sozusagen als Vertreter des Lustprinzips auftraten. 

Nun werden Sie mir entgegenhalten: Nur der Rechtsstaat habe das Gewalt
monopol und den Straf anspruch , anders lasse sich eine Rechtsordnung ja 
gar nicht aufrechterhalten. Ich möchte dem natürlich nicht widersprechen. 
Ich meine nur: Die Träger staatlicher Gewalt sind nicht nur den rechts
staatlichen Prinzipien im allgemeinen und den Gesetzesvorschriften im 
speziellen verpflichtet. Sie sind auch mitverantwortlich für das sozio
politische Meinungsklima, das den Rechtsstaat in seiner alltäglichen 
Rechtswirklichkeit mit Leben füllt. Und eben dieses Meinungsklima liefert 
die Atmosphäre, in der aus braven Bürgerrechtshandlungen kriminell zu 
bewertende Delikte werden. Damit komme ich zur zweiten Ebene des staat
lichen Selbstverständnisses. 

Gibt der Klügere nach? 

In drei Städten Mitteleuropas - in Mai land , in Zürich und in München - habe 
ich kürzlich zufällig den fast gleichen Fassadenspruch endeckt: "Freiheit 
für Bellini" stand auf einer Kirchenwand in Zürich. "Giorgio, wir rächen 
Dich", auf einer Mailänder Hausfassade, und "Laßt Bellini frei" in München. 
Hinter diesen Sprüchen steckt kein einsamer Wirrkopf, mit ihnen identifi
ziert sich eine sehr umfangreiche Schar Jugendlicher. Sie sind im höchsten 
Maße das, was wir "staatsverdrossen" nennen. 

Vielleicht kennen Sie den Vorgang. Am 16. Februar 1981 wurde der 35jährige 
Tessiner Bellini beim Grenzübertritt in Lindau a. B. von deutschen Beamten 
verhaftet. Der Buchhändler Bellini gehörte zu dem kreativen, gewaltfrei 
agierenden Teil der Zürcher Jugendbewegung, der auch intensive Kontakte 
zu anderen, ähnlichen Jugendgruppen in Italien hatte. Im langen Geständnis 
des reumütigen italienischen Terroristen Carlo Fioroni war nun der Name 
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Bellini aufgetaucht, allerdings nur sehr vage mit der Anschuldigung, 
beim Aufbau einer politisch~militärischen Gruppe im Rahmen der IIAuto
nomia" irgendwie mitgewirkt zu haben. Sogleich kam Bellini auf die 
italienischen Fahndungslisten, via Interpol auf die deutschen. 

Obwohl die für eine Auslieferung minimalsten Angaben zum Tatbestand und 
den Beweisstücken von italienischer Seite nicht mal versuchsweise ge
liefert wurden, verblieb Bellini bis Anfang November 1981 in Ausliefe
rungs-Einzelhaft in München. ~er Kommentar des liberalen Zürcher IITages
Anzeigers" nach der Haftentlassung: IIAuf skandalöse Art und Weise haben 
die bundesdeutschen Behörden das Auslieferungsverfahren mehrmals mit 
F~istenerstreckungen in die Länge gezogen, obwohl die italienischen 
Behörden nie in der Lage waren, irgendwelche Delikte einigermaßen konkret 
glaubhaft zu machen. Daß selbst in europäischen Rechtsstaaten vage An
schuldigungen genügen können, um einen politisch unbequemen Bürger hinter 
Schloß und Riegel zu stecken, ... , stimmt doch sehr n~chdenklich.1I 13) 
Das sind für die zurückhaltenden Schweizer ungewöhnlich harsche Worte. An 
ihnen läßt sich ermessen, wie empört, wütend und zugleich ohnmächtig sich 
die ohnehin labilen Aussteiger-Jugendlichen etwa der Zürcher Bewegung 
fühlen. Für sie hat mal wieder das übermächtige IISystem ll einen harmlosen 
und lebensfrohen Aussteiger kaputt gemacht. Mancher, der zuvor seine 
lIactions 11 gewal tfrei durchgezogen hat, schleudert nun einen Pflaster
stein. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Ich zweifle nicht daran, 
daß die Haftdauer Bellinis formalrechtlich begründbar ist. Aber ich 
zweifle an der Unparteilichkeit der Staatsorgane: Wäre wohl ein Schweizer 
Bankier auf grund ähnlich vager Anschuldigungen etwa betreffend Urkunden
fälschung ebenfalls neun Monate in Auslieferungshaft gehalten worden? Die 
Entgegnung, dies sei nicht vergleichbar, reicht kaum als Antwort. IIJedes 
polizeiliche Handeln", sagt da Herbert Schnoor,Innenminister von Nordrhein
Westfalen, völlig zu Recht, IIberührt auch politische Aspekte, d. h. auch 
Wertefragen . ,,14 ) 

Oder die Massenverhaftung in Nürnberg im vergangenen März. Ich bin kein 
Jurist, ich kann und will mich nicht äußern zur Frage,' inwieweit die 
einzelnen Rechtshandlungen der Vollzugsorgane einer kritischen Durch
leuchtung standzuhalten vermögen. Ich gehe davon aus, sie könnten es. 
Und trotzdem: War es im rechtsstaatlichen Sinne vernünftig, nach jener 
kleinen Vandalen-Aktion auf Nürnbergs nächtlichen Straßen - bei der kaum 
mehr als einige Schaufensterscheiben zu Bruch gegangen waren - mit der 
inzwischen so genannten Massen-Verhaftung praktisch sämtlicher Besucher 
des Jugendzentrums 11 Komm " sowie mit mehrtägigen Haftzeiten zu kontern? Es 
geht mir hier nicht um die vollzugstechnische, sondern um die vernunfts
mäßige Verhältnismäßigkeit, die rechtsstaatliches Handeln, zumal im 
Bereich der politischen Rechte, jederzeit leiten sollte. 

Konkret: Auch die Vollzugsorgane sollten das Strafprozeßrecht mit allem 
Drum und Dran nicht primär als ein griffiges Instrument zur Durchsetzung 
des staatlichen Bestrafungswunsches nutzen,sondern als eine Regelung zur 
Begrenzung, sogar Bändigung des Strafmonopols - zugunsten des Lebensrechts 
der bürgerlichen Freiheiten, auf denen ja die Verfassung dieser Gesellschaft 
gründet. War es etwa angesichts der zertrümmerten sechs Schaufensterschei
ben überhaupt vernünftig, die Strafverfolgung bis zur Anklageschrift durch
zuboxen? Seit dem Vernehmungsprotokolldebakel beim Nürnberger Prozeß 
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lassen sich solche Fragelisten schier ins Unendliche verlängern. Der 
Zynismus, mit dem dann behelfsmäßig geantwortet wird, bewirkt unter den 
verunsicherten, gegenüber der etablierten Ordnung skeptischen Jugendlichen 
in vielen deutschen Städten ein weiteres Absinken der Gewalthemmung - das 
Klima für konfrontative Interaktionen wird angeheizt. Oder erwarten Sie, 
daß '!\:'enager, Flippies und Freaks eher die Vernünftigen sind, nach dem 
Mot":.=.; "Wir, die Klügeren, geben nach"? 

Die Vollzugsorgane haben recht, sie sind Rechthabende schon aus einer Art 
Sel!:>stzweck heraus: Der Staat soll sich se.l..bst erfüllen, indem er gerade' 
dann gnadenlos vollzieht~ wenn er selbst Objekt der fraglichen Handlungen 
ist: Rechtsstaatlichkeit scheint nicht nur als instrumenteller Grundsatz 
der Rechts:'~~""'''!'lg und ihrer Handhabung zu gelten, sondern sie wird als 
Inhalt von Staat überhaupt dargestellt: Nicht etwa Demokratiekritc~i~~ 
als Machthabe des Volkes, sondern das zum Ordnungsprinzip erhobene Muster 
rechtsstaatlicher Verfahren ist das vollzugsleitende Kr1terium. So heißt 
es in der Anklageschrift wegen Landfriedensbruchs in Nürnberg: ..... ob-
wohl die Rechtspflege in gewöhnlichen Angelegenheiten, die den Staat be
treffen, anders ••• In solchen Situationen muß man manchmal mit der Voll
streckung beginnen, während sonst die Klärung der Rechtslage durch Zeugen und 
unanfechtbare 'Beweisstücke immer allen anderen vorangeht •.• ". Ein eigen
tümlich überhöhtes, sich selbst in seiner Funktionalität verschleierndes, 
zur Legitimierung fragwürdiger Rechtshandlungen verwendetes Rechtsstaats
Selbstverständnis steht hier dem identitätsstiftenden, kommunikativen 
und partizipatorischen (also das konfrontative Klima abbauenden) Staats
verständnis im Wege. 

Ich beschränke mich hierfür auf zwei Ihnen sicherlich wohl vertraute Hin
weise: Der eine besteht in der Instrumentalisierung des Strafrechts in 
Sachen politisch motivierter Handlungen und Taten der andere in der Aus
gestaltuQg des deutschen Beamtenrechts. 

Als jüngstes Beispiel für den ersten Punkt genügt hier die Erwähnung der 
Bemühungen vor allem des deutschen Richterbundes, den Komplex "Landfrie
densbruch" (§ 125 StGB) so zu verschärfen, ,daß dann das Demonstrations
recht wegen des Risikos der Bestrafung für Straftaten, die man gar nicht 
begangen.hat, kaum mehr wahrgenommen wird: "Wenn schon, denn schon" - so 
wird wohl die Begründung jugendlicher 'Krawallanten lauten, wenn sie dann
zumal die Konfrontationen sogleich mit Molotowcocktails eröffnen, denn: 
"Bestraft werden wir ja sowieso.,,15) 

Zum zweiten Punkt genügt daran zu erinnern, daß das mit dem Bundesver
fassungsgerichtsurteil von 1975 gefaßte Beamtenrecht vom Staatsdiener 
eine "besondere Treuepflicht" gegenüber Staat und Verfassung verlangt. 
Diese Pflicht geht bekanntlich so weit, daß sich der Beamte von Gruppen 
distanzieren muß, die diese Verfassungsordnung "angreifen" oder auch nur 
"diffamieren". Was. dies praktisch bedeutet, haben zum Beispiel die v:ier 
Jahre Rechtsstreit im Fall Peter Brückner deutlich gemacht. Wie sich 
dieses gegenüber Brückner mit offenem Zynismus'v~rfochtene staatliche 
Selbstverständni s im recht'sstaatlichen All tag umsetzt, erhellt auch das 
Beispiel des Ende Oktober vor dem Koblenzer Obergericht begonnenen Pro
zesses gegen fünf Frauen, die mit Fassadenparolen gegen die Isolations
haft der RAF-Strafgefangenen polemisiert hatten. Sie wurden angeklagt, 
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unter anderem, weil sie -die Bundesrepublick "öffentlich verächtlich ge
macht" und beschimpft hätten - die Ehre der Republik, genauer: das zum 
Ober-Staat gesteigerte Selbstverständnis steht auf dem Spiel. Hier tritt 
der Rechtsstaat im Purpurmantel des Monarchischen auf, des Prinzips also, 
daß es die sittlichvernünftigeWahrheit als die Einheit gebe,-die Indivi
~uurn und Gesellschaft zum Ganzen verbindet - das Vernuftsprinzip in nuce. 

Das Dilemma besteht nun aber darin, daß der vollziehende Staat auf uner
hört unvernünftige Weise handelt; er hat nur das Gehabe des Vernünftigen. 
Er tut so, als besitze er die üQergreifende Gewalt einer zur Objektivität 
gelangten Sittlichkeit, als sei er die Idee' wie auch der Repräsentant ge
sellschaftlicher Identität. Praktisch aber verhält er sich wie der schul
meisterliche Obrigkeitsstaat zur Zeit der preußischen Restauration, der 
s~ine Untertanen zur Disziplin'gemahnt 16) . 

Das kleinliche Gezetere der hessischen Regierung um das Moratorium für den 
Bau der Startbahn West (das, wäre es einige Wochen früher ergangen, viele 
Straftaten aufgebrachter Startbahngegner verhindert hätte.) soll hier als 
ein Beleg für viele stehen, daß auch der politische Staat nicht als Reprä
sentant, auch nicht als Idee einer gesells~haftlichen Identität funktio
niert - im Gegenteil: Die schon vorn Alltagswortschatz aufgesogenen Etiket
ten, wie "Öko" und "alternativ", sind Ausdruck der Identitätskrise, im 
Kleinräumigen wie im Weltrnaßstab. Oder ist die Aufrüstungs-Sachzwangpolitik 
der beiden Blöcke, ist der Umgang mit der ,Dritten Welt von der Idee ge
sellschaftlicher Identität getragen? Bietet die mit den höher schlagenden' 
Wellen der Wirtschaftskrise kämpfende Sozialproduktverteilpolitik der 
Bonner Regierung, bieten die Zänkereien der Parteien wie die Problemver
leugnungen führen4er Politiker überzeugende Leitbilder, nach denen sich 
die Jugendlichen orientieren können? Ich habe da meine Zweifel. 

Das rechthaberisch zur Geltung kommende. staatliche Selbstverständnis er
scheint den unruhigen, zukunftsverängstigten und doch um ein moralisches 
Weltbild so sehr bemühten Jugendlichen geradezu unredlich und unglaubwür
dig - und dies um so mehr, je größer die Kluft zwischen der rechthabenden 
Haltung des vernunftslosen Vollzugsstaates und der Pose des übergreifenden 
Vernunftsstaates wird. Auf diese Dissonanzen reagieren die Jugendlichen 
mit EnttäUSChung, die entweder durch Rückzug in die Subkultur verarbeitet 
wird - oder durch Protest. 

Der Eindruck vieler bei Demonstrationen und Hausbesetzungen, straf~ällig 
werdend~r Jugendlicher, das Rechtsstaatsprinzip würde zudem auch noch 
fortgesetzt einseitig gegen sie zwecks Disziplinierung und Kriminalisie
rung ausgelegt, steigert schließlich Ohnrnachtserlebnisse zum pseudo
naturrechtlich begründeten Anspruch, im Namen betroffener Minderheiten 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, nun im Sinne legitimer Gegengewalt, 
praktizieren zu müssen (wie etwa die von Jugendlichen mitgetragenen Bürger
initiatiV-Gruppen rund um die Startbahn West.nach Räumung der Hüttendörfer, 
ehe das Moratorium beschlossen wurde). 
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Der rechthabende Einwand, daß solcher Widerstand gegen rechtsstaatliche 
Gewalt unsinnig und natürlich auch strafbar ist, wird keinen dieser Ver
weigerer, auch nicht die Ordnungshüter, an der Eskalation gewalttätig
konfrontativer Interaktionen hindern. Helfen kann da nur die rechts
staatlich verfahrende Vernunft: die Pragmatisierung des Staatsbegriffs, 
der sich nicht im Dienste eines abstrakten Ordnungsprinzips, sondern im 
Vollzug gesellschaftlicher Lebenszwecke erfüllt. 



- 108 -

Anmerkungen 

1) Richard Löwen thaI , Identität und Zukunft der SPD (sechs Thesen), 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitun9, 7.Dezember 1981. 

2) Zitiert nach: Frankfurter Rundschau, 23. November 1981. 

3) Studie des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit: 
"Jugend in der Bundesrepublik heute - Aufbruch oder Verweigerung?", 
abgedruckt in: Frankfurter Rundschau., 3. Dezember 1 981 • 

4) Studie des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit: 
"Zur Alternativen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland", in: 
Beilage Das Parlament B 39/81,,5. 13. 

5) Vgl. Dokumentation in: R. Howald u. a., Die Angst der Mächtigen vor 
der Autonomie, Gegenverlag Horgen bei Zürich 1981, S. 14 - 44. 

6) Eidgenössische Kommission für Jugendfragen, Stichworte zum Dialog. 
mit der Jugend, Bern, September 1981, S. 11 . 

. 7) Vgl. Darstellungen in: s. Haldemann u. a., Freiraum Autonomes Jugend
zentrum, Gegenverlag Horgen bei Zürich 1980. 

8) Zürcher Tages-Anzeiger, 6. November 1981. 

9) Frankfurter Rundschau, 4. November 1981. 

10) In: Michael Haller (Hrsg.)J Aussteigen oder rebellieren -
Jugendliche gegen Sta~t und Gesellschaft, Rowohlt Verlag, Reinbek 

. bei Hamburg 1981. 

11) Jugendkommission (Anm. 6), s. 15 f. 

12) In: Frankfurter Rundschau, 18. September 1981. 

13) Zürcher TageS-Anzeiger, 7. November 1981. 

14) Vortrag vor Polizeibeamten, abgedruckt in: Frankfurter Rundschau, 
30. November 1981. 

15) Zur Dynamik gewalttätiger Interaktionen vgl.: Paul Parin, Wenn der 
Freund und Helfer zuschlägt, in: Psychologie heute, Februar 1981, 
S. 55 - 61. 
Zur Kampagne des Deutschen Richterbundes vgl. SPIEGEL-Gespräch 
"Die Liberalisierung hat sich nicht bewährt" in SPIEGEL Nr. 46/1981, 
S. 119 ff. 

16) Zum damit verbundenen Rollenkonflikt zwischen "Staatsordnung" und 
"sozialem Dienst am Bürger" (Heinemann) vgl. Titelgeschichte 
("Die Polizei hat die Schnauze voll") in SPIEGEL Nr. 48/1981, 
S. 26 ff. 



- 109 -

Prävention -

Bestandsaufnahme und Entwicklungstendenzen 

Edwin Kube 

Wer heute Kriminalprävention effektiv und umfassend betreiben will 
muß sich - bildlich gesprochen - wie jemand vorkommen, der sich 
allein im Dschungel verirrt hat. Es gibt sicher längere und kürzere 
Wege, um herauszufinden und theoretisch ließe sich gemeinsam mit 
Dritten die Situation besser bewältigen. Eine stets brauchbare 
Strategie für einen einzelnen besteht darin, nicht in Panik ziellos 
herumzulaufen, sondern konsequent in eine erfolgversprechende Richtung 
zu gehen. Auch bei der Prävention kommt es für die Polizei darauf an, 
begonnene Ansätze zielstrebig fortzusetzen, zu testen und ohne fal
schen Perfektionismus aufzubauen und - möglichst mit anderen gemein
sam - aus der nur schwer durchschaubaren Situation das Beste zu machen. 

Welchen Weg haben bei uns die für Prävention zuständigen Instanzen 
- insbesondere die Polizei - eingeschlagen und wo befinden sie sich? 

1. Ausgangslage 

Aufgabe der (praktischen und wissenschaftlichen) Prävention ist es, 
die individuellen und sozialen Bedingungen delinquenten Verhaltens 
festzustellen sowie praktikable Methoden der Kriminalitätsverhütung 
zu entwickeln und zu realisieren 1). Diese Aufgabe ist vielschichtiger, 
als es zunächst den Anschein hat. Denn es geht nicht nur um die bloße 
Sicherstellung optimaler Verhaltens- und Sanktionsgeltung strafrecht
licher Normen, sondern auch um eine ausgewogene und durchsetzbare 
präventive Kriminalpolitik. 2 ) 

Verhaltensgeltung heißt, daß Strafrechtsnormen steuernd im Sinne der 
Verhinderung von Rechtsgutverletzungen wirken. Sanktionsgeltung be
deutet, daß Verstöße gegen solche Normen im Regelfall zur formellen 
Ahndung des Normbruchs führen. Die Dunkelfeldforschung hat bekanntlich 
offenkundig gemacht, daß sowohl die Verhaltensgeltung als auch die 
Sanktionsgeltung insbesondere für die kleine und mittlere Kriminalität 
nur sehr bedingt wirksam sind. 

Prävention ist vor allem deshalb als komplexes Problem anzusehen, weil 
sie als Teil der Kriminalpolitik nur erfolgreich ist, wenn sie auch 
die Sozialpolitik mit ihren Zielvorstellungen beeinflußt und ressort
übergreifend auf soziale Mängelsituationen hinweist und auf Lösungsan
sätze (z. B. zur Jugendarbeitslosigkeit oder zur Integration der sog. 
2. und 3. Gastarbeitergeneration) hinwirkt 3). Zusätzlich stellt sich 
die Kriminalprävention einerseits als ein ambivalentes und andererseits 
als ein kaum einer Erfolgskontrolleunterliegendes Phänomen dar: Krimi
nalprävention istambivalens weil ein Übermaß an Prävention zur Bevor
mundung und zum Verfall von zwischenmenschlichen Beziehungen und Soli
darität führen kann. Stichwortartig als ein Beispiel: Der Täter wird 
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aus dem Privatbereich des potentiellen Opfers durch Sicherungsmaß
nahmen ausgeschlossen, indem sich das potentielle Opfer einschließt 
und dadurch isoliert. - Was an Kriminalität verhütet wird, findet 
nicht statt und kann deshalb auch nicht unmittelbar gemessen wer-
den. Eine echte Erfolgskontrolle von Präventionsmaßnahmen ist daher 
weitgehend undurchführbar; dieser Umstand und die Orientierung an Fall
aufklärungsziffern behindert die Durchsetzbarkeit präventiver Maß
nahmen in der Praxis. 

Kriminali tätsverhütung kann darauf abzielen, Delinquenz prophylakt,isch 
an der Wurzel anzugehen, also deren Ursache zu beseitigen (primäre 
Prävention). Kriminalitätsverhütung kann sich auch mit einer Ein
dämmung von Kriminalität sozusagenan der Oberfläche begnügen; dann soll 
insbesondere die Tatgelegenheitsstruktur (z. B. durch Erhöhung des 
Täterrisikos) zu Lasten potentieller Straftäter verändert werden 
(sekundäre Prävention). Schließlich kann Kriminalitätsverhütung im 
Sinne einer effektiven Resozialisierung und sozialen Eingliederung 
Straffälliger gesehen werden (tertiäre Prävention). 

Kurzfristige Präventionstaktiken und längerfristige, mehr oder weniger 
umfassende Präventionsstrategien können sich vor allem beziehen auf 

- einzelne Kriminalitätsbereiche bzw. Deliktstypen, 

- bestimmte Personengruppen (Öffentlichkeit bzw. Opfer, Täter, Dritte), 

- gesellschaftliche Prozesse und Strukturen, 

- die räumliche Umwelt. 

In der Polizeipraxis ist am ehesten eine Mischung delikts- und täter
bezogener taktischer Ansätze zu erwarten; diese schließen)oft gleich
zeitig Maßnahmen der Prävention und Strafverfolgung ein 4 . Strategische 
Konzepte der Polizei mit zumindest teilweise präventiver Zielsetzung 
slnd seltener. Verwiesen sei insoweit beispielsweise auf das "Konzept 
zur intensivierten Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und 
-konsums" aus 1979. 

Es leuchtet ein, daß bei der Überhäufung der Dienststellen mit Straf
verfolgungsaufgaben und bei dem im.Polizeialltag vorherrschenden Ein
zelfalldenken es der Polizei schwerfällt, strategische Programme zu 
entwickeln und zu realisieren, die überwiegend auf Verhütung von Krimi
nalität als Massenphänomen oder auf Gefahrenabwehr im konkreten Fall 
abzielen. Für diese Schwierigkeiten sind aber auch weitere Gründe von 
prinzipieller Bedeutung. Einige Aspekte seien herausgegriffen: 

- Das Sicherheitsphänomen im modernen Staat ist so komplex, daß sich 
seine Elemente - wie etwa die innere Sicherheit - nicht isoliert 
analysieren und verändern lassen. Sicherheitslage und Sicherheits
gefühl im Rahmen der klassischen inneren Sicherheit, die äußere 
Sicherheit, die soziale Sicherheit, die wirtschaftliche und energie
politische Sicherheit, die gesamtpolitische Sicherheit können nicht 
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strikt voneinander getrennt werden. Die polizeiliche Alltagsarbeit 
wird von dem gesellschaftlichen Zusammenleben und der aktuellen Ent
wicklung von Staat und Gesellschaft vielfältig beeinflußt 5). 

- Aus der historischen Entwicklung wird Polizei als die in erster Linie 
verantwortliche Instanz für die Bewältigung des sozialen Problems 
Kriminalität betrachtet und zwar ohne Rücksicht auf die 'Frage, wer 
für die Entstehungsbedingungen und für die Schaffung der Tatgelegen
heitsstrukturen verantwortlich ist. Die Kompetenz der Polizei reicht 
jedoch nach der gesetzlichen Grundlage nur in Teilbereiche der Tat
gelegenheitsstrukturen. 

- Der Polizei wird nicht nur von manchen besonders kritischen jüngeren' 
Bürgern, sondern auch von einzelnen staatlichen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen in hohes Maß an Skepsis entgegengebracht. Beispielsweise 
sei auf die aus diesem Grunde mancherorts schlechte Zusammenarbeit 
zwischen den sozialen Diensten und der Polizei verwiesen. Polizei 

kann daher bei angestrebten ressortübergreifenden Präventionsstrategien 
nicht i~er mit Aufgeschlossenheit und Kooperation der notwendigerweise 
beteiligten Dritten rechnen. 

- Schließlich ist noch zu erwähnen, daß einzelne Wissenschaftler und 
Vertreter bestimmter politischer Gruppierungen versuchen, die Legiti
mationsbasis der sich bei der Polizei ausbildenden präventiven 
Strategien zu erschüttern. Kritisiert wird die "Legalisierung staat
licher Gewalt Zug um Zug mit der Illegalisierung privater Protestformen 
und politischer Aktionen" und die angeblich sich immer differenzierter 
entwickelnden Formen der Loyalitätskontrolle. Die von der Polizei zu
weilen geltend,gemachte Bedrohung der inneren Sicherheit wird als angst
erzeugende Schwarzmalerei ideologischer Scharfmacher bezeichnet 6). 

2. Verhaltensgeltung von Rechtsnormen 

Prävention schlechthin steht in Beziehung zur aktuellen Verhaltensgeltung 
von sozialen Normen, insbesondere von Strafrechtsnormen.' Effektive 
Präventionsmaßnahmen sind um so notwendiger, je schwächer die Wirksam
keit der Rechtsnormen im sozialen Leben ausgeprägt ist. 

Die Bereitschaft einzelner Gruppen oder Individuen zur Deliktsbegehung 
hängt u. a. von der Legitimität des Rechts in der Gesellschaft ab. Die 
Legitimität unseres Rechts wird heute insbesondere von einzelnen Gruppen 
jüngerer Menschen im Hinblick auf angebliche moralische Qualitätsmängel 
einzelner Gesetze oder im Hinblick auf angeblich überholte Schutznormen 
für Rechtsgüter in Zweifel gezogen. Das Gesetz gilt sozusagen nicht per 
sei die Befolgung wird von seinem Inhalt abhängig gemacht 7). 

'Aber nicht nur die Autorität des Gesetzes wird zunehmend in Frage ge
stellt. Auch überkommene Lebensweisen sowie persönliche, gesellschaft
liche, politische und religiöse Autoritäten büßten weitgehend ihre früher 
selbstverständliche Geltung und Vorbildfunktion ein. Leitende Werte und 
Begriffe haben ihre Uberzeugungskraft verloren. 
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Rechtsnormbefolgung des einzelnen weist bisher verschiedene Motive 
auf: so etwa die rationale Überlegung, daß sich die Nachteile um der 
Vorteile willenlohne~ bei anderen mag es ein selbstloses Interesse 
an der Wohlfahrt der Mitbürger sein; schließlich mögen andere die 
Normen beachten, weil sie nach dem Inhalt überzeugend oder nach dem 
Zustandekommen legitimiert erscheinen oder weil die mit dem Normbruch 
erwarteten Sanktionen als verhaltenssteuernd wirken 8). Mangels 
"Motivationskraft" der Rechtsnormen und mangels eines Konsenses im 
sozialen Wertesystem besteht heute die Tendenz, die Normbefolgung als 
subjektiv teilweise zur Disposition stehend anzusehen. 

3. Verhaltensgeltung und Kontrollinstanzen, insbesondere Polizei 

a) Verdeutlichung von Normen 

Vor allem Jugendliche brauchen Vorbilder und die Vermittlung von 
Werten und Normen. Daß dies in einer von vielen Unruhen und Pro
blemen geschüttelten Welt mit brüchigen Wertesystemen nicht leicht 
ist, bedarf keiner Ausführung. 

Gerade gegenüber der jungen Generation kommt es darauf an, Verstehens
bereitschaft, Respekt und Aufrichtigkeit an den Tag zu legen. Kriti
sche Sympa"thie, die so distanziert bleibt, daß dem jungen Menschen 
gegenüber ein Freiraum und das Testen neuer Lebensformen belassen 
werden, wird oft mit Anbiederung und Nachahmung jugendtypischer 
Einstellungen und Verhaltensmuster verwechselt 9). 

Es besteht die Gefahr, daß ein ~.nbiedern gesellschaftlicher und 
staatlicher Repräsentanten und Institutionen gegenüber jungen 
Menschen zu einem Legitimationsverlust der "Erwachsenenwelt" und 
ihrer Ordnungsvorstellungen führt: 

"Sind wir überhaupt schon so weit, daß sich die Jüngeren 
den Älteren gleiChstellen, ja gegen sie auftreten in Wort 
und Tat, die Alten aber setzen sich unter die Jungen und 
suchen sich ihnen gefällig zu machen, indem sie ihre Al
bernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran 
teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, als 
seien sie· Spielverderber oder auf Autorität versessen. 
Au f diese Weise wird die Seele und die Widerstandskraft 
aller Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und 
können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur 
ein klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende 
verachten sie dann auch die Gesetze, weil sie niemand 
und nichts mehr über sich anerkennen wollen." 

Das Problem ist alt. Denn das Zitat ist aus der Politeia von Platon 10). 

Die Verdeutlichung sozialer Normen - und damit auch von Strafrechts
tatbeständen - darf nicht vorrangig polizeilichen und justitiellen 
Instanzen überlassen bleiben 11). Zwar lehren Eltern zumeist den 
Kindern die vorherrschenden sozialen Normen und die Regeln sitt
lichen HandeIns. Im Alltag verhalten sich jedoch die Erwachsenen 
oft ganz anders 12). Eigene und fremde Normverstöße werden nicht selten 
"unbefangen" begangen bzw. reaktions los hingenommen. Lehrpläne all-
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gemeinbildenuer Scnulen senen - 1m Gegensatz zur Vermittlung von 
Wissen - nur in Ansätzen affektives und soziales Lernen vor. Auch 
ein modern gestalteter Rechtskundeunterricht - wie etwa zur Jugend
kriminalität in NW - mit einer Vermittlung des strafrechtlichen 
Rechtsgüterschutzes bleibt eine Ausnahmeerscheinung 13) 

b) Polizeiliche Nichtintervention 

In diesem Entwicklungszusammenhang ist auch die bei der Polizei vor
handene Tendenz zu sehen, polizeirechtswidrige, zum Teil auch straf
rechtlich relevante Zustände zeitweise zu dulden. 

Wegen der weitgehend sozial akzeptierten Legitimität politischen Pro
testes in der Öffentlichkeit sowie nicht zuletzt wegen der negativen 
Einschätzung staatlicher Gewaltausübung in der veröffentlichten Mei
nung ergeben sich neue Formen polizeilicher Reaktion. In der jüngeren 
Vergangenheit wurden bekanntlich in Abstimmung mit politischen In
stanzen Rechtsverstöße - etwa Hausbesetzungen oder die Errichtung von 
Anti-Atom-Dörfern - vorübergehend geduldet oder gar Vereinbarungen 
mit selbsterkorenen "Republiken" getroffen. 

Die Konsequenzen eines solchen polizeilichen Konzepts lassen sich bis
her nicht genau beurteilen. Einerseits besteht die Gefahr, daß die 
Strategie "Verhandeln und Aufklären statt Räumen" die Gewalt es
kalieren läßt. Im Laufe der Zeit abgebautes Unrechtsbewußtsein der 
Hausbesetzer kann zur Verfestigung der Konfliktslage führen. Gerade 
auf den Rechtsbruch scheint es zudem manchen der eher politisch 
orientierten Störer anzukommen. Es wird daher nicht selten von Prak
tikern im Schrifttum verlangt, daß Polizei und Justiz bei Angriffen 
auf die Grundlagen unseres Gemeinwesens nicht zurückweichen; auf den 
Rechtsstaat sollten sich nicht nur noch die Rechtsbrecher, sondern 
ebenso die Verletzten erfolgreich berufen dürfen 14). 

Andererseits stellt das neue Polizeiverhalten zwar einen rechtsstaat
lichen Balanceakt dar. Dieses Verhalten bringt jedoch - nach Meinung 
mancher Experten - zugleich ein Mehr an "Demokratie" im Sinne des 
Tolerierens unkonventionell geltend gemachter Meinungen, was bei den 
bestehenden Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Erwachsenen
welt und einzelnen Gruppen extrem kritischer junger Menschen von be
sonderer Bedeutung sei 15). 

Polizei wirkt bei dieser Interventionsstrategie gegenüber Gruppen 
jedenfalls kurzfristig präventiv - unabhängig von der Frage, wie sich 
langfristig diese Strategie "auszahlt". 

Zuweilen entsteht der Eindruck, Fehlleistungen und 
Krisen in der Gesellschaft müßten in ihren Auswir
kungen durch polizeiliches Eingreifen reguliert wer
den. So stellen sich Politik oder Wohnungswirtschaft 
beim Phänomen der Hausbesetzungen zuweilen konzep
tionslos und wenig überzeugend dar 16). Die Vor
schläge aus der Politik reichen von der Amnestie 
verurteilter Hausbesetzer bis zur Forderung nach 
härterem polizeilichen Vorgehen, von dem Hinweis 
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auf das gesellschaftliche Verdienst, durch Regel
verletzungen auf soziale Mißstände hingewiesen zu 
haben, bis zu rechtspolitischen Forderungen nach 
mehr Marktwirtschaft oder nach effektiveren Zweckent
fremdungsverboten für Wohnraum, wirksameren Erhal
tungssatzungen und nach griffigeren Instandsetzungs
geboten 17). 

Im Rahmen der Intervention bei Konflikten im Mikrobereich (z. B. bei 
Kindesmißhandlungen in der Familie) wird oft die Frage gestellt, ob 
wegen des Legalitätsprinzips polizeiliches Eingreifen die optimale 
Reaktion darstellt. Dies gilt selbst für Fälle, in denen sich polizei
liches Handeln auf reine Gefahrenabwehr beschränken könnte. Die Ver
hal~ensgeltung von Normen kommt zukunftsbezogen wohl auch dann eher 
zum Tragen, wenn Konflikte im familiären Bereich weniger unter dem 
Aspekt des Problememachens, sondern unter dem Gesichtspunkt des Pro
blemehabens gesehen werden 18). Dies ist aber die Betrachtungsweise 
der Sozialarbeit. 

Die sozialen Dienste verhalten sich offensichtlich distanziert gegen
über den Strafverfolgungsorganen und beschreiten mehr noch als bisher 
neue Wege, was häufig zum Ausschluß polizeilicher Intervention führt: 
So hat etwa 1979 das BMJFG in Gütersloh und Berlin einen Modellversuch 
finanziert, bei dem von Eltern mißhandelte Kinder in Kinder-Wohngruppen 
untergebracht wurden; unter Aufrechterhaltung der alten Kontakte zu 
Schule, aber auch zu Eltern wurde Tätern und Opfern Hilfe zuteil. Der 
Verzicht auf die sog. Kriminalisierung des Vaters bzw. der Mutter durch 
Bestrafung wegen eines De~lkts der Kindesmißhandlung soll zusammen mit 
therapeutisch-pädagogischen Maßnahmen ermöglichen, präventiv Heimkarrieren 
der Kinder und zusätzliche Konflikte in der Familie als Folge der straf
rechtlichen Verurteilung zu vermeiden 19). 

c) Gefahrenabwehr und "klassische" Kriminalität 

Die primäre Aufgabe polizeilicher Prävention ist die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Gefahrenabwehr, also die Sicher
steIlung der Verhaltensgeltung von Normen. Die abstrakte Gefährlichkeit 
bestimmter Sachverhalte (z. B. Großveranstaltungen in Sportstadien) kann 
bereits zum Anlaß vorbeugender Verbrechensbekämpfung genommen werden. 

Zur Zeit fehlt es schon wegen der Überlastung der Polizei durch die reaktive 
(nämlich im wesentlichen durch Anzeigen gesteuerte) Verbrechensbekämpfung 
weitgehend an delikts- und täterbezogenen Konzepten der Gefahrenabwehr 20). 
Das aktive Verhindern von Straftaten ist personalaufwendig; schon zur 
A~alyse der Gefahrenlage muß umfassend beurteilt werden, ob jemand bzw. 
wer, wann und wo voraussichtlich die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
stören wird. Dabei stellt sich die Frage, was zu befürchten ist und zwar 
aufgrund aktueller konkreter Erkenntnisse sowie aufgrund vielfältiger 
Einflußfaktoren der unmittelbar bevorstehenden Zukunft (z. B. ökonomische 
Entwicklung, Urlaubszeit, Witterungsverhältnisse) 21) 
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Besonders bedeutsam ist im Rahmen der Gefahrenabwehr die Vorfeldarbeit 
ifu engeren Sinn. Vorfeldarbeit ist vor allem in den Kriminalitätsfeldern 
notwendig, in denen in verschiedenen Staaten operierende Tätergruppen 
unter Ausnutzung praktisch offener Staatsgrenzen, bei Einsatz modernster 
Technik und mittels konspirativer Vorgehensweise Straftaten mit hoher 
Sozialschädlichkeit begehen. 

Der Erfolg polizeilicher Arbeit beruht hier im Erkennen und Überwachen 
potentieller Hintermänner sowie in der Aufdeckung und Zerschlagung der 
Operationsbasis und des logistischen Umfeldes der Rädelsführer dieser 
Gruppierungen. Gewinnung und Einsatz 'von V-Leuten, Einschleusung von 
Polizeibeamten, der damit zusammenhängende Aufbau von Legenden und deren 
Absicherung durch speziell angefertigte Ausweispapiere und· sonstige Ur
kunden, Observation und polizeiliche Beobachtung, das Mithören und Auf
zeichnen-von Gesprächen sind Beispiele notwendiger polizeilicher Arbe i ts
methoden in diesem Bereich. 

Verdeckte Ermittlungen im Rahmen der Strafverfolgung sind hier vorrangig 
notwendig. Sie reichen aber nicht aus, um diese Formen von Schwerkrimi
nalität am Lebensnerv zu treffen. Vorfeldarbeit bereits im Vorfeld kon
kreter Verdachtssituationen, die die Einleitung von Ermittlungsverfahren 
erforderlich machen würden, ist ebenso geboten und wird - wenn auch un
zureichend ~ praktiziert 22). Dabei ist neben organisatorischen Problemen 
und neben der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber verdeckt einge
setzten Beamten wesentlicher Problembereich der Praxis auch die recht
liche Unsicherheit bei einzelnen Fragestellungen. Diese reichen von 
dem Ankauf inkriminierter Waren von mehr oder weniger verkaufsbereiten 
Personen bis zur Strafbarkeit des Agent provocateur 23) oder des an 
sog. Keuschheitsproben teilnehmenden Polizeibeamten. 

Rechtlich problematisiert wurde gerade in der jüngeren Vergangenheit die 
Herbeiführung und Verwertung von Aussagen polizeilicher Gewährsleute 24). 
Die Auffassung in der Rechtsprechung geht dahin, daß der V-Mann nicht 
ohne weiteres als unerreichbares Beweismittel im Sinne des § 244 Abs. 3 StPO 
angesehen werden kann. 

In juristischer Hinsicht strittig ist auch die Grenzziehung 
bei den Rechtsbegriffen "Eingriff" und "konkrete Gefahr", was 
nicht zuletzt die Schwierigkeiten bei der rechtlichen Ein
ordnung der polizeilichen Beobachtung und Rasterfahndung 
zeigen 25). Die notwendige Eingrenzung insbesondere durch 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist abschließend noch nicht 
geleistet. 

Die Rechtsunsicherheit birgt die Gefahr in sich, daß manche juristisch an 
sich vertretbaren Maßnahmen unterbleiben, weil diese bei Bekanntwerden in 
der Öffentlichkeit heftige Kritik nach sich ziehen. Eine Verdeutlichung der 
Rechtslage und der Anstoß zu entsprechenden rechtspolitischen Aktivitäten 
wird hoffentlich bald durch die Arbeitsgruppe des AK 11 "Methoden zur Be
kämpfung der neuen Formen der Kriminalität und rechtliche Konsequenzen" 
erreicht werden. 
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Um die breite Palette des polizeilichen Aufgabenfeldes der Gefahren
abwehr anzudeuten, sei hier beispielhaft auch noch auf den personal
intensiven Personenschutz oder auf das nach wie vor umstrittene Kon
zept des Jugendpolizisten verwiesen. Einige Vorhaben zum Modell 
des Jugendpolizisten - beispielsweise in Frankfurt - sind gescheitert 
bzw. mußten - wie in Baden-Württemberg - in ihren Zielen stark re
duziert werden. Die oft emotional geführte Kritik richtet sich 
dagegen, daß Jugendliche kriminalisiert und aus Freizeiteinrich
tungen vertrieben würden, und daß schließlich das Vertrauensver
hältnis zwischen Sozialarbeitern und Jugendlichen Not leiden müßte. 

Das bekannteste Konzept zum Jugendpolizisten ist das 
bereits seit 10 Jahren realisierte sog. Münchner Modell 26) 
In München besteht offenbar auch eine weitgehend kon~ 
fliktfreie Zusammenarbeit mit der Streetworkergruppe ~es 
Jugendamtes, deren Aufgabe vor allem in der proaktiven 
gruppenpädagogischen Betreuung der Jugendlichen, aber auch 
in der (Vermittlung von) Einzelfallhilfe liegt. Polizei
liche Aufgabe der Jugendbeamten ist dagegen die aktive Ver
hinderung des Normbruchs durch Präsenz, Information und 
soziale Intervention. 

d) Postdeliktische Prävention 

Bei der prädeliktischen Prävention, also der Verbrechensverhütung vor 
einer Deliktsbegehung, sollten Maßnahmen die vom psycho-sozialen Aspekt 
der Hilfe zur Selbsthilfe 27) bis zur Abschreckung reichen, normge
rechtes Verhalten ermöglichen und "stützen". Sie führen - idealtypisch -
zu einer Verbesserung der Normgeltung im polizei- und strafrechtlichen 
Bereich. 

Postdeliktische Prävention zielt dagegen darauf ab, Straftäter durch 
sachgerechte Sanktionen künftig zu einem Leben in sozialer Verantwortung 
ohne Straftaten zu führen (vgl. § 2 Strafvollzugsgesetz). In der Ver
gangenheit wurden vor allem zwei wesentliche Gesichtspunkte im Rahmen 
postdeliktischer Prävention diskutiert: Einmal ging es darum, die Sank
tionen angemessen und effektiv zu gestalten. Erwähnt sei das Tagessatz
system bei Geldstrafen, die ambulante Behandlung jugendlicher Straf-
täter (etwa im Sinne des Modells der Jugendstrafvollzugsanstalt Uelzen), 
Urnschulungs- und Fortbildungsmaßnahmenim Strafvollzug, wirksame Ent
lassenenhilfe, der Aufbau von AnlaufsteIlen für Sträffällige nach der Ent
lassung einschließlich Möglichkeiten der Schuldregulierung (z. B. Stiftung 
"Resozialisierungsfonds") und schließlich eine Verbesserung der Bewährungs
hilfe 28) 

Nicht zuletzt geht es bei der Diskussion über postdeliktische Prävention 
auch um das Problem, ob nicht durch eine Auflockerung des Strafverfol
gungszwanges und eine Umgestaltung des Strafverfahrens insbesondere der 
jugendliche Ersttäter weitgehend aus dem strafrechtlichen Kontrollsystem 
herausgehalten werden sollte (Diversionsprinzip). -Während bisher bekannt-
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lich als Element des Legalitätsprinzips nur der Anklagezwang relati
viert wurde (vgl. § 45 JGG und §§ 153 ff. StPO), verblieb es beim 
Ermittlungsverfahren im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßig
keit 29) bei dem - rechtstheoretisch - absoluten Strafverfolgungs
zwang. 

Vermeidung von Stigmatisierung und Etikettierung sowie eines ent
sprechenden Selbstbildes des Jugendlichen durch sein Heraushalten aus 
dem Strafverfahren wird zunehmend - etwa beim letzten Deutschen Jugend
gerichtstag - diskutiert 30). Dabei stellt sich auch die Frage der 
Lockerung des Legalitätsprinzips für die Polizei. Die weitere Entwick
lung auf diesem Gebiet ist schwer vorauszusehen. Zumindest hat sich 
die in der Vergangenheit international festzustellende Tendenz, das 
Jugendstrafverfahren zugunsten jugendhilferechtlicher Lösungen zurück
zudrängen, inzwischen wieder umgekehrt. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß im Polizeialltag faktisches 
HandlungsermeEsen zu bestimmtenVerfolgungsstrategien führt, die schon 
beim Verdachtschöpfen den Strafverfolgungszwang ni~ht unerheblich 
relativieren 31). Darüber hinaus besteht die von der Polizei derzeit 
verstärkt genutzte Möglichkeit, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft 
vom Durchermitteln von Verfahren in Bagatellsachen abzusehen, zumal es 
nur Aufgabe der Polizei ist, die Staatsanwaltschaft in die Lage zu ver
setzen, eine (bei ihr zumindest vorläufig das Verfahren beendende) Ent
scheidung, und damit auch eine Einstellung, zu treffen 32). 

4. Sanktionsgeltung und Polizei 

Eine gängige These ist, Prävention vor allem auch durch wirksame Re
pression zu betreiben, mit anderen Worten über eine maximale Sanktions
geltung von Straf~echtsnormen die optimale Verhaltensgeltung der Normen 
zu erreichen. 

Es ist anzunehmen} daß eine effektive Strafverfolgung dann präventiv 
wirkt, wenn potentielle Täter das Risiko, gefaßt und überführt zu wer-
den, als hoch einschätzen. Inwieweit diese Einschätzung durch die Polizei 
beeinflußt werden kann, ist aber zweifelhaft. Einerseits zeigen vor allem 
ausländische (und damit allerdings auf unsere Verhältnisse nlcht unmittel
bar anwendbare) S~udien, daß der Erfolg polizeilicher Arbeit - insbesondere 
im Bereich der mittleren und kleineren Kriminalität- zum großen Teil von 
der Mitwirkung des Opfers abhängt. Auf einen einfachen Nenner gebracht 
heißt das, daß die Polizei dann den Fall aufklärt, wenn das Opfer den 
Täter bei der Mlzeige sozusagen mitliefert. So ergab beispielsweise eine 
schwedische Untersuchung - bezogen auf 6000 Wohnungseinbrüche -, daß der 
Polizei die Täterüberführung ohne direkte Hilfe Dritter nur in 25 % der 
aufgeklärten Fälle gelang 33). Die weiterhin bekanntgewordene US-ameri
kanische Untersuchung von Greenwood und Petersilia 34) erbrachte unter 
anderem, daß bei nahezu 65 % aller erheblichen Delikte (serious crimes) 
die Fallbearbeiter nur eine oberflächliche (superficial) Bearbeitung 
vornahmen bzw. wegen Arbeitsbelastung vornehmen konnten .• 



Eine gerade abgeschlossene Erfo~gsbewertung eines Programms zur 
Intenslvlerung der Fußstreifen in Newark (New Jersey) durch die Police 
Founöation zeigte z. B., daß (Wle beim Kansas City Preventive Patrol 
Experiment für Streifenfahrzeuge) verstärkte Präsenz der Polizei in 
der Öffentlichkeit keinen signlfikanten Einfluß auf Vorkommen und Auf
klärung der Straßenkriminalität hatte. Allerdings ergab die Studie in 
Newark, daß die Viktimisierungsfurcht der Bewohner bei hoher Präsenz 
e=heblich reduziert werden konnte. Dabei stellte sich übrigens heraus, 
döß das Sicherheitsgefühl der Bewohner weniger durch klassische Straf
taten, sondern eher durch öffentliche "Belästigungen" (wie beispiels
weise auf Straßen in Gruppen herumstehende Jugendliche oder Betrunkene) 
beeinflußt wird 35). 

In dlesem Zusammenhang muß betont werden, daß bei uns im Rahmen der 
Prävention dem Vorkommen von Straftaten im Vergleich zur Kriminali
tätsangst zu große Bedeutung begemessen wird. Kriminalitätsangst, 
insbesondere die Furcht, Opfer eines Delikts im Wohngebiet zu werden, 
kann die Lebensqualitätaber u. U. mehr beeinflussen als die tatsächliche 
-:_ktimisierung durch ein Bagatelldelikt . 

Da eine umfassend perfektlonistlsch orientierte Strafverfolgung 
sich dennoch stets selektiv im Hinblick auf bestimmte Delikts
und Tätergruppen auswirken müßte, ist die Gefahr zu erkennen, 
daß eine solche Verbrechensbekämpfung eher den sozial Schwachen 
und weniger raffiniert vorgehenden Straftäter treffen würde. 
Dieser von dem sog. Etikettierungsansatz in der Kriminologie 
betonte Aspekt wird in der Polizeipraxis gesehen, wenn auch nach 
wie vor den zum Teil überzogenen Darstellungen der neuen Krimi
nologie mit Ablehnung begegnet wird. In den vergangenen Jahren 
~a~ ganz offensichtlich die Polizeiführung zunehmend die Straf
verfolgung - im Rahmen des rechtlich Zulässigen - auf besonders 
sozial schädliche Straftaten (z. B. Rauschgiftkriminalität) und 
professionell vorgehende Straftäter bei teilweise veränderter 
kriminalistischer Vorgehensweise (insbesondere im Sinne verdeck
ter Ermittlungen) konzentriert. 

Ult Zurückhaltung, die in der Kriminologie zu Recht der pauschalen Forde
~ung nach Präventlon durch verst~rkte Repression entgegengebracht wird 36), 
_stlnsbesondere unter einem bestimmten Aspekt auch bei der Polizei fest-
2us~ellen: Beachtet wird nämlich vor allem das Problem, evtl. eine sozial 
s=h~dlichere Ausweichkriminalität zu verursachen. (Stichwort: Umgehen der 
Eankensicherung durch Geiselnahme). Zudem wird inzwischen ~unehmend er
kannt, daß der Abschreckungsmechanismus nicht nur einseitig im Verhältnis 
der Strafverfolgungsorgane zum potentiellen Täter besteht. In den Wir
Kungskreis ist vor allem auch das Opfer einzubeziehen. Denn: Schätzen 
Opfer die Po~izei als zu wenig effektiv ein, so führt das dazu, daß 

- Opfer seltener Straftaten anzeigen, weil ihnen die Anzeige als nicht 
erfolgversprechend erscheint, 

- ias Dunkelfeld wegen des eingeschränkten Anzeigeverhaltens größer wird, 
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- die Chance des Täters, nicht angezeigt und überführt zu werden, zu
nimmt, 

- potentielle Opfer aus Angst vor Viktimisierung bestimmte Orte zu 
bestimmten Zeiten meiden, sich eventuell sogar isolieren, was zu 
geringer informeller sozialer Kontrolle führt, wodurch das Risiko 
für den Täter (auch für ihn subjektiv erkennbar) zusätzlich ab
nimmt. 

5. Polizei und Öffentlichkeit/potentielles Opfer. 

Es ist leichter, die Situation zu verändern, in der sich potentielle 
Täter bewegen, als die Einstellungen und das Verhalten potentieller 
Täter unmittelbar zu beeinflussen. Die Polizei stellt daher seit Jahren 
in den Mittelpunkt von Aufklärungsaktionen die Beeinflussung potentieller 
Opfer. Dies geschieht bekanntlich mittels Individualberatung durch 
Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen und mittels Massenberatung im 
Wege des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms. 

Aufbauend auf Erkenntnissen der Individualberatung insbesondere gegen 
Einbruch wurde ein Vorbeugungsprogramm konzipiert, das seit 1965 bundes
weit ausgerichtet ist. Ab 1975 wurde die Gestaltung des Programms von 
Werbeagenturen übernommen, so daß sich die polizeilichen Gremien, näm
lich Projektleitung und Redaktionskomitee, auf die fachlichen Vorgaben 
beschränken können. Hauptziel desPrograrnrns war und ist es, die Öffent
lichkeit über Verbrechen aufzuklären und gleichzeitig Hinweise zu geben, 
wie sie sich vor Straftaten schützen kann. Gefördert werden sollen Auf
merksamkeit und ein angemessener Selbstschutz. 

Die Bedeutung des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprograrnrns sollte nicht 
unterschätzt werden. Eine repräsentative Umfrage bei ca. 2000 über 
14 Jahre alten Personen in der Bundesrepublik erbrachte u. a., daß dieses 
Programm etwa 85 % der Bevölkerung bekannt ist. Der hohe Bekanntheits
grad des Programms mag nicht zuletzt dadurch zustandekomrnen, daß das 
Fernsehen über die regelmäßigen Sendungen "Die Kriminalpolizei rät" und 
"Kripo-Tip des Monats" sowie über die vierteljährliche Ausstrahlung der 
Auslösung der Gewinner des Hauptpreises des Mitdenker-Wettbewerbs die 
Öffentlichkeit mit Präventionsfragen konfrontiert. Darüber hinaus werden 
bekanntlich in Illustrierten und Nachrichtenrnagazinen Anzeigen zum Vor
beugungsprogramm kostenlos veröffentlicht. In der örtlichen, regionalen 
und überregionalen Tagespresse steigerte sich in den letzten Jahren die 
Publikationshäufigkeit zum jeweiligen Monatsprogramrn. Der beauftragte 
Ausschnittdienst stellte hierzu für 1980 eine Verbreitung in einer Auf
lagenhöhe von ca. 106 Mio fest, was einer Steigerung von ca. 18 % gegen
über.dem Vorjahr entspricht. 

Auch wenn mittels des hohen Bekanntheitsgrades eines Präventionspro
gramms noch nicht gesagt werden kann, inwieweit es zu einer Einstel
lungs- oder gar Verhaltensänderung der Zielgruppen beiträgt, ist immer
hin anzunehmen, daß sich mittelfristig Wirkungen entfalten. Wie aus
ländische Erkenntnisse - in diesem Fall eine niederländische Unter
suchung - zeigen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Bereit
schaft zur Beachtung von Vorsichtsmaßnahrnen und der Krirninalitäts-
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einschätzung einzelner Gruppen, weniger dagegen mit deren emotionaler 
Einstellung gegenüber der Kriminalität im Sinne von Kriminalitätsangst. 
Dies gilt vor allem für den weiten Bereich der Eigentumskriminalität 37). 
Da unser Präventionsprogramm vorwiegend auf Eigentumskriminalität ab
stellt und versucht, rational ohne Überzeichnung zu informieren, sprechen 
solche Studien für die Erfolgsträchtigkeit der Maßnahmen. 

Bekanntlich.laufenparallel zu dem bundesweiten Präventionsprogramm auf 
Länderebene zusätzliche Aufklärungsaktionen 38). 

Die Maßnahmen sind teilweise unterschiedlich konzipiert. 
Die Palette reicht von aggressiv ausgerichteten Präven
tionsinforrnationen - etwa im Bereich der Rauschgiftkrimi
nalität in Bremen lKampagne: "Dealer sind Mörder") -
bis zu Expertengesprächen im Rahmen des sog~ 20-Städte
Programms in Baden-Württernberg zum gleichen Deliktsbe
reich. Tendenziell scheint sich im Bundesgebiet eher die 
"sachliche" Information auch unter Einbeziehung anderer 
Sachverständiger außerhalb der Polizei und unter Aus
richtung auf verschiedene miteinander kommunizierende 
Zielgruppen durchzusetzen. Immerhin konnten bei dem 
20-Städte-Prograrnrn in Baden-Württernberg bei den Nach
mittagsveranstaltungen knapp 24000 Jugendliche und bei 
den Abendveranstaltungen etwa 10000 Erwachsene als Teil
nehmer gewonnen werden. Hierbei hat sich bestätigt, daß 
ein starkes Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Informationen 
über die Gefahren und die Auswirkungen gerade des Rausch
giftrnißbrauchs besteht. - Wie eine Berliner Untersuchung 
zur Reichweite ausgestrahlter Fernsehsendungen zum Drogen
problem zeigte, können über dieses Medium allerdings weniger 
gefährdete Jugendliche als vielmehr Eltern und Erzieher er
reicht werden, wobei ein Auftreten vielfältiger Experten 
und Betroffener am überzeugendsten wirkt 39)G Zunehmend be
rücksichtigt im übrigen auch die Projektleitung Kriminal
polizeiliches Vorbeugungsprogramm Erkenntnisse der sog. 
WirkungsforschungJum das Programm möglichst wirksam zu ge-
stalten 40). ' 

Die zweite Säule der polizeilichen Prävention durch Information besteht 
in den 112 Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, die den Bürger 
kostenlos insbesondere über technische Möglichkeiten zur Sicherung von 
Eigentum gegen Diebstahl beraten. Dies geschieht etwa über Merkblätter 
und Broschüren, die an Bauherren und Architekten verteilt' werden wie 
durch Beratung im· Einzelfall oder im Rahmen von Vorträgen 41). 

Die Entwicklung im Bereich kriminalpolizeilicher Beratung ist differenziert 
zu sehen. Trotz der großen Anstrengungen gerade der Kommission "Beratung" 
sind einige notwendig erscheinende Verbesserungen im Beratungswesen bisher 
nicht erreicht worden. Dies gilt etwa für die Einrichtung einer zentralen 
Prüfstelle für technische Sicherungsmittel oder für die Festlegung von 
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Mindeststandards im Wohnungsbau (beispielsweise für TÜren, Schlösser 
und Beschläge) durch entsprechende DIN-Normen. Andererseits verbessert 
sich die Kriminalpolizeiliehe Beratung durch mehr Bürgernähe - z.B: 
durch die Errichtung von Außenberatungsstellen (sog. Polizeiläden) -, 
durch Mitwirkung der Kommission "Beratung" in der Arbeitsgemeinschaft 
"Sicherungstechnik " oder durch die Anhebung des Informationsstandes 
der Beratungsbeamten etwa im Rahmen der Spezialausbildung beim BKA. 
Mit neu gestalteten Lehrplänen dürfte in nächster Zukunft zu rechnen 
sein. Diese CUrricula sehen im übrigen über sicherungstechnische Fragen 
hinausgehend auch Lernziele zu sonstigen Präventionsthemen vor. 

Nicht genau vorauszusehen ist, ob die ~olizei in Zukunft Präventions
kommissariate bei größeren Dienststellen bzw. Präventionsabteilungen 
bei Landeskriminalämtern einrichten wird und diese Organisationsein-
heiten mit entsprechenden Fachleuten besetzt. Wer etwa die' Aktivitäten 
der Rauschgiftaufklärungsgruppe im Landeskriminalamt Baden-Württemberg 
verfolgt, wird mit Befriedigung feststellen können, daß Spezialeinheiten 
für Präventions fragen bei weitem mehr leisten können als die Organisations
einheiten, bei denen Prävention sozusagen ein Anhängsel zur Alltagsarbeit 
darstellt. Spezielle Präventionseinrichtungen wie die genannUß Rausch
giftaufklärungsgruppe machen aber gleichzeitig deutlich, daß es den 
Allround-Präventionsbeamten nicht geben kann. Präventionsstellen müssen 
daher so organisiert werden, daß die einzelnen Beamten auf den ver
schiedenen Aufgabengebieten spezialisiert tätig werden können sowie unter
einander und mit den Ermittlungseinheiten eng zusammenarbeiten. Im übrigen 
wird ein solches Konzept seit kurzem von der holländischen Polizei 
praktiziert 42) 

Wie wei,t wir dagegen von zufriedenstelIenden Verhältnissen auf dem Gebiet 
kriminalpolizeilicher Beratung entfernt sind, ergibt sich nicht zuletzt 
daraus, daß in den einzelnen Bundesländern die Zahl der auf den einzelnen 
Berater entfallenden Einwohner zwischen ca. 140.000 und 470.000 beträgt. 

6. Polizeiübergreifende präventive Kriminalpolitik 

Weitreichende Konzepte, die primäre Prävention darstellen und die sich in 
erster Linie auf Sozialisationsprozesse, städtebauliche Fragen oder Frei
zeitprobleme beziehen, sind heute noch Zukunftsaufgaben und nur lang
fristig zu realisieren. Die Fachkompetenz der Polizei besteht insoweit 
höchstens im Sinne einer sachkundigen Beratung. 

Bei der aktuellen polizeiübergreifenden Prävention geht es daher derzeit 
in erster Linie darum, die Gelegenheitsstruktur zur Begehung von Delikten 
zu Lasten potentieller Täter zu beeinflussen. Die Polizei strebte deshalb 
in letzter Zeit verstärkt an, in Arbeitsgruppen, zum Teil zusammen mit 
sonstigen Behörden und sozialen Einrichtungen delikts- und täterbezogene 
Präventionskonzepte zu erstellen. 

Beispiele dafür sind etwa die von der AG Kripo eingesetzte Fachkommission 
zur Intensivierung der Bekämpfung der Diebstahlkriminalität oder die 
vielfältigen Ansätze der Polizei zur präventiven Bekämpfung der Jugend
delinquenz. 
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Anspruchsvollere Präver. tionskonzepte sind in der Vergangenheit leider 
wegen unzureichender Kooperationsbereitschaft sonstiger Institutionen 
nahezu gescheitert. So hatte etwa die Polizei in Baden-Württemherg ver
sucht, zusammen mit den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe 
auf Kreisebene Beratungsgruppen zur Prävention von Jugendkriminalität 
einzurichten. Es war beabsichtigt, daß sich diese Beratungsgruppen in 
Ergänzung zu den vielfältigen Aufgaben der Jugendwohlfahrtsausschüsse 
mit den bisher vielfach vernachlässigten Fragen der Delinquenzverhütung 
befassen sollten. Da die kommunalen Spitzenverbände für diese Institutionali
sierung nicht gewonnen werden konnten, war Ergebnis der polizeilichen An
strengungen ein gemeinsames Empfehlungsschreiben an die zuständigen In
stanzen, die Kooperation auf dem Gebiet der Kriminalitätsverhütung zu ver
bessern. Weniger problematisch scheinen dagegen ressortübergreifende 
Arbeltsgruppen auf Ministerialebene zu sein, die sich, zumindest am Rande, 
mit Fragen der Kriminalprävention befassen. 

Vie~fältig sind dagegen die zweiseitigen Kontakte zwischen Polizei und 
sonstigen Behörden. Neben neuen Konzepten wie dem Hannoveraner Präventions
programm Polizei/Sozialarbeit 43) gibt es mannigfache Kooperationsformen, 
die sich in der Vergangenheit bewährt haben und von der Polizei weiter 
ausgebaut werden. So bestehen beispielsweise im Rahmen der präventiven 
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität vielfältige Kontakte zu Schulbehörden 
und einzelnen Schulen - vor allem zum sog . Vertrauens- oder Drogenkontakt
lehrer. Die Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden - etwa bei Apotheken
~ontrollen -, die Beratung der Krankenhäuser hinsichtlich der Aufbewahrung 
Elr.zelner Betäubungsmittel, die Information von niedergelassen Ärzten über 
gefährliche Substanzen als Streckungsmittel für Drogen oder als Ausweich
mittel werden gepflegt und intensiviert 44) 

Umfassendere Präventionskonzepte werden zwar in der Polizei diskutiert. 
Verwiesen sei dabei insbesondere auf die Anstrengungen der Polizei-Führungs
akademie in Münster 45). Eingeschränkte Kooperationsbereitschaft Dritter 
und fehlende Präventionseinrichtungen der Polizei lassen jedoch. große Lö
sungen für die unmittelbare Zukunft nicht erwarten. 

7. Grenzen der Prävention 

Bei aller Notwendigkeit, Prävention zu verbessern, darf nicht verkannt 
werden, daß perfektionistische Ordnungsrnaßnahmen auch erhebliche Gefahren 
in sich bergen. Ein Zuviel an Prävention kann zu Bevormundung, Bespitzelung, 
z~r Elnschränkung von Freiräumen bis hin zu Isolation führen oder gar der 
Gewalt Vorschub leisten. In einem freiheitlichen Rechtsstaat ist Kriminali
tät ln einem bestimmten Umfang auch Preis für die Freiheit. 

BEispielhaft sei dies verdeutlicht für Jugendliche, die in Wohnsilos 
moderner Trabantenstädte aufwachsen: Hier entwickelte sich bei Planern 
SOWle öffentlichen und privaten Verwaltungsinstanzen in der Vergangenheit 
ein Verständnis von Geordnetsein, das kaum noch "ungeordnete Zonen" zu
ließ. Die genaue Funktionszuweisungfür bestimmte Flächen (etwa für Fahr
bahn, Rasen oder Hausflur) ist ein Element im vielfältigen System der 
Belastungen, Einschränkungen und Zwänge, das auf die in der Stadt lebenden 
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Menschen wirkt. Bestimmte Akt~vitäten haben auf den dafür vorgesehenen 
Flächen stattzufinden; andere Tätigkeiten sind dann dort grundsätzlich 
unzulässig. Phantasie und Spontaneität finden schnell ihre Grenzen. Ver
stöße gegen die vorgegebene Zweckgebundenheit stellen belästigendes, 
ordnungswidriges, eventuell sogar strafrechtlich relevantes Verhalten 
dar. Abweichendes Verhalten kann bei dieser Betrachtungsweise unter Um
ständen auch als Protest gegen voll durchrationalisierte Handlungsab
läufe gesehen werden 46)~ 

Bei solchen Raumstrukturen stellt sich die Frage nach dem Vorhandensein 
von Freiräumen und Bewegungsspielraum für Kinder und Jugendliche. Mit 
anderen Worten,es stellt sich die Frage, wo junge Menschen den Platz an
geboten bekommen, in sozial angemessener Weise ihre Energien abzuleiten 
und ihre Freizeit verbringen zu können. 

Schließlich darf Kriminalitätsverhütung nicht zur Verlagerung von Krimi
nalität auf bestimmte Gruppen - etwa auf sozial Schwache - führen. Auch 
muß stets in Erwägung gezogen werden, daß Prävention, die sich auf be
stimmte Deliktsbereiche und Räume konzentriert, qualitative Veränderungen 
unä örtliche Verlagerungen von Kriminalität zur Folge haben kann. 

Prävention ist daher nicht nur die nobelste, sondern auch eine der 
schwierigsten Aufgaben der Polizei und der sonstigen staatlichen und 
~esellschaftlichen Einrichtungen, die sich mit dieser Fragestellung be
:assen. Die Aufgabe wird nur dann sachgerecht zu erledigen sein, wenn 
dle polizeiliche Arbeit in eine ressortübergreifende wissenschaftlich 
begleitete und vom Bürger und den gesellschaftlichen Einrichtungen mit
getragene präventive Kriminalpolitik eingebettet ist. 
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1) Dazu Berckhauer, in: Schwind/Berckhauer/Steinhilper, 
Präventive Kriminalpolitik, Heidelberg 1980, S. 559 f. m.w.H. 

2) Vgl. auch Kaiser, Kriminologie, ein Lehrbuch, Heidelberg, 
Karlsruhe 1980, S. 166. 

3) Vgl. Zipf, Kriminalpolitik, 2. Aufl. Heidelberg, Karlsruhe 
1980, S. 167 ff. Weiter faßt den Begriff Kriminalpolitik 
Schwind, Kriminalpolitik, Teil 1, Kriminalistik 1980, S. 213 ff. 

4) Zum Problem, zwischen repressiver und präventiver Tätigkeit 
der Polizei überhaupt zu unterscheiden, vgl. Stümper, Die Wand
lung der Polizei in Begriff und Aufgaben, Kriminalistik 1980, 
S. 242 ff. 

':)) Stümper a.a.O., 242; vgl. auch Kerner, Kriminalitätseinschätzung 
und Innere Sicherheit, Wiesbaden 1980, S. 41 ff. 

6) Vgl. beispielsweise Kreissi, Die präventive Polizei, Kritische 
Justiz 1981, S. 128 ff. 

7) Die polizeiliche Durchsetzung des Rechts wird zuweilen von manchen 
als Ausfluß struktureller Gewalt angesehen. Das Entscheidungsmono
pol über Geltung und Auslegung von Rechtsnormen geht von Verfas
sungsorganen, Gerichten und Exekutive de facto teilweise auf 
private Gruppen über: Kriele, in: Hösse/Kadelbach/Plumpe (Hrsg.), 
Praktische Philosophie/Ethik 2, Frankfurt 1981, S. 42 f. Vgl. 
auch Doehring; in: Festschrift für Ernst Forsthoff zum 70. Ge
burtstag, München 1972, S. 103 ff. 

8' Vgl. Hart, in Hösse/Kadelbach/Plumpe a.a.O., S. 33 f. 

?: Haller, in: Haller (Hrsg.), Aussteigen oder Rebellieren, Hamburg 1981, 
S. 252 . 

. ) Platon, Politeia, 8. Buch, Kap. XIV a.E. (Übertragung nach Lanc, 
Aggressive Jugend - aggressive Gewalt, Öffentliche Sicherheit 5/1981, 
S. 3). Vgl. auch die Beispiele bei Lübbe, in: Geißler (Hrsg.), 
Der Weg in die Gewalt, München, Wien 1978, S. 102 ff. zu politisch 
~otivierter Gewalt. 

Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Lübbe a.a.O., S. 102 ff. 

\ Vgl. auch Rohrmoser, in Fetscher/Rohrmoser, Ideologien und Strategien, 
Opladen i98i, S. 274 ff. 

~, MAGS, Jugendkriminalität - wir diskutieren, Köln, 2. Aufl. 1980. 
Vgl. neuerdings auch Hoberg, Sprengsätze, Unterrichtsbausteine zu 
den Themen Gewalt und Terrorismus, Stuttgart 1981. Daneben gibt 
es etwa auch das Modell sog. Schulveranstaltungen mit Experten 
(z. B. in Schleswig-Holstein). 

~ Dazu etwa Eyermann, Die Hausbesetzungen und der malträtierte Grund
satz der Verhältnismäßigkeit, Umwelt- und Planungsrecht, Zeitschrift 
für Wissenschaft und Praxis 1/1981, S. 14 ff. Zu Entwicklungstendenzen 
in der Rspr. zum Tatbestand des Hausfriedensbruchs bei sog. Instand
besetzungen vgl.die in"Der Spiegel" vom 19.10.1981. S. 74 zitierte 
Entscheidung des AG Bückeburg. In diesem Zusammenhang auch Schröder, 
Verhältnismäßige Verbrechensbekämpfung? Ein alter Grundsatz wird über
dehnt, in: FAZ vom 20.03.1981. Zu einem differenzierten. Vorgehen vgl. 
Stümper, Gewalttätige Störer i~ der BundesrepubliK, Kriminalistik 1981, 
S. 401 f. 
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15) Wagner, Verhandeln statt Räumen? Die Polizei und der zivile Unge
horsam, in: Gewerkschaft der Polizei, Daten, Fakten, Mein~ngen, 
Hilden 1980, S. 205 ff. Zum auslegungsfähigen Demokratiebegrif~ 
(etwa Demokratie als Regierungs- oder Lebensform) statt aller 
Hennis,Demokratisierung. Zur Problematik eines Begriffs, Köln, 
Opladen 1970 passim. Vgl. auch den Pressebericht in Kriminalistik 1981, 
S. 361 ff. 

16) In diesem Zusammenhang auch Busche, Leben wie in einer selbstge
schaffenen Republik, in: FAZ vom 27.01.1981. 

17) Vgl. dazu etwa "Bonn soll Hausbesetzungen legalisieren"; in: 
Süddeutsche Zeitung vom 25.08.1981, "Hausbesetzungen - Thema zu 
der Wohnungsbaupolitik?", in: Bundesbaublatt 1981, S. 81. 

18) Vgl. Specht und Thiersch, in: Kreuzer/Plate (Hrsg.), Polizei und 
Sozialarbeit, Wiesbaden 1981, S. 23 ff. 

19) Vgl. Cehm, Neue Wege im Kampf gegen Kindesrnißhandlung, in: Tages
spiegel vom 23.08.1981. Vgl. auch Wittenhagen sowie Baumann/Feherväry, 
in: Kirchhoff/Sessar (Hrsg.), Das Verbrechensopfer, Bochum 1979, 
S. 397 ff. und S. 337 ff. 

20) Dazu Wolf, in: Kube/Aprill, Planung der Verbrechensbekämpfung, Heidel
berg 1980, S. 19 ff. Zu den inzwischen recht unterschiedlich ver
wandten Begriffen Gefahrenabwehr, Gefahrenvorsorge, Gefahrenvorbeugung, 
Vorfeldarbeit etc. vgl. Riegel, Musterentwurf und Alternativentwurf 
für ein einheitliches Polizeigesetz DVBl. 1980, insbes. S. 710 m.w.H. 

21) Vgl. Wolf in: Kube/Aprill a.a.O. S. 27, sowie Pruß", in: Polizei-Führungs
akademie (Hrsg.) Präventable Delikte VII:Wohnungseinbruch, Münster 1980, 
S. 43 ff. 

22) Vgl. etwa Prinz, Bekämpfung professioneller Tätergruppen, der krimi
nalist 1981, S. 197 ff. 

23) Vgl. zur Frage der Verwirkung des staatlichen Strafanspruchs in Fällen 
der Anstiftung durch den polizeilichen Agent provocateur BGH NJW 1980, 
S. 1761. Zur Strafbarkeit des Agent provocateur Franzheim, Der Ein
satz von Agents provocateurs zur Ermittlung von Straftätern NJW 1979, 
S. 2015 ff. 

24) Z.B. BGH NJW 1980, S. 464 und S. 2088, NJW 1981, S.335, BVerfG NStZ 
1981, S. 357, Vgl. auch Gribbohm, Der Gewährsmann als Zeuge im Straf-~ 
prozeß, NJW 1981, S. 305 ff. und Weider, Zur Problematik des polizei
lichen V-Mannes, Strafverteidiger 1981, S. 151 ff. 

25) Zur polizeilichen Beobachtung vgl. etwa den gleichlautenden Aufsatz 
von Berndt, in: Kriminalistik 1981 nach S. 306. Zur Rasterfahndung 
insbesondere Ermisch in: Bundeskriminalamto (Hrsg.), Grundlagen einer 
wissenschaftlichen Kriminalistik (in Druck). 

26) Philipp, in : Kreuzer/Plate a.a.O., S. 87 ff. 

27) Vgl. etwa zum Drogenbereich Thamm, in: Polizei-Führ~ngsakademie(Hrsg.), 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, Münster 1980, S. 41 ff. 

28) Dazu auch die Beiträge von Böhm und Schwind, in: Schwind/Berckhauer/ 
Steinhilper a.a.O., S. 91 ff. und 531 ff. 
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29) Vgl. etwa BVerfG 44, S. 353 ff.i in diesem Zusammenhang auch 
"Mafia auf der Bank", in: Der Spiegel 1981, S. 111 ff. 

30) Dazu Sonnen, in: Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und 
Jugendhilfen e.V., Die jugendrichterlichen Entscheidungen, 
Heft12, München 1981, S. 177 ff. In diesem Zusammenhang vgl. 
auch Berckhauer/Steinhilper, Strafrechtlich verantwortlich 
erst ab 16? Zeitschrift für Rechtspolitik 1981, S. 265 ff. 

31) Vgl. beispielsweise Kreuzer/Maassen, in: Kube/Aprill a.a.O., 
S. 48 ff. 

32) Rieß, Die Zukunft des Legalitätsprinzips NStZ 1981, S. 9 f. 

33) Knutsson, Polisen och bostadsinbrott, Nordisk Tidskrift for Krimi
nalvidenskab 1979/1980 Heft 2, S. 130 ff. 

34) The Criminal Investigative Process Bd. 1, Santa Monica 1975. 

35) Police Foundation (Hrsg.), The Newark Foot Patrol Experiment, 
Washington 1981, insbes. S. 4 ff. 

36) Vgl. auch Sack, in: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizei und Prä
vention, Wiesbaden 1976, S. 129 ff. 

37) Vgl. van Dijk/Steinmetz, Crime Prevention and Evaluation of the 
National Publicity Campaigns, The Hague 1981. 

38) Vgl. in diesem Zusammenhang Stümper und Schäfer, in: Schwind/ 
Berckhauer/Steinhilper a.a.O., S. 369 ff. und S. 395 ff. 

39) Klees, Wirkungsanalyse von Anti-Drogen-Spots während und nach 
der Ausstrahlung in der Abendschau (Sender Freies Berlin) unter 
mediensoziologischen und medienpädagogischen Fragestellungen, 
Berlin Dez. 1978, insbes. S. 100 ff. 

40) Zur Wirkungsanalyse des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogrammes 
vgl. auch das gleichnamige Diskussionspapier von Eyrich (unveröffent
licht) vom 26.03.1981. In diesem Zusammenhang vgl. zu den Problemen 
zu "großzügiger ll Information Geerds, Kriminelle Ansteckung und 
kriminelle Nachahmung, Archiv für Kriminologie 1981 (Band 168), 
S. 1 ff. 

41) Vgl. Burghard, in: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Prä
vention a.a.O., S. 77 ff., Bundeskriminalamt (Hrsg.), Kriminal
polizeiliche Beratung, Wiesbaden 1979, sowie Schreiber, in: Schwind/ 
Berckhauer/Steinhilpe~ a.a.O.; S. 387 ff. 

42) Vader, Crime Prevention in the Netherlands, Manuskript für die 
4. Cranfield Konferenz in Zutphen März 1981. Vgl. auch Bux, 
Spezialisierung in der Kriminalpolizei, in: Baden-Württembergische 
Polizei '81, S. 28 f. 

43) Dazu Wilhelm-Reiss, in: Schwind/Berckhauer/Steinhilper a.a.O., 
S. 405 ff. 

44) Vgl. Plewka, in: Bundeskriminalamt (Hrsg.),Polizeiliche Drogen
bekämpfung, Wiesbaden 1981, S. 249 ff. 

45) Dazu etwa Polizei-Führungsakademie (Hrsg.), Beiträge zur Entwick
lung eines Präventionskonzepts, Münster 1979. 

46) Vgl. auch Grymer, Strukturelle Gewalt. Städtische Umwelt und Jugend
delinquenz, Kriminolog~sches Journal 1981, s. 4 ff. sowie Keim, stadt 
und Gewalt, Berlin 1981. 
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Gewalt als Strategie der Konfliktlösung 

Peter R. Hofstätter 

Daß Gewalt zum Einsatz kommt, wenn Menschen zu etwas gezwungen werden -
sei es zur Unterlassung einer von ihnen gewollten Handlung, sei es zur 
Ausführung einer von ihnen nicht gewollten Handlung - dürfte kaum 
strittig sein. Dennoch empfiehlt es sich, diese recht simple Definition 
festzuschreiben, weil sie im Unterschied zu anderen neutral ist, d. h. 
keine Aussage darüber macht, ob Gewalt an sich gut oder schlecht ist. 
Um einen Zwang, der zumindest seiner Intention nach als "gut" bezeichnet 
werden kann, dürfte es sich z. B. bei den Bußgeldern handeln, wie sie 
gegen Kraftfahrer erwogen werden, die sich nicht angurten. 

Johan GALTUNG (Jahrgang 1930), Direktor des Osloer Instituts für Friedens
forschung, würde wahrscheinlich in diesem Fall nicht von Gewalt sprechen, 
denn für ihn liegt Gewalt nur dann vor, "wenn Menschen so beeinflußt wer
den, daß ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer 
ist als ihre potentielle Verwirklichung". In diesem Sinn ist für den 
norwegischen Soziologen Gewalt als "die Ursache für den Unterschied 
zwischen dem Potentiellen und dem Aktuellen" immer mit einem negativen 
Vorzeichen ausgestattet und somit etwas objektiv Schlechtes und nicht 
nur etwas, das subjektiv als böse oder zumindest als lästig empfunden 
wird. Gewaltfrei wäre wohl nur das Paradies oder das Schlaraffenland, 
in dem alle oositiven Möglichkeiten zur körperlichen und geistigen 
Wirklichkeit werden. Wo dies nicht der Fall ist und Unterschiede auf
treten, ergeben sich diese entweder aus den Maßnahmen einzelner Personen 
("personale oder direkte Gewalt") oder aus den gesellschaftlichen Ver
hältnissen insgesamt ("strukturelle oder indirekte Gewalt"). Gewalt ist 
daher prinzipiell mit dem Frieden unvereinbar, der als Abwesenheit von 
direkter Gewalt ("negativer Frieden") bzw. von struktureller Gewalt 
("positiver Frieden") definiert wird. 

Die Problematik dieses Ansatzes liegt in der Unbestimmtheit des Begriffs 
der potentiellen körperlichen und geistigen Verwirklichung. Hier gehen 
zweifellos Hoffnungen und Wünsche mit ein, da und dort wohl auch Ideologien, 
wie z. B. die vorstellung, daß alle Menschen von Natur aus intellektuell 
gleich gut ausgestattet sind, oder daß sie der Anleitung und Aufsicht 
beim Heranwachsen zur Verwirklichung gar nicht bedürfen. Sofern sich An
nahmen dieser Art in der Realität nicht bestätigen, ergibt sich daraus 
ganz unmittelbar und ln GALTUNGS System sogar zwingend ein Vorwurf der Ge
waltanwendung bzw. - schlimmer noch - die Aufkündigung des Friedens. 

Ein Beispiel dafür gab im November 1980 der Bericht der Eidgenössischen 
Kommission für Jugendfragenüber die AusschreitungeninZürich. GALTUNG wurde 
zwar nicht beim Namen genannt, aber seine Terminologie ist unschwer wieder
zuerkennen, wenn es da im Absatz 3.2 heißt: "Lebensgeschichte und Äußerungen 
gewal ttä tiger Jugendlicher z e i gen, daß sie - und zwar als Opf er - in be
sonderem Maße Gewalt erlebt und dabei erfahren haben, daß man damit etwas 
e~reicnt. Sie haben direkte Gewalt z. B. in der Familie erlebt, in der Er
zlehung, indirekte z. B. am Arbeitsplatz, bei der Suche nach einer Wohnung, 
D5Ch Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten und auch nach Anerkennung und 
~lebe." Deshalb möchte die Kommission - ein Konsultativorgan des Schweizer 
;:'Jnaesrates - "zu benpr.K:I?D geben, daß ... - in gewissem Sinn aus Notwehr -
:::16 ?echtsordnung verletzt wurde" (Abs. 4.3). 
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Wie gefährlich Theorien sein können, wird hier in erschreckender 
Weise klar, indem - mit GALTUNGS Begriff des "positiven Friedens" 
als "Abwesenheit struktureller Gewalt" im Hintergrund aus den Ent
täuschungen, die jedermann hin und wieder "bei der Suche nach 
einer Wohnung, nach Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten oder auch 
nach Anerkennung und Liebe" erlebt, gefolgert wird, daß die demon
strativen Verstöße gegen die Rechtsordnung, die böswilligen Körper
verletzungen und die massenhafte Zerstörung fremden Eigentums 
"in gewissem Sinn" als Akte der "Notwehr" aufzufassen sind, denn es 
herrsche ja eben kein Frieden mehr. 

Eine herzhaftere Ermutigung können sich die Randalierer weder in 
Zürich noch in Berlin oder anderen Orts wünschen. Im Grunde ist es 
nämlich die Strategie ihrer eigenen Rechtfertigung, welche die 
eidgenössische Kommission übernommen hat •. ln einem der Züricher 
Untergrund-Organe, dem "Stilett", las sich das so: "Gewalt gegen 
das System ist unser Ausbruch aus dem inneren Knast, in den es uns 
durch all die Jahre der Erziehung, Schule, Arbeit, Anstandsnormen, 
gegenseitige Isolation einsperrte ..• Und wenn Ihr genug Haß verspürt, 
dann schmeißt eben die Scheiben ••• ein, plündert, brandschatzt, aber 
diskutiert nicht lange herum " 

GALTUNG hat eine Theorie für utopisten entwickelt, die im Grunde 
völlig gesellschaftsblind ist. Man müßte ihn eigentlich an Emile 
DURKHEIM {1858 - 1917}, den aus einer elsässischen Rabinerfamilie 
stammenden französischen Soziologen erinnern, für den ganz grund
sätzlich "ein soziales Phänomen ..• an der Möglichkeit des äußeren 
Zwanges (pouvoir de coercition externe) zu erkennen (ist), den 
es über die einzelnen auszuüben imstande ist", und der hinzufügte, 
"daß der soziale Zwang {la contrainte sociale} die individuelle 
Frei,hei t nicht notwendigerweise ausschließt". Vielleicht sollte 
man noch um einen Schritt weitergehen, denn vielfach wird die 
individuelle Freiheit erst dadurch ermöglicht, daß sozialer Zwang 
den einzelnen vor den Übergriffen anderer bewahrt. 

Das ist der Sinn der Lehre vom Gesellschaftsvertrag {J.J. ROUSSEAU, 
1762}, dem Thomas HOBBES im "Leviathan" {1651} die fiktive Formel 
dessen was "ein jeder"zu einem jeden sagt" zugrundalegte: 'IIch über
gebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen {of governing myself}, 
diesem Menschen oder dieser Versammlung {assembly} unter der Be
dingung, daß du ebenfalls dein Recht über dich ihm {dem anderen} 
oder ihr (der Versammlung) überträgst." 

Sieht man von dem Ausnahmefall ab, in dem ROUSSEAU den Versuch unter
nahm, für die gegen die Fremdherrschaft der Genuesen aufbegehrenden 
Korsen 1764 eine Verfassung zu entwerfen, kann der "contrat social" -
"the original compact" bei John LOCKE {1689} - gewiß nicht als ein
maliges, historisches Ereignis einer Staatsgründung aufgefaßt werden. 
Er beschreibt vielmehr die permanente Situation des auf Gegenseitig
keit gestellten Verhältnisses zwischen den Individuen einerseits und 
zwischen diesen und der Gemeinschaft andererseits: Für den Verzicht auf 
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eine große Anzahl möglicher Einsatzbereiche meiner persönlichen Ge
walt erwarte ich als soziale Gegenleistung der Gemeinschaft den 
Schutz vor illegitimer Gewalt. Sehr konkret forderte daher ROUSSEAU 
im "Projekt einer Verfassung für Korsika" einen feierlichen Schwur, 
durch den jeder Korse sich im Alter von 20 Jahren mit seinem Leib, 
seinem Willen und seinem gesamten Vermögen an die Nation bindet, 
um für sie zu leben, zu sterben und um ihre Gesetze zu beachten. 

Die Mündigkeit des Staatsbürgers beginnt auf diese Weise mit dessen 
Beitritt zum Gesellschaftsvertrag. Diese Vorstellung ist leider sehr 
weitgehend aus unserem Bewußtsein verschwunden, obwohl sie auf kon~ 
fessioneller Seite in Gestalt der protestantischen Konfirmation 
fortbesteht. Eher besinnen wir uns schon auf den Generationenpakt, 
aufgrund dessen zuerst dle E_~ern für ihre Kinder und später die 
erwachsenen Kinder für ihre alten Eltern zu sorgen haben. Recht be
sehen ist das nur ein Tell des allgemeinen Gesellschaftsvertrages -
eln sehr wesentlicher allerdings -, von dessen Unkündbarkeit LOCKE 
am Ende der beiden "Treat:'ses of Government" eigens hervorhebt: "Die 
Gewalt (power), die jedes Individuum mit seinem Eintritt in die 
Gesellschaft (society) an diese gab, kann niemals wieder an das 
Individuum zurückfallen, solange die Gesellschaft besteht." 

Problematisch wird die Situation freilich in dem Fall, wo die Gemein
schaft die Erwartungen einzelner ihrer Angehörigen enttäuscht. Damit 
stellt sich die Frage r.ach einer Zurücknahme der bereits übertragenen 
pers5nlichen Gewalt, d. h. der Selbsthilfe bzw. der Bildung kollektiver 
Schutzeinrichtungen in Tei:bereichen der Gesellschaft. Das ist ange
sichts ~~r terroristischen Ubergriffe von Randalierern leider ein durch
aus aktuelles Thema, obwohl sich voraussehen läßt, daß durch den Ver
zicht auf das Gewaltmonopol die staatliche Gemeinschaft als solche ernst
haft in Frage gestellt wird. 

u2S Problem der Gewalt, dem wir heute manchmal nahezu ratlos gegenüber
stehen, läßt sich - wie i2h meine - nur aus der Sicht des Gesellschafts
vertrages bewältigen. Wo das Verständnis für die Reziprozität zwischen 
Individuen und der Gesam~heit verlorengeht oder erst gar nicht erworben 
wurde, ist mit Explosionen von destruktiver Gewalt zu rechnen. 

Erste Hinweise darauf, daß damit einem Gesellschaftssystem dessen 
eXlstenzielle Basis entzogen werden könnte, finden sich bei dem kommu
nistischen Schriftsteller Erlch MÜHSAM (1878 - 1934), der schon zu 
Begü:r: llr:seres J3.hr!-~:::-~dert= ei~ "revolutionäres Bündnis" der Außen
seiter und damit eine Stilisierung des Verbrechers zum Rebellen an
strebte: "Verbrecher, Landstreicher, Huren.und Künstler - das ist die 
Boheme, die einer neuen Kultur die Wege weist." Diese Leute mit dem 
"starken Ichgefühl" könnten, wie er glaubte, zu "Vorkämpfern einer in 
jeder Hinsicht besseren, freieren und schöneren Gesellschaft" werden; 
es seien nämlich "die besten Elemente aller Nationen, (die) in Gefäng
nissen und Zuchthäusern verkommen." "Kain - und nicht etwa Abel - war 
deshalb der Schutzpatron, den er sich im Titel der von ihm zwischen 1911 
und 1914 redigierten "Zeitschrift für Menschlichkeit" erkoren hatte. 
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Man weiß, daß MÜHSAM's "revolutionäre Unterweisung und Organisation 
des Lumpenproletariats" weder im Kaiserreich noch in der Weimarer 
Republik auch nur die geringsten Erfolge aufzuweisen hatte. Das 
Ganze blieb eine von den Expressionisten gern wiederholte Phrase, 
aber als solche ist die Idee vor einigen Jahren im Zuge der allge
meinen Nostalgiewelle erstaunlicherweise wieder aufgetaucht. Wer 
sich dem Gesellschaftsvertrag verweigert und für den Eventualfall 
seine persönliche "Gewalt" aus dem sozialen Verband ausgliedert, 
bekräftigt diese Entscheidung gerne durch das theatralische Bündnis, 
das er mit der Unterwelt eingeht - auch wenn diese aus eigenstern 
Geschäftsinteresse in der Regel mehr am Prosperieren der Gesell
schaft als an deren revolutionärem Ruin interessiert ist. 

Wie dem auch sei, jedenfalls fiel schon bei den aufbegehrenden 
Studenten von 1968 die Faszination auf, die für. sie Verbrecher, 
Landstreicher und Prostituierte besaßen. In den Kommunen gewährte 
man ihnen damals ebensogerne ein Gastrecht wie sie heute in be
setzten Häusern Unterschlupf finden. Manchmal sieht es so aus, als 
versprächen sich die Bürgerkinder vom Umgang mit "echten fl Kriminellen 
eine Enthemmung ihrer eigenen aggressiven und vielleicht sogar auch 
ihrer sexuellen Potenz. 

Wahrscheinlich harren ihrer auch bezüglich dieser Hoffnungen Ent
täuschungen, denn es läßt sich nicht übersehen, daß sich die meisten 
von ihnen auf Grund der bereits "genossenen" Erziehung in einem Kon
flikt bzw. in einer "kognitiven Dissonanz" (nach L. FESTINGER, 1957) 
oeiinäen. 

Eine nach dem Vertragsmodell verstandene Gesellschaft ist, wie das 
schon MONTESQUIEU 1748 im "Geist der Gesetze" ausführte, in besonderem 
Maße "auf die ganze Stärke der Erziehung angewiesen", denn sie beruht 
auf der "politischen Tugend der Gesetzes- und Vaterlands-Liebefl, und 
diese verlangen "Selbstverleugnung, die immer schwerfällt. ir Der Autor 
::e.hrt fort: "So kommt also alles darauf an, in der Republik diese Liebe 
Z~ begründen; sie in die Herzen zu pflanzen muß das Ziel der Erziehung 
sein. Gelingt das (aber) nicht, so liegt das daran, daß Eindrücke von 
außer. das zerstören, was das Elternhaus aufzurichten vermochte. fI 

Obwohl der Text mehr als 200 Jahre alt ist, empfinden wir ihn als überaus 
aktuell. Es geht wirklich um die familiäre Erziehung und um deren Störung 
Gurch äußere - heutzutage ~eide~ cft schulische - Einflüsse. Es liegt auf 
der Hand, daß es Spielregeln für die Abtretung bzw. die Übertragung von 
~ndividueller Gewalt auf die Gemeinschaft gibt, die erlernt und eingeübt 
werden müssen. Das geschieht einmal nach dem Prinzip des Lernens am Erfolg, 
G.h. lm wesentlichen dadurch, daß adäquates Verhalten durch angenehme 
Konsequenzen bekräftigt wird; zum anderen durch das zur Nachahmung mit
reißende Verhalten von Vorbildern als ein sog. flLernen am Modell fl 

,A. BANDURA). Um wirksam zu sein, bedürfen solche Vorbilder einmal des 
eigenen Erfolges bzw. der Anerkennung bei dem, was sie tun (vorführen). 
Es wäre nämlich für kaum jemanden verlockend, etwas nachzumachen, das 
entweder nichts oder sogar nur Ärger einbringt. Außerdem ist bekannt, 
daß flModelle", die zur Nachahmung anregen, als flnahe", einem selbst 
ähnlich oder "verwandt" empfunden werden müssen. 
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In beiderlei Hinsicht hat sich die Situation in der Bundesrepublik 
seit den fünfziger Jahren sehr verschlechtert. Auf der einen Seite 
haben die altgewordenen Revolutionsschwärmer der Jugendbewegung von 
1913 so getan, als obllUngehorsam ll an sich wertvoll - ein Kennzeichen 
des lIaufrechten Ganges ll - sei. Auf der anderen Seite setzte, ausgehend 
von der IIFrankfurter Schule" T.W. ADORNOS und M. HORKHEIMERS, eine 
rücksichtslose Kampagne gegen jede Form von Autorität ein, der es 
schließlich sogar gelang, selbst IIToleranz ll als "repressiv ll erscheinen 
zu lassen (H. MARCUSE). Das Ergebnis waren an sich kurzlebige, die 
Eltern jedoch in ihrer Erzieherrolle nachhaltig verunsichernde Mode
strömungen von der Art der "Antiautoritären Erziehung ll und - neueren 
Datums - der "Antipädagogik" (E. v. BRAUNMÜHL, 1975). 

Während der Anschein erweckt werden sollte, als ginge es darum, die Ver
gangenheit zu bewältigen und verläßliche Bollwerke gegen ein etwaiges 
Wiederaufleben des Faschismus zu errichten, wandten sich die Angriffe 
ganz genau gegen das Zentrum des demokratischen Staates, gegen den Ge
sellschaftsvertrag, aus dem sich die Pflichten und die Rechte des 
IndividuumsHerleite~Sehr bald wurden die Väter als ihren Kindern im 
Grunde ganz und gar nicht "nahe" dargestellt, dafür aber als schuldbe
laden und selbstsüchtig, während die Verächtlichmachung des Staates und 
seiner Repräsentanten zum guten Ton bei Gebildeten wurde. Was sie sich -
vor allem während dessen zweiter Amtszeit (nach 1964) - dem Bundespräsi
denten Heinrich LÜBKE gegenüber geleistet haben, war - zumal wenn man 
dahinter einer parteipolitischen Taktik ansichtig wurde - grotesk. 

Zu fragen ist, ob damals wirklich niemand ahnte, welches Maß an 
destruktiver Gewalt bei zahlreichen Individuen sehr plötzlich freige
setzt werden kann, wenn man bei ihnen das Bewußtsein vertraglicher 
Bindungen hemmungslos abbaut. 

An bloße Naivität zu denken, fällt mir schon deshalb schwer, weil die 
Anti2utoritärender Frankfurter Schule jahrelang, zuerst in den USA und 
dann in der Bundesrepublik, verschwiegen haben, welches Bild sie sich 
vom idealen Nicht-Autoritärenmachen, von den Personen also mit den 
niedrigsten Meßwerten auf der Skala zur Messung faschistischer Einstel
lungen ("F-Skala"). Sie ließen ihre Fachkollegen und die Öffentlichkeit 
herumrätseln, obwohl sie schon 1936 in den von HORKHEIMER in Paris heraus
gegebenen "Stl.!oien über Autorität und Familie" ganz unumwunden erklärt 
hatten, daß das der "revclutionäre Charakter" ist. Das war ihr Ideal und 
- politisch gesehen - ihr Ziel, aber zunächst hielten sie es noch nicht 
für opportun, sich dazu zu bekennen. 

MONTESQUIEU hat Recht behalten, die Erziehung zur politischen Tugend, 
die Selbstverleugnung erfordert, gelingt wirklich nicht, wenn "Ein
drücke von außen das zerstören, was das Elternhaus aufzurichten ver
mochtell. Wir haben uns - von anderem abgesehen - zu diesem Zweck von 
den im "Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen" ver
sammelten Alten Herren der frühen Jugendbewegung ein Schulsystem ein
reden lassen, das sich als ein emanzipatorisches Gegenwicht zum kon-
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servativen Elternhaus verstehen sollte, und das' eine Zeitlang nament
lich in den Rahmenrichtlinien für die Fächer Deutsch und Gemeinschafts
kunde einen deutlich revolutionären Kurs steuerte. Im Eifer des "Hinter
fragens" war da von Gesetzes- und Vaterlands-Liebe kaum die Rede. 

Wohin der Weg führen würde, hätte man schon Ende der sechziger Jahre bei 
MONTESQUIEU nachlesen können: "Das Prinzip der Demokratie verfällt nicht 
nur, wenn der Geist der Gleichheit verlorengeht, sondern auch, wenn man 
ihn ins Extrem übersteigert (quand on prend 1 'esprit d'egalite extreme) 
und jeder denen gleich sein will, die er sich als Regierung gewählt hat. 
Denn dann will das Volk ... alles selbst machen, an Stelle des Senats 
beraten, für die Behörden vollstrecken und alle Richter ihres Amtes be
rauben" (VllI j 2). Zahlreiche Bürgeri~itiativen) Räte aller Art und die 
berüchtigten "Vollversammlungen" in den reformierten Universitäten 
bieten sich zur Illustration an. 

Das Hauptmerkmal der Entwicklung seit dem Ende der sechziger Jahre ist 
die Entbindung großer Mengen destruktiver Gewalt, die sich in erster 
Linie haßerfüllt gegen diejenige staatliche Instanz wendet, der auf 
Grund des Gesellschaftsvertrages die Ausübung legitimer Gewalt zum Schutz 
der Bürger übertragen wurde: die Polizei. 

Gleichzeitig ist in Ansätzen eine Regression der staatlichen Ordnung auf 
das Niveau mehr oder minder stabiler Gruppen zu beobachten, die nun ihrer
seits ihre Mitglieder in vertragsähnlicher Weise durch für ihren Binnen
bereich gültige, manchmal sehr bizarre Verhaltensregeln - sog. "Bestim
mungsleistungen" - an sich binden. Dazu gehört heute - wie wohl schon 
lmmer - auch Modisches, wenn es z. B. die Aspiranten auf die Rolle von 
Jugendführern sorgfältig vermeiden, sich bei ihren öffentlichen Auftritten 
Krawatten umzubinden. Wie sinnig: nach den "Sansculotten" von 1789 nun die 
"Sanscravaten" ! 

Nicht nur von Bünden, Kommunen und Sekten ist hier die Rede, sondern auch 
von den überall im Lande üppig wuchernden, eine Zeitlang besonders von den 
Evangelischen Akademien eifrig geförderten "gruppendynamischen Veranstal
tungen", in denen man für einige Stunden, Tage oder Wochen die Illusion 
elner von jeder Verantwortung und damit auch von den Konsequenzen des Ge
sellschaftsvertrages befreiten Existenz genießen kann. 

Die psychotherapeutischen Möglichkeiten einer solchen Situation der 
sozialen Schwerelosigkeit sind nicht zu verkennen, auch wenn es Bei
soiele dafür gibt, daß sich in derartigen Vereinigungen - wie z. B. im 
"Sozialistischen Patientenkollektiv Heidelberg" - ein fanatischer Haß 
entwickeln kann, der in den Terrorismus führt. Problematisch sind in 
dieser Hinsicht auch manche Ideen und Einrichtungen der sog. "Anti
psychiatrie". Es geht da vielfach um eine Senkung der im bisherigen 
Sozialisationsprozeß etablierten Hemmschwelle für den Einsatz persön
licher Gewalt unter der Devise einer "Befreiung". 
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Was viele von uns offenbar nicht wissen oder wahrhaben wollen, ist die 
Tatsache, daß das an die Gemeinschaft übertragene Potential an Gewalt
tätigkeit als solches erhalten bleibt, auch wenn es in ruhigeren Zeiten 
kaum in Erscheinung tritt. Mit Entsetzen hat das FREUD bemerkt, der zu 
Beginn des I. Weltkrieges seiner patriotischen Bagaisterungfreien Lauf 
ließ. Bereits 1915 schilderte er in dem Imago-Aufsatz "Zeitgemäßes über 
Krieg und Tod" seine Enttäuschung: "Der einzelne Volks angehörige kann 
in diesem Kriege mit Schrecken feststellen, was sich ihm gelegentlich . 
schon in Friedenszeiten aufdrängen wollte, daß der Staat dem einzelnen 
den Gebrauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, 
sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der krieg
führende Staat gibt sich jedes Unrecht, jede Gewalttätigkeit frei, die 
den einzelnen entehren würde ... i (da) hört (aber) auch die Unter
d!"'ückur.g der bCS6i"i Gelüste auf, und elle Menschen begehen Taten von 
Grausamkeit, Tücke, Verrat und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem 
kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte." 

Massensituationen - wie z.B. die Schlägereien in Fußballstadien und 
bei Rock-Konzerten - zeigen, wie schnell es zu einem weitgehenden Ab
Ldu individueller Hemmungen kommen kann, wenn Einzelpersonen sich nur 
mehr als Parteigänger oder "Fans" des einen oder des anderen Klubs 
verstehen. Alkohol und Drogen tragen das ihre dazu bei, um in Zu-
ständen erhöhter Erregung eine "social facilitation" (R. B. ZAJONC, 1965) 
zu bewirken, die explosive Primitiv-Reaktionen auf Kosten des überlegten 
und zu diesem Zweck verzögerten (abwartenden) HandeIns begünstigen. 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei wahrscheinlich der ver
rohende Anschauungsunterricht, de!"' aus schierer Gedankenlosigkeit in 
unseren Massenmedien, namentlich im Fernsehen, stattfindet. Ich spreche 
da nicht von den Spielhandlungen der Kriminal- und Horrorfilme, deren 
Wirkungen sehr uneinheitlich sind, sondern von den authentischen Bild
berichten über Anschläge, Schlachtenszenen und Untaten, die mit ihrer 
distanzlosen Anschaulichkeit einen Prozeß der Gewöhnung an das einleiten, 
was eigentlich undenkbar sein sollte. Die Hemmschwelle sinkt auf diese 
Weise; es scheint, daß in den Trainingslagern für Terroristen derartige 
Filme besonders gern als Abhärtungsmittel verwendet werden. 

Wohlerzogen und in ihrem Verhalten daher durch allgemeine Normvorstel
lungen gelenkt sind die meisten Menschen als Individuen. Was aber ge
schieht, wenn eine konkrete Person als solche nicht mehr zu erkennen 
ist? Aus Experimenten - z. B. von P. G. ZIMBARDO (1969) - wissen wir, 
daß sich durch Tücher und Masken völlig unkenntlich gemachte studen
tische Versuchspersonen einem "Opfer" gegenüber weit aggressiver und grau
samer verhalten als andere. Es ging dabei um elektrische Schläge, durch 
die das Lernen einer angeblich im Nebenraum befindlichen, in Wirklichkeit 
aber gar nicht vorhandenen Person vorangetrieben ("motiviert") werden 
sollte. Was da u. U. an Bereitschaft zur Gewalttätigkeit zum Vorschein 
kommt, hat schon vor etlichen Jahren S. MILGRAM (1963) entsetzt. Es gibt 
mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen über die Wirkungsweise der 
sog. "De-Individuation", die regelmäßig zu einer Senkung der Hemmschwelle 
führt. 
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Sicherlich handelt es slch bel der Vermummung 'Ton Randalierern und 
bei der sorgfältig kultivierten Anonymität von Terroristen zunächst 
um einen Schutz vor dem Erkanntwerden ; dazu aber kommt das Erlebnis der 
"Oe-Individuation" als ein weiterer Faktor, der es den Tätern er
leichtert, sich über die auch von ihnen im Sozialisierungsprozeß er
worbenen Hemmungen hinwegzusetzen. Zu fragen wäre, ob sich die Schläge
reien in Fußballstadien nicht dadurch verhindern oder wenigstens ein
dämmen ließen, daß man nach dem Spielende durch ein Schwenken der Flut
lichter das Publikum statt des Spielfeldes beleuchtet, um auf diese 
Weise der Oe-Individuation entgegenzuwirken bzw. um ein höheres Maß 
von Bemerken der eigenen Individualität ("self-awareness" nach 
S. DUVAL und R. WICKLUND, 1972) herbeizuführen. 

Zu erwäger. ist i~ Hinblick a~: Vermu~mungen noch eine weitere, sehr selt
same Tendenz, auf die uns in den letzten Jahren die sog. "Attributions
Theorie" aufmerksam gemacht ,hat. Es geht um die prinzipielle Neigung 
von Akteuren, ihre Handlungen als zwangsläufige Resultate äußerer Um
stände und von Sachzwängen nicht nur zu proklamieren, sondern auch 
selbst zu verstehen. Wie die Dinge liegen, so meinen sie, hatten sie 
gar keine andere Wahl, und das heißt, daß an ihrer Stelle jeder andere 
ebenso gehandelt hätte. Sie behaupten, wie man sagt, eine "externale" 
Kausalität, während die Beobachter des Geschehens eine "internale" Ur
sachenzuschreibung bevorzugen, indem sie das Verhalten der Akteure aus 
deren Charakter- und Persönlichkeitszügen abzuleiten,versuchen 
(E. E. JONES und R. E. NISBETT, 1972). Ihre De-Individuation verschafft 
den Tätern das beruhigende Gefühl, als konkrete Personen für ihr Tun 
überhaupt nicht verantwortlich zu sein. GOETHE scheint bei seinen un
ablässigen Versuchen, NAPOLEON zu rechtfertiger., in den "Maximen und 
Reflexionen" (Nr. 241) ebenfalls auf diese Möglichkeit einer Deutung 
gestoßen zu sein: "Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat niemand 
Gewissen als der Betrachtende." 

Aus der Kriegspropaganda kennt man das Arsenal, das für die Senkung der 
individuellen Hemmschwelle zur Verfügung steht. Die Verharmlosung von 
Taten durch die Sprache (das "Wegblasen" von Menschen, die "Vertilgung 
von Ungeziefer" und die "Reinigung" z. B.), ferner die Einübung des 
Tötens, bis dieses zur leeren Routine wird, spielt dabei ebenso eine 
Rolle wie die alles entschuldigende Gerechtigkeit der eigenen Sache im 
Sinne eines "bellum iustum". 

Die in diversen Geheimdiensten tätigen Agenten der Weltrevolution 
und die sich gerne als Führer und Vertrauensleute "der Jugend" auf
spielenden Träumer von der "nun endlich" zu bewerkstelligenden deutschen 
Revolution finden zusätzliche Rezepte im "Mini-Handbuch für Stadt
guerillas" des Carlos MARIGHELLA von 1969 - eines Mannes, der immerhin 
für mehrere Jahrzente "ein Apparatschik in der moskautreuen Kommunisti
schen Partei Brasiliens" war (C. STERLING, 1981). Den Einblick in die 
Zusammenhänge, welche hier im einzelnen bestehen mögen, sollten wir uns 
nicht selbst durch einen in seinen Ansprüchen überzogenen Datenschutz 
erschweren. 
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Nicht zu entscheiden dürfte zunächst wohl die Frage sein, ob es sich 
dort, wo den Randalierern von einzelnen Journalisten und Politikern 
sowie von manchen Professoren Zuspruch zuteil wird, eher um törichte 
Wichtigtuerei oder um böse Absicht handelt. Der Gedanke an eine späte 
Rache der enttäuschten Umstürzler von 1968 liegt vielfach nahe, so 
z. B. in der Notwehr-These der Eidgenössischen Kommission für Jugend
fragen von 1980 oder bei der seltsamen Erwägung, die Hendrik BUSSIEK 
(Jahrgang 1944) neuerdings (1981) den Ladenbesitzern empfiehlt, deren 
Geschäfte am Kurfürstendamm von Demonstranten verwüstet und geplündert 
wurden: "Und Sie" - heißt es in dem von F. DUVE u.a. publizierten Brief -
"bezeichnen diese jungen Leute als 'Chaoten' - ausgerechnet Sie als An
gehöriger einer Generation, die in ihrer Jugend auszog, nicht leere 
Häuser, sondern fremde Länder zu besetzen .•• Ihre Generation hat - ver
brecherischen Befehlen folgend - Terror und Gewalt über die halbe Welt 
gebracht - und jetzt verlangen Sie wieder nur Unterordnung und Gehor-
sam ••• " " 

Es empfiehlt sich, nachzurechnen: Die Ladenbesitzer, um die es geht, 
dürften jetzt im Schnitt ungefähr 50 Jahre alt sein; sie wurden also~um 
1931 "geboren und waren somit bei Kriegsende als Zwölf- bis Sechzehh
jährige wohl kaum inder Lage, "Terror und Gewalt über die halbe Welt" 
zu bringen. Unsere Progressiven haben, wie es scheint, noch nicht ge
merkt, daß die Strategie der Schuldverlagerung, die 1968 noch recht 
gut funktionierte,heute ins Leere stößt. Daher kann BUSSIEK als mode
bewußter Sanscravate seinen Brief mit kaum verhülltem Hohn beenden: 
"Den Jugendlichen, sehr geehrter Herr Ladenbesitzer, die Ihre Schau
fenster eingeschlagen haben, ist es doch wohl zu danken, daß·wir uns 
allmählich unserer Ängste bewußt werden." 

Lesen werden das die angesprochenen Kaufleute kaum, wohl aber jene 
Jugendlichen, die nicht ungern zur Kenntnis nehmen dürften, daß ihrem 
Vandalentum sogar noch "zu danken" ist. Aber so ganz Unrecht hat 
Herr BUSSIEK auch nicht: Sie führen uns die Gefährdung eines staates 
vor Augen, in dem man zugelassen hat, daß der Gesellschaftsvertrag 
brüchig wird. Danken sollte man ihnen dafür freilich nicht. 

In der Tat stammt der Gedanke des neuzeitlichen, auf ein Reziprozitäts
verhältnis gegründeten Staates aus einem Zeitalter - dem 16. Jahrhundert -, 
das angesichts der Verheerung Europas durch religiöse Bürgerkriege nach 
einer übergeordneten, von allen Theologien unabhängigen Instanz suchte, 
die "hinreichend mächtig ist, um unter Durchsetzung ihres Gewaltmonopols 
jede Gewaltanwendung zwischen Untertanen zu unterbinden" (R. SPECHT, 1979). 
Es ist genau dieser Staat, den es heute zu verteidigen gilt, weil auf 
ihn - wenn es dazu käme - nur eine Diktatur folgen könnte, die für sich 
keine vertraglichen Bindungen anerkennen würde. 

Dazu bedarf es einer ernsthaften Besinnung auf die staatsbÜrgerliche 
Aufgabe einer Erziehung im Sinne des Gesellschaftsvertrages und des 
Konsensus der maßgeblichen Meinungsbildner, daß auch berechtigte Kritik 
nicht von der Loyalität entbindet und daß der an sich notwendige Wett
kampf der Parteien unbedingt dort enden muß, wo er in die prinzipielle 



- 136 -

Verächtlichmachung des staates ausarten würde. Jeder Schritt, der 
über diese Grenze hinausführt, entbindet destruktive Gewalt - in 
erster Linie bei Jugendlichen, die damit zu Opfern frustrierter 
Erwachsener werden. Dem, was diese Agitatoren nicht müde werden, 
ihren Zuhörern zu versichern, ist jedoch mit aller, Energie ent
gegenzuhalten, daß die Aussteiger, Straßenkämpfer und Verweigerer 
nicht die Jugend als solche repräsentieren 1 
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DaE Gewaltphänomen aus pclizeil~cher Sicht 

Jürgen Hosse 

Bei äe~ Behandlung des ~este_~ten Themas aus der Sicht der polizei
llchen PraXlS kann der Versu::; unterbleiben, elne theoretische Ur
sachenforschung für die Grün~~ der Gewalt, wie Sle sich heu~ in unserer 
Gesellschaft ln mannigfal~ige~ Form repräsentiert, zu betreiben. Ge-
y,,''::'2. t im menschlichen Z'llsammer ...... eben als von der Rechtsordnung nicht 
erlaubte pnvsische Blnw~rku~; auf Personen und Sachen oder nur auf 
Sachen lst ein Faktum, aa:= ä.~ 5 gegeben hingenommen werde~ !!RIß und 
dessen EXlstenz Keiner näheren Begründung bedarf. Dennoch dürfe~ Ur~ 
sachen und Trends bei der Anwendung von Gewalt und lhres Ausmaßes, auch 
für die pollzeiliche Beurteilung und die Art Wle man ihr begegnet, nicht 
vollends unberücksichtigt t~~iben, wenn man sich nicht damit begnügen 
darf, nur das Symptom zu bekänpfen. Die in der Statistik registrierten 
Gewaltdelikte und die Art un: Weise des Vorgehens der polizeilich fest
gestellten Tatverdächtigen mögen für eine Analyse und die daraus resul
tierenden polize ilichen Maßnahmen zwar Anhal t und Grundlage sein, ein 
verläßliches oder gar vollständ.:ges Bild ergibt sich daraus aber nicht. 
Jedem Praktiker ist bekannt, daß zu den veröffent~icnten Zahlen eln in 
selner Größenordnung nicht annähernd zu erahnendes Dunkelfeld hinzuge
rechnet werden muß. 

Im Berelch der Jugenddelinquenz slnd die Erkenntn:sse gerlng, well ein 
Aus~ausch zwiscnen Elter~hau~, Schule, Jugendbehbrden uüd Po:izel so gu~ 
wie nicht vorhanden ist. Von den Gewalttätigkeiten bei unseren auslän
dlschen Ml tbürgern] Asylanten und sich ille'gal i~ der Bundesrepublik 
aufhö.l tenden Ausländerr. haben wir nur bruchstückbaft.e Kenntnis. Eln völlig 
neues Feld tut sich aüf) wenn man auf die vor. Frauengruppen zunehmend 
beklagte Gewalt gegenüber Frauen abzielt, die i~ den statistischen Zah
len r.ahezu unberücksichtigt bleibt. Hinzu kommt die Tatsache, daß die 
Statistik nur für den Sachkenner Anhaltspunkte und Tendenzen offenbart 
und sich nicht dazu eigne~, unmittelbar und absolut Aufschluß zu geben. 
Hler tragen die Medien und die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtete 
politische Ausdeutung häufig genug dazu bei, ein tendenziös entstelltes 
Bild entstehen zu lassen. 

Bei meinen Betrachtungen soll deshalb davon a~sgegangen werden,welche 
Erkenntnisse in der polizeilichen Praxis gewonnen worden sind. Ein 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit kann und soll dabei nicht erhoben 
werden. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn ich dabei vielmehr auf die 
Situation in meinem Kölner Zuständigkeitsbereich abhebe. Zwar mag eine 
Fastmillionenstadt wie Köln bei der Beurteilung des Gewaltphanomens 
eine beachtliche Aussagekraft haben, so können aber Unterschiede bei 
der Mentali tät der Bevölkerung, bei der Sozialstruktur und unter anderem 
bei Sitte und Brauchtum durchaus zu Differenzierungen führen. 
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Allgemein gUl t.:.g ist - s:) glaube lch - die Ausscg8} dcj~ ·jle Neigung, 
Gewal~ anzuwenden zur Durchsetzung vermeintlicher Rechte, zur Bereini
gung zwischenmenschliche~ Auseinandersetzunger. oder einfach nur so, 
weils elnem gerade paßt, .:.n den Jahren seit dem 2. Weltkrieg zugenom
men hat. Wurden vor 1 - 2 Jahrzehnter. noch verbale Möglichkeiten zur 
Lösung von Konfllkter. bevorzugt, so wird heute zunehmend eine gewalt
same Lösung als das geeignete und vlelfach auch als das angemessene 
Mittel angesehen. Dleses ist eigentlich bei der Entwicklung seit einigen 
Jahren a~s das Bemerkenswerteste herauszustellen, daß die Gewaltanwen
dung zur Lösung alltäglicher Konflikte als mehr oder minder selbst
verständlich angesehen wird. Zu Jeder Zeit hat es Mord und Totschlag, 
Vergewaltigung end Raub qeaeben; vlelle.!.cht gab es sogar Zeiten, in 
denen S:e e~r.e g~ößere R~lle srielten als heute bei uns ~nd nur durch 
die fehlende Nachrichtentechnlkweit?ehend lm Dunke~ blieben. Das Be
denkllche an der gegenwärtigen Entwlcklung ist aber doch gerade, daß 
aus geringfüglgeffi k,laß und häufig genug ohne jeden ersichtlichen 
Grund, nur aus einer Stlmmung oder Neigun~ heraus, Gewalttätigkeiten 
an der Tagesordnung sind. 

1. Lehrer berichten von Gewalt und gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen Schülern, die nichts mehr mit den auch aus unserer Schulzeit 
bekannten Rauferelen und Fehden aus jugendlichem Übermut gemeinsam 
haben. In elner Stadt wie Köln werden in jedem Jahr um die 300 -
vorwiegend gemeinnütziger - Einrlchtungen, wie Kinderhorte, Jugend-
heime, Tagesstätten für Senloren, mutwillig demollert und zerstört. 
Ni~ht dle Diebesbeute ~teht im Vordergrund, sondern die Zerstörung, die 
Mitname des dort vorgefundenen Sparschweins oder leicht verkäufllcher 
Artikel wie Fotogeräte, Radios oder Recorder ist nur zufällige Begleit
erscheinung. Nach dem Grund ihrer Zerstörungshandlunqep gefragte 
Jugendl~che oder Klnder, dle auf frlscher Tat betroffen wurden,erklärten 
"es hat so schön gekracht" oder c31nliches. Ungefähr 1.500 Telefonzellen 
werden ln elner Stadt Wle Köln mutwilllg zerstört und unbrauchbar gemacht. 
Auch hler sind die festges~ellten Tatverdächtlgen fast ausschließlich 
Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene. 

Besor!dere Anlässe, d.ie Menschenmassen zu begeistern oder, richtiger ge
sagt, l~ einen Wahr. zu verse~zen imstande sind, werden zu Sicherheits
risiken erster Ordnung. Fußballspiele mit rivalisierenden Fan-Gruppen, 
Reckkonzerte, bel denen slch Gr~~Dierungen von Punkern, Rockern und 
Poppern auf ihre Art auseinandersetzen, bedeuten für die Polizei 
Großeinsatzlage, bei denen mehrere hundert Beamte erforderlich sind, 
um Schllmmstes zu verhindern. Manchmal genügt das unübersehbare Zeigen 
polizellicher Präsenz, häufig jedoch ist das Einschreiten und die An
wendung polizeilicher Zwangsmitte~ lm präventiven und repressiven Be
reich unvermeidbar. Es ist aufschlußreich, einmal vor einem solchen 
"sportlichen ,. Ereignis einen Blick auf die bei den Fan-Gruppen sicher
gestellten Gerätschaften zu werfen. Erzieher und Jugendbetreuer haben 
dieses Anschauungsmaterial meines Wissens viel zu selten in Augen
schein genommen. 
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In unseren Großstädten, aber genauso in Klein- und Mittelstädten 
gibt es Gruppen, meist durch uniforme Kleidung oder andere ge-
meinsame Kennzeichnung ausgewiesen, denen jeder gern und möglichst'weit
räumig aus dem Wege geht. Wer zu später Stunde Straßenbahnen oder Busse 
zu gewissen Vororten benutzen muß, wer zu später Stunde an U-Bahnhöfen 
modernster und großzügigster Bauart auf die Anschlußbahn zu warten 
hat oder wer nur einen abendlichen Straßenbummel z. B. über den Ku-Damm 
in Berlin macht, weiß wovon ich spreche. Nur nicht auffallen und das 
Interesse oder gar das Miß~allen solcher Gruppierungen - meist jugend
licher Jungen und Mädchen - erregen, heißt für Einzelpersonen die Devise. 
Ich würde falsch verstanden, wenn hieraus gefolgert würde, ich verträte 
die Meinung, daß wir in unseren Städten nicht mehr unbehelligt über die. 
Straße gehen könnten. Zwar macht uns manche Publikation das glauben und 
verfolgt damit eine Absicht, aber ebenso .häufig werden diese Tatsachen, 
die für weite Kreise eine ganz erhebliche Beeinträchtigung der so viel 
zitierten Lebensqualität darstellen und einem urbanen Leben entgegen
stehen, in sträflicher Weise heruntergespielt und verharmlost. 

Was kann die Polizei nun dazu tun, um hier zu einer nachhaltigen Bes
serung beizutragen? Ich fürchte, alles, was die Polizei tut - präven-
tiv oder repressiv - ist eine zur Lösung der Gesamtproblematik recht un
taugliche Kosmetik der Symptome. Zu dem Kern - zur Verhinderung dieser 
unerwünschten Auswüchse dringen wir überhaupt nicht vor, weil wir nur ver
drängen und vielleicht sogar hierdurch den Ansatz zu neuen Aggressionen 
und gewalttätigem Verhalten liefern. Die Polizei kann hier zur Bes
serung derVerllältnisse gemeinsam mit der Justiz nur sehr bedingt und an 
der Oberfläche bleibend beitragen. Das Fehlen von Wertvorstellungen 
und Leitbildern, die immer wieder behauptete Ausweglosigkeit und fehlende 
Zukunftsperspektive können nicht durch polizeiliche Maßnahmen beeinflußt 
werden, zumindest nicht im positiven Sinne. 

Wir in der polizeilichen Praxis fragen uns häufig, wo der Beitrag der 
Politik, der Kirchen, der Eltern und der mit Jugenderziehung und Jugend
betreuung Befaßten eigentlich bleibt. Außer der Schaffung neuen Problem-
bewußtseins vermag ich hier - von Einzelfällen selbstverständlich ab
gesehen - keinen Lichtblick, der Besserung verheißen könnte, zu er
kennen. Wenn man den Medien, insbesondere Fernsehen und Rundfunk, Glau
ben schenkt, dann sind diese Welt und die gesellschaftlichen Verhält
nisse in ihr unheilbar krank. 

Eine Zusammenarbeit der Institutionen findet nicht statt. Die Situation 
ist vielmehr von einem abgrundtiefen Mißtrauen geprägt, das eine sinn
volle und vielleicht Erfolg versprechende Kooperation bereits im An
satz unmöglich macht. Der Polizei wird, durch Legalitätsprinzip und Ver
folgungszwang ausgelöst, jede Kompetenz abgesprochen. Das wäre auch 
nicht weiter tragisch, wenn die anderen Institutionen die Probleme einer 
Lösung zuführen würden und sich die Polizei auf ihren gesetzlichen Auf
trag der Ge fahren abwehr und Strafverfolgung beschränken könnte. Viel
leicht sehe ich die Dinge zu einseitig oder zu pessimistisch - außer 
einem großen Lamento vermag ich keine Aktivitäten zu erkennen. 
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2. Die Zahl der in unserem Lande lebenden Ausländer und ihre weitgehend 
fehlende Integration beginnen bei der gegenwärtigen und wohl auch zu
künftigen Arbeitsmarktlage auch zu einern Sicherheitsproblem zu werden. 
Man sollte sich hier vor Verallgemeinerungen hüten, denn die Lage ist 
sehr differenziert. Manche Nationalitäten, mit einer der unseren ver
gleichbaren Kultur und ähnlicher Mentalität und Lebensform, bereiten 
keine Schwierigkeiten. Ebensowenig können die im Arbeitsprozeß stehen
den ausländischen Mitbürger - zumindest bei der gegenwärtigen Situation -
als ein polizeiliches Problem angesehen werden. Sorge bereiten jedoch 
die Nationalitäten, die eine Integration durch unterschiedliches kultu
relles Erbe, andere Religion und abweichende Mentalität erschweren oder 
gar ihrerseits ablehnen. Die Sprachbarriere kommt noch verstärkend hinzu. 

Hier sei besonders auf die fernöstlichen Asylanten und auf die zahlen
mäßig sehr starke Personengruppe der türkischen Mitbürger in der 2. oder 
demnächst 3. Generation hingewiesen. Diese Personengruppen werden bei 
mangelhafter schulischer Ausbildung den gestiegenen Ansprüchen des Ar
beitsmarktes kaum noch gewachsen sein. Sie werden damit in eine Situa
tion abgedrängt, die sie zwangsläufig zu einern Sicherheitsrisiko wer
den läßt. Die Lösungsmöglichkeiten der Polizei müssen hier gleichfalls 
als sehr begrenzt angesehen werden. Die Politik, die in erster Linie 
aufgerufen ist, hat es bisher nicht einmal vermocht, das Asylanten
problem zu lösen und eine Trennung der wirklich aus Gründen politischer, 
religiöser oder rassischer Verfolgung Asyl Suchenden von denen, die 
nur eine Verbesserung ihrer - zugegebenermaßen - schlechten wirtschaft
lichen Situation anstreben, vorzunehmen. 

3. Hiervon getrennt müssen die uns bedrängenden Schwierigkeiten gesehen 
werden, die sich aus äer internationalen Verflechtung des Verbrechens, 
der Mobilität von Schwerkriminellen und der kriminellen Ausnutzung von 
Süchten und Nöten geben. Als Stichworte möchte ich hier nur organisiertes 
Verbrechen, Drogenhandel - wo nun nach dem Heroin mit dem Kokain eine 
neue Dimension zu entstehen scheint -, Menschenhandel in Zusammenhang 
mit der Prostitution und die weltweite "Weiße-Kragen-Kriminalität" in 
die Erörterung einbringen. Hier könnten die Polizei und die Sicherheits
ergane tatsächlich in der Lage sein, durch eigene Beiträge eine Ver
besserung der Situation herbeizuführen oder zumindest eine Verschlech
terung der Situation zu verhindern. Sie werden es mir nachsehen, wenn 
ich Zweifel anmelde, ob hier das Optimale geschieht. Zu sehr hemmen na
tionale Interessen, Kompetenzwirrwarr und Zuständigkeitsrangelei, per
sönliche Eitelkeit und Egoismus. Aber gerade Veranstaltungen wie diese 
Tagung des BKA können hier Schranken abbauen und zu effektiverer Zu
sammenarbeit führen. 

4. Lassen Sie mich noch einige Worte zu den Gewalttaten bzw. Gewalt
tätigkeiten sagen, die ihre Motivation im politischen Bereich oder an
geblich im politischen Bereich haben. Den Terrorismus von links und 
rechts möchte ich dabei ausklammern, denn erstens würde diese Erörte
rung den Rahmen dieses Vortrags sprengen und zweitens halte ich mich, 
aufgrund meiner nur örtlich begrenzten Erfahrungen, vor diesem Zu
hörerkreis nicht für kompetent genug. 
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Hausbesetzungen und die Slcn daran anschließende~ Straßenschla6hten, 
dle irr, Laufe der letzten Jahre zu Hunderten von Verletzten auf belden 
Selten geführt haben, die angeblich friedfertigen Demonstrationen vor 
KernKra~tanlagen, die blutigen Auseinandersetzungen bei Truppengelöb
nlssen und zuletzt die Vorgänge um die Startbahn West in Frankfurt, 
sind uns allen gegenwärtig. Hiervon geht eine Störung des inneren 
Friedens, des Gemeinschaftsfriedens und der Rechtssicherheit von unge
ahntem Ausmaß aus. 

Die Polizei steht zunehmend vor dem Problem, rechtstreuen Bürgern 
begreiflich zu machen, daß sie im Falle von Rechtsverstößen mit Sank
tionen zu rechnen haben, während Rechtsverstöße,mit entsprechender 
Krawallnegleitung beg~.g€~, hir.ge~owmen werden und folgenlos bleiben. 
Unter dem Gesichtspunkt des Übermaßverbotes wird der Grundsatz der 
Verh21tnismäßigkeit häufig rechtsfehlerhaft zum Alibi für die Hin
nahme von Rechtsbrüchen. Dabei kann die Verhältnismäßigkeit nicht eine 
Rolle spielen bei der Frage, ob ich einen rechtswidrigen Zustand be
ende, sondern nur für die Frage, wie, wann und mit welchen Mitteln. 
Die Politik und die Medien tragen hier in einer in manchen Fällen kaum 
noch zu vertretenden Weise zur Verunsicherung unserer Mitbürger bei. 
Immer weiter verbreitet entsteht der Eindruck,daß zur Durchsetzung 
von Interessen und Anliegen nicht mehr das In~trumentarium unseres 
demokratlschen Rechtsstaates und der Rechtsordnung geelgnet ist, son
dern daß die Verfolgung eigener Interessen mit Mitteln der Selbsthilfe 
und des Widerstandes erfolgversprechender ist. Voraussetzung ist nur, 
daß ein entsprechender Druck dahln~er steht und die Öffentlichkei~ 
mobilisiert werder. kann. 

Letzteres scheint mir bei der Strukturierung unserer Medien - insbe
sondere der öffentlich-rechtlichen - ein leicht zu lösendes Problem. 
Als Ultima ratio wird dann, wenn die Dinge einer Klärung zudrängen, 
die Polizei als eine Art "Knüppel aus dem Sack" zur Wiederherstellung 
der Rechtsordnung durch die politisch Verantw~tlicben in Anspruch ge
nommen. Es bedarf in jiesem Kreise keiner näheren Erörterung, durch 
welche Wechselbäder der Anerkennung, aber auch der Mißachtung, die 
Polizei hierbei zu gehen hat. Die Ereignisse der jüngsten Tage um 
ale Startbahn West des Frankfurter Flughafens geben darüber beredt 
Aufschluß. Das Entmutigende aus der Sicht der Polizei ist dabei, daß 
man ersthaft von gewaltfrelen Demonstrationen spricht) obgleich Steine 
und Brandflaschen auf Menschen geworfen werden und Polizeibeamte mit 
Stahlkugeln und Stahlschrott aus Schleudern beschossen werden. Hat man 
sich schon so an Gewalt - zumindest wenn sie nicht von staatlicher Seite 
kommt - gewöhnt? Bei diesen gewalttätigen Ausschreitungen, die mit den 
vom Grundgesetz und Versarnrnlungsgesetz geschützten und garantierten 
Versammlungen und Aufzügen allenfalls noch den Namen gemein haben, hat 
es die Polizei in den seltensten Fällen in der Hand, Gewalttätigkeiten 
zu verhindern. Wenn der Veranstalter es darauf anlegt und es seinem 
politischen Konzept entspricht, durch Gewalttätigkeiten den Aussage
wert seiner Veranstaltung zu erhöhen oder gar durch gewalttätige Aus
einandersetzungen mit der Polizei unseren Staat und seine rechtliche 
und politische Ordnung zu diskreditieren, so wird es der Polizei nur 
in den seltensten Fällen gelingen, dieses zu verhindern - zumal dem Ver
anstalter das Interesse der Medien gewiß ist. 
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Es sel nicht bestr1tten, daß die Polizei d~e Möglichkeit n2t, ~urch 
starke und sichtbare Präsenz in manchen Fällen Ausschreltu~gen vorzu
beugen, indem sie sozusagen den zum Krawall aufgelegten Tellnehmern 
den Schneld nlmmt. Dieses Demonstrieren polizellicher Entschlossenheit, 
störungen z~ u~terblndenJ w~rd ~hr Jedoch andererseits wieder als not
wendigerweise zur Eskalation fünrende Zurschaustellung staatlicher 
Macht gegenüber·dem seine Grundrechte ausübenden Bürger ausgelegt. 
Das is~ elDe schmale Gratwande~ung für dle Polizei, bei der sie, meist 
ohne Erkenntnisse im voraus, bei der weiteren Entwicklung der Dinge 
auf ihre FortJne angewiesen ist. Was die Polizei hier braucht, ist 
nicht das, was man schon im voraus wertend, allenthalben als eine 
Verschärfunc des Demonstrations~echtes abwertet. Notwendlg 1st viel
;nehr elne Uberprüfung der versa::un~ ".lngsrechtlichen Bestimmungen auf
grund der Erfahrungen der letz~en Jahre. Gerade derjenige, der fried
~lch von seinem Meinungsäußeru~gs~echt und seinem Recht, sich zu ver
sammeln, Gebr~uch machen will, muE daran interessiert sein, daß sein 
Anliegen nicht von Krawallmachern rnlßbraucht und diskredltiert wird. 
:~ diese~ Slnne würde eine Überpr~fung des Versammlunqsrechtes und 
der da~it verbundenen Strafbestimmungen eher das Demonstrationsrecht 
stärken} als es einschränken. 

~assen Sie. Ir.l::h den Versucr; e.:.r:er Zusammenfassung machen: Dle polizei
llchen Mbglichkeiten, die Gewalt in unserem Lande maßgeblich zu be
Plnflussen; sind gering. Wer nicht d~rch Erziehung in Elternhaus, Schule 
'.lncl 3er..lffausbildung e:.nzusehen gelernt hat, daß Gewa} t keln Mittel 
:-u~~eg61t:.ng selner Probleme seln darf, dem wird das auch nicht durch 
E::ln paar grünberockt.e Foli.zistE::n .ir, ju.gerJdlichem Alter be.igebracht 
werden. Die Polizei ist berelt, ihren Part bei der Bewältigung dleser 
Iufgabe~ mit zu leisten; wir scll~en u~s nich~ durch vergeprägte Mei
n~~gen, ~ißtrauen und persön~iche Aversionen den Weg, der nur durcn 
g6:'1e1 nS="'lTe .Ar streng'..lngen erfc l:Jrei::h gegangen we.!"den kann J verbauen 
lC'fs€'1. 
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Perspektiven_~er~erbreche~~~~kämpfung~us~~E Sicht 

des Bundeskriminalamtes 

Heinrich Boge 

Ausführungen zur Kriminalitätsentwicklung und -analyse wurden bereits 
in vorhergehenden Vorträgen, insbesondere durch Herrn Dr. Ermisch und 
Frau Werner gemacht. Deshalb werde ich darauf nicht mehr eingehen. Wenn 
ich einzelne perspektivische Ansätze aus vorhergehenden Ausführungen 
aufnehme, so deshalb, um sie in einen Gesamtzusarnrnenhang zu stellen. 

Innere Sicherheit 

Es ist nicht nur die Kriminalitätsentwicklung, die d~e Sicherheitslage 
p~ägt. Weit mehr beunruhigend sind die gewaltsamen Formen gesellschaft
:lcher Auseinandersetzungen bei Demonstrationen, Hausbesetzungen und 
3nderen Anlässen. Man stellt schon heute eine starke Verunsicherung in 
der Bevölkerung fest, die darauf beruht, daß man der Polizei nicht mehr 
zut~aut, mit der Gefahrenlage fertig zu werden 1). Die Folge ist - in 
aer. letzten Jahren verstärkt - die Organisation von Selbstschutz 2). Die 
EtarKe Zunahme von Sicherheitsunternehmen 3) und die Ausweitung des Ver
s~cnerungsschutzes müssen als Indiz für empfundene Sicherheitsmängel ge
wertet werden. Ich weise hier auf Bürgeraktionen als Gegenreaktion auf 
gewalttätige Demonstrationen hin. Wenn es darüber hinaus zutrifft, was 
K~~}~n:~t~~- ~n~ ~riede~sf~rs8her pr~gnostizieren, dann ist zu erwarten, 
daß das nächste Jahrzehnt erhebliche sicherheitspolitische Probleme m~t 
S_2D br~ngt. Nationale und weltweite Verteilungskämpfe sowie kriegerische 
A:-1seinandersetzungen werden nicht ohne Rückwirkung auf die Sicherhei tslage 
in der Bundesrepublik bleiben. 

Welche Forderungen kommen dabei auf die Polizei zu? Die Tätigkeit der 
?:'<: .. :...ze~ w~rd in immer stärkerem Maße gepragt durch weiträumige Aktionen, 
Gro6e~nsätze, weitreichende Personen- und Objektschutzmaßnahmen, Flug
v~rkehrssicherung sowie die Sicherung ausländischer Einrichtungen und 
';l.S_ a!'""icsvertretungen 4). Von solchen Einsatzformen ist jedoch nicht nur 
d_ .. e :...n geschlossenen Einheiten organisierte Polizei betroffen, sondern 
3~2h aer E~nzeldienst, also Reviere und Stationen bis hin zum kriminal
pcl:...zeilichen Sachbearbeiter. Diese Verlagerung der Aufgaben führte ln 

de~ .:..:::>gischen Folge zur Beeinträchtigung der Sicherheitslage im Nahbe
re_ch und hat zur einer we~tgehenden objektiven und subjektiven Verun
s~cherung beigetragen. Es stimmt nachdenklich, wenn die Polizeiliche 
Krlm~nalstatist~k einer bundesdeutschen Großstadt eine Verzerrung er
fahren muße, weil die ~uständige Polizei nicht in der Lage war, 5.000 
Straftaten im üblichen Zeitraum abschließend zu bearbeiten. Verständ
licn wird diese Entwicklung erst vor dem Hintergrund, daß in derselben 
Croßstadt ein extrem hohes Demonstrationsaufkommen zu verzeichnen ist 
~it all den belastenden Begleiterscheinungen für die Polizei 5). 
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Die Polizei versucht den Problemen durch unterschiedliche Maßnahmen 
beizukommen, so durch stärkere Einbindung der Schutzpolizei in die 
Kriminalitätsbekämpfung, die Koordinierung der Spezialeinheiten des 
Bundes und der Länder zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, die Aus
schöpfung der Sicherheitspotentiale des Bundes und der Länder (BGS, 
Bereitschaftspolizei, BKA, LKÄ), durch Straffung der Meldewege und des 
Meldeaufkommens sowie durch Versuche, durch rationellere Sachbearbei-
tung Kräfte freizusetzen. Alle diese Maßnahmen haben jedoch nicht den 
gewünschten Erfolg gehabt, weil die Aufgaben schneller wuchsen und noch 
wachsen als die Möglichkeit, sich den veränderten Bedingungen anzupassen 6) 

Oftmals werden Veränderungen infolge einer dynamischen Entwicklung sicher
heitsgefährdender Umstände zu spät erkannt. Dies beruht darauf, daß 
die mittelfristige Beurteilung der Sicherheitslage als entscheidendes 
Planungsinstrument unzureichend ist. Zwar ist eine Informationsflut zu 
lagerelevanten Einzelereignissen vorhanden, ohne daß sich jedoch eine 

~ Institution in der Bundesrepublik berufen fühlt oder personell in der 
Lage sieht, eine ganzheitliche Lagedarstellung mit Lagebeurteilung vor
zunehmen. In der Polizei besteht in dieser Hinsicht ein erhebliches De
fizit 7). 

Es muß daher angestrebt werden, Einzelergebnisse in eine Zusammenschau 
zu bringen. Eine auf einzelne Erscheinungen gerichtete Sicht verhindert 
ein zukunftsorientiertes Gesarntkonzept. Das Bundeskriminalamt unternimmt 
daher gegenwärtig den Versuch einer ganzheitlichen Lagebeurteilung. 
Vorausschauend sollen Entwicklungen erkqnnt und Lösungskonzeptionen 
aufgezeigt werden. Wünschenswert wäre allerdings eine gemein~ame Lage
darstellung aller für die Innere Sicherheit zuständigen Behörden und 
Institutionen in der Bundesrepublik. 

Auch wenn ein vertieftes Lagebild noch nicht vorhanden ist, müssen Per
spektiven der Verbrechensbekämpfung konsequent bei einer Aufgabenanalyse 
ansetzen, um mit dem vorhandenen Kräftepotential Brennpunkten der Inneren 
Sicherheit effektiver begegnen zu können. Hierzu muß man sich mit dem 
Verhältnis von Massenkriminalität und den Schwierigkeiten bei der Be
kämpfung schwerer und organisierter Kriminalitätsformen auseinandersetzen. 
Auch ist es notwendig, die organisatorischen und logistischen Vor~us
setzungen der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung zu b~leuchten. 

Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 

Die Aufgabendefinition der Polizei muß grundsätzlich zwischen zwei 
Aspekten unterscheiden: der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, d. h. 
der Verhinderung von Straftaten und der Strafverfolgung. Vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung ist begrifflich zu trennen von Maßnahmen der Ge
fahrenabwehr, die eine Reaktion auf akute Gefahren darstellen 8). In der 
Praxis steht die Strafverfolgung regelmäßig im Vordergrund, obwohl die 
vorbeugende Verbrechensbekämpfung unbestritten Priorität haben sollte 9). 
Angesichts der ständig steigenden Kriminalitätszahlen - nicht eingerech
net das auf ein Mehrfaches geschätzte Dunkelfeld 10) - muß kritisch ge
fragt werden, ob das System der Strafverfolgung tatsächlich die Wirkung hat, 
die ihm zugeschrieben wird. Das Phänomen, daß trotz verbesserter Polizei
arbeit und Verstärkung der Polizeikräfte die Kriminalität fortwährend 
steigt, legt eher das Gegenteil nahe. Obwohl man in der Polizei immer 
wieder die Notwendigkeit präventiver Verbrechensbekämpfung betont, kon-
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zentriert man in der Praxis seine gesamten Aktivitäten auf die Straf
verfolgung. Dies hat seine Ursachen nicht zuletzt darin, daß die Öffent
lichkeit die Leistungsfähigkeit der Polizei an ihren Aufklärungserfolgen 
mißt. Zudem herrscht zutreffend in weiten Teilen der Polizei die Vor
stellung vor, daß Repression die beste Prävention sei 11). Diese Auf
fassung entspricht der Erkenntnis, daß die Bereitschaft, Straftaten zu 
begehen, in dem Maße sinkt, in dem das Risiko der Entdeckung steigt. 
So ist zu verzeichnen, daß polizeiliche Prävention über die verbale Be
kundung des guten Willens und einige Aktivitäten im Bereich des kriminal
polizeilichen Vorbeugungsprogramms und der Beratung nicht hinausgekommen 
ist. Beratung bleibt meist eng auf die technische Beratung beschränkt 12) 
und hat überhaupt wohl mehr verdrängenden denn verhindernden Effekt. 

Wo Prävention den technischen Bereich verläßt und in die Ursachen der 
Kriminalität eindringt, kann sie erfolgreich nur im Zusammenwirken mit 
anderen Institutionen durchgeführt werden. Erfolgreiche Vorbeugung hat 
zwei Zielrichtungen: zum einen die Stärkung des Individuums, um es vor 
Kriminalität zu bewahren, d. h. Schaffung der Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Sozialisation, zum anderen Verbesserung der gesellschaft
lichen Bedingungen, um die äußeren Ursachen der Kriminalität zu besei
tigen. Diese Form der Prävention setzt ein ressortübergreifendes Kon
zept voraus 13). 

Zwar wird die Polizei Ressentiments begegnen, weil die Befürchtung be
steht, daß sie im Rahmen der Vorbeugung in die Privatsphäre des Bürgers 
einzugreifen beabsichtigt 14). Die Polizei wird dies in Kauf nehmen 
müssen, wenn sie ihr Ziel erreichen will, durch Zusammenwirken mit an
deren politischen und gesellschaftlichen Kräften den verhängnisvollen 
Kreislauf von Tat, Sanktion und Rückfall zu durchbrechen. 

Massenkriminalität 

Obwohl die Polizei seit Jahren darauf aufmerksam macht, daß sie in der 
Flut der Massendelikte zu ertrinken droht, 15) wird dieses Problem allen
falls zur Kenntnis genommen; Bemühungen um eine Lösung sind so gut wie 
nicht zu erkennen. Dabei nimmt'die Form der Kriminalität ein Ausmaß an, 
das es verbietet, länger darüber hinwegzusehen. 

Ermittlungen im Bereich der Bagatelldelikte sind in der Regel erfolglos, 
belasten die Behörde jedoch in so hohem Maße, daß andere wichtigere Be
reiche vernachlässigt werden müssen. Frau Werner hat in ihrem Referat 
sehr deutlich darauf hingewiesen. Alle Bemühungen, im Zusammenwirken mit 
der Justiz zu einer generellen Lösung zu kommen, die Polizei in der Be
arbeitung der Kleinkriminalität zu entlasten, z. B. Übersendung ohne 
weitere Ermittlungen an die Justiz, wenn Einstellung zu erwarten ist, 
waren bis auf unbedeutende regionale Regelungen erfolglos 16). Möglicher
weise läßt sich aus den Ergebnissen eines in' Baden-Württemberg durchge
führten Modellversuchs zur rationelleren Bearbeitung von Massendelikten17 ) 
ein effizientes Arbeitsverfahren entwickeln. Nach allen Erkenntnissen 
ist davon auszugehen, daß die Innere Sicherheit durch die Massendelinquenz 
selbst nicht ge~ährdet ist, wohl aber durch die Tatsache, daß sie wert
volle Kräfte der Strafverfolgungsbehörden bindet. 
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Mit dem Selbstverständnis der Polizei ist dies nicht in Übereinstimmung 
zu bringen. Es ist verfehlt, die Polizei im Rahmen der Strafverfolgung 
aus ihrem gesellschaftlichen Bezug herauszulösen, indern man ihr zumutet, 
Kriminalitätserscheinungen zu bekämpfen, deren Werthintergrund in der 
Gesellschafteine andere Beurteilung erfahren hat. Es darf nicht Auf
gabe der Polizei sein, den zwar vielbeklagten, aber dennoch hingenom
menen Verlust an informeller Kontrolle (Familie, Nachbarn und andere) 
im Bagatellbereich durch sanktionierende formelle Kontrolle zu ersetzen. 
Gesellschaftliche Zustände können nur sehr bedingt mit polizeilichen 
Mitteln beeinflußt werden; wenn ein Wert seinen gesellschaftlichen Be
zug verloren hat, ist es nicht Aufgabe der Polizei, ihn zu restaurieren. 

Deshalb ist es geboten, durch Entkriminalisierung im Bereich der Ba
gatellkriminalität der Polizei die Möglichkeit zu geben, sich inten
siv mit den die Gesellschaft bedrückenden Kriminalitätsformen zu be
fassen. In diesen Zusammenhang gehören auch die Bestrebungen, jugend
liche Täter aus dem Strafverfahren herauszuhalten. In den USA unter 
der Bezeichnung "Diversion" praktiziert, gewinnt dieses Konzept bei 
uns zunehmend an Bedeutung 18). In Mönchengladbach wird z. Z. im Bereich 
des Ladendiebstahls ein entsprechendes Programm für 14- bis 18jährige 
Ersttäter vorbereitet 19). Vielleicht ergeben sich aus der Diversion
Diskussion Anhaltspunkte, wie der Arbeitsanfall bei der Polizei ver
mindert werden könnte. 

Wie bereits in zuvor gehaltenen Vorträgen angedeutet, dürfte es zutref
fend sein, daß Rauschgift-, Wirtschafts-, Waffen- und Falschgeldkrimi
nalität sowie einige Formen organisierter Eigentumsdelikte das Lagebild 
der Inneren Sicherheit in den 80er Jahren entscheidend beeinflussen wer
den. Zur Bekämpfung verschiedener Formen des Terrorismus - zusammenge
faßt auch als organisierte Kriminalität anzusehen - entstanden bereits 
Mi tte der 70er Jahre mobile Einsatzkommandos in Bund und Ländern 20), 
die mit speziellen Formen der Observation Erfolge zu verzeichnen haben. 
Auch die Einrichtung der Polizeilichen Beobachtung 21) und"ermittlungs
unterstützende Datenverarbeitungsverfahren 22) brachten die Polizei in 
der Registrierung bzw. Kontrolle organisierten Verbrechens ein Stück 
weiter. Jedoch reichen diese Instrumente nicht aus, Zusammenhänge inner
halb einer Tätergruppierung vorn Zuschnitt organisierten Verbrechens zu 
erkennen. Hierzu bedarf es weiterreichender Informationen, die nur im 
Rahmen verdeckter Ermittlungen 23) zu erhalten sind. Im Mittelpunkt ste
hen dabei die Inanspruchnahme von V-Leuten und der verdeckte Einsatz 
von Beamten. Damit sind jedoch eine Fülle tatsächlicher und rechtlicher 
Probleme verbunden. Eine Grundlage für die Lösung der Probleme ist das 
1978 vorgelegte Thesenpapier zu "Rechtsproblemen der Polizei bei ver
deckten Ermittlungen". Darin sind alle wesentlichen Aspekte von der 
Lockerung des Legalitätsprinzips für verdeckt eingesetzte Beamte bis 
zur Zusicherung der Vertraulichkeit für V-Leute problematisiert. Zwar 
kommt ein Ad-hoc-Ausschuß des AK 11, der sich mit der Problemlage be
faßt hat, zu der Auffassung, daß organisierte Kriminalität nur mit Hilfe 
geänderter polizeilicher Strategien wirksam bekämpft werden kann; Lö
sungsansätze hat jedoch auch er nicht gefunden. Es kommt eine allgemei
ne Ratlosigkeit zum Ausdruck, die darauf zurückzuführen ist, daß man 
sich des als problematisch und brisant angesehenen Themas der Untergrund
fahndung bisher im legislativen Bereich nicht annimmt. 
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In einigen Bereichen schwerer und insbesondere organisierter Krimi
nalität ist zu befürchten, daß sich die Beamten im Rahmen der Unter
grundfahndung auf eigenes Risiko zu handeln gezwungen sehen, d. h., 
daß ihr Handeln rechtlich nicht abgesichert ist. Hinzu kommt eine 
schwer überschaubare Rechtsprechungslage, z. B. zum "agent provocateur" 
und zum Einsatz von V-Leuten. Der Einsatz von V-Leuten gerät zunehmend 
ins Kreuzfeuer der Kritik 24); die neue re höchstrichterliche Recht
sprechung läßt ein verstärktes Bestreben erkennen, sowohl den nament
lich bekannten, aber verborgen gehaltenen Gewährsmann als auch den 
anonymen V-Mann als unmittelbaren Zeugen in das Strafverfahren ein
zubeziehen 25). Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, so ist mit er
heblichen Nachteilen für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens 
zu rechnen. Inwieweit ein erneut eingesetzter Ad-hoc-Ausschuß des AK 11 
die Probleme einer Lösung näherbringt, wird die Zukunft zeigen. 

Organisatorische Voraussetzungen der Verbrechensbekämpfung 

Es sind jedoch nicht nur die rechtlichen Fragen, die eine erfolgreiche 
Verbrechensbekämpfung behindern. Von großer Bedeutung sind auch die or
ganisatorischen und die logistischen Voraussetzungen der Polizei. Be
stehende Regelungen und Verfahren müssen immer wieder daraufhin unter
sucht werden, ob sie den Erscheinungsformen der Kriminalität und der zu 
erwartenden Verbrechensentwicklung noch gerecht werden, ob sie fortzu
schreiben oder neu zu konzipieren sind. 

Des näheren sollen im folgenden polizei interne Problemstellungen ange
sprochen werden. Allerdings könnte - und darauf sei hier kurz hinge
wiesen - eine Erleichterung der polizeilichen Arbeit auch sozusagen von 
außen kommen. Die bereits erwähnten privaten Sicherheitsunternehmen stel
len ein nicht unbedeutendes Potential in der (präventiven) Verbrechens
bekämpfung dar. Eine Umfrage des Bundeskriminalamtes bei allen Landes
kriminalämtern vor sechs Jahren hat ergeben, "daß es nirgendwo zwischen 
Polizei und privatem Bewachungsgewerbe zu besonderen Problemen gekommen 
wäre" 26). Eine echte Zusammenarbeit ist jedoch als Ausnahme anzusehen. 
Das Verhältnis zwischen privaten Sicherheitsunternehmen und Polizei muß 
von Grund auf überdacht werden. 

Zusammenarbeit Länder - Bund 

In der Vergangenheit stand im Mittelpunkt der Strafverfolgungsstrategie 
die Formel: dezentrale Organisation bei zentraler Information 27). Die
se Formel ist richtig, wenn man von den landläufigen Formen des Ver
brechens ausgeht. Sie verliert jedoch ihre Richtigkeit dort, wo organi
sierte Formen des Verbrechens zu bekämpfen sind. Ein wirkungsvolles Kon
zept zur Strafverfolgung wird deshalb davon auszugehen haben, spezielle 
Formen der Kriminalität mit angepaßten Organisationsformen zu bekämpfen. 
Dabei wird eine begrenzte Zentralisation der Ermittlungen nicht zu ver
meiden sein. 
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Ich möchte an dieser Stelle nicht verhehlen, daß nach meiner Meinung 
das Bewußtsein, daß Strafverfolgung nur in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bund betrieben werden kann, nicht immer in notwendiger Weise aus
geprägt ist. Noch immer ist das Verhältnis der Länder zum Bund und 
der Länder untereinander von Konkurrenzdenken geprägt. Die Attrakti
vität von Aufklärungserfolgen in Bereichen der Schwerkriminalität be
wirkt immer wieder gegenseitige Abschottung und ein Zurückhalten von 
Informationen. Alle Vereinbarungen über Zusammenarbeit müssen wirkungs
los bleiben, wenn im konkreten Fall das Streben nach Profilierung 
den Sieg über die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit davonträgt. 

Als Beispiel hierfür sei die Bekämpfung der Rauschgi.ftkriminali tät 
genannt. Im Extremfall operieren am selben Ort in derselben Sache 
gleichzeitig örtliche Polizei, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, 
Zoll, Bundesgrenzschutz und ausländische Dienststellen, wie z. B. 
amerikanische Rauschgiftbekämpfungseinheiten. Die Ursache ist in Prestige
denken sowie einem auf den Rauschgiftaufgriff hin gerichteten Denken 
in Kilogramm und Gramm zu suchen. 

Nachrichten- und Informationsaustausch 

Grundlegende Probleme bestehen im Informationsbereich. Der Kriminal
polizeiliche Meldedienst, seit Jahrzehnten das Rückgrat des Informations
~ransfers von den Tatortbehörden zu den ZentralstelIen, ist seit eini
.ger Zeit immer wieder Objekt kritischer Betrachtung gewesen 28). Schon 
oft totgesagt und nur noch als lästige Pflicht betrachtet existiert er 
zwar noch, kann aber seinen Aufgaben nur unzureichend gerecht werden. 
Die Ursachen liegen in der Nachrichtenflut, die nicht mehr bewältigt 
werden kann. 

Erste Bemühungen, durch Straffung des Meldedienstes eine Veränderung 
zu erreichen, sind unternommen. In den polizeilichen Gremien werden 
de~zeit Lösungsvorschläge diskutiert, den Meldedienst als ermittlungs
begleitendes Element so zu gestalten, daß er nicht nur handhabbar wird, 
sondern darüber hinaus auch den Erfordernissen einer modernen Informations
sammlung entspricht. Teilweise hilft sich die Praxis, indem sie vorn klas
slchen Meldedienst mittels KP-Meldung abweicht und sich verstärkt aktuel
~erer Kommunikationsmittel Wle des Fernschreibens und des Nachrichten
vermittlungssystems mittels Datenverarbeitung bedient. 

Generell gilt, das sei hier angemerkt, daß wir von der GrundeinsteIlung 
wegkommen, den Sachbearbeiter - aus Gründen der Perfektion und recht
~iche~ Absicherung - immer mehr mit Verwaltungstätigkeit und einern 
wahrer. Papierkrieg einzudecken, anstatt zu vereinfachen, und ihn damit 
fü~ die eigentliche Ermittlungstätigkeit freizustellen. 
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Automatisierte Datenverarbeitung 

Vergegenwärtigt man sich den Ausbaustand der automatisierten Daten
verarbeitung, des polizeilichen Informationssystems, so kann man mit 
einer gewissen Zufriedenheit feststellen, daß die wesentlichen Anwen
dungen realisiert sind. Mit den Systemen Personenfahndung, Sachfahn
dung, Daktyloskopie, PIOS-Terrorismus und prOS-Rauschgift sowie einer 
Falldatei Rauschgift in Erprobung hat die Polizei die wesentlichen 
Datenverarbeitungsinstrumente verwirklicht 29). Ein Kriminalaktennach
weis wird demnächst das System ergänzen; allerdings hat er nicht die 
Form, wie wir sie uns gewünscht hätten 30). Als Bilanz kann festgestellt 
werden, daß die Polizei im Besitz eines ihren Ansprüchen im wesent
lichen gerecht werdenden Informationssystems ist, das jedoch einer 
ständigen kritischen Überprüfung der Effektivität bedarf, streng orien
tiert an der Fragestellung, welchen Nutzen die Systeme für die polizei
liche Verbrechensbekämpfung tatsächlich haben. 

Der moderne Straftäter bezieht in seine Tatplanung die herkömmlichen 
Ermittlungsansätze der Polizei ein und hat Gegenstrategien entwickelt. 
Einzelne Tatbeiträge sind als solche oft nicht erkennbar. Deshalb wird 
es in der Zukunft weniger 'darauf ankommen, die Datenverarbeitung in die 
Breite als vielmehr in die Tiefe auszubauen. Dies meint, daß die Daten
verarbeitung genutzt werden muß, um die nur als Mosaiksteine erkennbar 
werdenden Elemente des organisierten Verbrechens zu einem Gesamtbild 
zusammenzufügen. 

Datenverarbeitung orientierte sich bisher nahezu ausschließlich an her
kömmlichen Formen manueller Datenverarbeitung. Das bedeutet, daß manuelle 
Karteien übernommen, d. h. mittels Datenverarbeitung lediglich abgebildet 
wurden. Zu wenig berücksichtigt wird der Aspekt, durch Einsatz der Daten
verarbeitung die Arbeitsabläufe zu rationalisieren anstelle der bloßen 
Nachbildung bisheriger Strukturen. Heute hat der Sachbearbeiter noch 
nicht die Möglichkeit, durch Einmaleingabe von Informationen seinen sämt
lichen Verpflichtungen nachzukommen. Vielmehr ist er gehalten, neben 
den bisherigen Meldeverpflichtungen durch Papier zusätzlich Datenverar
beitungssysteme zu bedienen, die eigentlich dazu da sind, ihm die kon
ventionellen Pflichten abzunehmen. Bei der Planung künftiger Datenver
arbeitungssysteme müßte im Vordergrund stehen, den Sachbearbeiter von 
der Routine zu befreien, um eine kreative Tätigkeit zu ermöglichen. 
Dazu gehört auch die Aktivierung der Systeme durch Anzeige des Eingangs 
einer Nachricht und e~ne größere Bedienerfreundlichkeit. 

Kriminaltechnik 

Neben der Datenverarbeitung hat in den letzten Jahren Kriminalisten und 
Juristen kein anderer Bereich so stark interessiert, ja fasziniert, wie 
die Kriminaltechnik. Einen entscheidenden Aufschwung nahm sie mit der 
zunehmenden Bedeutung des Sachbeweises im terroristischen Strafprozeß, 
weil der Sachbeweis oft die einzige Möglichkeit ist, die Täter zu über
führen und zu verurteilen 31). Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzu
sehen. So ist zu erwarten, daß die Substanzen Blut und Haare ähnlich 
ausschließenden Identifizierungswert wie der Fingerabdruck erhalten. 
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Es besteht die begründete Hoffnu~g, daß die durch die Forschungs
gruppe des Bundeskriminalamtes 32) entwickelten Verfahren der Stimm
und Schriftidentifizierung 33) in weniger als 2 Jahren der Praxis 
übergeben werden können. Das Bundeskriminalamt wird in absehbarer 
Zeit an die Länder herantreten, um mit ihnen die Einsatzmöglichkeiten 
dieser neuen Verfahren zu erörtern. 

Dem hohen wissenschaftlichen Standard der Kriminaltechnik steht eine 
kriminaltechnische Organisation gegenüber, die die wissenschaftlichen 
Möglichkeiten nicht in vollem Umfang zu nutzen in der Lage ist. Ur-' 
sächlich dafür is~ ein bisher fehlendes abgestimmtes Gesamtkonzept 
Kriminaltechnik zwischen Bund und Ländern. In seiner ZentralstelIen
funktion hat das Bundeskriminalamt gesetzlich normiert die erforder
lichen Einrichtungen für alle Bereiche kriminal technischer Unter
suchungen und kriminaltechnischer Forschung zu unterhalten. Diese 
Regelung ist zu e1ner Zeit getroffen worden, als einerseits in den 
Bundesländern kriminaltechnische Austattung noch auf einem sehr nie
drigen Stand war und andererseits die apparative Ausstattung zur Ab
deckung aller Bereiche sich in finanziell vertretbaren Grenzen hielt. 

Heute ist die kriminal technische Ausstattung der Bundesländer unter
schiedlich. Einige Länder verfügen über eine hochmoderne und sehr lei
stungsfähige Kriminaltechnik; für andere ergibt sich auch heute noch 
die Notwendigkeit, das BKA mehr oder weniger als Kriminaltechnik-Ersatz 
zu nutzen. Dies hat nicht "nur die ständige Überlastung mit Untersuchungs
aufträgen und ein Anwachsen der Rückstände bis zu einem Jahr, sondern 
auch eine erhebliche Einschränkung der Forschungstätigkeit zur Folge. 
Angesichts der raschen Entwicklung und des explosionsartigen Wissens
zuwachses der Kriminaltechnik kann die Vernachlässigung der Forschung 
nicht länger verantwortet werden. 

Die Lösung kann meines Erachtens nur darin liegen, in Absprache mit 
den Bundesländern zu einem kriminaltechnischen Konzept zu kommen, 
welches die Anforderungen von Praxis und Wissenschaft angemessen be
rücksichtigt. Ein solches Konzept sollte von folgenden Grundsätzen 
ausgehen: Die Bundesländer werden in den Stand versetzt, den Fallbe
reich mit Ausnahme aufwendiger, komplizierter Untersuchungen grund
sätzlich abzudecken. Das Bundeskriminalamt bearbeitet die hohen Un
tersuchungsaufwand erfordernden Fälle und widmet sich im übrigen mehr 
als bisher der Forschung. Dabei sollte jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, auch Forschung in Zusammenarbeit mit den Bundesländern zu be
treiben. Ein gelungenes Beispiel hierfür erscheint mir der Heroiner
kennungsdienst, der vorauss1chtlich im Jahre 1982 in den Wirkbetrieb 
überführt werden kann. 

Es ist jedoch nicht nur die fachliche Notwendigkeit, die es nahelegt, 
in sinnvoller Arbeitsteilung eng zusammenzuarbeiten. Die steigenden 
Kosten kriminaltechnischer Ausstattung, die stets erneuerungsbedürftig 
ist, um dem Stand der Technik zu entsprechen, lassen es sinnvoll er
scheinen, die Beschaffung kriminaltechnischen Geräts zu koordinieren. 
Im Zeichen verkürzter Haushaltsmittel wird es nur auf diesem Wege 
möglich sein, den erreichten hohen Gerätestandard zu erhalten bzw. in 
notwendigem Umfang zu ergänzen. 
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Noch ein paar Ausführungen zum Erkennungsdienst: 

Auf keinem klassischen kriminalistischen Gebiet war die technische 
Innovation so groß wie in diesem Bereich. Dies ist auf moderne Techniken 
der Klassifizierung, den Einsatz der Datenverarbeitung und ein neues 
Verstänlnisder Personenerkennung unter Einbeziehung neuer Identifizierungs
hilfen wie Haare, Speichel, Blut, Stimme und Schrift zurückzuführen. 
Wenn das Fingerabdruckrecherchesystem (kurz FARS genannt) demnächst seinen 
Wirkbetrieb aufnimmt, können Fingerabdrücke mit einem erheblich gerin
geren Zeitaufwand in das System eingestellt werden. Als geradezu revo
lutionierend muß jedoch die Rechnertechnik bezeichnet werden, die es er
möglicht, jeden am Tatort aufgenommenen Fingerabdruck mit dem Gesamt
bestand an Einzelfingerabdrücken zu vergleichen 34). 

Die Zukunft des Erkennungsdienstes ist schwer vorherzusagen. Eine Über
legung könnte dahin gehen, die Klassifizierung auf die Länderkriminal
ämter zu verlagern und dem Bundeskriminalamt lediglich die Pflege der 
zentralen Vergleichssammlungen zu überlassen. Ein anderer Schritt könn
te sein, zentrale Verwahrsammlungen mit Einführung des Kriminalakten
nachweises zu dezentralisieren, indem z. B. der Kriminalaktennachweis 
dem Anfragenden mitteilt, wo er ein Lichtbild über eine Person erhalten 
kann. 

Technische Innovationen müsson jedoch wirkungslos bleiben, wenn die 
polizeiliche Praxis nicht die notwendigen organisatorischen Schlüsse 
zieht, um die Möglichkeiten des Sachbeweises, der Datenverarbeitung und 
der Personenerkennung einer breiten Anwendung nutzbar zu machen. So 
kommt moderne Kriminaltechnik bisher nur in herausragenden Fällen zur An
wendung, weil ihr der organisatorische Unterbau fehlt. Auch die Möglich
keit, jeden einzelnen Fingerabdruck am Gesamtbestand vorbeizuführen, 
bleibt theoretisch, wenn nicht notwendige Folgerungen für die polizei
liche Tatortarbeit gezogen werden. Voraussetzung für die Wirksamkeit 
sowohl der Kriminaltechnik als auch des Systems der Personenerkennung 
ist die Schaffung einer Sachbeweisorganisation in allen Ländern. Das 
Bundeskriminalamt hat die Folgerung aus den bestehenden Möglichkeiten 
gezogen und Tatortgruppen und eine Personenidentifizierungszentrale er
richtet mit dem Auftrag, sämtliche Möglichkeiten des Sachbeweises und 
der Personenerkennung auszuschöpfen. Die Erfolge in der Terrorismus
bekämpfung sind nicht zuletzt auf den Einsatz dieser hochspezialisier
ten Organisationseinheiten zurückzuführen. 

Internationale Zusammenarbeit 

Die internationale Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung - hier 
nur kurz skizziert - bietet ein sehr uneinheitliches Bild. Interpol 
ist für die praktische Verbrechensbekämpfung oft nicht wirkungsvoll. 
genug, weil zu schwerfällig. Verbesserungen sind nur auf zwei Wegen zu 
erreichen: Gründung eines Regionalbüros Europa von INTERPOL 35) und 
bilaterale Vereinbarungen zur Zusammenarbeit 36). 
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Es hat sich als erfolgreich erwiesen, die Zusammenarbeit mit anderen 
Ländern in bilateralen Kontakten zu suchen. Vereinbarungen über eine 
gegenseitige Medienfahndung mit 5 Ländern und mehrere wechselseitige 
Kommunikationsvereinbarungen auf TREVI-Basis belegen dies und zeigen 
die zukünftige Richtung auf. Entscheidende Bedeutung kommt polizei
licher Ausbildungs- und Ausrüstungshilfe zu. Ziel ist es, andere 
Länder in den Stand zu versetzen, in entscheidenden Kriminalitätsbe
reichenwiez. B. der Rauschgiftbekämpfung erfolgreich mitwirken zu 
können. 

Im letzten Abschnitt nun einige Ausführungen zur Polizei und Kriminal
politik. So wie die Polizei ihre Strategien ständig an die Verbrechens
entwicklung anpaßt, muß dies auch von der Kriminalpolitik erwartet 
werden 37). Eine Beeinträchtigung der Inneren Sicherheit sehe ich darin, 
daß unter dem Eindruck der Tagespolitik gefährliche Zustände allzu 
schnell in Vergessenheit geraten. Die Konzentration auf die Tagespolitik 
birgt die Gefahr des Übersehens stiller Entwicklungen. Beispiel hierfür 
ist die fast reaktionslose Hinnahme der quantitativ und qualitativ zu
nehmenden Sprengstoff- und Brandanschläge, offensichtlich eine Folge 
der Gewöhnung. Zwar wäre es verfehlt, das öffentliche Gefahrenbewußt
sein ständig auf Hochtouren zu halten; die Gewöhnung an gefährliche 
Zustände muß jedoch als latenter Sicherheitsverlust angesehen werden. 

Bisher unberücksichtigt blieb ein Aspekt der Sicherheitspolitik, der 
zunehmend größere Bedeutung gewinnt. In die Bewertung der Gefahren, die 
von Anschlägen, Farbschmierereien und sonstigen Ereignissen für die 
Innere Sicherheit ausgehen, sind auch mögliche außenpolitische Folgen, 
die sich äußerst nachteilig für ale Bundesrepublik auswirken können, 
einzubeziehen. So kann durch eine Zunahme der Anschläge auf amerikanische 
Einrichtungen das Verhältnis der Bündnispartner empfindlich gestört 
werden. Dieser Gesichtspunkt sollte bei Haushaltsberatungen über per
sonelle und materielle Zuweisungen an die Polizei unter Abwägung der 
Aufwendungen, die im Unterschied zur Inneren Sicherheit für die äußere 
Sicherheit erbracht werden, zukünftig verstärkt Berücksichtigung finden. 

An die Kriminalpolitik werden häufig Forderungen nach neuen gesetzlichen 
Vorschriften und weite~gehe~den Befugnissen für die Polizei gestellt. 
Man sollte bei der Forderung nact neuen Gesetzen sehr vorsichtig und 
ausgewogen argumentieren, denn ~eue Gesetze können nicht bewirken, was 
durch inkonsequente Handhabung bestehender Normen versäumt wird. Des
halb wird es vor Schaffung neuer Normen stets darauf ankommen zu fra
gen, ob der empfundene Mangel üich~ durch Verbesserung der Organisa
tion und Optimierung der bestehenden Instrumente ausgeglichen werden 
kann. Jedoch sollte man dann, wenn eine wirksame Bekämpfung der schwe
ren Verbrechensformen und der organlsierten Kriminalität nur durch 
Verbesserung der gese~zlichen Möglichkeiten durchführbar ist, konse
quent die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. So ge
nügendie vorhandenen Instrumente - wie festgestellt wurde 38) - nicht, 
gesetzliche Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Ver
trauenspersonen und undercover-agents auszugleichen oder der Massen
kriminalität wirksam zu begegnen. Hier ist die Kriminalpolitik gefor
dert, der Polizei die nc~wendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
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Lassen Sie mich bitte in diesem Zusammenhang eine Anmerkung zur 
Frage machen, inwieweit die Politik polizeiliche Handlungs- und Durch
führungskonzepte bestimmen sollte 39). Nach meiner Auffassung sollte 
die politische Führung der Versuchung widerstehen, in polizeiliche 
Handlungskonzepte einzugreifen. Zwar ist Polizeiarbeit nicht unpolitisch, 
jedoch sollte sich politisches Handeln auf die Vorgaben in Form von 
Sicherheitskonzepten beschränken und im Einzelfall einen Rahmen ab
stecken, ansonsten aber Freiheit in der Ausgestaltung geben. 

Versucht man die Intention von Sicherheitspolitik auf einen Punkt zu 
konzentrieren, so kommt man zweifellos zu der Auffassung, daß sie in 
erster Linie die Gefahrenabwehr zum Gegenstand hat. Gemeint ist die Ab
wehr akut drohender Gefahren. Dies führt zu der Frage, welche Bedeutung 
Strafverfolgung für den Zustand Innerer Sicherheit hat. Geht man davon 
aus, daß Strafverfolgung erst dann einsetzt, wenn ein schädigendes Er
eignis bereits eingetreten ist, so kommt man eindeutig zu der Ausffassung, 
daß das vorrangige Mittel der Schaffung Innerer Sicherheit die Ge
fahrenabwehr ist. Legt man diesen Maßstab zugrunde, so sind die jüng
sten Diskussionen um den Vorrang von Strafverfolgung und Gefahrenab
wehr im Zusammenhang mit Hausbesetzungen und Demonstrationen in einern 
anderen Licht zu sehen. 

Die Polizeihat zwei Aufgaben: Die Verbrechensverhütung und die Straf
verfolgung. Diese beiden Aufgabenbereiche stehen in Konkurrenz neben
einander. Die Zuwendung zu diesen Feldern ist bestimmt von den perso
nellen und materiellen Möglichkeiten der Polizei. Dementsprechend muß 
es im pflichtgemäßen Ermessen des Polizeiführers liegen, die Grenzen 
von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu bestimmen. So kann es ein 
Gebot sein, unter Anlegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Ge
fahrenabwehr der Strafverfolgung vorzuziehen. Wenn es darum geht,den 
verfassungsmäßigen Auftrag des Schutzes der freiheitlich-demokratischen 
Ordnung zu erfüllen, so muß die Polizei in der Lage sein, die Straf
verfolgung zeitweilig hinter der Gefahrenabwehr zurücktreten zu lassen 
Die Domäne der Polizei liegt in der G.efahrenabwehr, so im Schutz von 
Versammlungen, der Garantie der Friedlichkeit von Demonstrationen, der 
Abwehr von kalkulierbaren Katastrophen und Unruhen unter anderem. Ge
rade hier ist die Polizei aber den stärksten Angriffen und Verdächti
gungen ausgesetzt. Sie ist darauf angewiesen, durch die Politik den 
Vertrauensspielraum zu erhalten, den sie für ihre Aufgabe der Gefahren
abwehr und damit der Erhaltung der Inneren Sicherheit braucht. 

Die Polizei benötigt mehr Freiraum, um dem Auftrag zur Gefahrenabwehr 
besser gerecht werden zu können. In den bisherigen Diskussionen um 
das Verhältnis Staatsanwaltschaft - Polizei wurde nicht deutlich genug 
herausgearbeitet, daß es der Polizei gerade darum geht, die einseitige 
Bindung aufzulockern, um diesen Freiraum zu erhalten 41). Sie ist daran 
interessiert, dort einvernehmlich rechtsstaatlich abgesicherte Spiel
räume zu erhalten, wo Interessenkollisionen zwischen Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung auftreten. Kein Verständis hat die Polizei dafür, 
daß ihre Primärfunktion der Ge fahren abwehr regelmäßig durch dogmatisch 
begründete Abhängigkeit vorn Legalitätsprinzip beeinträchtigt wird. Die 
Diskussion über das Verhältnis Polizei und Staatsanwaltschaft wird so 

40) 
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lange anhalten, als man kriminalpolitisch dem Dualismus der polizei
lichen AufgabensteIlung nicht gerecht wird. Ich möchte meine Auf
fassung ganz deutlich sagen: Bei Kollision von Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung sollte der Gefahrenabwehr Vorrang eingeräumt werden. 
Wo Gefahren für die Innere Sicherheit drohen oder bestehen, kann auch 
Rechtspflege nicht gedeihen. 

Ich fasse zusammen: 

1. Im Vordergrund jeder Form der Verbrechensbekämpfung muß die Er
kenntnis stehen, daß die Polizei ihre Aufgabe nicht losgelöst von 
gesellschaftlichen Bedingungen sehen darf. Sie wird sich ständig 
ihrer Rolle bewußt sein müssen, wonach sie im Rahmen gesellschaft
licher Kontrolle nur subsidiär handelt. Dabei wird sie sich be
wußt machen müssen, daß polizeiliches Handeln nicht gesellschaft
liche Defizite ausgleichen kann. Vielmehr muß es Ziel auch poli
zeilichen HandeIns sein, den Zustand Innerer Sicherheit zusammen 
mit anderen gesellschaftlichen Institutionen zu erreichen. 

2. Grundsätzlich muß Strafverfolgung im gesellschaftlichen Konzept 
der Herstellung Innerer Sicherheit als ultima ratio angesehen werden. 
Dies bedeutet, daß einerseits der Gefahrenabwehr Vorrang vor der 
Strafverfolgung eingeräumt wird, wenn dies für den Zustand der Inneren 
Sicherheit bedeutsam ist; andererseits heißt das, daß ,in den Mittel
punkt polizeilicher Konzeption ein mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppierungen abgestimmtes Präventionskonzept gestellt werden muß. 

3. Im Zentrum der Strafverfolgung müssen schwere und organisierte 
Formen der Kriminalität stehen. Dabei ist dem Phänomen Rechnung 
zu tragen, daß die Erscheinungsformen des organisierten Verbrechens 
bisher nicht in dem Maße erkannt werden konnten, wie dies für eine 
effektive Bekämpfung notwendig wäre. Hierfür sind die polizeilichen 
Verdachtschöpfungsstrategien auszubauen und effektiver zu machen. 
Dies setzt die Fortentwicklung der Datenverarbeitung und die Schaf
fung der rechtlichen Voraussetzungen zur Aufhellung des kriminellen 
Untergrunds voraus. 

4. Die Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalitätsformen ist 
nicht möglich, ohne daß die Polizei in anderen Bereichen Entlastung 
erfährt. Dies muß insbesondere im Bereich der Klein- bzw. Bagatell
kriminalität geschehen, wobei dem Gedanken der Sozialschädlichkeit 
Vorrang einzuräumen ist. Der SChwerpunktsetzung ist durch aufgaben
gerechte Anpassung des Legalitätsprinzips Rechnung zu tragen, ohne 
daß ein Verlust an Rechtsstaatlichkeit eintritt. 

Lassen Sie mich bitte zum Schluß ein Problem ansprechen, welches für 
die Perspektiven künftiger Verbrechensbekämpfung von entscheidender 
Bedeutung sein wird. Wenn es - wie von mir bereits betont - bisher 
zu keinem umfassenden Sicherheitskonzept gekommen ist, so ist dies im 
wesentlichen auf die Polarisierung im politischen Raum zurückzuführen. 
Die parteipolitisch geprägten unterschiedlichen Auffassungen zum Zu
stand der Inneren Sicherheit haben zu tiefer Verunsicherung in der Be
völkerung über den richtigen Weg der Verbrechensbekämpfung geführt. 
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So ist denn die Diskussion auch mehr von Meinungen, denn von rationalen 
Einsichten geprägt. Das Streben nach politischer Profilierung anhand 
sicherheitspolitischer Fragen hat dazu geführt, daß schon in einem 
frühen Stadium der Diskussion Sicherheitsprobleme in die Öffentlichkeit 
getragen und damit einer sachlichen Erörterung entzogen werden. Be
sonders nachdenklich stimmt die Tatsache, daß die für die Innere Sicher
heit zuständigen Gremien in sich gespalten sind, so daß in ihnen eine 
unbefangene Grunddiskussion nicht mehr möglich ist. Als geradezu be
denklich muß jedoch angesehen werden, daß auch die polizeilichen Fach
gremien nicht mehr frei von politischer Beeinflussung sind. Dies hat 
zur Folge, daß fachliche Fragen schon früh politisiert und damit nicht 
selten einer weiteren Erörterung entzogen werden. Der dadurch ent
stehende Schaden für die Innere Sicherheit ist unabsehbar. Es ist zu 
fordern, daß Sicherheitspolitik zwar im Rahmen des demokratischen 
Willensbildungsprozesses zustandekommt; sie darf jedoch nicht ständig 
Gegenstand kontroverser öffentlicher und weite Teile der Bevölkerung 
und der Polizei verunsichernder Diskussionen sein. 
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Anmerkungen 

1) Die gegenwärtigen Verhältnisse analysiert Stümper 1981b, insbes. 
S. 401. Allgemein zu den Zusammenhängen zwischen Kriminalitätsein
schätzung durch die Bevölkerung und Vertrauen in die Polizei Kerner 1980, 
S. 250 - 269. 

2) Ein kurzgefaßter Überblick über diese Entwicklung findet sich bei 
Störzer 1976, S. 33 - 36. 

3) 1980 gab es schätzungsweise im Bewachungsgewerbe rund 500 Unter
nehmen mit über 58.000 Mitarbeitern und etwa 240 Detekteien mit einem 
Personalbestand von ca. 3.000; s. hierzu auch Kriminalistik 34 (1980) 
S. 151. Zur Situation im Jahre 1974 s. Gallus 1975, S. 71. 

4) Die ständige Zunahme dieser Aufgaben läßt sich aus polizeilichen Lage
bildern zur Inneren Sicherheit ohne Schwierigkeit ablesen (s. etwa 
Stümper 1981b, S. 398 - 400, 1981c S. 9 - 23, Siegele 1981); dem Bürger 
vermittelt die tägliche Zeitungslektüre einen entsprechenden Eindruck 
(zusammenfassend neuestens DER SPIEGEL 1981 Nr. 48, S. 26 - 32 und 
STERN 1981 Nr. 49, S. 20 - 32, 207). 

5) In der Jahresstatistik wird sich dies allerdings nicht mehr auswirken, 
weil die Rückstände nach Anordnung von Überstunden zum Jahresende auf
gearbeitet wurden. 

6) Allgemein zu dieser Problematik Stümper 1979, S. 2. 

7) Ausführlich behandelt diese Problematik Stümper 1979, S. 2 - 5 und 
1981a, s. 40 - 63, 100. 

8) Vgl. zu dieser Unterscheidung auch Maihofer 1977, S. 7. 

9) Hierzu statt vieler: Maihofer 1976, S. 8/9; Gemmer 1976a, S. 11. 
Zu den Problemen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung veranstaltete 
das Bundeskriminalamt bereits zwei Arbeitstagungen in den Jahren 1964 
(BKA-Vortragsreihe Band 16) und 1975 (BKA-Vortragsreihe Band 22). 

10) Grundlegend zur Erforschung des Dunkelfeldes in der Bundesrepublik 
Deutschland Schwind u.a. 1975 und Stephan 1976. 

11) Vgl. hierzu Bauer 1976; eine völlig gegensätzliche Position vertritt 
Sack 1976. 

12) So befaßt sich beispielsweise die Hälfte aller Beiträge des Sammel
bandes "Kriminalpolizeiliche Beratung" (BKA-Schriftenreihe Band 17) 
mit Fragen der technischen Sicherung. 

13) Entsprechende Einrichtungen gibt es bereits seit längerem in Dänemark 
und Schweden; vgl. hierzu Jensen 1980 und Kühlhorn 1980. Für die 
Bundesrepublik hat u.a. Gemmer eine vergleichbare Einrichtung gefor
dert (Gemmer 1976b). Seit neuestern praktiziert das Land Baden-Württem
berg eine intensive und institutionalisierte Abstimmung mit anderen 
Trägern der Sozialkontrolle im Bereich der vorbeugenden Bekämpfung 
der Jugendkriminalität und des Jugendschutzes; vgl. hierzu Sieche 1981. 
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14) Vgl. etwa Schwinghammer 1980a, S. 98/99 und 1980b, S. 241/242, 
244/245. Vor "totaler Lenkung und Kontrolle durch den Staat" infolge 
von Präventionsmaßnahmen warnt auch Maihofer 1976, S. 9. 

15) Dazu neuestens Errnisch 1981, S. 45/46; Verrnander 1981, S. 49/50. 

16) Vgl. dazu Kube 1981, S. 13. 

17) Vgl. dazu Verrnander 1981, S. 53 - 56; Russ 1981. 

18) Vgl. die Beiträge in den Bänden von Kury/Lerchenrnüller 1981. 

19) Dieses "INTEG-STOP-Prograrnrn" genannte Vorhaben wurde arn 14.10.1981 auf 
dem 2. Wissenschaftlichen Kolloquium des Kriminologischen Forschungs
instituts Niedersachsen in Hannover von Kirchhoff vorgestellt. 

20) Näheres zu solchen Spezialeinheiten s. etwa bei Dietrich 1976 und Bux 
1 980b, S. 14 - 16. 

21) Näheres hierzu bei Herold 1980, S. 143. 

22) Näheres s. unten im Abschnitt "Automatisierte Datenverarbeitung". 

23) Statt vieler s. neuestens zur Praxis Bux 1980a, S. 198 - 200; zur recht
lichen Problematik Errnisch 1981, S. 44. 

24) Vgl. dazu Peters 1981, S. 297 m.w.N. 

25) Nach BGH dürfen Aussagen eines Zeugen über Mitteilungen von V-Leuten nur 
dann zuungunsten des Angeklagten verwendet werden, wenn die Angaben durch 
gewichtige anderweitige Indizien bestätigt sind (Urteil vorn 11.02.80 -
3 StR 480/79 - bei Schmidt 1980, S. 972). BGH GA 1968, S. 370/371 hat die 
Verwendung solcher Aussagen gegen den Angeklagten sogar generell ausge
schlossen. Vgl. hierzu neuerdings BVerfG NJW 1981, S. 1719. 

26) Gallus 1976, S. 74. 

27) S. dazu etwa Herold 1974, S. 386; 1979, S. 75. 

28) S. neuestens Kersten 1981, S. 73 - 78. 

29) Überblick bei Gerster 1979, S. 35/36, Errnisch 1980, S. 67 - 71, Kersten 198 
S. 61 - 67. S. auch Kubica 1981, S. 317 - 319. 

30) Eingehend hierzu Errnisch 1981, S. 42/43, Kersten 1981, S. 67 - 73. 
S. auch Kubica 1981, S. 317/318. 

31) Vgl. dazu Baum 1979, S. 9. 

32) Näheres zur kriminaltechnischen Forschungsgruppe des BKA bei Bunge 1979b. 

33) Ausführlich hierzu Bunge 1979a, Klement u.a. 1981, van der Giet/Künzel 198 

34) Ausführlich zur automatisierten Identifizierung durch Fingerabdrücke 
Krop 1981. 

35) Die Meinung des GeneralseKretärs der IKPO-Int~rpol, Bossard, zur Frage 
der Einrichtung von Regionalbüros referiert Brugger 1981, S. 7. 

36) Ausführlich hierzu neuestens Hertlein 1981. 

37) Diese Forderung wurde u.a. auch von Ermisch 1981 nachdrücklich erhoben. 

38) S. oben im Abschnitt "Massenkriminalität" mit Nachweisen 
(Anm. 1 4 - 24). 
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39) Zu dieser Problematik neuestens Schnoor 1981. 

40) Damit käme die Polizei auch den nach neuesten Forschungen festge
stellten Bedürfnissen der Bevölkerung, traditionellen Schutz- und 
Ordnungsfunktionen den Vorrang vor der Strafverfolgung zu geben, 
entgegen. Vgl. hierzu Kerner 1980, S. 385. 

41) Ähnl. Gemmer 1977 S. 15/16. - In aller Regel geht es 
bei der Diskussion über das Verhältnis Staatsanwaltschaft - Polizei 
nur um das Ermittlungsverfahren; s. etwa jüngst wieder Helmken 1981. 
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Kosten/Nutzen-Aspekte der Inneren Sicherheit 

- aus wissenschaftlicher Sicht 

Martin Pfaff, Ernst Kistler 

Mittels dreier Zitate wollen wir zunächst die Bandbreite der möglichen 
Sichtweisen des uns gestellten Themas abstecken: 

1. IISteigende Kosten, schrumpfende Einnahmen, der Druck auf den Steuer
zahler und die fortwährende Steigerung in erfaßten Verbrechensraten 
sind unter den Faktoren zu nennen, die uns nun zwingen, die Frage 
nach der Produktivität der Polizei ernsthaft zu stellenll1 ). 

2. IIEine Polizeiabteilung führt viele Routinetätigkeiten durch, die sich 
alle hervorragend für eine verfeinerte Produktivitätsanalyse eignenll2 ). 

3. IIIn dem Ausmaß, wie die Cost-Benefit-Analyse nötig ist, ist sie nicht 
möglich; in dem Ausmaß, wie sie möglich ist, ist sie nicht nötig" 3). 

Diese letzte, sehr provokante,ja pessimistische Feststellung des Ökonomen 
Guy Kirsch soll den Ausführungen über Kosten-Nutzen-Aspekte der Inneren 
Sicherheit mit vorangestellt werden. Nicht, daß wir damit sagen wollten, 
eine IIKriminalökonomie ll wäre nicht wichtig und entwickelnswert. Sie muß 
aber - diese wichtige Schlußfolgerung sei bereits vorweggenommen - pra
xisbezogen, sie darf nicht nur theoretisch angelegt sein. 

Wir wollen in der gegebenen Kürze versuchen, in dieses komplexe Thema 
einen Einblick sowie einen Überblick und einen Ausblick dazu zu geben. 
Daher gliedert sich das Referat in folgende Hauptpunkte und spezifi
sche Fragen: 

A. Kosten-Nutzen-Analyse im allgemeinen 

A1) Was ist die Kosten-Nutzen-Analyse? 

A2) Was will die KNA erreichen? 

A3) Wo liegen die Möglichkeiten der KNA? 

A4) Wo liegen die Grenzen der KNA? 

A5) Welche Vorteile bietet die Kosten-Wirksamkeits-Analyse? 

AG) Welche Grenzen sind auch der KWA gesetzt? 

B. Kosten-Nutzen-Aspekte der Inneren Sicherheit im besonderen 

B1) Welche Arten von Kosten fallen bei der Inneren Sicherheit an? 

B2) Welche Indikatoren der Nutzen bzw. der Wirksamkeit können für den Be
reich der Inneren Sicherheit verwendet werden? 

B3) Welche Ebenen der Betrachtung und theoretischen Ansätze unterliegen den 
Effizienz- und Effektivitätsanalysen in der Kriminalökonomie? 
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B4) Welche Beispiele können angeführt werden, die den Stand der 
kriminalökonomischen Forschung aufzeigen? 

B5) Welche Voraussetzungen und Grenzen bestehen für die Durchführung 
von Effizienz- und Effektivitätsanalysen? 

B6) Wie kann der Stellenwert dieser Methoden zusammenfassend beurteilt 
werden? 

A) Kosten-Nutzen-Analyse im allgemeinen 

A1) Was ist die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA)? 

Unter dem Begriff "KNA" werden wirtschaftliche Planungs- und Entscheidungs
instrumente verstanden, die vor allem in den USA im Zusammenhang mit Was
ser-, Verkehrs- und Rüstungsprojekten entwickelt wurden und heute in fast 
allen Bereichen staatlichen und auch privatwirtschaftlichen HandeIns zur 
Anwendung kommen. In der Bundesrepublik Deutschland ist die KNA - "für 
geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung" - in § 6 (2) 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes und in § 7 (2) der Bundeshaushaltsord-
nung verankert. 

Danach stellt die KNA ein Instrument der ökonomischen Rationalität des 
Mitteleinsatzes, nicht aber ein Instrument zur Zielfindung und -bestim
mung oder gar -abwägang dar. Sie kann also nur dann sinnvoll eingesetzt 
werden, wenn das Ziel system des Entscheidungsträgers bekannt ist4 ). Denn 
nur so lassen sich relevante Nutzen und relevante .Kosten bestimmen. 

A2) Was will die KNA erreichen? 

Die KNA strebt an, auf der Grundlage der ermittelten Nutzen und Kosten 
verschiedener Entscheidungsalternativen einen systematischen Vergleich 
herzustellen zwischen diesen Alternativen 

- indem Nutzen und Kosten auf einen einzigen - :monetär bewerteten - Nenner 
gebracht werden; 

- indem entweder die Differenz zwischen Nutzen und Kosten, oder das Ver
hältnis zwischen Nutzen und Kosten, oder das Verhältnis zwischen den 
Nettonutzen und den Kosten (N-K) über die bestehenden Alternativen hin-
weg maximiert wird. K 

Die KNA will demnach eine Reihung von alternativen Maßnahmen nach ihrer 
wir~schaftlichen Wünschenswertigkeit erreichen, um so dem Entscheidungs
träger eine ökonomisch rationale Entscheidungshilfe zu liefern. 

A3) Wo liegen die Mög~ichkeiten der KNA? 

Die Möglichkeiten der KNA sind vor allem dann offensichtlich, wenn 

- Nutzen und Kosten von geplanten Alternativen klar bestimmt werden können 
und 
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Nutzen und Kosten verschiedener Alternativen auf einen einheitlichen 
monetären Nenner gebracht werden können (d. h. wenn diese Alternativen 
nach ihren nur ökonomischen Auswirkungen hin untersucht werden können). 

A4) Wo liegen die Grenzen der KNA? 

Die Grenzen der KNA sind dann offensichtlich, 

a) wenn die relev.anten Nutzen und Kosten nicht (oder nicht einmal) kon
zeptuell definiert werden können; d. h. wenn nicht klar ist, was die 

- tangiblen vs. intangiblen Nutzen und Kosten 

- finalen oder intermediären Nutzen und Kosten 

- internen oder externen Nutzen und Kosten 

- realen oder pekuniären Nutzen und Kosten 

von alternativen Projekten überhaupt sind; 

b) wenn Nutzen nicht gemessen oder nicht in monetären Größen erfaßt 
werden können; 

c) wenn es keine Marktpreise gibt, mit denen man Nutzen und Kosten mes
sen kann, oder wenn beobachtete Preise erhebliche Verzerrungen be
inhalten, so daß man von Effizienzpreisen nicht mehr sprechen kann 
(Fälle von Monopolen, steigendenSkalenerträgen, externen Effekten, 
Unteilbarkeiten, usw.); 

d) wenn die Information über zukünftige Nutzen und Kosten alternativer 
Projekte nicht vorhanden oder völlig unbefriedigend ist; 

e) wenn das Problem der Unsicherheit nicht quantitativerfaßbar ist; 

f) wenn Nutzen und Kosten zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen, 
und wenn die Frage nach der angemessenen Diskontrate, die diese auf 
einen gemeinsamen zeitlichen Nenner (nämlich den diskontaten Jahr
wert) bringen könnte, nicht befriedigend beantwortet werden kann; 

g) wenn unterschiedliche Gesichtspunkte der Bewertung alternativer Pro
jekte - des Individuums vs. der gesamten Gesellschaft - nicht geklärt 
werden können; 

h) wenn fragwürdige Annahmen, ungenaue Daten, individuelle Werturteile 
in die Analysen eingehen; 

i) wenn psychische und soziale Faktoren - neben engeren Ökonomischen 
Kriterien - eine bedeutende Rolle spielen; 

j) wenn vielfältige, oft im Widerspruch stehende Wirkungen (bzw. Ziele) 
in einer integrierten Form nicht dargestellt werden können. 

Von den vielfältigen Problemen wiegt wohl am schwersten, wenn die Nutzen 
nicht in monetären Größen erfaßt werden können und somit nicht anhand 
eines einheitlichen Maßstabs - nämlich in der Form von DM-Beträgen -
den Kosten gegenübergestellt werden können. Für diesen Fall wurde die 
Methode der Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) entwickelt. 
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A5) Welche Vorteile bietet die Kosten-Wirksamkeits-Analyse? 

Technische oder soziale Indikatoren der Zielerreichung versuchen den 
Nutzen von Projekten direkt - d. h. ohne Bewertung in ökonomischen (DMj
Einheiten - zu ermitteln, um, so Alternativen 

- mit gleichen Kosten und mit unterschiedlichen Graden der Zielerreichung, 
oder 

- mit gleicher Zielerreichung und mit unterschiedlichen Kosten 

vergleichen und damit bewerten zu können. 

A6) Welche Grenzen sind auch der KWA gesetzt? 

Demnach verbleiben auch bei der KWA eindeutige Grenzen: 

- Wenn das Phänomen, wie z. B. Innere Sicherheit, viele Aspekte und 
Dimensionen aufweist, kann ein einzelner Indikator der Wirksamkeit 
oft nicht all diese adäquat reflektieren. 

- Selbst wenn Nutzen in technischen Größen ausgedrückt werden, ver
bleibt das Problem der Nichtvergleichbarkeit von unterschiedlichen 
Nutzen und Kosten: Welches Projekt ist vorzuziehen? Eines, das mit 
weniger Kosten einen geringeren Beitrag zur Inneren Sicherheit lei
stet, oder eines, das mit größeren Kosten einen größeren Beitrag lei
stet. Vergleiche unterschiedlicher Grade der Wirksamkeit und der Koste~ 
erfordern noch immer ein Werturteil über die relevanten Zielgewichtei 
dies ist letztlich eine politische Problemstellung. 

B. Kosten-Nutzen-Aspekte der Inneren Sicherheit im besonderen 

B1) Welche Arten von Kosten fallen bei der Inneren Sicherheit an? 

Unter den Kosten der Kriminalität verstand z. B. die "President's 
Cammission on Law Enforcement and Administration of Justice" im 
Jahr 1965 für die USA5) 

- Delikte gegenüber Personen, 

- Eigentums- und Vermögensdelikte, 

- illegale Güter und Dienstleistungen, 

- einige andere Delikte, 

- öffentliche Ausgaben für Polizei, Strafverfolgung und gerichtliche 
Aburteilung, 

- Strafvollzug, 

Private Ausgaben zur Deliktbekämpfung, 

wobei die so geschätzten Gesamtkosten von 21 Mrd $ für 1965 sich zu 70% 
aus den Direktschäden und zu 30 % aus den Bekämpfungskosten zusammensetzten6 ). 

Für die Bundesrepublik Deutschland liegen vergleichbare Schätzungen von 
Grohmann (1964 für Bayern)7) und von Neu (1966)8) für den Bereich Straf
vollzug vor. 
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B2) Welche Indikatoren der Nutzen bzw. der Wirksamkeit können für den 

Bereich der Inneren Sicherheit verwendet werden? 

Es gibt zwei Arten der Nutzen- oder Output-Indikatoren: a)die direkten 
oder b) die indirekten Output-Indikatoren9 ). 

Beispiele für a) direkte Output-Indikatoren sind 

- die Straftatenziffer, 
- die Aufklärungsquote, 
- die Rate der erfolgreichen Verhaftungen, 
- die Reaktionsdauer (z. B. Zeitspanne bis zum Eintreffen am Tatort, Re~ 

stantenquote). 

Beispiele für b) indirekte Output-Indikatoren spiegeln beispielsweise 
das Verhalten der Polizei gegenüber der Öffentlichkeit, den potentiellen 
Delinquenten und den Opfern wider. Diese können z. B. wie folgt operatio
nalisiert werden: 

" Erfassung der Einstellung verschiedener Bevölkerungsgruppen im Zeit
ablauf durch Befragung, 

- Bewertung des polizeilichen Verhaltens durch Täter und Opfer auf In
terviewbasis, 

- die Zahl der durch Bürger eingereichten Beschwerden über Polizeiorgane, 
deren Bearbeitungsdauer und öffentliche Behandlung, 

- die Messung der Anzeigebereitschaft bei der Öffentlichkeit, 

- die allgemeine Zufriedenheit mit dem Sicherheitsangebot seitens der 
Polizei10 )". 

Die letzteren Wirksamkeitsmaße gehen natürlich über die mehr traditionel
leren Produktivitätsindikatoren hinaus. Die Problematik solcher Einzel
indikatoren wird vor allem dann offensichtlich, wenn ihr Gewicht im Rahmen 
eines Gesamtindikators festgelegt werden soll, wie dies beispielsweise 
von Sellin und wOlfgang11 ) und später von Maltz12 ) im "Crime Seriousness 
Index (CSI)" annähernd versucht wurde. Hier werden die bekannten Probleme 
der Indikatorenkonstruktion, Repräsentation, Skalierung, Gewichtung und 
Aggregation13 ) auch für den Bereich der Inneren Sicherheit offensichtlich. 

So schlägt Maltz beispielsweise vor, daß mehrere Eigenheiten der Verbre-
chen in einem Index erfaßt werden sollten, die sich differenziert auf 
die Charakteristiken des Opfers, des Delinquenten, des Vorfalls, des 
scheinbaren Zieles, der Reaktion des Opfers und auf das Ergebnis beziehen14 ). 
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B3) Welche Ebenen der Betrachtung und theoretischen Ansätze unterliegen 

den Effizienz- und Effektivitätsanalysen in der Kriminalökonomie? 

Im Prinzip können zwei Hauptrichtungen ökonomischer Beschäftigung mit 
der Kriminalität in der einschlägigen Literatur identifiziert werden15 ), 
die auch der traditionellen Unterscheidung ökonomischer Theorien in Mikro
und Makrotheorie (einzel-vs. gesamtwirtschaftliche Betrachtung) entspre
chen. Zum einen eine mikroökonomische Theorie der Kriminalität: In ihr 
wird das Individuum als "homo oeconomicus" dargestellt, der anhand von 
Nutzen-Kosten-Kalkülen seine eigene Wohlfahrt maximiert und sich dement
sprechend zwischen legalem Handeln und illegaler Tätigkeit entscheidet: 
Kriminelles Verhalten ist dann ökonomisch rational, wenn der Erwartungs
wert derDifferenz zwischen Gewinn und Kosten (wobei Risiken mitberück
sichtigt werden) größer ist als für legale Arbeit. Ein ökonomisch 
"rational" handelnder Mensch wird dann Straftaten begehen, wenn die Dif
ferenz zwischen erwartetem Gewinn und erwarteten Kosten, bereinigt um 
die Wahrscheinlichkeit des Gefaßtwerdens und des Strafmaßes, größer ist 
als bei einer legalen Arbeit. Diese Konzeption kann als eine Art der 
kriminologischen Verhaltenstheorie bezeichnet werden, aber nur als eine, 
weil es andere Theorien gibt (z. B. soziologische und psychologische 
Theorien), um die ein solcher enger ökonomischer Ansatz zumindest er
weitert werden muß, soll er wissenschaftlich und praktisch relevant 
werden. 

Als zweiter Schwerpunkt der Kriminalökonomie ist die sogenannte Wohl
fahrtstheorie der Kriminalität zu bezeichnen, die sich mit Allokations
(Effizienz-) und seltener auch Distributions(=verteilungs)effekten 
der Kriminalpolitik (respektive Kriminalität) beschäftigt und auf ge
samtgesellschaftlicher wie auf der Ebene konkreter Einzele'ntscheidungen 
Optimalitätsüberlegungen anstellt. Insgesamt kann diese Art der Krimi
nalökonomie als umso fruchtbarer bezeichnet werden, als sie konkreter, 
maßnahmenbezogener angelegt ist. Optimalitätspunkte der Ausgabenkurve 
in einfacher Weise auf aggregater Ebene (für die Gesamtgesellschaft) be
stimmen zu wOllen16 ), ist wohl mehr als theoretische Ubung denn als 
praktisch relevant anzusehen. 

Beide Richtungen hängen aber zusammen und bauen, zumindest in der reinen 
ökonomischen Betrachtung, auf verkürzten Verhaltensmodellen auf. Sie sind 
nur in einer gemeinsamen Weiterentwicklung wissenschaftlich und praktisch 
fruchtbar, wenn man die Frage nach einer effektiven Kriminalpolitik stellt. 

Was heißt nun Effektivität und Effizienz bei Maßnahmen der Inneren Sicher
heit? Von den verschiedenen Definitionen von Effektivitätund Effizienz 
erscheint folgende als am operabelsten17 ): 

Effizienz Output (~Zielerreichung); Effektivität 
Input (=Kosten 

versorgungslage 
Vers orgung sn orm 

Damit wird aber bereits offensichtlich, daß eine rein ökonomische Be
trachtung zur Bestimmung von effizienter Kriminalpolitik nicht und schon 
gar nicht für die Bestimmung effektiver Maßnahmen ausreichen kann. Daneben 
wird - durch die Einbringung der Versorgungsnorm in die Nennergröße von 
Effektivität - auch klar, daß eine Referenznorm, ein differenziertes und 
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operationalisiertes Zielsystem vorhanden sein muß, um die Effektivität 
von Maßnahmen bewerten zu können. Auch dieses ist, bedenkt man z. B. 
die Schwierigkeiten mit der offiziellen Kriminalstatistik18 ), eine' noch 
weiter zu erforschende Problematik. Denn: "Im strafrechtlichen Bereich 
ist die Kriminalstatistik ... nur ein eingeschränkt aussagekräftiges 
Instrument" 19) . 

In diesem Zusammenhang ist auch der Zielkonflikt zwischen Effizienz 
und Gerechtigkeit zu nennen: Effizienz: ("Minimierung der Verbrechen 
insgesamt"; eher angebotsorientierte Betrachtung) und Gerechtigkeit: 
("gleicher Schutz für jedermann"; eher nachfrageorientierte Betrach
tung) sind nicht unbedingt deckungsgleich hinsichtlich der zu tref
fenden Maßnahmen. 

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Ein größeres (schlechteres) Ver
häl tnis Klienten/Betreuer in der Rehabilitation kann u. U. effizienter 
sein. "Intensivverfahren" können - vor allem bei begrenzten Ressourcen -
ineffektiv sein, wenn weniger Klienten überhaupt erreicht werden. Ein 
extremes Beispiel: Mehraufwendungen für Camputerfahndung können die Auf
klärungsquote verbessern. Der Streifenbeamte als "streetworker" mag das 
Anzeigeverhalten erhöhen, das Verhältnis Bürger-Polizei/Staat verbessern 
- und die Aufklärungsquote kann sich dabei bei absolut gleicher Zahl 
aufgeklärter Fälle verschlechtern - die Frage nach den "richtigen" Ziel
variablen stellt sich. 

So wird offensichtlich, daß die Zieldiskussion auch im Bereich der Inne
ren Sicherheit ein Problem für Effektivitätsanalysen und speziell für 
Kosten-Nutzen-Analysen darstellt. Es gibt intangible Kosten und Nutzen, 
die schwer erfaßbar und oft nicht in monetären Größen meßbar sind. Aber 
auch bei den quantifizierbaren Größen ist der Stand der Wirkungsforschung 
häufig noch nicht ausreichend, um Alternativen wirklich vergleichen zu 
können20 ) 

B4) Welche Beispiele können angeführt werden, die den Stand der kriminal

ökonomischen Forschung aufzeigen? 

Die Kriminalökonamie stellt ein sehr junges Forschungsgebiet dar21 ). 
Während in den Vereinigten Staaten im Gefolge der "President's conunis
sion on Law Enforcement and Administration of Justice" seit 15 Jahren 
eine breite Landschaft von Themen aufgespannt und diskutiert wurde, ist 
die einschlägige wissenschaftliche Beschäftigung mit der Kriminalökonamie 
in der Bundesrepublik fast vollständig vernachlässigt worden22 ). Nur in 
einigen wenigen Arbeiten haben sich vor allem Finanzwissenschaftler - ähn
lich wie in den USA23) - mit Fragen der Allokationseffizienz und z. T. 
den Distributionswirkungen des öffentlichen Gutes "Innere Sicherheit" 
auseinandergesetzt24 ). Differenzierte Fallstudien zur Anwendung der ~~A 
im Bereich der InnerenSicherheit, wie sie in den USA in relativ 
großer Zahl aus den letzten Jahren vorliegen, gibt es in der Bundes
republik praktisch nicht. Dies heißt natürlich nicht, daß derartige 
Überlegungen nicht angestellt würden - sie werden nur kaum in der 
Wissenschaft rezipiert und sie werden auch nur selten in der Form 
klassischer ökonomischer KNA's durchgeführt. 
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Nun muß es kein Schaden sein, wenn nicht für bald jede,Polizeidirektion 
eine Gruppe von Ökonomen mit großem Aufwand die Frage untersucht, ob 
Ein- oderZwei-Mann-Streifen effizienter sind (wie dies in den USA ge
schieht)25). Wobei die amerikanischen Studien dann - natürlich - je 
nach Stadt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Andererseits 
ist es aber auch schade, wenn wichtige kriminalpolitische oder polizei
organisatorische Fragen zwar unter Effizienzgesichtspunkten untersucht, 
die Möglichkeiten der KNA, ihre Vorteile, aber nicht ausgenutzt werden. 
Die internen Erfahrungsberichte etwa, wie sie im ZUsammenhang mit Neu
gliederungen oder Änderungen in der Logistik auch bei uns erstellt wer
den26 ), reichen in ihrer meist nur verbalisierenden Form nicht aus, 
um valide Hinweise für weitere künftige Vorhaben, um eine wirkliche Ef
fektivitätskontrolle abzugeben. Sie liefern aber wichtige Ansatzpunkte 
- vor allem was die Zielfindung anbelangt. 

Dabei könnten die Erfahrungen zumindest aus Teilen der amerikanischen 
kriminalökonomischen Forschung durchaus praxisbezogene Hinweise auch 
für die Bundesrepublik liefern. Gedacht ist hierbei an Untersuchungen 
wie sie z. B. Elinor Ostrom zum Vergleich der "Produktivität" unter
schiedlicher Organisationssysteme bzw. Organisationsgrößen (von Polizei
departements) durchgeführt hat27 ) und deren Methoden und Ergebnisse sich 
bis hin zur Auffüllung, Kalibrierung und auch Erweiterung von so modernen 
Vorschlägen wie einem ökonometrisch fundierten Modell zur Einsatzplanung 
im Streifendienst verwenden ließen28 ). 

Wohl weniger sinnvoll dürfte es sein, die Forschungsüberlegungen weiter
zuverfolgen, die auf Aggregatebene Optimantätspunkte für die Ausgaben 
für Innere Sicherheit bestimmen wOllen29 ). Diese Studien haben nur wenig 
Wert und gehen z. B. in ihrer ökonomischen Abstraktion - wie etwa bei 
dem Modell von Becker - wo weit, die "Kosten der Kriminalität" von den 
Opferschäden dem "Gewinn" des Täters zu subtrahieren (Diebstahl z. B. 
wird so nicht als Kostenkompo.nente erfaßt) und auf die "legal constraints ll 

zu achten30 ). 

Wie auch in anderen Theorien über das ökonomische Verhalten, z. B. 
Kaufverhalten, die auf der subjektiven Wertlehre mit dem homo oecono
micus aufbauen, haben die Ergebnisse empirischer Uberprüfungen ein unbe
streitbares Maß an analytischer Brillanz, ihr Erklärungsgehalt ist je
doch gering31 ) _ praktische Schlußfolgerungen können nicht so ohne wei
teres abgeleitet werden. Es sind, gerade beim Versuch, abweichendes Ver
halten zu erklären, ganz andere, z. B. sozialpsychologische Theorien und 
Variablen heranzuziehen. 

Was bleibt also zu tun? Ist die Kriminalökonomie nur ein Artefakt, sind 
zumal Kosten-Nutzen-Analysen im Bereich Innere Sicherheit ein wertloses 
Unterfangen? Ist der Ausweg, wie ihn etwa Klingemann sieht31 ), nur in 
der interdisziplinären Anreicherung der Systemanalysen zu sehen? Nun 
ist eines sicher essentiell wichtig und notwendig: Die Determinantenanalyse 
der Kriminalität muß vorangetrieben werden. Aber andererseits gibt es 
eine Reihe von Teilproblemen in der Kriminalpolitik, die einer aufgeklär
ten ökonomischen Analyse durchaus zugängig sind, in der nicht Korrela
tionen als Kausalitäten interpretiert werden müssen, wie angesichts der 
bisherigen Kriminalökonomie oft üblich. 
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Hier muß aber gelten, daß nicht unbedingt eine Monetarisierung um jeden 
Preis angestrebt werden sollte. Zugegeben, die Faszination eines ein
dimensionalen Indikators, der so eingängig wie DM-Beträge ist, ist groß. 
Der Stellenwert als Argumentationshilfe für eine Bürokratie, die ihre 
Vorschläge den politischen Entscheidungsträgern"verkaufen" will, ist 
unbestritten; der Versuch (§ 7 BHO, § 6 HHGG), verstärkt ökonomisches 
Denken zu induzieren ist notwendig, besonders heute. Bereits 1973 hat 
aber der BMF explizit die Möglichkeiten der Kosten-Wirksamkeits-Analyse 
aufgezeigt; ohne zu sagen, daß in ihr tendenziell der "Köngisweg" auch 
aus der Sicht - aufgeklärter - Ökonomen liegt. . 

In den Bereichen, in denen aus unserer Sicht Kosten-Nutzen- bzw. v. a. 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen durchgeführt werden können, sollten sie 
auch verstärkt angewandt werden. Allerdings sollte es nicht zu einer 
Situation wie in den USA kommen, wo relativ isolierte Studien - korre
spondierend mit der dortigen Polizeistruktur - nebeneinander durchge
führt werden, ohne daß ein echter Transfer von Erkenntnissen stattfin
den kann. Vielmehr geht es darum, das bestehende Maßnahmenbündel der 
Politik der Inneren Sicherheit und geplante Maßnahmen in einer Art zu 
überprüfen, die breite Lerneffekte ermöglicht33 ). 

Aus wissenschaftlicher Sicht muß dabei, wo immer möglich, rechtlich und 
ethisch vertretbar die Forderung erhoben werden, härtere und vor allem 
auch experimentelle Methoden, soziale Feldexperimente, anzuwenden. Wich
tige und einschneidende Vorhaben soilten grundsätzlich zunächst in Mo
dellversuchen unter wissenschaftlicher Begleitung vorge.testet werden. 
Die Beharrungskräfte einmal 'durchgeführter Maßnahmen, sollten sich die
se auch nicht bewähren, sind meist zu groß, die Nachbesserungskosten' oft 
beträchtlich34 ). 

Aus anderen Teilpolitiken, wo sich Teilökonomien schon mehr etabliert 
haben als die Kriminalökonomie (z. B. Gesundheitsökonomie), ist diese 
Forderung Gemeingut. Und gerade im politisch hochsensiblenBereich 
Innere Sicherheit können empirisch gesicherte Informationen mit "öko
nomisch-harter" Ausrichtung für den politischen Entscheider wichtige 
Maßnahmen "verständlicher und auch wertvoller" machen als die herkömm
lichen Argumentationen35 ). 

B5) Welche Voraussetzungen und Grenzen bestehen für die Durchführung von 

Effizienz- und Effektivitätsanalysen? 

Die Grenzen einer gesamtgesellschaftlichen KNA der Inneren Sicherheit 
sind schon verschiedentlich angesprochen worden. An ihre Inhaltsleere 
an Verhaltenshypothesen, die Unmöglichkeit, geeignet erfaßbare und ge
wichtige Wirkungs indikatoren zu finden und die Abstraktion von konkre
tenMaßnahmenalternativen sei nochmals erinnert. Derartige Überlegungen, 
die Kosten (Allokation) der Inneren Sicherheit mit nichtentstandenen 
gesellschaftlichen Verlusten durch nichtstattgefundene Kriminalität auf
zurechnen und zu einem Optimalitätspunkt zu finden, scheitern an theore
tischen und empirischen Problemen36 ), zumal an den Problemen, die sich 
allgemein - wie in den meisten anderen Politikbereichen - aus der Anwen
dung der KNA ergeben. 
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Gleiches gilt natürlich auch für solche Studien, die in intertemporalen 
oder zwischenstaatlichen Vergleichen aus der Gegenüberstellung von In
puts/Kosten und Outputs/Verbrechensraten "Produktivitätsvergleiche" 
durchführen - was an sich noch vertretbar erscheint - und dann daraus 
praktische Schlußfolgerungen ableiten37 ). 

Ein Nachteil aller derartigen Uberlegungen muß noch besonders hervorge
hoben werden. Fast alle der einschlägigen Studien beschränken sich auf 
den Abschreckungsaspekt von Polizei, Justiz und Strafvollzug. Sozial·i
sations- und Präventionsanstrengungen bleiben weitgehend unberücksich~ 
tigt. Die "Vorstellungvon einem rational und egoistisch kalkulierenden 
Delinquenten"38 ), die der traditionellen ökonomischen Denkweise vom 
homo oeconomicus entspricht, paßt nur ins Bild dieser Art von Krimi,nal
ökonomie. 

Aber auch in den stärker verhaltenstheoretisch fundierten Ansätzen in 
der Kriminalökonomie ist die entsprechende soziologische (reaktions
orientierte) und psychologische täterorientierte) Forschung39 ) noch 
nicht ausreichend rezipiert, insbesondere die psychologische, so daß 
von einer "Verhaltenstheorie" nur eingeschränkt gesprochen werden kann. 

Diese "Theorielosigkeit ll der Kriminalökonomie ist als ein Hauptproblem 
für auf konkrete Maßnahmen abzielende Wirksamkeitsanalysen zu bezeichnen. 
Daneben ist v. a. die Operationalisierung und empirische Erfassung so
wie für die Kosten/Nutzen-Analysen die Quantifizierung der Nutzenindika
toren zu nennen. Darüber hinaus ist besonders auf die Schwierigkeit der 
IIceteris paribus li 

- Bedingung bei begleitenden wie prospektiven Unter
suchungen zu verweisen, die Frage nach intervenierenden Faktoren und im 
dunkeln bleibenden Wirkungszusammenhängen also. Das reicht von der wohl 
nie wissenschaftlich entscheidbaren Frage, was ein Menschenleben IIwert li 

ist40 ) bis zu der Frage, wie man - eines der oft vernachlässigten we
sentlichen Ziele41 ) - das IISicherheitsgefühl der Hevölkerung ll zu messen 
und zu bewerten hat (obwohl es hier konkrete Möglichkeiten zur Konstruk
tion subjektiver Indikatoren gibt). 

Diese Probleme, mit deren jeweiligen Beantwortungsversuchen die'Ergeb
nisse von Evaluationen entscheidend variieren, sind in vieler Hinsicht 
nicht, schon gar nicht auf der so scheinbar stringenten Ebene der quan
tifizierenden KNA, lösbar. Gemeinhin wird es als Vorteil der KNA be
zeichnet, daß sie Alternativen auf einen Nenner bringen könne und damit 
den politischen Entscheidungsträgern eine harte und echte Grundlage 
liefere42 ). Genau an dieser Stelle sind KWA's aber ehrlicher, lassen 
IIdem Politikerll noch die Entscheidungsfreiheit, zwischen alternativen 
Aspekten der verglichenen Maßnahmen zu gewichten und 'zu entscheiden. Die 
Forderung muß daher lauten, nur wirklich Quantifizierbares in mone-
tären Größen auszudrücken und ansonsten wissenschaftliche Anstrengungen 
(wie auch Forschungsmittel!) auf die Operationalisierung von nicht mo
netarisierten Wirkungsindikatoren zu konzentrieren43 ). Das muß bei der 
Evaluation von Maßnahmen noch kein Nachteil sein. Entscheidend ist viel
mehr, daß die auftretenden IIKosten li und IINutzen li überhaupt systematisch 
erfaßt und irgendwie quantifiziert werden - eine Erfordernis für IIgroße 
ProblemeIl wie etwa Änderungen im Strafrecht oder Strafvollzug, wie auch 
für "kleine 11 wie etwa Umorganisationen. 
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B6) Wie kann der Stellenwert dieser Methoden zusammenfassend beurteilt werden? 

Die Ökonomie, die sich politikberatend mit Effizienz- und Effektivitäts
analysen auseinandersetzt, hat sich gerade in den letzten zehn Jahren ' 
weiterentwickelt. 44 ). Wir haben gelernt, eine Vielzahl von Auswirkungen 
von politischen Maßnahmen zu sehen und zu berücksichtigen - als ein Bei-
spiel sei der v. a. von der Gewerkschaftsseite betonte und vorangetrie-
bene Aspekt der Arbeitsphysiologie und -psychologie genannt. Sicher, die 
Wirkungsforschung ist - wie gesagt - noch nicht so weit gediehen, um all
gemeingültige und auf jeden Fall anwendbare Kausalketten verwenden zu 
können, etwa die Prognose der Auswirkungen einer Veränderung in der Straf
androhung auf die Tathäufigkeit und Täterstruktur. Auch - und das gilt 
nicht nur für die ökonomisch orientierte Praxisberatung - ist zu bedenken, 
daß Änderungsvorschläge aus wissenschaftlicher Sicht einer politischen 
und administrativen Ausfilterung bei der Umsetzung unterliegen; Implemen
tationsdefizite können auftreten. Das Beispiel der Zusammenlegung bzw. 
Umorganisationinder Polizeistruktur demonstriert dies deutlich4S ). Und 
genau hier läßt sich zeigen, was die ökonomische Analyse bringen kann 
und muß - im speziellen die KWA. Es ist bereits auf der Kostenseite eine 
interessante Aufgabe, zu vergleichen, inwieweit die Kosten (Personal, 
Fahrtkosten etc.) durch die Auflösung kleinerer Polizeiinspektionen ge-
sunken sind oder ob sie sich - bedingt durch die Einsicht in die Notwendig
keit der Bürgernähe und Ortskenntnis - nicht (überkompensativ) durch die 
Einrichtung von Kontaktbereichsdiensten wieder erhöht haben46 ). Es stellen 
sich aber auch auf der Nutzenseite - ähnlich übrigens wie in anderen Be
reichen (Schulwesen, Krankenhausbedarfsplanung, andere Versorgungsein
richtungen des privaten und öffentlichen Bedarfs) - einschlägige Fragen. 

Doch nicht nur solche "organisationellen" Probleme sind dringend unter 
Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkten untersuchenswert. Alter
nativen der technischen Ausrüstung und Weiterentwicklung sind ebenso 
zu nennen wie Reformen im Strafrecht und Strafvollzug, Anhebungen bei 
Strafschwellen wie Strafvarianten, Resozialisierungsstrategien oder ge
neralpräventive Maßnahmen usw. Hier überall ließe sich einiges tun47 ). 

Wie wir versucht haben aufzuzeigen, hängt die "Produktivität" in der 
Inneren Sicherheit von vielen Faktoren ab - nicht nur von in Geld faß
baren Inputs/Kosten - und bemißt sich anhand einer Vielzahl von Effek
tivitätsmaßen. Dementsprechend muß die Forderung lauten, Kosten-Wirk
sarnkeits-Analysen mit einem "ökonomischen Kern" durchzuführen. Dieser 
"ökonomische Kern" kann und sollte mit den entwickelten und ausdiffe
renzierten Methoden der Kosten-Nutzen-Analyse abgedeckt werden; darüber 
hinaus ist - für die nicht monetarisierbaren Kosten und Nutzen - ein Set 
von Indikatoren anzuwenden. Für durch Determinantenforschung (Ursachen 
der Kriminalität) zu schließende Lücken liegen Konzepte vor - v. a. 
aus den USA - und müssen zunehmend auch in der Bundesrepublik angewandt 
werden. 

"The arguments and evidence presented by economists may effectively 
buttress criminologists arguments for basic reform, both in the law 
itself and in administrative practices." 48) 
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Anmerkungen 

1) Murphy (President, The Police Foundation) 1975, 53. 

2) Hamilton (Deputy Major, New York City) 1975, 54. 

3) Kirsch 1975, 75. 

4) Vgl. ausführlich die Verwaltungsvorschriften des BMF zu § 7 (2) BHO. 

5) Vgl. zum folgenden Bartling 1974, 319. 

6) Diese 21 Mrd. $ entsprac~en 4 % des Volkseinkommens der USA! 

7) Vgl. Grohmann 1973, 80 ff. 

8) Vgl. Neu 1971/72. 

9) Vgl. ausführlicher Klingemann 1998, 240 ff. und Maltz 1975. 

10) Klingemann 1978, 240 f. 

11) Vgl. Sellin, Wolfgang 1964. 

12) Vgl. Maltz 1975, 461 ff. 

13) Vgl. z. B. für verwandte subjektive Indikatoren, Pfaff, Kistler 1977. 

14) Vgl. Maltz 1975, 462. 

15) Vgl. Kunz 1976, 1 ff. 

16) Vgl. hierzu v. a. Becker 1968. 

17) Für ein weiteres und differenzierteres Konzept vgl. Greytak, Phares, 
Morley, 1976, 10 ff. 

18) Vgl. z. B. Chaiken, Lawless, Stevenson 1974, 57. IIUnfortunately a 
high clearance rate does not necessarily reflect high perfonnance ll 

(Greenwood 1970, 17). 

19) Zipf 1980, 55. 

20) Zu einer drastischen Darstellung von Problemen auf der noch dahinter-
liegenden methodischen Analyseebene vgl. McCleary, u. a. 1979. 

21) Vgl. Schulz 1972, 377. 

22) Vgl. Klingemann 1978, 238. 

23) Z. B. Becker 1968; Shoup 1964; Tullok 1974. 

24) Z. B. Recktenwald 1967; Neu 1971; Bartling 1974; Kunz 1976. 

2=» Vgl. z. B. Bodystun, Sherry, Moelter 1978. 

2.6) Die Autoren danken Herrn ORR Striefler vom BayStM.I für interessante 
Hjnweise und Materialien. 

27) Vgl. Ostrom u. a. 1979; vgl. auch: Ostrom, Parks, Withaker 1973. 

28) Vgl. Wilde 1981. Wobei diese Versuche sicher für den Anwender frucht
barer sind als IIklassische ll Simulationsstudien auf der Globalebene, 
wie sie etwa Bard vorträgt. Vgl. Bard 1978. 
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29) Vgl. z. B. Chapman 1976. 

30) Vgl. Grohmann 1973, 56 ff. 

31) Als wohl klarstes aber auch "al:schreckendstes" Beispiel vgl. die 
gesamte Diskussion um die Wirkung der Todesstrafe im "American 
Economic Review": Ehrlich 1975 und z. B. PasseI, Taylor 1977. 

32) Vgl. Klingemann 1978, 250. 

33) Vgl. Bayley 1978. 

34) Vgl. ausführlich für "criminal justice prograrms" : Lewis., Green 1978. 

35) So z. B. im Vergleich die Ausführungen über den Zentralen Psychologischen 
Dienst im Jahresbericht 1980 des Polizeipräsidiums München. 

36) Zu einer prägnanten Kritik dieses auf Bentham zurückgehenden, vor 
allem von Becker vertretenen Ansatzes vgl. Kunz 1976, 10 ff. 

37) Vgl. z. B. Vanagunas 1979, der für die USA keine entsprechenden 
Korrelationen feststellen konnte.· 

38) Bartling 1974. 

39) Vgl. z. B. Schneider 1981. 

40) Vgl. z. B. kurz Stolz 1975, 200. 

41) Auf das die Tendenz der Massenmedien zum Spektakulären einen deutlich 
negativen Einfluß hat. Über aufgeklärte Fälle wird gemeinhin nur dann 
groß und anhaltend berichtet, wenn der Täter oder mindestens das 
Opfer prominent war. 

42) Vgl. Korff 1975, 170 f. 

43) Hier ist vollinhaltlich Kirsch zuzustimmen (Kirsch 1972), der aufweist, 
daß die hinter der KNA stehende Referenznorm des Marktes eben nicht 
sticht - gerade auch im Bereich Innere Sicherheit - und dies belegt 
daneben die Bedeutung des Verteilungsaspekts in Wirkungsanalysen. 
Vgl. auch: Gröbner 1970, 306. 

44) Es ist heute nicht mehr üblich, über Probleme einfach mit Annahmen 
hinwegzutäuschen wie z. B. noch 1974 Anderson, der die Probleme mit 
einem charmanten "We assume knowledge of ••• " wegdefinierte (Anderson 
1974, 1). 

45) Vgl. hierzu allgemeiner: Commerce Today, 01.01.1974,8 ff. 

46) Wobei auch hier auf die Verteilungsdimension - diesmal v. a. im 
Stadt-Land-Vergleich - hinzuweisen ist. 

47) Ein zwar simples aber das Problem plastisch machendes Beispiel 
(in Anlehnung an eigene Forschung zur Effektivierung öffentlicher 
Aufklärungskampagnen): Die Kampagne "Die Kriminalpolizei rät" muß 
aus verbreitungs- wie wahrnehmungspsychologischen Gründen im Fern
sehen gezielter - d. h. konkret nach oder "versteckt" sogar in 
11 Reißern 11 - geschaltet werden als bisher. 

48) Sullivan 1973, 144. 
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Kosten/Nutzen-Aspekte de~ Inneren Sicherheit 

- aus politischer Sicht 

Robert Ruder 

Begriff IIInnere Sicherheit ll 

Es ist das Verdienst der Rechtslehre der Aufklärung, daß sie die Unter
scheidung zwischen der Wohlfahrtspflege, verstanden als Förderung des öf
fentlichen Wohls im umfassenden Sinne, und der Gefahrenabwehr herausge
arbeitet hat. Beides war noch zur Zeit des Absolutismus unbestritten Teil 
der Polizeigewalt. Mit der begrifflichen Trennung wurde der Beginn der -
Entwicklung zu einem _ Pblizeirecht im heutigen Sinne eingeleitet. 

Sein~n ersten normativen Niederschlag fand dieser Gedanke im ~reußischen 
Allgemeinen Landrecht in der klassischen Formulierung: 

IIDie nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit 
und Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern 
desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizei. 1I 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit wurde dann im Laufe der folgen
den Jahrzehnte in einem langen Prozeß von der Rechtsprechung, der Rechts
lehre und nicht zuletzt durch die tägliche Polizeipraxis mit ihren 
wechselnden Anforderungen mit konkreten Inhalten gefüllt. Wenn wir heute 
von Innerer Sicherheit sprechen, so geht es um folgenden Begriffsinhalt: 

Die Abwehr von Kriminalität, Gewalt und sonstigen Angriffen auf' 
das in der Gemeinschaft geregelte Zusammenleben, auf Grundrechte 

. und sonstige Rechte des einzelnen und auf den Bestand der frei
heitlichen Grundordnung unseres Staatswesens. 

Auch verfassungsgeschichtlich hat der Begriff der Inneren Sicherheit 
schon eine lange Tradition, zum ersten Mal taucht der Begriff Sicherheit 
in der Bedeutung-von Innerer Sicherheit in der amerikanischen Unabhän
gigkeitserklärung von 1776 auf. Die Erklärung der Menschen- und Bürger
rechte der französischen Nationalversammlung von 1789 betonte, daß die 
IISicherheit ll 

- gemeint war das, was wir heute unter lIöffentlicher Si
cherheit und Ordnung ll verstehen - eines der "natürlichen und unabweis
baren Rechte des Menschen ll sei, dessen IIAufrechterhaltung Ziel jedes 
politischen Zusammenschlusses ll sei. In der französischen Revolutions
verfassung von 1793 neißt es, daß die Innere Sicherheit in dem Schutz 
bestehe, IIden die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder hinsichtlich sei
ner Person, seiner Rechte und seines Eigentums gewährelI. 

Kosten und Nutzen 

Im Wirtschaftsleben ist es selbstverständlich, alle anfallenden Kosten 
daraufhin zu untersuchen, welchen Nutzen sie bringen. In einer gewinn
orientierten Wirtschaft ist es erklärtes unternehmerisches Ziel, mit 
geringstmöglichen Kosten einen größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Jedes 
Unternehmen ist gezwungen, nach dieser Devise zu handeln. Dies ist schon 
des großen Konkurrenzdruckes wegen erforderlich. Doch jedes Unternehmen, 
das die Kosten zu tragen hat ,hat auch den Nutzen. Ist dies beim Staat 
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gleichermaßen der Fall? Bei oberflächlicher Betrachtungsweise könnte 
man diese Frage verneinen. Denn die Kosten hat der Staat und den Nutzen 
der Bürger. Man muß natürlich sagen, daß die Gesamtheit der Bürger den 
Staat bildet. So sind Kosten und Nutzen, wie dies bei einern Wirtschafts
unternehmen der Fall ist, wieder in einer Hand. 

Ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung: Diejenigen, die im Staat auf der 
Kostenseite stehen, also die Regierung und die gesamte öffentliche Ver
waltung, m~sen die Kosten so einsetzen, daß sie dem Bürger zum. Nutzen 
sind. Während im Bereich der Wirtschaft Kosten-Nutzen-Analysen heute sehr 
weit verbreitet sind, trifft dies für die öffentliche Verwaltung nicht 
in demselben Umfang zu. 

Woran mag das liegen? Hier spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine 
Rolle. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, daß auf der Nutzenseite in die
sem Bereich ganz anders als im ökonomischen Sektor oft oder sogar mei
stens mathematische Größen zur Berechnung fehlen und deshalb eine Quan
tifizierung nicht ohne weiteres möglich ist. Es sind vielmehr oft un
wägbare Faktoren wie Vertrauen in den. Staat, Sicherheitsgefühl und vie
les andere mehr. 

Geht man von diesen rein kalkulatorisch schwer faßbaren Zielen aus, 
verwundert es nicht, daß im Denken der Angehörigen der hoheitlichen 
Verwaltung rechtliche Oberlegungen oft im Vordergrund stehen. Die rechts
bezogene Betrachtungsweise schlägt sich auch in der Aus- und Fortbil
dung der nicht juristischen Verwaltungsangehörigen nieder, so daß deren 
Herangehen an administrative Fragestellungen ebenfalls stark recht-
lich ausgerichtet ist. 

Ein weiterer Aspekt von Kosten-Nutzen-Analysen gerade im Bereich der 
Inneren Sicherheit ist die Frage der Vorhersehbarkeit. Ein Beispiel 
soll dies erläutern. Man weiß zwar, daß in der Bundesrepublik fast 
täglich zwei Morde geschehen. Nur, niemand weiß vorher, wann und wo. 
Wie will man da Kosten und Nutzen aufrechnen, wenn es um den Einsatz 
der Polizei zur Verhinderung von Straftaten gegen das Leben unserer 
Bürger geht? Wird ein Mensch getötet, ist der Einsatz der Polizei ohne 
Nutzen gewesen. 'Konnte die Polizei einen Mord verhindern, haben sich 
die Kosten gelohnt. Eine befriedigende Kosten-Nutzen-Rechnung ist hier 
kaum möglich. 

Ein.vierter Faktor, der die Kosten-Nutzen;";Rechnung im Sicherheitsbe
reichrelativiert,ist die strenge Bindung an pflichtenbegründende 
Rechtsnormen. Ein privater Unternehmer hat rein rechtlich gesehen zu
nächst einmal freie Hand bei der Entscheidung, ob er investiert, ob 
er Maßnahmen ergreift, die ihn auf der Kostenseite belasten. Die Sicher
heitsorgane sind dagegen in ihrer Entscheidung selten gänzlich frei. 
Sie sind-durch ihren komplexen gesetzliChen Auftr~g gebunden und müs
sen oft handeln, gleichgültig, was es kostet. 
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Es gibt in der öffentlichen Verwaltung unstreitig Bereiche, wo Kosten
Nutzen-Analysen zu einer besseren Aufgabenerfüllung führen. Im Bereich 
der Inneren Sicherheit ist eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse, wie 
wir sie aus dem ökonomischen Bereich kennen, nicht möglich. Der Sibher
heitsbereich ist hinsichtlich der in Frage stehenden Schutzgüter und 
gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen zu vielfältig und zu komplex. 
Eine solche Bilanz der Inneren Sicherheit, die einen Betriebswirtschaftier 
befriedigen könnte, ist in wirtschaftlicher Hinsicht nicht möglich. 

Um es schon vorwegzunehmen: Eine politische Bilanz ist grundsätzlich 
möglich, auch wenn sie manche Probleme aufwerfen muß. In Teilbereichen 
der Inneren Sicherheit, insbesondere im rein logistischen Bereich, sind 
Kosten-Nutzen-Analysen herkömmlicher Art ohne weiteres praktikabel. 
Dies wird zum Teil auch schon gemacht. 

Gerade im Hinblick auf den engen finanziellen Rahmen der öffentlichen 
Haushalte, der heute und wohl auch noch mittelfristig besteht, muß der 
ökonomische Aspekt so weitgehend, wie dies nur möglich ist, Beachtung .' 
finden. Hier muß sich die öffentliche Verwaltung als Schuldner des Bür
gers fühlen, der ihr ein Darlehen in Form seiner Steuern gewährt. In 
einem demokratischen Staat ist die öffentliche Verwaltung verpflichtet, 
dieses Darlehen - wie in einem privaten Unternehmen - gewinnbringend 
anzulegen. Mit einer geringstmöglichen Steuerlast muß ein größtmöglicher 
Nutzen erzielt werden. 

Innere Sicherheit ist VerfassuQgsauftrag 

Wenn man eine Bilanzrechnung der Inneren Sicherheit aufstellen will, dann 
muß zunächst untersucht werden, welchen Stellenwert die Innere Sicher
heit auf der Sollseite hat. Dieser Stellenwert der Inneren Sicherheit 
wird ganz wesentlich durch die Verfassung, durch das Grundgesetz für 
die Bundesrepublik bestimmt. 

Im Gegensatz zu früheren deutschen Verfassungen und im Gegensatz zu 
den Verfassungen einiger anderer Staaten haben die im Grundgesetz ver
ankerten Grundrechte nicht nur deklarat~rischen Charakter, sie sind 
nicht nur bloße Programmsätze. Sie sind vielmehr aktuelles Recht im 
Sinne vollziehbarer und einklagbarer Ansprüche. 

Das herkömmliche Verständnis der Grundrechte erblickte in ihnen Ab
wehrrechte des Bürgers gegen staatliche Machtentfaltung. Schon bald 
trat zu diesem traditionellen Verständnis die Erkenntnis hinzu, daß 
die Grundrechte zugleich auch eine objektjve Wertordnung, und zwar 
eine Wertrangordnung statuieren, die als verfassungsrechtliche Grund
entscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt und Richtlinien und 
Impulse für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung gibt. Darüber 
hinaus hat das Bundesverfassungsgericht in einer ganzen Reihe von Ent
scheidungen deutlich gemacht, daß die in den Grundrechten enthaltenen 
Abwehrrechte in positives Recht umschlagen und einen Anspruch des 
Bürgers auf staatliche Leistung begründen. Dem Staat wurde damit die 
Pflicht zu positivem Handeln, so die Pflicht zur Abwehr von Gefahren 
für Lebenund.Gesundheit der Bürger, auferlegt. 
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Aus Artikel 1 Abs. 3 des Grundgesetzes ergibt sich zudem eindeutig, 
daß alle Organe, die Träger staatlicher Gewalt sind, bei der Ausübung 
dieser Gewalt an die Grundrechte gebunden sind. Alle Verhaltensweisen 
der staatlichen Gewalt, die nicht mit den Grundrechten im Einklang 
stehen, sind rechtswidrig. 

Wenn es also dem Staat gelingt, die durch das Grundgesetz vorge;gebene 
Wertordnung zu schaffen und zu erhalten, wenn es gelingt, dem Bürger 
das Maß an Freiheit und Sicherheit zu geben, das von den Grundrechten 
bestimmt wird, dann haben sich alle Kosten, die dadurch entstanden 
sind, gelohnt. Voraussetzung ist dann nur noch, daß dieser Erfolg 
nicht mit dem Einsatz geringerer Mittel erzialbar sein durfte. Die 
Kosten-Nutzen-Rechnung muß dann als eine positive Bilanz angesehen 
werden, als eine positive politische Bilanz - auch wenn die erfolg
reiche Verwirklichung der verfassungsmäßigen Wertordnung mathematich 
nicht faßbar ist. Damitsteht fest, daß eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
auf der Nutzenseite nicht mit unmittelbar gültigen rechnerischen 
Größen arbeiten. kann. Als Indikatoren für eine positive politische 
Bilanz ,seien hier in erster Linie Vertrauen in unser Staatswesen und 
in die Effizienz der Polizei und die Identifikation der Bürger mit 
unse'rem Staat "genannt. 

Der Schutz des menschlichen Lebens ist unbestritten eine der wichtig
sten Aufgaben unseres Staates. Würde man bei der Aufgabenerfüllung 
für den Schutz des menschlichen Lebens im Einzelfall hinsichtlich aer 
aufwendbaren Kosten einen Grenzwert aufstellen, könnte dies mit un
seren Vorstellungen von Humanität und Moral nicht vereinbart werden. 
Nehmen Sie als Beispiel das Attentat auf den Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Streitkräfte in Europa, General Kroesen, in Heidelberg. 
Dieses heimtückische Attentat ist gescheitert, obwohl es eine sehr ~ 
große Erfolgschance hatte. Warum? Sicher waren auch glückliche Um
stände für das Scheitern maßgebend. So z. B. die Tatsache, daß das 
Fahrzeug nicht in der Mitte, sondern hinten von der Panzerfaust ge
troff,~n worden war. Entscheidend war aber der kostspielige Schutz, der 
in diesem Fall investiert wurde. Die Polizei Baden-Württemberg hatte 
General Kroesen ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das 250.000.DM 
gekostet hat. 250.000 DM sind viel Geld, aber im nachhinein betrach
tet eine lohnende Investition zur Erhaltung eines Menschenlebens. 

Daß hier die Kosten-Nutzen-Rechnung das Plus auf der Nutzenseite hat, 
wird niemand ernsthaft in Zweifel ziehen können. Was soll mit diesem 
Beispiel gesagt werden? Wer im Bereich der Inneren Sicherheit Kosten
Nutzen-Berechnung anstellen will, muß wissen, daß Sicherheit viel 
Geld kostet. Und er muß wissen, daß es auf der Kostenseite für den 
Einzelfall keine obere Grenze geben darf. Und er muß sich davon über
zeugen lassen, daß eine Wirtschaftlichkeitsberechnung im betriebs
wirtschaftlichen Sinne, wie es die Haushaltsgesetze fordern, in vielen 
Fällen nicht möglich ist. 
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Haushaltsrecht 

Dennoch soll auf die haushaltsrechtlichen Bestimmungen, in denen sich 
ein Kosten-Nutzen-Denken ausdrückt, kurz eingegangen werden. Das Ge
setz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Län
der vom 19. August 1969, dessen Erlaß in Ausfüllung von Art. 109 des 
Grundgesetzes erfolgte, schreibt in § 6 folgendes vor: 

11 ( 1) Bei Auf stellung und Ausführung des HaushaI tsplans sind. die Grund
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
(2) Für geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung 
sind Nutzen-Kosten-Untersuchungen anzustellen. 1I 

Während die Grundsätze der Sparsamkeit auch im Bereich der Inneren 
Sicherheit prinzipiell Anwendung finden können, müssen die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit unter dem Aspekt des Stellenwerts der Sicher
heit gesehen werden. Und die Wirtschaftlichkeit darf nicht nur in 
ökonomischer Sicht, sie muß vielmehr in politischer Sicht gesehen 
werden. 

Die in Ahs. 2 der eben genannten Gesetzesvorschrift geforderten 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen für geeignete Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Bedeutung kommen im Bereich der Inneren Sicherheit. deshalb 
nur eingeschränkt zum Tragen, weil die Maßnahmen meistens nicht geeig
net für solche Untersuchungen sind. 

Kontrolle 

Mit'dem Hinweis, daß Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kosten
Nutzen-Untersuchungen im Bereich der Inneren Sicherheit ihre Grenzen 
haben, kann sich dieser Bereich natürlich nicht der notwendigen Kon
trolle entziehen. Dies ist eine ganz ßntscheidende. Feststellung. Denn 
diejenigen, die umfassende Kosten-Nutzen~Analysen verlangen,meinen 
meistens die Notwendigkeit einer echten Kontrolle hinsichtlich Er
forderlichkeit und politischer Zweckmäßigkeit einer Maßnahme. 

Wer kontrolliert nun die Behörden, die für Innere Sicherheit zustän-
dig sind? Da sind zunächst die verwaltungsinternen Kontrollinstanzen 
wie Vorprüfungsstellen und Rechnungshöfe. Eine Kontrolle findet aber 
auch schon dadurch statt, daß die Funktionen im Staat und in der Re
gierung auf einzelne Ressorts übertragen sind. Das Finanzministerium 
wird also immer darüber wachen, daß das Innenministerium nicht zuviel 
Geld ausgibt. Auch die Presse ist eine wichtige Kontrollinstanz. 
Wichtigste Kontrollinstanz für alle Maßnahmen einer Regierung ist selbst
verständlich das Parlament. Die Kontrolle der Regierung durch das Par
lament hat nicht umsonst Verfassungsrang. Und gerade im Bereich der 
Inneren Sicherheit reagiert das Parlament sehr sensibel. Das Thermo
meter Innere Sicherheit ~ird von den Parlamentsmitgliedern mit kriti
schem und wachem Auge kont~olliert. Und dies geschieht aus gutem Grund. 
Der Parlamentarier ist Repräsentant, ist Mandatsträger der Bürger die
ses Staates. Und der Parlamentarier sollte wissen, daß Sicherheit 
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ein zentrales, elementares Anliegen jedes Bürgers ist. Damit wird 
aber auch sichtbar, daß der Bürger und seine Beziehung zur Sicherheit 
Bewertungsmaßstab für die Kosten-Nutzen-Rechnung im Bereich der In
neren Sicherheit ist. 

Grundlagen der Sicherheitspolitik 

Ist Sicherheit objektiv meßbar? Gradmesser für die Sicherheitslage in 
unserem Staat ist u. a. die Kriminalitätslage. Diese ist, von den Dunkel
ziffern einmal abgesehen, rein rechnerisch durch die polizeiliche Kri
minalstatistik feststellbar. Doch wie soll objektiv festgestellt·wer
den, bei welcher Kriminalitätsquote noch ein ausreichendes Maß an Si
cherheit gegeben ist und bei welcher Quote dies nicht mehr der Fall ist? 

Unabhängig davon, ob es eine objektiv feststellbare Sicherheit gibt, 
kommt es in diesem Zusammenhang sicher auch auf die Frage an, wie sicher 
sich der Bürger fühlt. Können die Bürger ihren Lebensinteressen ohne 
wesentliche Beeinträchtigung durch Angst vor Verbrechen und sonstigen 
Bedrohungen nachgehen? Man muß davon ausgehen, daß das Freiheitsbedürf
nis ein dem Menschen innewohnendes Urbedürfnis ist. 

Montesquieu sagt dazu: "Freiheit ist, das tun zu können, was die Ge
setze erlauben." Würde man diese Einschränkung nicht machen, so meint 
Montesquieu, "dann hätte jeder andere auch das Recht, zu tun, was die 
Gesetze nicht erlauben. Dann aber wäre es mit der Freiheit, mit jeder 
Form von Freiheit vorüber." 

Die marxistische Betrachtung erwartet die "große Freiheit" erst nach 
totaler Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen, die den "guten 
Menschen" zur Folge haben soll. In der marxistischen Gesellschaft, die 
diese Theorie bereits seit über 60 Jahren erprobt, in der lidSSR haben 
sich diese Hoffnungen bisher nicht erfüllt. 

Die Einsicht der Unmöglichkeit der totalen Verwirklichung des freiheits
bedürfnisses bedingt die Schaffung von Regeln, bei deren Einhaltung 
wenigstens ein Optimum an Freiheit für den einzelnen und die Gemeinschaft 
gewährleistet ist. Ein Verstoß gegen diese ·Regeln bringt Unsicherheit 
mit sich, die Gewährleistung dieser Regeln Sicherheit und damit die Ver
wirklichung der tatsächlich möglichen Freiheit. 

Grundlage der Sicherheitspolitik muß daher zunächst einmal - wie schon 
vorher angeklungen ist - die Orientierung am Freiheitsbegriff sein, wie 
er in unserem Grundgesetz normiert ist. Hier heißt es in Art. 2 Ahs. 1: 

"Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." 
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In Abs. 2 des Artikels 2 heißt es: 

IIJeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden." 

Mit dieser aus der Anerkennung der Menschenwürde folgenden Feststellung 
wird das Urbedürfnis manifestiert und zum Grundgesetz, zum subjektiv
öffentlichen Recht normiert. Die Freiheit wird aus dem Bereich des Be
dürfnisses herausgehoben in das Erlebert,sie wird verwirklicht im Zu
sammenleben. Der Freiheitswunsch des Menschen ist durch den zweiten Absatz 
des Artikels 2 in die Wirklichkeit des Alltags in einer Gemeinschaft 
transferiert.worden,wenn es dort heißt: 11 ••• soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung •.• 
verstößt. 1I 

Damit wird aber auch zugleich das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit 
und Ordnung begründet, der Ordnung, die im weiteren Sinne dann Freiheit 
gibt und somit Voraussetzung der Freiheit ist. Dem Urbedürfnis Freiheit 
wird ein anderes Bedürfnis, Ordnung und Sicherheit, gegenübergestellt. 
Ordnungen, d. h. geregelte Freiheiten, erst geben Sicherheit. Beein
trächtigungen des emotionalen Sicherheitsgefühls und -bedürfnisses wer
den als Unsicherheit registriert. Dabei gibt es einen großen Unterschied 
zwischen zählbarer, statistischer Sicherheit und dem Sicherheitsgefühl. 
Sicherheitspolitik muß also nicht nur objektiv feststellbare, sondern 
besonders auch subjektive Sicherheit zum Ziel haben. 

Alle Sicherheitsorgane und besonders die Polizei müssen sich dessen 
bewußt sein, daß sie zählbare Sicherheit und Sicherheitsgefühl zu 
gewährleisten haben. Bei allen Kosten-Nutzen-Oberlegungen muß deshalb 
das Sicherheitsgefühl als wichtige Größe mit einbezogen werden. Na
türlich muß auch nachgerechnet, an der Statistik abgelesen werden, wo 
viele und wo wenige Verbrechen, wo große und wo kleine Verkehrsunfälle 
passieren. Natürlich muß mit Hilfe von Computern berechnet, gefahndet 
und ermittelt werden. Aber alle Zahlenwerke, Statistiken und Aufklärungs
ziffern werden nicht überzeugen, wenn sich der Bürger unsicher fühlt. 
Unter diesem Aspekt wird auch der Ruf nachdem Schutzmann an der Ecke 
verständlich. Durch solche Maßnahmen wird das Sicherheitsgefühl des 
Bürgers wesentlich gestärkt. Der Bürger weiß, die Polizei ist da und 
gewährt ihm Schutz und Hilfe rund um die Uhr. Das Sicherheitsgefühl 
bleibt auch dann erhalten, wenn einmal eine tatsächliche Gefährdung 
oder gar Schädigung eintritt. 

Totale Sicherheit könnte nur gewonnen werden, wenn die Einschränkung _____ 
von Bürgerrechten und finanzieller Aufwand eine Rolle spielten, wenn 
Geld und Lebensqualität unbeachtet blieben. Eine solche Perfektion 
steht selbstverständlich im Widerspruch zum Wesensgehalt der Verfas-
sung und unserem Verständnis von Demokratie. Wer größte Freiheit ge
währen will, macht das auf Kosten der Sicherheit. Wer größte Sicher-
heit gewährleisten will, muß die Freiheit bis hin zur nmmobilität be-

-
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schränken. Das Beachten des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel ist eine Aufgabensteilung nicht nur im polizeilichen Alltag, 
sondern auch bei den höchsten politischen Entscheidungen, die immer GQ
terabwägung'en sein müssen. Eine echte politisch relevante Kosten
Nutzen-Rechnung hat deshalb immer eine Wertentscheidung zur Voraus
setzung, welches Maß an Freiheit und welches Maß an Sicherheit an
zustreben ist. 

Freiheit und Sicherheit vermißt man im allgemeinen erst, wenn man sie 
nicht mehr hat. Solange man sie hat, werden sie als selbstverständlich an
genpmmen. Der Wunsch des Menschen nach Freiheit und Sicherheit steht 
in der menschlichen Bedürfnishierarchie nach wie vor und heute stärker 
denn je ganz oben. Das haben alle Untersuchungen und Umfragen in den 
vergangenen Jahren bestätigt. Diese Tatsache ist, wenn man eine poli
tische Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt, entsprechend zu würd~gen. 

Was kostet die Sicherheit? 

"Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit" heißt die Devise der NATO. 
Wachsamkeit ist eine Voraussetzung der Sicherheit, Freiheit muß aber 
mit dem Preis der Wachsamkeit und Sicherheit bezahlt werden. Beide ko
sten etwas, an Geld und an demokrati"scher Einschränkung. Freiheitliche 
Demokratie ist nicht möglich, wenn man nicht bereit ist, dafür Opfer 
zu bringen. Diese Opfer drücken sich auf der einen Seite in konkreten 
Haushaltszahlen aus, auf der anderen Seite in der Bereitschaft der Bür
ger, sich zur Erlangung allgemeiner Sicherheit gesetzliche und prak
tische Einschränkungen des eigenen Freiheitsraumes gefallen zu lassen. 

Der tatsächliche Preis von Sicherheit und Freiheit wird in konkreten 
Zahlen nie festzustellen sein. Zu viele Posten stehen dabei neben- und 
untereinander, zuviele Faktoren greifen dabei in- und übereinander oder 
decken sich. Der Sicherheitsrahmen ist in diesem Sinne ein weites Feld, 
ein Thema mit großer ~andbreite. Äußere und innere, militärische und 
politische, wirtschaftliche und soziale Sicherheit gehören zusammen und 
ergänzen einander. Rechnet man zur äußeren Sicherheit z. B. die zivile 
Verteidigung, die überwiegend von den inneren Sicherheitsorganen wahr
genommen werden muß, wird die Verbindung schon äußerlich deutlich. 

Die unmittelbaren Kosten für die Innere Sicherheit sind zwar in den 
letzten Jahren in Bund und Ländern deutlich gestiegen. Doch gemessen 
am Bruttosozialprodukt erscheinen die Ausgaben rela.tiv gering. So be
trugen die Kosten für die Innere Sicherheit von Bund und Ländern im 
Jahr 1975 7 Milliarden. Dies entsprach einem Anteil am Bruttosozial
produkt von 0,7 %. 

Sicherheit kostet Geld. Darüber gibt es keinen Zweifel. So sind z. B. 
im Entführungs- und Mordfall Cornelia Becker, der sich vor Jahresfrist 
in Karlsruhe ereignete, Kosten in Höhe von ca. 1: Million DM entstanden. 
Reine Personalkosten und "normale" Sachkosten sind dabei noch gar nicht 
mit einbezogen. 
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Rechtfertigt dieses Ereignis solch hohen Kostenaufwand? Der mutmaß
liche Täter wurde ermittelt, der Strafanspruch des Staates ist ge
sichert, Sühne für das Verbrechen ist möglich. Das ist schon viel., 
Im Hinblick auf den Abschreckungseffekt ist auch davon auszugehen, daß 
durch die verhältnismäßig schnelle Ermittlung des Täters ähnliche Ver
brechen verhindert werden konnten. Dies alles schlägt auf der Nutzen
seite zu Buche. Ein Verbrechen dieser Art ruft in der Öffentlichkeit 
große Unruhe hervor. Wird der Täter nicht gefaßt, wird das Vertrauen 
des Bürgers zu den Sicherheitsorganen beeinträchtigt. Wird der Täter 
gefaßt, wird das Vertrauen gestärkt und bestätigt, das S-icl1erheitsge
fühl des Bürgers bleibt erhalten. Eine positive Bilanz kann gezogen 
werden. 

Sicherhei t spart Geld . 

Sicherheitsrnaßnahmen ,kosten nicht nur Geld, sie sparen regelmäßig 
auch Geld. Diese leicht nachzuweisende Tatsache wird leider häufig 
außer Betracht gelassen. Von 1970 bis 1980 ist die Zahl der Verkehrs~. 
,toten von 19.193 auf 13.041 zurückgegangen: 6.152 Verkehrstote weniger. 
Dieser Rückgang - trotz steigender Verkehrsdichte, trotz Zunahme der" 
zugelassenen Kraftfahrzeuge, trotz Ansteigen der Gesamtunfallzahlen -
hat verschiedene Ursachen. Einen wesentlichen Beitrag haben jedoch die 
verschiedenen staatlichen Maßnahmen geleistet - neben den verdienst
vollen Aktionen anderer Institutionen. 

Die Durchführung der entsprechenden staatlichen Programme hat hohe 
Kosten verursacht. Sie haben jedoch sehr viel mehr Geld gespart, als 
sie gekostet haben. Dies ist das Ergebnis einer rein materiellen Ab
rechnung, ohne daß man die menschlichen Auswirkungen berücksichtigt .. 

Der hohe volkswirtschaftliche Schaden durch Verkehrsunfälle ist hin
reichend bekannt. "Welchen Gewinn verzeichnet die Gesellschaft bei der 
Vermeidung tö.dlicher Verkehrsunfälle?" Diese Frage wurde von einem 
Volkswirtschaftler untersucht. Er kam zum Ergebnis, daß sich z. B. der 
Einsatz eines Rettungshubschraubers schon dann bezahlt mache, wehn durch 
ihn zwei Menschenleben im Jahr gerettet werden können. Bei dieser Be
rechnung wurde ein Menschenleben mit ca. 600.000 DM gleichgestellt. 
So makaber dies auch klingen mag: 6.152 Verkehrstote weniger würden 
dann einer volkswirtschaftlich meßbaren Ersparnis von rund 3,7 Milli
arden DM entsprechen. Doch um dies klarzustellen: Nicht die Vermeidung 
volkswirtschaftlicher Schäden ist vorrangige Motivation für staatliche 
Programme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Erhaltung mensch
lichen Lebens und die Verhinderung großen menschlichen Leids ist das 
Ziel, das allein schon hohe Kosten rechtfertigt. 

Jeder Polizeischüler bekommt schon in den ersten Tagen seiner Ausbil
dung zu hören: "Die vornehmste Aufgabe der Polizei ist die Prävention". 
Dieser These kann man natürlich uneingeschränkt zustimmen. Man kann 
sicher auch unterstellen, daß die vielen kostenintensiven Maßnahmen der 
Polizei im Bereich der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung Früchte tra
gen und deshalb manche Straftat verhindert werden kann. Während wir 
aber die Zahl der begangenen Straftaten relativ leicht in der Polizei
lichen Kriminalstatistik aufrechnen können, ist es nicht möglich, ver
hinderte Straftaten aufzulisten. Es gibt nur Erfahrungswerte, die jedoch 
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auch eine gewisse Aussagekraft haben. Aber verhinderte Straftaten 
müssen auf der Nutzenseitezu Buche schlagen, denn dadurch wird viel 
Geld gespart und auch das allgemeine Sicherheitsgefühl der Bürger 
mitbestimmt. 

Effizienz der Polizei 

Die Frage nach der Wirksamkeit polizeilicher Strategien, Konzepte und 
Maßnahmen im Bereich der Verbrechensbekämpfung und ganz besonders im 
Bereich Vorbeugung ist schwer zu beantworten. Im Bereich der Strafver
folgung wird gute Arbeit geleistet. Eine Erhöhung der Effizienz scheint 
zwar gerade in diesem Bereich möglich. Zu fragen ist aber, ob dann nicht 
auch vielleicht schon die Grenze erreicht wird, wo eine höhere .Sicher
heit zu Lasten der Freiheit gehen würde. Die Schwierigkeit, die Frage 
nach der Wirksamkeit zu beantworten, liegt in der Problematik, polizei
liche Effizienz meßbar zu machen, wenn man einmal von der Aufklärungs
quote in der Kriminalstatistik absieht. 

Ein gewisser Gradmesser ist das Vertrauen des Bürgers in die Polizei, 
denn das Vertrauen ist abhängig von der Effizienz der Polizei. Und wenn 
wir heute feststellen, daß zwischen Bürger und Polizei ein gutes Ver
trauensverhältnis besteht, dann dürfen wir auch guten Gewissens fest
stellen, daß die polizeiliche Arbeit von der Öffentlichkeit als effi
zient betrachtet wird. Damit kann aber auch bei einer Kosten-Nutzen
Rechnung eine positive Bilanz gezogen werden. Vertrauen in die Polizei 
ist ein wertvolles Kapital für unsere Sicherheit, ein Kapital, das 
hohe Zinsen bringt; denn eine Polizei, die sich vom Vertrauen des Bür
gers getragen weiß, hat die notwendige Basis für eine noch höhere Effi
zienz. Zwischen Vertrauen und Effizienz findet aiso ein dynamischer 
Prozeß statt. 

Einfluß der Politik 

Diese Dynamik kann die Politik, kann der Politiker wesentlich beein
flussen. Der Politiker kann und muß sich vor und hinter die Polizei 
stellen, immer dann, wenn die Polizei im Kreuzfeuer unberechtigter 
Kritik steht. Der Politiker kann die polizeiliche Effizienz positiv 
beeinflussen, wenn er der Polizei selbst das Gefühl gibt, anerkannt 
zu sein, und wenn er auch bereit ist, die politische Verantwortung 
zu übernehmen. Der Politiker darf die Polizei in schwierigen Situa
tionen nicht allein lassen und sie unter Mitnahme des einzigen Regen
schirms im Regen stehen lassen. Im Gegenteil, er muß diesen einzigen 
Regenschirm über die Polizei halten, immer dann, wenn es die "Witte
rung" erfordert. 

Wesentlich ist, daß der verantwortliche Politiker den Sicherheits
organen die personellen und materiellen Mittel in die Hand gibt, die 
sie für eine effiziente Arbeit benötigen. 
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Die Effizienz der Polizei wird nicht zuletzt von den gesetzlichen 
Grundlagen der polizeilichen Arbeit bestimmt. Es ist deshalb Pflicht 
der Politiker, der Polizei die gesetzlichen Möglichkeiten zu versohaf
fen, die ein effizientes Arbeiten ermöglichen. 

Sicherheitspolitik als Teil einer Gesamtpolitik 

Bei der Erörterung des Problems Kosten-Nutzen-Aspekte der Inneren Sicher
heit aus politischer Sicht ist auah darauf hinzuweisen, daß Sicherheits
politik keine isolierte Politik sein kann und darf. Sicherheitspolitik 
muß vielmehr Teil einer gesamtpolitischen Strategie sein •. 

Wir alle wissen um die vielfältigen Ursachen der Kriminalität. Diese 
Erkenntnis hat zur Folge, daß Sicherheitspolitik auch Familien-, Bil
dungs-, Sozial-,Wohnungs- und Wirtschaftspolitik sein muß! Einleuch
tend ist auch, daß Sicherheitspolitik auch Rechtspolitik sein muß. 
Sicherheitspolitische Oberlegungen müssen deshalb auch in die anderen 
politischen Bereiche einfließen. 

Wir alle wissen, wieviel Einfluß Bildung und Erziehung gerade beim jun
gen Menschen haben. Wir alle wissen, daß wirtschaftliche und soziale 
Aspekte bestimmend sein können für die Innere Sicherheit. Wir alle ken
nen den Einfluß des Straßenbaus für die Verkehrssicherheit. Sicherheits
politik muß also auch daran gemessen werden, inwieweit es ihr gelingt, 
sicherheitspolitische Erkenntnisse in die anderen politischen Bereiche 
einzubringen. Dies ist aber nur dann der Fall, ~nn Sicherheitspolitik 
als wesentlicher Teil allgemeiner Gesellschaftspolitik verstanden wird. 

Dieser Zusammenhang, in dem die Sicherheitspolitik steht, muß bei 
Kosten~Nutzen-Berechnungen im Bereich der Inneren Sicherheit ent
sprechend berücksichtigt werden. 

Zusammenfassung 

Kosten-Nutzen-Untersuchungen staatlichen HandeIns müssen, wenn sie Sinn 
haben sollen, von einer gesellschaftspolitischen Zielorientierung aus
gehen. Dies gilt in ganz besonderem Maße für den Bereich der Inneren 
Sicherheit. K:osterr-Nutzen-Oberlegungen in einem rein ökonomischen Rah
men haben im Sicherheitsbereich ihre Grenzen. Das öffentliche Gut 
Innere Sicherheit ist unteilbar. Man kann und darf es daher nicht zum 
Zwecke von rein ökonomischen. Kosten-Nutzen-tlberlegungen auseinander
dividieren. 

Ziel der Maßnahmen zur Inneren Sicherheit ist besonders die Gewährlei
stung des Bestandes unseres Staates und die Erhaltung der menschlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten im gegebenen rechtlichen Rahmen. Dies muß 
man bei allen Nutzen-Kosten-Oberlegungen im Auge behalten. 



- 194 -

Eine noch so gute, effiziente und nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten arbeitende Polizei ist zur Ohnmacht verurteilt, wenn der 
staat systematisch seiner Autorität beraubt wird. Die Kontrolle 
staatlichen Handelns durch eine kritische Öffentlichkeit ist legitim 
und notwendig. Das darf aber nicht zur Schwächung des Staates führen. 
Unsere Freiheit und unsere Rechte können vor dem Mißbrauch durch 
andere nur dann geschützt werden, wenn der Staat über die Kraft ver
fügt, die Rechtsordnung auch tatsächlich durchzusetzen. 
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Probleme und Perspektiven der internationalen Zusammen

arbeit in der Verbrechensbekämpfung 

Andre Bossard 

Gegenstand der in diesem Jahr vom Bundeskriminalamt veranstalteten 
Arbeitstagung ist die Analyse der gegenwärtigen Situation und der 
Perspektiven der Verbrechensbekämpfung. Es ist besonders bezeichnend 
und interessant, daß die Veranstalter den Verantwortlichen einer 
internationalen Organisation, die auf polizeiliche Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung und Verhütung von Straftaten nach gemeinem Recht spe
zialisiert ist, aufgefordert haben, über die internationalen Aspekte 
der Verbrechensbekämpfung, die dabei auftretenden Probleme sowie ihre 
Zukunftsaussichten zu sprechen. Dies ist ein äußerst wichtiges Thema, 
das ich zusammenfassend in zwei Abschnitten behandeln möchte: 

- Im ersten Teil sollen die gegenwärtigen Tendenzen der internatio
nalen Kriminalität und die allgemeinen Grundsätze der internatio
nalen Zusammenarbeit im Rahmen von INTERPOL beschrieben werden. 

- Im zweiten Abschnitt werden dann die aktuellen Probleme bei der 
Zusammenarbeit aufgeführt und verschiedene Perspektiven entwickelt. 

I. Internationale Kriminalität und polizeiliche Zusammenarbeit 

A. Charakteristika und Tendenzen der internationalen Kriminalität 

Niemand käme auf den Gedanken, das Vorhandensein einer internationalen 
Kriminalität zu leugnen - oder zu negieren, daß es bestimmte Kriminal
fälle von internationaler Tragweite gibt. Tatsächlich erscheint die 
internationale Kriminalität tagtäglich in der Berichterstattung der 
Medien über Vorfälle im Zusammenhang mit der Verübung von Straftaten. 
Dieser internationale Charakter kann einer Straftat in mehrfacher 
Hinsicht anhaften. Manchmal ist er direkt Bestandteil der Straftat 
oder einer Reihe von Straftaten. Dies gilt für den illegalen Handel. 
Nehmen wir z. B. die Suchtmittel, die aus Pflanzen gewonnen werden, 
welche nicht in den Ländern mit starkem Konsum wachsen: Hier ist der 
Handel zwangsläufig international. Das trifft so sehr zu, daß in 
einigen Ländern der Gesetzgeber derartige Verbrechen auch dann unter Strafe 
gestellt hat, wenn die Tatbestandsmerkmale in anderen Ländern erfüllt 
wurden. In manchen Fällen ist es die Tätigkeit des Rechtsbrechers, die 
einer Reihe von Straftaten den internationalen Charakter verleiht: 
Ein Taschendieb begeht ein rein lokales Delikt; reist er aber von 
einem Land ins andere, um überall Diebstähle zu begehen, wird er zu 
einem ganz besonderen Spezialisten, nämlich einem internationalen 
Taschendieb. Diesen internationalen Charakter kann jede beliebige 
Straftat aber auch durch einen Umstand erhalten, der zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Verwaltungs- oder Justizbehörde von dem begangenen Delikt 
Kenntnis erhält, oft gar nicht bekannt ist: Dies gilt z. B. für ein Verbre
chen aus Leidenschaft, bei dem der Täter ins Ausland flüchtet, um der 
Fahndung zu entgehen. 
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Aus diesem Grunde ist der internationale Charakter der Kriminalität 
ein statistisch schwer zu erfassender Begriff. Es ist jedoch 
möglich, einige Anhaltspunkte über die gegenwärtigen Tendenzen der 
Kriminalitätsentwicklung in mehreren Ländern zu liefern sowie über die 
Tendenzen der spezifisch internationalen Straftaten, die dem General
sekretariat von INTERPOL gemeldet wurden. 

a) Die Kriminalität auf der Welt ist zur Zeit im Ansteigen begriffen. 
IKPO-INTERPOL veröffentlicht alle zwei Jahre eine internationale 
Kriminalstatistiki diese erfaßt die wichtigsten Deliktsbereiche,. 
d. h. vorsätzliche Tötungen und Versuche, Sexual straf taten, schwe
ren und einfachen Diebstahl, arglistigen Betrug, Falschgeld- und 
Rauschgiftdelikte. Genauere Kategorien festzulegen, ist nicht 
möglich, weil in den einzelnen Ländern Unterschiede bezüglich der 
Strafbarkeit bestehen. Im Zusammenhang mit dieser Statistik werden 
die befragten Länder ersucht, den Umfang der Kriminalität auf 
100.000 Einwohner anzugeben. Wenn man sich die Zahlen ansieht, die 
von den 31 Ländern gemeldet wurden, welche sowohl 1973 wie 1978 
(dem letzten Jahr, für das die Statistik veröffentlicht wurde) auf 
die Umfrage geantwortet haben, so stellt man fest, daß dieser 
Richtwert sich in 23 Ländern in Proportionen erhöht hat, die zwi
schen 2,98 und 285 % schwanken. 

b) Dieser Anstieg hat sich vorwiegend auf dem Gebiet des illegalen 
Handels und hier wieder ganz besonders beim illegalen Rauschgift
handel gezeigt: 1975 waren in den Mitgliedstaaten der Organisation 
234 kg Morphin als sichergestellt gemeldet worden, 1980 waren es 
735 kg. Bei Heroin: 1975 - 1.244 kg, 1980 - 2.005 kg. Kokain: 
1975 - 706 kg, 1980 - 3.865 kg. Cannabis-Harz: 1975 - 34 Tonnen, 
1980 - 104 Tonnen. Sonstige Formen von Cannabis: 1975 - 558 Tonnen, 
1980 - 1.061 Tonnen. Was die angehaltenen Personen betrifft, so 
sind es 1980 rund 175.000 gewesen, während im ~ahre 1975 nur 92.000 
festgenommen worden waren. 

c) In den zurückliegenden Jahren und besonders seit 1970 ist eine neue 
Straftatenkategorie in Erscheinung getreten, die gemeinhin mit 
"Terrorismus" bezeichnet und von Gruppen begangen wird, d1e 
ideologische Motivationen geltend machen. Typisch für diese Art von 
Kriminalität sind bestimmte Ausführungsarten wie Flugzeugentfüh
rungen, Geiselnahmen, Freiheitsberaubungen, Morde und Sprengstoff
anschläge. Charakteristisch ist hier der spektakuläre Aspekt. 
Gleichzeitig erleben wir jedoch einen erheblichen Anstieg der 
Gewaltkriminalität auf allen Gebieten, ob es sich nun um Akte der 
Zerstörungswut, die meistens von jugendlichen Banden verübt werden 
oder um bewaffneten Raub, Überfälle usw. handelt. 

d) Auch bei den sonstigen kriminellen Handlungen ist ein Anwachsen zu 
verzeichnen: die Falschgeldherstellung nimmt jedes Jahr um etwa 
10% zu, die Diebstähle - insbesondere von Kunstgegenständen und 
Kraftfahrzeugen - und die Wirtschafts- und Finanzdelikte, die in 
Zukunft sicherlich zu den besorgniserregendsten Deliktbereichen 
zählen werden. 
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e) Mit dem tendenziellen Anstieg der Kriminalität geht eine Tendenz zu 
immer stärkerer Internationalisierung einher: Wenn man die Zahlen 
der vom Generalsekretariat der INTERPOL bearbeiteten Fälle - wo es 
also eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Mitgliedern der Organi
sation gegeben hat - heranzieht, stellt man fest, daß diese in den 
fünf Jahren von 1973 bis 1978 von 22.733 auf 36.973 angestiegen 
sind. 1980 waren es 44.773 Fälle. Im gleichen Zeitraum hat sich die 
Zahl der monatlich beim Generalsekretariat eingegangenen Kopien des 
Schr~ftverkehrs (zwischen den NZBs) von 2.752 ~ Jahre 1973 auf 
3.442 ~ Jahre 1980 erhöht. 

Natürlich darf man diese Zahlenangaben nur relativ bewerten. Sie 
spiegeln nicht nur den Stand der internationalen Kriminalität wider, 
sondern auch den Stand der polizeilichen Zusammenarbeit, d. h. sowohl 
die Leistungsfähigkeit der nationalen Polizeibehörden als auch die als 
solche empfundene Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Es erschien mir 
jedoch wichtig, auf diese Zahlen hinzuweisen, um die allgemeine Kri
minalitätsentwicklung in der Welt zu veranschaulichen. 

Diese Internationalisierung kann viele verschiedene Ursachen haben: 
Die Entwicklung der schnellen Verkehrsverbindungen" insbesondere im' 
Flugverkehr, die Lockerung der Grenzübergangsbestimmungen für Personen 
und für Waren, insbesondere ~ Rahmen der Wirtschaftsgemeinschaften, 
die Entwicklung des Tourismus - all dies bringt für die Gesamtheit der 
Bürger und Unternehmen viele Vorteile, die aber den Rechtsbrechern 
gleichfalls zugute kommen. Man kann in wenigen Stunden von einem 
Kontinent zum andern reisen. Paß und visum sind zwischen zahlreichen 
Staaten, besonders in Europa, nicht mehr erforderlich, und der Ansturm 
der Reisenden an den Grenzübergängen und auf den Flughäfen ist zu 
bestimmten Zeiten des Jahres so stark geworden, daß in vielen Fällen 
eine gen aue Überprüfung des Gepäcks durch den Zoll den gesamten Ver
kehr zum Stillstand bringen und den Grenzübergangsposten oder Flug
hafen blockieren würde. Hiervon profitieren natürlich nicht nur die 
illegalen Händler und die Schmuggler, sondern auch die internationalen 
Gewaltverbrecher beim Transport von Waffen und Sprengstoffen. 

Die Internationalisierung beschränkt sich nicht auf ein und denselben 
Kontinent: Der illegale Rauschgifthandel ist tatsächlich interkonti
nental. Die in Europa gestohlenen Kraftfahrzeuge werden in den Vorde
ren Orient verschoben; die Absetzer gefälschter oder gestohlener 
Reiseschecks kommen vorzugsweise vom amerikanischen Kontinent nach 
Europa; die internationalen Betrüger operieren nicht nur in den In
dustrieländern, sondern auch in den weniger entwickelten Ländern, 
deren natürliche und noch nicht ausgebeutete Reichtümer sowohl die 
Geschäftsleute als auch die Betrüger anziehen. 

Angesichts dieser Kriminalitätserscheinungen können die Polizei- und 
Justizbehörden ihren Einsatz nicht auf ihr Staatsgebiet beschränken. 
Wenn man eine wirksame Verbrechensbekämpfung will, ist man praktisch 
zu einer Internationalisierung der polizeilichen Tätigkeit "verur
teilt". Mit dieser Internationalisierung wollen wir uns nun befassen, 
indem wir näher auf ihre Formen und Modalitäten eingehen. 
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B. Die internationale Zusammenarbeit 

Will man einer internationalen Kriminalität entgegentreten, denkt man 
als erstes an die Schaffung einer internationalen Polizei. Das ist im 
übrigen sehr oft die Form, unter der gewisse Literaten die Tätigkeit 
von INTERPOL beschreiben. Eine derartige Institution, die aus Polizei
Einsatzbrigaden besteht und in den verschiedenen Ländern z. B. Fest
nahmen, Durchsuchungen und Sicherstellungen durchführt, kann beim 
heutigen Stand der internationalen Vereinbarungen nicht in Betracht 
kommen. In jedem Land arbeitet die Polizei in Anwendung ihrer natio
nalen Gesetze und ihre Aufgabe ist es, innerhalb des Staatsgebiets 
alle zur Erforschung der Wahrheit erforderlichen Handlungen vorzu
nehmen. Die einzig mögliche Lösung besteht also darin, unter strikter 
Berücksichtigung der nationalen Souveränität eine Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Staaten zu organisieren; da jedes Land eine 
eigene Justiz- und Polizeistruktur besitzt, die durch sein nationales 
Rechtssystem bestimmt ist, kann die Polizei nur innerhalb dieses 
Rahmens tätig werden. Mit ,anderen Worten, wenn ein Land im Ausland 
nach einem Rechtsbrecher fahndet, kann es nur das betreffende Land 
bitten, eine Fahndung einzuleiten oder Überprüfungen durchzuführen, 
die darin ggf. zu einem Auslieferungsersuchen führen. Wenn dieses Land 
die Anwesenheit von Polizeibeamten des ersuchenden Landes auf seinem 
Staatsgebiet zuläßt, haben diese dort keinerlei Polizeigewalt, und 
ihre Rolle muß sich auf rein fachliche Mitarbeit oder die Beibringung 
von sachlichen Hinweisen, die aus ihrer Kenntnis des Falles resul
tieren, beschränken. 

Diese Zusammenarbeit kann auf die Dauer nur bei' der Bekämpfung von 
Verbrechen des gemeinen Rechts erreicht werden. Sie erfordert in der 
Tat eine Übereinstimmung hinsichtlich der Strafbarkeit der betref
fenden Handlungen. Wenn diese Übereinstimmung auch im allgemeinen für 
Mord, Diebstahl und illegalen Handel gegeben ist, so liegt dies doch 
ganz anders bei Straftaten, welche die innere oder äußere Sicherheit 
der Staaten berühren, wobei die Rechtsauffassungen der Länder sich 
unterscheiden und manchmal sogar gegensätzlich sind. Wenn es auch 
möglich ist,zu einem gegebenen Zeitpunkt und in einem konkreten Fall 
eine Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Staaten mit gleichem 
Interesse zu erzielen, so ließe sich auf diesen Vorgang doch keine 
feste, weltweite Kooperation gründen. 

Die Zusammenarbeit bei der Fahndung nach Verbrechern muß nämlich allen 
Ländern,unabhängig von ihrer geographischen Lage und ihrem politischen 
Regime,offenstehen. Gewiß, es kann sich eine bevorzugte Kooperation 
zwischen Ländern entwickeln, die durch ähnliche Verhältnisse oder 
gemeinsame Interessen eng verbunden sind, oder auch zwischen Ländern 
derselben Region, aber man darf nicht vergessen, daß die moderne 
Kriminalität einen derartigen Grad von Mobilität angenommen hat, daß 
selbst eine Zusammenarbeit auf kontinentaler Ebene sich jederzeit als 
unzureichend erweisen kann und daher auch in der übrigen Welt möglich 
sein muß. 
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Die Zusammenarbeit darf sich auch nicht auf eine Kategorie von Straf
taten beschränken, wie z. B. den illegalen Handel mit Suchtstoffen 
oder Waffen oder den Handel mit Falschgeld. Die Berufsverbrecher 
halten sich nicht an eine eng begrenzte Spezialität: Die meisten 
Täter bei Straßenraubüberfällen sind zugleich Zuhälter und viele Rausch
gifthändler haben bereits eine kriminelle Vergangenheit auf anderen 
Gebieten. 

Schließlich muß die Kooperation sehr geschmeidig sein, um sich den 
Tendenzen und Veränderungen in der Kriminalität anpassen zu können. 

Entsprechend diesen Grundsätzen hat sich in mehr als 50 Jahren die 
Tätigkeit der IKPO-INTERPOL entwickelt, der zur Zeit 133 Länder 
angehören. Die Zusammenarbeit wird im Rahmen der Organisation nach 
Modalitäten abgewickelt, die ich für diejenigen unter Ihnen, die 
nicht damit vertraut sind, hier kurz skizzieren möchte: 

In jedem Mitgliedsland bestimmt die Regierung eine Behörde, die die 
Bezeichnung "Nationales Zentralbüro" (NZB) führt und auf dem Gebiet 
der kriminalpolizeilichen Fahndung für alle Auslandsbeziehungen 
zuständig ist. Dabei handelt es sich entweder um eine zentrale Poli
zeibehörde, wie die Direction Centrale de la Police Judiciaire in 
Frankreich, eine Bundeskriminalbehörde, wenn der Staat, wie im Falle 
der Bundesrepublik Deutschland, föderalistisch strukturiert ist, oder 
auch um eine bedeutende Polizeibehörde in einem Land mit dezentrali
sierten Strukturen, wie z. B. New Scotland Yard im Vereinigten König
reich von Großbritannien und Nordirland. Diese Nationalen Zentral
büros haben die Aufgabe, alle Auskunftsersuchen der im nationalen 
Rahmen an der Verbrechensbekämpfung beteiligten Dienststellen ent
gegenzunehmen und ihre Weiterleitung ins Ausland sicherzustellen. 
Umgekehrt erhalten sie alle aus dem Ausland eingehenden Informationen 
und Auskunftsersuchen und sorgen für die Weitergabe an die zustän
digen nationalen Dienststellen. Dieses Verfahren hat den großen 
Vorteil, daß es die Sprachbarriere überwindet, da die NZB in den 
offiziellen Sprachen der Organisation arbeiten und die Einsatzdienst
stellen der Sorge entheben, welche Behörde im Ausland zuständig ist 
und welche Ermächtigungen für die Aufnahme der Ermittlungen erforder
lich sind. 

Die Nationalen Zentralbüros führen den bilateralen Informationsaus
tausch von Land zu Land durch und korrespondieren auch mit dem Gene
ralsekretariat der Organisation, das die Funktion einer interna
tionalen Nachrichtenzentrale ausübt. Diese Zentralisierung ist uner
läßlich, da die internationalen Rechtsbrecher häufig ihre Personalien, 
Aliasnamen oder Staatsangehörigkeit wechseln. In solchen Fällen kann 
nur ein zentrales Organ in den Archiven Nachforschungen anstellen, 
welche zu Identifizierungen führen, die ohne eine solche zentrale 
Erfassung nicht zustandekämen. Die Karteien des Generalsekretariats, 
die zur Zeit 3.500.000 Karten enthalten, stellen ein wertvolles In
strument für die Zusammenarbeit dar. Um den Informationsaustausch zu 
erleichtern, hat die Organisation ein eigenes Fernmeldenetz aufge
baut, an das zur Zeit rund hundert Länder angeschlossen sind. Die 



- 200 -
~. 

nationalen Stationen sind in Regionalnetzen zusammengefaßti so ist es 
möglich, eine Nachricht in einem Arbeitsgang an ein Land, mehrere 
Länder oder auch an das ganze Netz abzusetzen. Innerhalb dieses 
Fernmeldenetzes wurden im Laufe des Jahres 1980 rund 410.000 Nach
richten durchgegeben. 

Außer dem zwischenstaatlichen Nachrichtenaustausch n~t die Organi
sation eine Reihe von internationalen Ausschreibungen vor, die durch 
das von ihr aufgebaute Zentralisierungssystem ermöglicht werden: 
Ausschreibungen von Rechtsbrechern, die zwecks Auslieferung gesuch~ 
werden, Aufenthaltsermittlungen, vorbeugende Ausschreibungen inter
nationaler Rechtsbrecher, Ausschreibungen zur IdentifizierUng unbe
kannter Toter, Ausschreibungen von gestohlenen Wert-, insbesondere 
Kunstgegenständen. Weiter versendet sie statistische Berichte oder 
Zusammenfassungen über die Tätigkeit von Verbrecherbanden sowie 
Beschreibungen der von Rechtsbrechern angewandten Arbeitsweisen oder 
der von illegalen Händlern benutzten Verstecke. Sie organisiert 
internationale und regionale Tagungen, Arbeitsgruppen und Kolloquien 
und fertigt Studien mehr allgemeiner Art zu polizeilich relevanten 
Themen an. 

So sieht - zusammengefaßt und schematisiert - die internationale 
Zusammenarbeit aus, die sich im Rahmen der Internationalen Kriminal
polizeilichen Organisation entwickelt hat. Welchen Problemen sieht 
sich diese Kooperation nun zur Zeit gegenüber und welches sind die 
Perspektiven? Hiermit will ich mich im zweiten Teil meines Referats 
befassen. 

11. Aktuelle Probleme der Zusammenarbeit und Perspektiven 

A. Die aktuellen Probleme 

Die internationale Zusammenarbeit bei der" kriminalpolizeilichen 
Fahndung ist zum einen bedingt durch die Art und den Umfang der 
internationalen Kriminalität und zum anderen durch die Kooperations
möglichkeiten der Länder. Selbstverständlich ist sie abhängig von 
den Mitteln, die diesen Ländern auf' internationaler Ebene zur Ver
fügung gestellt und den Möglichkeiten, die in rechtlicher Hinsicht 
von den nationalen Gesetzen und den internationalen Verträgen geboten 
werden. 

Zur Zeit stehen die Probleme bei der internationalen Zusammenarbeit 
im wesentlichen mit dem Anstieg und der Internationalisierung der 
Kriminalität in Zusammenhang sowie auch mit den rechtlichen und 
strukturellen Fragen, die sich aus der derzeitigen internationalen 
Lage ergeben. 

a) Probleme in Zusammenhang mit der Kriminalitätsentwicklung 

Wir haben gesehen, daß die Kriminalität zur Zeit zwei Tendenzen 
aufweist: die Tendenz zum Ansteigen und die zur Internationali
sierung: 
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Will man der Zunahme der Kriminalität begegnen, so stellt sich die 
Frage der Kooperationskapazität der Länder, d. h. der nationalen 
Polizeien und des Generalsekretariats der Organisation. Die Lösupg 
dieses Problems erfordert Anstrengungen auf personellem und mate
riellem Gebiet. In vielen Ländern ist es üblich geworden, von der 
Verstärkung der Polizeikräfte zu sprechen, und erfreulicherweise 
sind hier auch Bemühungen im Gange. Will man jedoch dem ständig 
steigenden Bedarf gerecht werden, dann darf man nicht nur auf die 
Zahl der in jedem Land mit der Verbrechensvorbeugung und -bekämpfung 
betrauten Polizeibeamten abstellen, sondern muß auch auf ihre 
richtige Verteilung und ihre Ausbildung Wert legen. Diesen Bemü
hungen auf nationaler Ebene müssen natürlich solche auf interna
tionaler Ebene entsprechen, und das Generalsekretariat der IKPO
INTERPOL muß sich als Koordinierungsstelle für den internatio-
nalen Einsatz und als internationale Nachrichtensammelstelle 
seinerseits der Kriminalitätsentwicklung anpassen, indem es spezi
alisierte Polizeibeamte aus möglichst vielen Ländern einberuft und 
spezialisierte Arbeitsgruppen bildet, die den speziellen Delikt
arten entsprechen. Aber die Anpassung der Polizei auf nationaler 
wie auf internationaler Ebene ist nicht nur eine Frage des Perso
nalstandes. Die Anpassung der internationalen Polizei an die 
Kriminalitätsentwicklung wirft notwendigerweise auch die Frage der 
Schnelligkeit des Eingreifens auf, das heißt der Ausrüstung und 
des Fernmeldedienstes. 

Wie bereits dargelegt, zeigt die Kriminalität und besonders die 
Schwerkriminalität eine Tendenz zur Internationalisierung und zwar 
vor allem durch die Möglichkeiten, die durch die internationalen 
Transportmittel geboten werden. Die Rechtsbrecher bedienen sich 
bei ihren Reisen immer häufiger des Flugzeugs und benutzen bei 
ihren Straftaten Fernmeldeeinrichtungen, Fernschreiber, ja 
selbst Computer, besonders auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Finanzkriminalität. Dies erfordert eine adäquate Reaktion der 
Polizei sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Aus 
diesem Grunde hat die IKPO-INTERPOL das bereits erwähnte interna
tionale Fernmeldenetz aufgebaut. 

Dieses Netz leistet bereits beste Dienste, und es kann als Schlüs
sel der Zusammenarbeit angesehen werden. Man muß jedoch berück
sichtigen, daß gegenwärtig nur etwa sechzig Länder an dieses Netz· 
angeschlossen sind, also weniger als die Hälfte der Mitgliedslän
der von INTERPOL.Die anderen Länder sind somit gezwungen, die 
normalen internationalen Fernmeldeeinrichtungen in Anspruch zu 
nehmen, d. h. besonders den Fernschreiber - mit allen damit ver
bundenen Risiken, ja sogar den Postweg - mit den damit verbundenen 
Verzögerungen. Ich selbst bin der Meinung, daß eine zweckmäßige 
Weiterentwicklung der internationalen Zusammenarbeit durch den 
Ausbau des internationalen Fernmeldenetzes und die Teilnahme 
möglichst vieler Mitgliedsländer an dem Netz zu erreichen ist. 
Aber es versteht sich, -daß ein internationales Netz wertlos 
bleibt, wenn es nicht in jedem der teilnehmenden Länder an ein 
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genügend ausgebautes nationales Fernmeldenetz angeschlossen ist. 
Man sollte sich darüber im klaren sein, daß die Möglichkeit, eine 
Nachricht in wenigen Minuten von einem Kontinent zum anderen zu 
übermitteln, ihren Zweck verfehlt, wenn eine in einer Hauptstadt 
eingegangene Nachricht dann einige Tage braucht, um in den Landes
teil zu qelanqen, in dem der Einsatz erfolgen soll. 

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Ausrüstung und der Nachrichtenübermittlung liegt in der 
elektronischen Datenverarbeitung. Intern hat das Generalsekretariat 
bereits mit der computermäßigen Aufarbeitung einiger seiner Karteien 
begonnen. Außerdem wird seit mehreren Jahren Forschung im Hinblick 
auf ein internationales System für den automatisierten Nachrich
tenaustausch betrieben, bei dem jedes Mitgliedsland, das teil
nehmen möchte, über ein eigenes Terminal mit dem zentralen System 
am Sitz des Generalsekretariats verbunden wäre; das Land hätte 
dann, soweit seine nationalen Gesetze ihm dies gestatten, die 
Möglichkeit, in das System Informationen einzuspeisen und diese 
Informationen zu aktualisieren oder zu löschen. Ein solches System 
(System F.I.R. = Fichier Informatise de Recherehes - Automatisier
tes Fahndungs system) könnte den internationalen Informationsaus
tausch von Grund auf verändern. Die Forschungsarbeiten sind 
abgeschlossen und ein Bericht ist der diesjährigen Generalversamm
lung vorgelegt worden. Im nächsten Jahr sollen die Länder sich zu 
diesem System äußern. 

Der Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung stellt die Orga
nisation vor schwerwiegende Probleme; diese sind sowohl finanziel
ler als auch juristischer Natur, da in vielen Ländern Datenschutz
und Bürgerrechtsgesetze bestehen. Ich werde auf dieses Problem 
noch zurückkommen. 

Die Internationalisierung und die Zunahme der Kriminalität werfen 
jedoch ein weiteres, mehr philosophisches Problem auf, nämlich das 
der Kooperationsbereitschaft: Wenn man die Prävention und die 
Repression internationalisieren will, so setzt dies eine bessere 
Kenntnis des praktischen Ablaufs der Zusammenarbeit und eine 
stärkere Mitwirkung der Länder voraus. Zur Zeit hängt die Koopera
tion in der Tat vom Entwicklungsstand der polizeilichen Möglich
keiten in den einzelnen Mitgliedsländern ab, und diese Zusammenar
beit gestaltet sich natürlich mit einigen Ländern sehr viel enger 
als mit anderen. Die Verbesserung der Kooperation erfordert also 
eine Anstrengung auf beiden Ebenen: Im nationalen Bereich kommt es 
darauf an, daß die Nationalen Zentralbüros ihre Bemühungen auf die 
internationale Ausbildung ihres Personals und die Leistungsfähig-
keit der internen Verbindungen zwischen dem NZB und den örtlich 
zuständigen Polizeidienststellen richten. Hier haben die Nationa-
len Zentralbüros vor allem die wichtige Aufgabe der Information. zu 
erfüllen, weil manche Polizeibeamten an der Basis zu wenig mit der 
Arbeitsweise von INTERPOL und den damit verbundenen Möglichkeiten 
vertraut sind. In vielen Ländern haben sie auch partikularistische 
Einstellungen. und Rivalitäten zwischen den Dienststellen zu über-
winden, indem sie diese davon überzeugen, daß die Kooperation für alle 
von Nutzen ist und daß alle zum gemeinsamen Ziel beitragen müssen. 



) 

- 203 -

Auf internationaler Ebene ist die Ausbildung der Beamten der Natio
nalen Zentralbüros verstärkt zu betreiben; zu diesem Zweck veran
staltet das Generalsekretariat entsprechende Lehrgänge, ein Vor
haben, das fortgesetzt werden soll. 

Es ist nötig, zu informieren, die Kooperationsbereitschaft zu 
fördern und - wenn sich die Möglichkeit ergibt - die der Organisa-
tion noch nicht angeschlossenen Länder auf die Vorteile aufmerksam 
zu machen, die' sie aus ihrer Beteiligung an den gemeinsamen Bemü
hungen ziehen könnten. Schließlich sollte man die Hilfeleistung der 
mehr entwickelten für die weniger entwickelten Länder verstärken. 
Im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht das Generalsekretariat hie~ 
bei mitzuwirken, indem es Stipendien für die Teilnahme an den ·:Ausbil
dungslehrgängen der Beamten der NZB vergibt. Ich glaube jedoch, daß 
eine weiter gefaßte, bilaterale Politik der Unterstützung und des 
Austausches von Polizeibeamten sich hier günstig auswirken könnte. 

b) Rechtliche und strukturelle Probleme 

Mit der Weiterentwicklung der philosophischen und rechtlichen 
Betrachtungsweise von Kriminalität, Polizei und Kooperation geht 
auch eine Veränderung der internationalen polizeilichen Zusammen
arbeit einher. So kommt den rechtlichen und strukturellen Fragen 
zur Zeit besondere Bedeutung zu. Man kann sogar sagen, daß die 
schwierigsten Probleme, mit denen sich das Generalsekretariat zur 
Zeit befassen muß, zu dieser Kategorie gehören. 

Es ist kein Geheimnis, daß die Zusammenarbeit oft durch die Unter
schiede, die zwischen den nationalen Gesetzgebungen hinsichtlich 
der Strafbarkeit sowie des Strafmaßes und des Strafverfahrens 
bestehen, beeinträchtigt wird. Wenn der illegale Handel mit Sucht
mitteln in einem Land mit 20 Jahren Gefängnis und im Nachbarland 
mit weit geringeren Strafen geahndet wird, dann ist damit zu 
rechnen, daß das nachsichtigere Land von den Rauschgifthändlern 
bevorzugt und so zu einem Zentrum des illegalen Handels wird. 
Außerdem räumen so manche nationalen Gesetzgebungen der Polizei 
viel weiter gehende Befugnisse als andere ein, was die Untersu
chung, die Beweisermittlung und die Zulassung bestimmter Fakten als 
Beweismittel betrifft. Schließlich haben wir noch die schlichte 
Tatsache, daß bestimmte Handlungen in manchen Ländern strafbar sind 
und in anderen Ländern nicht. Die internationale Kooperation 
entwickelt sich unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzgebun
gen, und das ist ganz richtig, denn auf internationaler Ebene sind 
wir verpflichtet, die Souveränität eines jeden Mitgliedslandes zu 
respektieren. Allerdings ergibt sich daraus eine Reihe von Schwie

rigkeiten, und es ist nicht selten, daß ein Mitgliedsland einem 
anderen in diesem oder jenem Fall die Zusammenarbeit verweigert, 
weil eine Tat nach seinen Gesetzen nicht strafbar ist, oder daß 
eine Uberprüfung oder eine Ermittlungsmaßnahme abgelehnt wird, 
weil diese nach den nationalen Vorschriften für das Strafverfahren 
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nicht vorgesehen ist. Schließlich wird die Fahndun~ch interna
tionalen Rechtsbrechern und deren Festnahme noch häufig durch das 
Nichtvorhandensein eines Auslieferungsabkommens zwischen den 
Ländern beeinträchtigt. 

Unter diesen Bedingungen ist es sicher, daß eine Verbesserung der 
internationalen Kooperation über die Harmonisierung der Gesetzge
bungen und den Abschluß bilateraler oder multilateraler Ausliefe
rungsverträge zu erreichen wäre. Ich habe bereits die Fragen 
angesprochen, die sich bei der Verwendung der elektronischen 
Datenverarbeitung durch das Vorhandensein nationaler Gesetze über 
Datenschutz und Bürge~rechte ergeben. 

Dabei handelt es sich um ein relativ neues Problem, da es eine 
Gesetzgebung auf diesem Gebiet erst seit etwa zehn Jahren gibt, 
und zwar hauptsächlich in den Industrieländern. Diese Gesetze 
sehen eine - zum Teil unterschiedliche - Oberwachung der polizei
lichen Karteien und Dossiers und für den Bürger das Recht vor, von 
den ihn betreffenden Informationen unter bestimmten Vorausset
zungen und mit gewissen Einschränkungen Kenntnis zu erhalten. Ganz 
allgemein geht die Anwendung dieser Gesetze über den Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung hinaus; sie gelten sogar für die 
klassischen Polizeikarteien. Hierin zeigt sich u. a. die weitere 
Entwicklung der philosophischen und rechtlichen Auffassungen über 
die Kriminalität und ihre Bekämpfung, die ich -bereits zuvor erwähnt 
habe. 
Dies ist ein Problem von größter Bedeutung. Es kann nicht darum gehen, 
sich für oder gegen solche Gesetze auszusprechen: Sie existieren, 
und in den Ländern, in denen sie existieren, haben die Polizei
beamten als Diener des Gesetzes sie selbstverständlich zu befol-
gen. Das Problem ergibt sich beim Informationsaustausch zwischen 
zwei Ländern, in denen derartige Gesetze bestehen, die ähnlich 
oder unterschiedlich sein können, oder zwischen Ländern, in denen 
es solche Gesetze gibt und Ländern, wo dies nicht der Fall ist. 
Das Problem stellt sich durch den Zugang der nationalen Kontroll
organe zu den auf internationaler Ebene ausgetauschten Informa-
tionen und besonders zu den beim Generalsekretariat zentral er-
faßten Daten und manchmal - über die Kontrollorgane hinaus - durch 
das Zugangsrecht der Betroffenen selbst. Mangels einer internatio
nalen Konvention, die das Problem auf universeller Ebene regelt 
- und im Rahmen der Statuten der Organisation - meinen wir, daß 
eine Lösung dieses Problems nur mit Zustimmung der betreffenden 
Länder gefunden werden kann. 

Das Generalsekretariat hat der Generalversammlung einen Entwurf 
zur Regelung der internationalen Kooperation vorgelegt. Er.geht 
von dem Grundsatz aus, daß das Land, welches eine Information in 
das System INTERPOL eingibt, Herr dieser Information bleibt. Mit 
Zustimmung des Nationalen Zentralbüros dieses Landes ist es mög
lic,h, Zugang zu der Information, die es in das System eingegeben 
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hat, zu erteilen. Dieser Entwurf sieht gleichfalls die Schaffung 
einer Kontrollkommission im Rahmen der Organisation vor, und 
vielleicht liegt darin der erste Schritt zu einer internationalen 
Regelung, die zur Lösung der äußerst schwierigen Probleme auf dem 
Gebiete des internationalen Rechts beitragen könnte. 

Neben diesen rein juristischen Fragen stellt sich mit immer grö
ßerer Dringlichkeit da~ Problem der Nationalen Zentralbüros, der 
Regionen und der Zentrale, mit anderen Worten, das Problem der 
Regionalisierung. Hierzu ist festzustellen, daß einerseits die 
internationale Kooperation ein Ganzes bildet und daß es für die 
großen Verbrecher weder regionale noch nationale Grenzen gibt. 
Andererseits ist es so, daß die Länder jeder Region auf ihre 
eigene Art und Weise zusammenarbeiten, und dies hauptsäohlich mit 
den Nachbarländern. Die Lösung dieses Problems erfordert eingehen
de Untersuchungen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu erleichtern, 
ohne dabei Stellwände zu errichten, durch die nur eine bürokrati
sche Stufe zwischen den Nationalen Zentralbüros und der Zentrale 
geschaffen würde. 

B. Die Perspektiven 

Es ist immer sehr schwierig, Vorhersagen oder gar Prognosen über die 
Zukunft einer Institution abzugeben, und dies erst recht, wenn es 
sich um die internationale Kooperation handelt, die ihrerseits von 
der Kriminalität und den Möglichkeiten eines jeden Mitgliedslandes 
abhängt. Wie wird die internationale Zusammenarbeit morgen aussehen? 
Das läuft auf die Frage hinaus, wie die Kriminalität von morgen 
aussehen wird und welche Reaktion man von den Ländern erwarten kann.' 
Ohne ein Prophet sein zu wollen, glaube ich sagen zu können, daß die 
Kriminalität - wenn es nicht zu einer großen Umwälzung der Strukturen 
in der Welt kommt - sich weiterhin in Richtung einer Internationali
sierung und Differenzierung entwickeln wird. Man spricht bereits von 
der Computer-Kriminalität, die Wirklichkeit geworden ist. Ich meine 
auch, daß die Prävention immer mehr an Bedeutung gewinnen wird; dazu 
sollten überdies die nationalen Präventionsprogramme berücksichtigt 
werden. 

Wenn wir hiervon ausgehen, können die Zukunftsaussichten viel eher 
die Form von Fragen als von Aussagen annehmen. 

Werden wir mehr Technik bei der Zusammenarbeit haben? Ja, ganz si
cher. Welche Mittel werden wir einsetzen? Mit Sicherheit den Fern
meldedienst. Bewegen wir uns auf ein internationales Fernmeldesystem 
über Satellit zu? Nichts scheint dem entgegenzustehen, doch dies 
würde sicherlich große finanzielle und vielleicht auch juristische 
Probleme aufwerfen. 

Welche Zukunft hat der Rechner bei der internationalen kriminalpoli
zeilichen Zusammenarbeit?-Nach meiner Ansicht sind wir zu seinem 
Einsatz "verurteilt". Ob nun der Plan F.I.R. von der nächsten Gene
ralversammlung angenommen oder abgelehnt wird - wir werden auch in 
der Zukunft über die Vorteile nachdenken müssen, welche die Verwen-
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dung der elektronischen Datenverarbeitung der internationalen krimi
nalpolizeilichen Fahndung bringen könnte. Auch dabei werden die 
beiden Probleme - das finanzielle und das juristische - auftauchen, 
für die Lösungen gefunden werden müssen. 

Wird es zu einer internationalen Zusammenarbeit kommen, die auf 
unterschiedlichen juristischen und strukturellen Grundlagen aufbaut? 
Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, lautet: 
Werden wir morgen eine supranationale Polizei haben, also mit beson
deren Vollmachten ausgestattete Exekutivbeamte, die in den verschie
denen Mitgliedsländern Ermittlungen durchführen? Das erscheint mir 'in 
naher Zukunft nicht ohne eine besondere internationale Konvention 
möglich zu sein. In einem solchen Falle müßten die Vollmachten dieser 
Ermittlungsbeamten durch tlbereinkommen der Länder genau festgelegt 
werden und es bedürfte einer Änderung der einschlägigen Gesetze 
dieser Länder. Das bedeutet, daß die Staaten bereit sein müßten, 
einen Teil ihrer Souveränität auf einem besonders empfindlichen 
Sektor, nämlich dem der Polizei, aufzugeben. Auch wenn man diese 
Hypothese nicht als Utopie ansieht, muß man doch klar erkennen, daß 
es ein langwieriger Prozeß mit zahllosen Schwierigkeiten werden 
würde, falls die Nationen einen solchen Weg einschlagen wollten. 

Eine Zwischenstufe läßt sich vielleicht im Rahmen ähnlicher Institu
tionen des europäischen Rechtsbereichs verwirklichen, wenn man an
nimmt, daß diese Institution sich im Sinne eines polizeilichen Be
reiches entwickelt und daß andere Regionen sich entschließen, einen 
ähnlichen Weg zu beschre~ten. Auch dies würde internationale tlberein
kommen erforderlich machen und könnte meiner Meinung nach eine Stär
kung der Zusammenarbeit klassischer Art bedeuten, mit besonderen 
Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung im internationalen 
Rahmen, z. B. durch Entsendung von Beamten als Beistand für die 
nationalen Ermittlungsbeamten. Auch die Fragen des "Verfolgungs
rechts", wenn ein verfolgter Rechtsbrecher die Grenze überschreitet, 
könnte weit großzügiger in positiver Weise geregelt werden. Die 
I~O-INTERPOL hat ihrerseits bereits vor einigen Jahren den Natio~ 
nalen Zentralbüros den Entwurf einer internationalen Konvention 
vorgelegt, die zwischen verschiedenen Mitgliedsländern abgeschlossen 
werden kann und einige dieser Probleme regeln soll. 

Wird sich die Zusammenarbeit von morgen auf regionaler Ebene ab
spielen? Viele Länder wünschen zur Zeit eine Dezentralisation, wobei 
jede Region die Regelung einer Reihe rein regionaler Fragen über
nehmen soll: die Organisation von Arbeitstagungen, die gemeinsame 
Behandlung von Problemen, die sich den Ländern einer Region stellen 
und die andere Regionen weniger berühren. So soll der Plan für ein 
europäisches Regionalbüro auf der nächsten europäischen Regional
tagung durch das Nationale Zentralbüro Wiesbaden vorgelegt werden. Im 
wesentlichen handelt es sich dabei um ein Büro beim Generalsekretariat, 
das als Sekretariat der europäischen Regionalkonferenz fungiert und 
die Aufgabe hat, ausgehend von der europäischen Kriminalität zu unter
suchen, welche Mittel sich am besten für die Bekämpfung eignen. Es 
wird Aufgabe der europäischen Länder und sodann der Generalversammlung 
sein, über diesen Plan zu befinden. Das Exekutivkomitee hat mich be
auftragt, die politischen und haushaltsmäßigen Auswirkungen des Plans 
sorgfältig zu prüfen. 
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Wenn diese Tendenz zur Dezentralisierung sich verwirklichen sollte, 
werden wir, außer den partikularistischen Interessen jeder Region, 
auch die politischen Schwierigkeiten berücksichtigen müssen, die bei 
einigen Mitgliedsländern auftreten könnten, sowie die Auswirkungen 
einer solchen Dezentralisierung auf den Haushalt und selbstverständ
lich die Tatsache, daß die weltweite Zentralisierung der Informationen 
bestehenbleiben muß, wenn die Leistungsfähigkeit der Kooperation er
halten bleiben soll. 

Auf jeden Fall meine ich, daß die kriminalpolizeiliche Zus~enarbeit 
in Zukunft stärker unter juristischen Aspekten stehen muß, und ich 
glaube, daß der Einfluß der Datenschutzgesetze in diesem Falle be
stimmend sein wird. Eine derartige Entwicklung muß mit sehr großer 
Sorgfalt verfolgt werden, denn wenn die Zusammenarbeit juristischer 
wird, muß vermieden werden, daß sie etwas von ihrem Schwung, ihrer 
Schnelligkeit pnd ihrer Leistungsfähigkeit einbüßt. 

In diesem Zusammenhang stellt sich eine letzte Frage: Kann die Zu
sammenarbeit innerhalb der IKPO-INTERPOL in Zukunft weiterhin im 
Rahmen der jetzigen Statuten oder abgeänderter Statuten erfolgen oder 
bedarf es einer internationalen Konvention? Ein solches Ubereinkammen 
würde der Organisation eine stabilere juristische Grundlage geben. 
Wenn die Frage aufkommt, muß man auch hier äußerst vorsichtig sein, 
um zu vermeiden, daß bei der Unterzeichnung und der Ratifizierung 
eines solchen Vertrages Schwierigkeiten politischer Art auftauchen, 
die der Kooperation schweren Schaden zufügen würden. 

Die Kriminalität hat in den letzten Jahren eine Tendenz zur Politi
sierung gezeigt. Immer häufiger erleben wir, daß Rechtsbrecher oder 
Gruppen von Rechtsbrechern - zu Recht oder zu Unrecht - politische 
Motivationen geltend machen. Auf Grund ihrer Statuten kann die IKPO
INTERPOL in Angelegenheite~ bei denen der politische, militärische, 
religiöse oder rassische Aspekt überwiegt, nicht intervenieren. Wenn 
die gegenwärtige Tendenz anhält, wird es großer Wachsamkeit bedürfen, 
wenn man die Anforderungen der Statuten, welche die Zusammenarbeit 
gewährleisten, mit den Erfordernissen zum Schutz des ehrbaren Bürgers 
in Einklang bringen will. Meiner Ansicht nach liegt die Lösung in der 
richtigen Bestimmung des vorherrschenden Aspekts und in einer Politik 
der ständigen Abstimmung mit den betreffenden Ländern. 

Schlußfolgerung 

Auf jeden Fall wird die Zusammenarbeit morgen - wie auch heute -
weitgehend von den nationalen administrativen und finanziellen Sach
zwängen beeinflußt, das heißt letztlich durch die Gesamtsituation. 
Sie ~ird gleichfalls abhängen von den Auffassungen über die Rolle der 
Polizei auf nationaler Ebene und von der Kooperationsbereitschaft der 
Länder, also von der grundsätzlichen Frage: Soll man der Verbrechens
bekämpfung Priorität einräumen? Schließlich wird die künftige Zusam
menarbeit in hohem Maße von den in den einzelnen Ländern maßgebenden 
politischen oder juristischen Theorien bestimmt werden. 
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Ich meinerseits glaube, daß man auf jeden Fall das Individuum und die 
Bürgerrechte immer stärker berücksichtigen und die Öffentlichkeit an 
der Tätigkeit der Polizei teilnehmen lassen muß, die nicht als Feind 
angesehen werden sollte, sondern - entsprechend' ihrer Schutzfunktion
als eine natürliche Zuflucht. Schließlich glaube ich, daß für eine 
günstige Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit gute Aus
sichten bestehen, wenn man sich stets einige ganz einfache Dinge 
vergegenwärtigt: den Grundbegriff dessen, was anständig ist und was 
nicht, die Tatsache, daß man nichts ohne Leistung bekommt und die 
Tatsache, daß man nichts ausrichten kann ohne die Hilfe der anderen. 
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Edwin Kube 

Der bisherige Verlauf der Tagung hat gezeigt, daß in manchen Bereichen 
der Rechts- und Kriminalpolitik zwischen eingetretenen Entwicklungen und 
polizeilichen Erwartungen eine erhebliche Diskrepanz besteht. Dies gilt 
vor allem, wenn' 'in~ besond.e~s sozialschädliche Formen der Kriminalität 
vor Augen hat. Herr Dr. Boge wird zunächst aus polizeilicher Sicht 
Probleme und Perspektiven der Verbrechensbekämpfung darstellen. 

H. Boge 

Ich möchte die Diskussion einleiten mit einer zusammenfassenden Skizze 
der während der Tagung entwickelten Gedanken, die teils analytischer Art 
waren, teils aber auch neue Perspektiven aufzeigten. 

1. Die Innere Sicherheit kann in unserer Gesellschaft nicht allein von 
Justiz und Polizei geWährleistet werden. Das zeigen alle hier vorgetra
genen Analysen zur Kriminalität. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
daß unser System sozialer und rechtlicher Normen Konflikte nicht restlos 
entscheidbarmachti eine fortlaufende Verständigung der Beteiligten ist 
erforderlich. . 

2. Die Ist-Stand-Analyse der Kriminalität und die darauf aufbauenden 
kurz- bis mittelfristigen Prognosen lassen folgende Trends erkenQen: 

Die seit Jahren feststellbare Steigerung der Kriminalität wird sich 
fortsetzen. Anhaltspunkte für eine zukünftige geringere Zunahme sind 
nicht erkennbar. Die in Ansätzen erkennbare Diskrepanz zwischen objekti
ver Sicherheitslage und dem subjektiv empfundenen Sicherheitsgefühl der 
Bürger könnte zunehmen, wenn dem nicht entgegengetreten wird. 

Die Gewaltbereitschaft ist sowohl bei der Verbrechensbegehung als auch in 
der allgemeinen gesellschaftlichen Auseinandersetzung im Steigen be
griffen. Neben sich laufend verändernden Tatbegehungsweisen deutet sich 
wie Frau Werner nachdrücklich darlegte - ein Anstieg der organisierten 
Kriminalität an, wobei Ausländer in immer höherem Maße beteiligt sind. 
Integrationsprobleme der Ausländer bilden zusätzlichen Konfliktstoff. 
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3. Lassen Sie mich auf der Grundlage der zuvor gemachten Ausführungen 
einige Wünsche der Polizei formulieren: 

Die politisch Verantwortlichen in unserer Gesellschaft müssen der Polizei 
klare Vorgaben machen, welche Schwerpunkte diese zur Erhaltung und 
Förderung der Inneren Sicherheit setzen soll. Bund und Länder müs~en 
bereit sein, trotz angespannter Haushaltslage der Polizei die erfor
derlichen personellen und materiellen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, damit der steigenden Kriminalität wirksam begegnet werden kann. 
Ich denke besonders an 

- die Fortentwicklung der polizeilichen Datenverarbeitung 

- die Schaffung der Voraussetzungen für verstärkte vorbeugende Verbre
chensbekämpfung 

die Intensivierung im Aus- und Fortbildungsbereich 

- den weiteren Ausbau der technischen und der kriminalistisch-krimi
nologischen Forschung. 

Die Polizei ist die Möglichkeit zu geben, ihr Augenmerk stärker als 
bisher auf besonders sozialschädliche Deliktsbereiche wie Rauschgift
kriminalität, Wirtschaftsdelikte sowie Straftaten gegen Umweltschutz
bestimmungen zu richten. Sie muß die Möglichkeit haben, insbesondere 
jenen Normverletzungen entgegenzutreten, die das Sicherheitsgefühl des 
Bürgers in besonderem Maße bestimmen; ich denke vor allem an Gewalt
delikte, Raub und Einb~uchsdiebstähle. 

Die Kooperation zwischen den staatlichen Kontrollin~~anzen muß im Inter
esse der Inneren Sicherheit geregelt werden. Für bestimmte Straftaten muß 
der Polizei aus rechtspolitischer Sich ein Opportunitätsprinzip ein
geräumt werden. Die Problematik des Einsatzes von V-Leuten und von 
getarnt arbeitenden Polizeibeamten bedarf dringend einer gesetzlichen 
Regelung. 

In ver Verbrechensvorbeugung müssen Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen 
den staatlichen Organisationen koordiniert werden. Probleme der Inneren 
Sicherheit müssen zwischen den fachlich und politisch Verantwortlichen 
abgestimmt werden, bevor sie in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 
Sicherheitsfragen solten nicht Gegenstand verunsichernder öffentlicher 
Dis~ussionen sein. 

Darstellung und Präsentation von Kriminalität sowie der Arbeitsweisen der 
Polizei sollten stärker als bisher die Auswirkungen auf das Sicher
heitsgefühl der Bürger berücksichtigen. Insbesondere sollten die Medien 
eine ausgewogene Darstellung bevorzugen. Soweit die Analysen und die 
Perspektiven, die hier entwickelt worden sind. 

E. Kube 

Da der Hessische Innenminister kurzfristig seine Teilnahme absagen mußte, 
bitte ich die beiden Herren Minister der Justiz, sogleich Stellung zu 
nehmen. 
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J. Schmude 

Die Einleitung von Herrn Boge gibt mir Gelegenheit, auf eine Diskussion 
wenigstens in Andeutungen - einzugehen, die ich leider nicht habe 
miterleben können. Die Informationen in der Presse und sonstiges 
Material sind notwendigerweise nur lückenhaft. Wenn manches von dem, was 
Ihnen am Herzen liegt und hier ausgiebig behand~lt worden ist und viel
leicht auch von Herrn Bege kurz angedeutet wurde, gleichwohl auf diesem 
Podium nicht zur Sprache kommt, werden Sie sicherlich die Gelegenheit 
nutzen - soweit Ihnen daran liegt - das in er Diskussion anzusprechen. 
Mir scheint, daß uns soeben ein sehr realistisches Bild gezeigt wurde, 
ein Bild, das frei ist von übertriebenem Optimismus oder ähnlichen 
Spekulationen, als Herr Bege sagte, daß wir eine weitere Steigerung der 
Kriminalität in Rechnung stellen müssen. Dies als realistisch zu bezeich
nen, heißt nicht zu resignieren, aber es heißt doch, Folgerungen aus-den 
Erfahrungen zu ziehen, die wir bisher gemacht haben. 

Eine der wichtigen Erfahrungen lautet: Hier lassen sich keine Patentre
zepte anwenden, hier gibt es nicht die Chance des alle Probleme lösenden 
und die Entwicklung in ihr Gegenteil verkehrenden Durchgriffs - hier 
gibt es überhaupt keine kurzfristigen Änderungsmöglichkeiten, sondern 
nur die Möglichkeit,langfristig auf die Entwicklung einzuwirken. Es 
ist auch deshalb keine Resignation, weil - wenn man unsere 'statisti
sehen Daten mit den Daten anderer Gefahren für den Bürger vergleicht -
sich das Ganze doch sehr viel mehr im Rahmen hält, als das subjektive 
Gefahrenbewußtsein, das Herr Bege mit Recht angesprochen hat, es wahr
haben will. Ich habe einmal irgendwo gelesen, wie groß - statistisch 
gesehen - z. B. die Gefahr ist, bei einem Unfall im Haushalt zu 
Schaden zu kommen, verglichen mit der Gefahr, durch eine Straftat an Leib 
oder Leben zu Schaden zu kommen. Ich möchte keines von beiden verharm
losen, sondern nur folgendes feststellen: Wenn wir dies dem Bürger vor 
Augen halten, dann wird sich auch im subjektiven Gefahrenbewußtsein eine 
realistischere Einschätzung entwickeln, als sie durch Schlagzeilen über 
Einzelfälle oft zustandekommt. 

Eines halte ich für besonders wichtig: Die Vorstellung, es bedürfe nur 
schärferer Gesetze und man habe dafür das Rezept nur noch nicht gefunden, 
ist falsch, sie ist trügerisch. Wenn man ihr nachgäbe, würde man den 
Irrweg bald erkennen und - wie ich fürchte - versuchen, ihn dann noch 
weiter zu beschreiten, indem man noch schärfere Gesetze fordert. Nein -
das Strafgesetz ist die Ultima ratio der staatlichen Reaktion. Wir müssen 
sehr sorgfältig prüfen, wo wir es brauchen und darauf nicht verzichten 
können, dürfen uns dabei jedoch nicht von aktuellen Erregungen oder 
Vorfällen beeinflussen lassen. Auch in der :politischen Auseinander
setzung gibt es leider die Unart, daß auf best~te Vorgänge, die uns 
heute beschäftigen, möglichst schon morgen ein neues Gesetz folgen soll. 
Wir dürfen uns bei der Gestaltung des Strafrechts auch nicht der Illusion 
hingeben, mit ihm könnten wir die wesentlichen Probleme - auch 'nur der 
Kriminalität - wirklich lösen. Es muß noch viel zur Flankierung geschehen 
und es trifft nach wie vor zu, daß die beste Kriminalpolitik eine gute 
Sozialpolitik ist - so pauschal dies klingt. 

Unter diesen Begriff der Sozialpolitik läßt sich vieles unterordnen. 
Nehmen wir ein ganz aktuelles Problem: Wir beschäftigen uns in diesen 
Tagen mit dem zunehmenden Auftreten von Rechtsextremismus, auch 
gewalttätigem Rechtsextremismus. Unser Strafrecht reicht zur Bekämpfung 
dieser Erscheinung aus. Das Strafrecht, das wir zur Bekämpfung der 
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Vorbereitungen solchen Verhaltens - der neonazistischen Propaganda - zur 
Verfügung haben, weist noch gewisse kleinere Lücken auf, die wir schlie-
ßen wollen. Eine entsprechende Initiative liegt in meinem Ministerium 
bereits vor. Jeder, der etwa aus Anlaß der Waffenfunde in der Lüneburger 
Heide oder der Münchener Schießerei erklärt, da habe "der Staat ge
schlafen", denn es bedürfe neuer Strafgesetze und des Verbots bestimmter 
Äußerungen, möge sich in Erinnerung rufen, daß mit diesen Strafgesetzen 
die großen Lücken tm Wissen der Jugend. die Lücken an Information und 
auch an Herausbildung von Wertentscheidungen bei den Menschen unseres 
Landes nicht geschlossen werden. Auf diese Weise kann mari nur an den 
~ändern das abschneiden, was besonders unerträglich ist. und ein Signal 

'setzen. Neonazismus, Extremismus und gewalttätiger Extremismus müssen 
sehr viel breiter bekämpft werden. als nur über das Strafrecht und 
dadurch, daß man dieses Problem bei der Polizei ablädt. 

Herr Boge hat. wie ich glaube zu Recht. darauf hingewiesen. daß die 
Polizei die für ihre Arbeit erforderlichen personellen und sächlichen 
Mittel erhalten muß und nicht Einsparungszwängen unterworfen werden darf, 
die dann - auch finanziell - weit größere Nachteile bringen würden. als 
eine ausreichende rechtzeitige Ausstattung. Ich möchte das, was Ihnen 
Herr Baum vor drei Tagen sagen konnte, aus der Sicht eines anderen 
Teilnehmers dieser Kabinettsberatung ergänzen: Herr Baum hat sehr nach
drücklich darum gekämpft, daß dieses Amt von Sparbeschlüssen im personel
len Bereich unberührt bleibt, daß vielmehr, der vorgesehene Ausbau fortge
setzt wird und das Kabinett hat sich ohne allzu groBes Widerstreben, 

, aber doch mit einigem Zögern - denn bei den derzeitigen SparbeschlÜssen 
wird sonst kein Bereich ausgenommen - dem angeschlossen. Insofern sehe 
ich - und mir wird berichtet, daß das in den Ländern ähnlich ist -, daß 
wir Ihre Forderungen nicht nur ernst nehmen. sondern ihnen auch stattgeben. 

Die Frage, wie die~olizei sich in ihrer Arbeit besser konzentrieren und 
wirksamer agieren kann, indem sie freigestellt wird von der Verfolgung 
der sogenannten Bagatellkriminalität, zumindest aber nach dem Oppor
tunitätsprinzip verfährt, wenn sie ein solches Delikt angezeigt bekommt. 
wirft eine Reihe sehr schwieriger Probleme auf. Wir haben heute schon die 
Möglichkeit, nach dem Opportunitätsprinzip vorzugehen. wo es sich um 
Ordnungswidrigkeiten handelt, übrigens ein Bereich. der auch notleidend 
geworden ist. In Anbetracht der Fülle von Ordnungswidrigkeitensachenj die 
auf die Behörden und vor allem auf die Gerichte zukommt, denken wir 
darüber nach, wie wir das alles etwas straffen und eine Entlastung 
herbeiführen können. Wenn wir sagen, daß für bestimmte Straftaten das 
Opportunitätsprinzip gelten soll, dann sollten wir m. E. die Sache noch 
grundsätzlicher angehen und fragen: Gibt es Straftaten, bei denen wir 
nach der Art der Tatbegehung und nach dem Ausmaß des Schadens vielleicht 
sogar zu d·er Ansicht kommen könnten. wir sollten sie künftig als Ordnungswid
rigkeiten behandeln? Ganz krass gefragt: Wollen wir den Ladendiebstahl 
als Ordnung.swidrigkeit behandeln? Die krasse Fragestellung zeigt wohl. 
wohin wir kommen können. wenn wir diesem zUnächst verständlichen Anliegen 
allzu stürmisch nachgeben. Ich fürchte, auch wenn man sagt, eine Handlung 
bleibe eine Straftat. aber es gelte das Opportunitätsprinzip. wird dies 
in der öffentlichen Bewertung den gleichen Effekt haben, als wenn man sie 
gleich den Ordnungswidrigkeiten zuqrdnet.lch sehe hier keine-Möglichkeit,sehr 
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viel zu tun, es sei denn im Verfahrensablauf durch frühzeitige Ein
stellung und dergleichen mehr. In der grundsätzlichen Umbewertung· 
dieser Straftaten zögere ich hingegen sehr. 

Herr Boge hat - aus meiner Sicht sehr begrüßenswert - gesagt, Sicher
heitsfragen dürften nicht Gegenstand verunsichernder öffentlicher Dis
kussionen sein. Man kann dies noch erweitern, indem man sagt, Fragen der 
Inneren Sicherheit unseres Landes sollten nicht Gegenstand wütender, 
polemischer parteipolitischer Auseinandersetzungen sein. Allerdings läßt 
sich dies in einem Land, in dem wir eine freie Meinungsäußerung nicht nur 
für jeden Bürger und für die Medien, sondern natürlich ~uch für die 
Politiker haben, nicht ausschließen. Dies läßt sich nur durch Appelle an die 
Betroffenen, insbesondere die Politiker mindern, und noch sehr viel 
wirksamer läßt es sich dadurch mindern, daß für den, der Schärfe, Dema
gogie und Verunsicherung in diese Debatte bringt, die von ihm erhoffte 
Prämie ausbleibt. Hier können Sie, als Fachleute in diesem Bereich,ein 
wichtiges Wort mitreden, wenn Sie dem Politiker, der meint, einen aktu
ellen Anlaß ausnützen zu können, um alles schwarz in schwarz und überaus 
dramatisch zu malen, aus fachlicher Sicht sagen, er möge sich in Grenzen 
halten, so sei es nicht und so könne man das Thema nicht behandeln. Ich 
glaube, das wäre sehr wirksam und würde vielleicht noch mehr als Appelle 
dazu beitragen,. daß dies aufhört: Heute ein Anschlag und morgen beginnen 
die großen Kämpfe, die Verleumdungen und Verdächtigungen, die Schwarz
malerei in Bonn und anderswo. Wenn wir dies erreichen könnten, dann 
hätten wir einen großen Fortschritt erzielt. 

H.-D. Schwind 

Überzeugende Perspektiven der Verbrechensbekämpfung kann man nur ent~ 
wickeln, wenn man 

1. eine Prognose über die Weiterentwicklung der Kriminalität geben kann 
- die Beurteilung der Lage -, 

2. weiß, woran es liegt, daß sich die Kriminalität so und nicht anders 
weiterentwickeln wird - die Ursachenfrage - und 

3. bereit ist, Entschlüsse zur Abwehr zu fassen - sozusagen die Therapie 
oder die Kriminalpolitik. 

Wenn ich zunächst an die Äußerungen von Herrn Boge zur Beurteilung der 
Kriminalitätslage anschließen darf, dann fühle ich mich durch den Verlauf 
dieser Tagung voll bestätigt. Viele von uns, die sich mit dieser Frage 
beschäftigt haben, wissen, daß die Kriminalität nicht nur in unserem 
Lande, sondern in fast allen Ländern der Welt ansteigt. Wenn wir einmal 
die Entwicklung in den letzten 15 Jahren betrachten und dazu die polizei
liche Kriminalstatistik heranziehen, dann stellen wir fest, daß 1965 
1,8 Millionen Delikte in der PKS registriert- worden sind und im vergan
genen Jahr 3,8 Millionen.Es besteht also kein Grund, die Kriminalitäts
entwicklung zu verharmlosen; Herr Kube hat bereits darauf hingewiesen, 
daß die Sicherheitslage si~h zuspitzt. Zudem wissen wir alle, daß diese 
Zahlen nur die Spitze eines Eisberges darstellen, da das Dunkelfeld 
insoweit gar nicht bekannt ist. 
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Nun zur Frage nach den Ursachen. Wenn es zutrifft, daß sich die Krimi
nalität weiterentwickelt, und wenn sie sich, wie ich annehm~, schne~ler 
weiterentwickeln wird als bisher, so dürfen wir damit rechnen, daß wir 
etwa 1990 in unserer Polizeilichen Kriminalstatistik nicht mehr 
3,8 Millionen Delikte registrieren werden, sondern möglicherweise etwa 
7 Millionen. Man muß nun überlegen, woran das liegt und wie ~an dem 
entgegenwirken kann. Mein Kollege Kerner hat sich hier vor einigen Jahren 
zu der Ursachenfrage geäußert und - zugespitzt formuliert - gesagt, wir 
wüßten noch nicht einmal , warum Menschen keine Straftaten begehen, 
geschweige denn, weshalb sie Delikte verüben. Er wollte damit klarmachen, 
daß in der Ursachenfrage noch viel zu tun ist. Herr Präsident Boge ,hat 
auch darauf hingewiesen, daß wir hier erhebliche Defizite zu verzeichnen 
haben. Er hat auch darauf aufmerksam gemacht, daß Justiz und Polizei 
allein das Problem nicht werden meistern können, sondern daß wir viel 
stärker als bisher präventive Kriminalpolitik betreiben müssen. Nun 
wissen wir aber, daß es bestimmte umstände gibt, die offenbar kriminelle 
Entwicklungen verstärken können. Dazu gehören z., B. Erziehungsprobleme in 
Familie und Schule, Kulturkonfliktsfragen und Probleme der zweiten 
und dritten Generation der Gastarbeiter. Mein akademischer Lehrer 
Prof. Schüler-Springorum hat einmal von der sozialen zeitbombe gespro
chen, auf deren Explosion wir hier offenbar warten, ohne genug dagegen zu 
tun. Meine Kollegin Funcke hat in ihrem Vortrag gesagt, daß wir in
zwischen 4,7 Millionen Gastarbeiter bzw. Aus~änder, wie sie in der 
Statistik registriert werden, in der Bundesrepublik haben und daß etwa 
1,3 Millionen von ihnen Kinder und Jugendliche sind. Ich darf daran 
erinnern, daß weitere 1,3 Millionen Jugendliche darauf warten, zu ihren 
Eltern in die Bundesrepublik ziehen zu dürfen, wie die Kühn-Kommission 
errechnet hat. Das bedeutet, daß wir 2,5 Millionen Heranwachsende bei uns 
integrieren müssen. Wie Sie wissen, haben neuere Untersuchungen ergeben, 
daß die Kriminalitätsbelastung dieser Jahrgänge wesentlich höher liegt, 
als die der deutschen Vergleichspopulation, so daß wir bei uns mit einer 
Entwicklung rechnen müssen, wie sie in anderen Ländern - England, Ver
einigte Staaten - bereits eingetreten ist. 

Angesichts dieser Lage müssen wir uns fragen, wie unsere Entschlüsse denn 
nun aussehen könnten. Ich möchte unterscheiden zwischen dem repressiven 
Bereich und dem präventiven Bereich. 

Im repressiven Bereich scheint es mir sehr wichtig zu sein, daß wir 
zunächst einmal die Polizei nicht im Stich lassen. Ich möchte diesen 
Appell - auch aus aktuellen Anlässen - an alle Politiker richten, wobei 
ich' ~ich selbst nicht ausnehme, die Polizei auf keinen Fall im Stich zu 
lassen. Das wäre das Gefährlichste, was wir unter diesen umständen über
haupt tun könnten. Dazu gehört auch, daß wir konsequent sind, z. B. bei 
Häuserbesetzungen, damit wir nicht den Wiederholungseffekt des erfolgreichen 
Täters erleben. Wer merkt, daß er so etwas ohne Gefahr tun darf, tut es 
auch wieder. Damit will ich nicht sagen, daß es kein Skandal ist, Häuser 
leerstehen zu lassen. Natürlich ist das ein Skandal. Ich glaube auch, 
daß wir gesetzliche Grundlagen überdenken müssen, die für die Polizei 
sehr wichtig sind. Niedersachsen hat z. B. eine Bundesratsinitiative ge
startet zur Veränderung des § 125a StGB - Landfriedensbruch. Ich glaube, 
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daß wir hier der Polizei wieder ein Instrument zur Verfügung stellen 
müssen, über das sie früher bereits verfügte, daß nämlich bereits die 
Teilnahme an gewalttätigen nemonstrationen - und nur um solche handelt 
es sich - mit Strafe bedroht ist. Die Länder Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen haben dort einen Passus eingefügt, der besagt, daß zunächst 
durch einen Hoheitsträger über Megaphon oder auf ähnliche Weise darauf 
aufmerksam gemacht werden soll, daß es sich um ein.e verbotene Demonstra
tion handelt und daß jeder Teilnehmer sich strafbar macht. 

Herrn Schmude möchte ich zustimmen, was seine Äußerungen zur Frage 
verschärfter Gesetze angeht. Wir brauchen keine schärfer~n G8setze~ 
sondern wir müssen die uns zur Verfügung stehenden Strafrahmen aus
schöpfen. Ich halte es für sehr wichtig, daß das Erfolgsrisiko erhöht 
wird. Wenn Herr Schmude und ich gemeinsam einen Einbruch planen würden, 
dann würden wir uns ja nicht überlegen, wie hoch die Strafdrohung ist, 
sondern wir würden uns überlegen, ob wir erwischt werden 'oder nicht. Das 
aber hängt von der Effektivit~t der Strafver~olgungsorgane - in diesem 
Falle der Polizei -ab. Deshalb müssen wir die Polizei, darin bin ich mir 
mit meinem Vorredner völlig einig, in sachlicher und personeller Hin
sicht möglichst gut, ausrüsten. Ich darf auch an die Rückkoppelungs
mechanismen erinnern, die sich hier immer wieder ergeben zwischen Hell
feld, Dunkelfeld, Anzeigeverhalten und Vertrauen in die Strafverfol
gungsorgane. Dieses .Vertrauen der Bevölkerung in die Strafverfolgungs
organe - insbesondere der Polizei - müssen wir uns erhalten. 

Schließlich bedürfen·wir noch einer präventiven Kr~inalpolitik ~ 
Gegensatz zur repressiven Kriminalpolitik. Ich knüpfe hier an die Worte 
von Herrn Boge an, daß Polizei und Justiz allein mit dem Problem nicht 
fertig werden und daß wir darüber nachdenken müssen, was ~irvorbeugend 
tun können. Hierzu gehören au~_h ~Aktiv-i tä-t!en--~der Art, wie wir sie in 
Hannover aufgebaut haben: Sozialarbeiter und Polizeirevier sowie eine 
Reihe von' Initiativen, die sich ~ schulischen und familiAren Bereich 
aus~irken sollten. Franz von Liszt hat zu Recht gesagt, die beste Kr~i
nalpolitik sei eine vernünftige Sozialpolitik. 

J. Schmude 

Herr Schwind hat als Politiker sehr berechtigte Forderungen an die 
Politik formuliert. In einigen Punkten würde ich ihm in der Konsequenz 
nicht folgen, in anderen wohl. Ich will mich auf drei Punkte beschränken: 

Wenn wir die Unstände betrachten, die Kriminal i tät begünstigen, dann 
kommen wir in vielen Fällen an den Problemen' der Erziehung nicht vorbei. 
Der Schule würde ich nicht in dem Maße Schuld zuweisen, wie das heute 
m. E. allzuleicht erfolgt. Das Elternhaus spielt, wie wir alle wissen, nach 
wie vor die entscheidende, ja die überragende Rolle für den späteren 
Lebensweg. Wir alle lernen in unserer beruflichen Praxis Fälle in unter
schiedlich fortgeschrittenem Stadium kennen. So können wir uns z. B. bei 
der Betrachtung des Lebenslaufes eines 25jährigen Straftäters sagen: Das 
mußte ja so kommen, bei dieser Ausgangsposition hatte er wenig Chancen, 
einen anderen Weg.einzuschlagen. Oder i;)ei Fällen der Jugendhilfe, wenn 
der Betroffene noch nicht straffällig oder zum ersten Mal auffällig 
geworden und noch sehr jung ist, fragt man sich: Wo wird dieser Lebenslauf 
wohl enden, wieviel Straf akten werden da noch angelegt werden. Dies ist 
ein außerordentlich schwerwiegendes Problem. Es läßt sich nicht leichter 
Hand lösen, aber es wäre erfreulich, wenn eine größere Bereitschaft 
bestünde, die bestehenden Ansätze weiterzuentwickeln. 



- 216 -

Ich nenne zwei Stichworte. Durch die Neuregelung des elterlichen Sorge
rechts haben wir für die Behörden erweiterte Möglichkeiten geschaffen, 
in völlig zerrüttete Familienverhältnisse bei argem Mißbrauch der früher 
sogenannten elterlichen Gewalt einzugreifen. Hier kam jedoch sofort die 
Sorge auf, der Staat wolle sich in die Familie drängen. Wie wir alle 
wissen, ist das 'Normalbild der intakten Familie, die den jungen Menschen 
Halt und Geborgenheit gibt, zwar gie Regel, aber in vielen Fällen 
stimmt es nicht. Dort wäre Hilfe dringend notwendig. Das zweite Stichwort 
ist das Jugendhilferecht. Wir bemühen uns in Bann seit langem intensiv 
- und bisher vergeblich -, ein neues Jugendhilfegesetz mit zusätzlichen 
Hilfen für junge Menschen zu schaffen. Das ist, wie man es auch dreht, 
mit nicht geringen Kosten verbunden. Daran ist es schon vor Jahren 
gescheitert. In der heutigen Situation ist die Aussicht nicht besser; 
nur: Dieses Geld müßten wir uns die Sache eigentlich kosten lassen, 
wenn wir später nicht den größeren Schaden in Kauf nehmen wollen. 

Die anwachsende Kriminalität bei Ausländern macht auch der Bundesre
gierung Sorgen. Allerdings verkennen wir dabei nicht, daß wir nur ver
gleichbare Tatbestände vergleichen dürfen, daß wir also auch der Tatsache 
Rechnung tragen müssen, daß die Ausländer, die bei uns leben, im allge
meinen in einem anderen Lebensalter stehen, als der Querschnitt der 
deutschen Bevölkerung. Das heißt, man muß Jugend mit Jugend, man muß die 
20 bis 30jährigen mit den entsprechenden Gruppen vergleichen. Man darf 
nicht pauschal sagen, hier sei die Kriminalität höher und dort geringer, 
denn wir alle wissen, daß die Anfälligkei,t zur Begehung von Straftaten im 
fortgeschrittenen Lebensalter erheblich abnimmt. Im fortgeschrittenen 
Lebensalter sind die meisten dieser Ausländer aber noch nicht. 

Die Bundesregierung hat sich, wie Sie vielleicht gelesen haben, gestern 
ausführlich und nicht zum letzten Mal in diesem Jahr mit den Fragen' 
befaßt, d:i.e uns die Anwesenheit von über 4 1/2 Millionen Ausländern in 
unserem Land stellt. Wir haben dabei unsere bisherige Linie bekräftigt 
und einiges in Aussicht genommen, um sie noch konsequenter fortzusetzen. 
Sie lautet: Diejenigen, die hier einen verfestigten Aufenthait haben und 
von denen nicht zu erwarten ist, daß sie in ihr Land zurückkehren werden, 
wollen wir integrieren. Hier wollen wir auch gewisse Anreize geben, damit 
sie nicht hier in ihrer eigenen Gruppe leben, nicht in Ghetto-Situationen 
geraten und dort verbleiben, sondern nach und nach Staatsbürger mit 
gleichen Möglichkeiten, gleichem Verhalten und gleichen Rechten werden. 
Diese Integration, die schwierig genug ist, kann aber nur gelingen, wenn 
wir bei denjenigen, die noch zusätzlich in unser Land wollen, ,wirksamer 
als bisher den Weg verlegen. Der ernsthafte Asylbewerber, der guten Grund 
hat, um sein Leben zu fürchten, soll auch künftig den Anspruch, den das 
Grundgesetz bietet, wahrnehmen können. In allen übrigen Fällen muß sehr 
sorgfältig geprüft werden, ob wir den Zuzug im bisherigen Umfang noch 
dulden könnE;ln - er ist schon sehr eingeschränkt, wie Sie wissen - Oder ob 
wir weitere Restriktionen brauchen, und ob wir bei denen, die unberechtigt 
ins Land gekommen sind, nicht neue Wege finden müssen, um den Aufenthalt 
dann sehr zu verkürzen und sie, wenn die fehlende Berechtigung zum Auf
enthalt festgestellt 'ist, auch wirklich abzuschieben. Bei dem Zustand, 
daß von 47.000 abgelehnten Asylbewerbern mehr als 20.000 unauffindbar 
sind, während man weiß, daß 2.000 abgeschoben und 19.000 ausgereist sind, 
darf es nicht bleiben. 



- 217 -

Mit den Entwürfen zum Demonstrationsstrafrecht, die vom Bundesrat vorge
legt worden sind und über die Herr Schwind gesprochen hat, werden wir uns 
im Bundestag noch ausgiebig zu befassen haben. Unsere Abneigung, auf 
diesem Weg zu folgen, beruht im Grunde auf der .gleichen Zielvorstellung, 
zu der sich Herr Schwind hier bekannt hat. Wir wollen der Polizei etwas 
wirklich Wirksames in die Hand geben, etwas, womit sie arbeiten kann. Sie 
zu überfordern, indem wir ein~ Straftat aus einem Verhalten machen, das 
bisher Ordnungswidrigkeit ist und den Zugriff erlaubt, aber 'nicht er
zwingt, wäre nach unserer Uberzeugung der falsche Weg. Und dann einen 
Straf tatbestand so zu fassen, daß man tmmer wieder in dem Dilemma 
steht, nicht alle Merkmale beweisen zu können, so daß'Freisprüche',folgen, 
wäre äußerst unbefriedigend. Oder pauschal und hart zuzugreifen und 
dann Verurteilungen vorzunehmen, die nicht überzeugen, sondern in 
der Öffentlichkeit große Kritik auslösen, wäre vielleicht noch verheerender. 
Bei allem, was wir hier tun, geht es auch um die Praktikabilität, nicht 
nur um die Symbolik und das demonstrative Verschärfen und ~rweitern 
des Strafrechts. 

H.-D. Schwind 
'"\. 

Ich möchte unmittelbar noch auf einige Punkte eingehen, di.e Herr; Schmude 
angesprochen hat. 

1. Auch ich halte die Primärgruppe Familie für ganz f)besonderswichtig 
für die Erziehung. Das ergibt sich schon daraus, daBetwa 50 bis 70 Pro
zent derjenigen, die bei uns im Strafvollzug einsi t,zen, aus 'br'eken-home
Verhältnissen stammen, das heißt, daß Mutter oder Vater infol~'Schei
dung, Trennung, unehelicher Mutterschaft usW., im ErziehungsprozeB nicht 
vorhanden waren. 

2. Ich glaube aber, daß darüber hinaus die Schule einen besonderen Erzie
hungsauftrag hat, und sich zum Teil, wo das nicht gesehen wird, wieder 
auf ihn zurückbesinnen sollte. Der niedersächsische Mihisterpräsident 
hat unlängst mehr Mut zur Erziehung, auch im schulisch,n Bereich, gefordert 
und hat da Worte wie Erziehung zur Höflichkeit,~Disziplin und Fleiß ge
nannt. Jeder,der Kinder in der Schule hat, kann dies wohl nur unterstreichen. 

3. Bei der Neuregelung des elterlichen Sorgerechts und des Jugendhilfe
rechts habe ich allerdings Sorge, daß der Staat zu stark in die Familie 

( 

hineinregieren könnte und dadurch, daß Dritte, etwa aUs dem justitiellen 
Bereich, hineinregieren, Narben entstehen, die sich nicht wieder schlie
ßen werden und daß eine Familie mit ih~en innerfamiliären Schwierigkeiten 
u. U. eher zurecQtkommt, wenn Dritte nicht eingreifen. 

4. Nun zu den Altersgruppen bei Ausländern, die Sie erwähnt haben. In der 
Tat wurden Anfang der 60er Jahre Uberlegungen dahingehend laut, daß die 
Gastarbeiter - auch die erste Generation - höher mit Kriminalität bela
stet wären als die deutsche Vergleichsbevölkerung. Damals hat man den 
Fehler gemacht, daß man die besonders kriminalitätsanfälligen Jahrgänge, 
denen die Gastarbeiter ja vornehmlich angehören - etwa 18 bis 40 Jahre -, 
mit der deutschen Gesamtpopulation verglichen hat. Diesen Fehler macht 
man aber seit langem nicht mehr, und in den von mir erwähnten Untersu
chungen werden natürlich vergleichbare Jahrgänge miteinander verglichen. 
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5. Was Sie zum Asylrecht gesagt haben, befriedigt mich deshalb nicht 
ganz, weil ich glaube, daß das Problem im Bund anders gesehen wird, als 
in den Ländern, was im übrigen nichts mit Parteigrenzen zu tun hat. Die 
Justizminister und -senatoren der Länder haben im Dezember 1980 einmütig 
einen Gesetzesentwurf beschlossen, der vorsah, daß insbesondere in diesem 
Bereich ganz erheblich in die Rechtsmittel eingegriffen ~rden sollte, und 
zwar deshalb, weil manche Verfahren bis zu 7 Jahren dauern - und ,dann ist 
es kein Wunder, wenn die Leute dann irgendwo verschwinden. Inzwischen haben 
sie sich nämlich so an unser Land gewöhnt, daß sie die SchluPflöcher 
kennen.ln diesem Bereich müssen wir einiges tun. Was der Bund jetzt vor
gelegt hat, befriedigt mich nicht, weil alles das,' was wir herausschnei
den wollten,nun doch darin enthalten ist. Das bedeutet nicht, daß wir den 
gesetzlichen Richter ablehnen, den das Grundgesetz vorschreibt; das 
Grundgesetz schreibt aber nicht vor, bestimmte Rechtsmittelzüge zu 
installieren. Ich persönlich meine allerdings, daß in dieser Instanz 
nicht der Einzelrichter, sondern, weil es in entscheidender Weise um 
das Schicksal eines Menschen geht, immer ein Kollegialgericht entscheiden 
sollte. 
Was § 125a - Landfriedensbruch - angeht, so wer4en wir hierüber sicher 
noch länger diskutieren müssen. 

E. Kube 

Nachdem wir hier auf dem Podium zum Teil unterschiedliche Meinungen gehört 
haben, wenn auch manchmal nur in Nuancen, darf ich Sie bitten, daß Sie 
sich zu Wort melden und die Gelegenheit wahrnehmen, Ihre Auffassung 
kundzutun oder Fragen an die Teilnehmer am Podium zu stellen. 

J. Schenck, Vors. Richter am Landgericht Hamburg 

Ich bin Vorsitzender einer groBen Strafkammer und mir sind im Laufe der 
Tagung zwei Dinge aufgefallen, zu denen es m. E. wichtig wäre, die 
Meinung der beiden hier vertretenen politischen Parteien zu hören. Das 
eine ist das auf der Hand liegende Sp~nungsverhältnis zwischen Daten
schutz einerseits und kriminalpolizeilichen Ermittlungsinteressen an
dererseits. Die Öffentlichkeit reagiert ja tmmer mit auß9rordentlicher 
Empfindlichkeit in dem Bereich Datenschutz. Ich meine, wir sollten uns 
ganz langfristig - denn das läßt sich nicht von heute auf morgen er
reichen - bemühen, eine Einstellungsänderung bei unserer Bevölkerung 
herbeizuführen. Denn ich bin der Auffassung - und die wird sicherlich 
hier weithin geteilt -, daß in diesem Lande die wirkliche Gefahr für die 
bürgerlichen Freiheiten nicht vom Staate ausgeht, sondern von dem tlber
handnehmen des Verbrechens, insbesondere in den organisierten Formen. 

Nun zum Problem der Ausländerkriminalität. Hier sind mir im Laufe dieser 
Tagung einige Dinge erst richtig zum Bewußtsein gekommen. Zuvor war ich 
~er davon ausgegangen, daß in den Fällen, in denen hier lebende Aus
länder Straftaten von einem gewissen Gewicht "begehen, gewissermaßen ein 
Automatismus in Gang gesetzt wird, der le~zlich zur Abschiebung führen 
muß. Inzwischen ist mir klar geworden, daß die Realität ganz anders 
aussieht. Hier liegt in der Tat eine groBe Aufgabe für die Politik und 
für die Rechtspolitik, im Ausländerrecht zu neuen Lösungen zu gelangen. 
Damit ist nicht gemeint, daß z. B. der kleine Hührierdieb oder jemand, der 
nur ein fahrlässiges Delikt begang$n hat, gleich um sein Aufenthaltsrecht 
fürchten müßte; über die Grenzziehung kann man noch sprechen. Wenn aber 
Strafen von einem, zwei oder mehr Jahren verhängt und womöglich rechts-
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kräftig verhängt worden sind, sollte es m. E. keine Diskussion darüber 
geben, daß man solche Personen abschiebt. Kriminelle haben wir unter 
unseren eigenen Landsleuten leider Gottes schon genug. 

J. Schmude 

Ich möchte hier dieses sehr umfassende und schwierige Thema des Daten
schutzes nicht allzusehr vertiefen. Mir scheint· jedoch, es wird uns in 
diesem, wie in vielen anderen Bereichen nicht erspart bleiben, Belange 
gegeneinander abzuwägen. Und bei der großen Bedeutung, die der Verfolgung 
und der Verhinderung von Straftaten zukommt, müssen diese Belange auch in 
besonderer Weise in dieser Abwägung berücksichtigt werden, d. h., es muß 
dann auch die Möglichkeit geben, im Bereich des Datenscnutzes Dinge 
zurückzunehmen, um den Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit zu ermög
lichen. Nur folge ich der Auffassung von Herrn Schenk nicht in vollem 
Umfange, wenn er sagt, die Gefahr in unserem Land für die Freiheit gehe 
nicht vom Staat aus, sondern vom Verbrechen. Einerseits.ist dies richtig. 
Wir alle müssen aber auch begreifen, welche Versuchungen für die Fortent
wicklung des Staates und die Ausübung staatlicher Macht mit der Möglich
keit verbunden sind, nach und nach über alle, auch persönlichen Daten der 
Bürger zu verfügen und darauf zurückzugreifen - zur Durchsetzung poli
tischer Zwecke, zur Gewinnung von Erkenntnissen und zu vielem anderen 
mehr. Hier kann sich ein Zustand entwickeln, bei dem der Staat dem Bürger 
gegenüber eine Macht erhält, die dann die Freiheit schrittweise, Milli
meter für Millimeter, bedroht. Deshalb wird die Abwägung unurrgänglich 
sein, und den freien Zugriff für die Strafverfolgung in jedem Fall kann 
es m. E. nicht geben. 

Was den zweiten Punkt betrifft, so bin auch ich bisher davon ausgegangen, 
daß dort, wo Straftaten von größerem Gewicht begangen worden sind und 
auch eine entsprechende Strafe ausgeworfen wqrden ist, die Abschiebung 
erfolgt. Darin bestärken mich auch vielfältige' Klagen aus dem Bereich der bei 
uns wohnenden Ausländer und ihrer Freunde, denen zufolge bereits bei 
kleinen Straftaten die Abschiebung er~olgt. Schon bei zweimaligem Fahren 
ohne Führerschein wurde jemand in sein Heimatland zurüc~geschickt. Ich 
erwähne das nur am Rande, denn im Grundsatz sind wir uns einig. Freilich 
besteht auch hier die Notwendigkeit der Abwägung. Einen Familienvater 
abzuschieben, der hier inzwischen ein gesichertes Aufenthaltsrecht hat, 
der schon lange hier lebt, dessen Kinder hier geboren und aufgewachsen 
sind, die hier ihr Umfeld haben und vielleicht kaum noch die Heimat-
sprache sprechen, wird wesentlich sch.werer fallen, als einen allein
stehenden bzw. jungen Erwachsenen auszuweisen, bei dem diese Rücksichten 
nicht zu nehmen sind. Artikel 6 des Grundgesetzes mit seinem Schutzauf-
trag für die Familie gilt auch für die bei uns lebenden Ausländer. Hier 
kann es dann im Einzelfall dazu kommen, daß jemand mit einer erheblichen 
Freiheitsstrafe gleichwohl aus dieser Rücksichtnahme nicht abgeschoben 
wird. Der zweite Ausnahmefall ist der des Asylrechts. Es ist sehr pro
blematisch für uns, jemanden, der als anerkannter Asylant bei uns lebt 
und den wir nach aller Erfahrung in Drittländern nicht loswerden, weil er 
hier Straftaten begangen hat, in sein Heimatland abzuschieben, von d~ 
wir wissen, daß ihm dort yerfolgung droht. Auch das ist im Einzelfall 
geschehen. Da muß es dann schon um sehr schwerwiegende Fälle gehen - und 
dafür bitte ich um Verständnis. Auch hier bleibt uns die Abwägung nicht 
erspart. 
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W. Koch, Ob~rstaatsanwalt, Frankfurt a. M. 

Meine Frage richtet sich an den Herrn Bundesjustizminister. Bekanntlich 
wird die Zweckentfremdung von Wohnraum heute als Ordnungswidrigkeit auf 
Länderebene verfolgt. Sind in Ihrem Hause Uberlegungen im Gange, dies als • 
Straftat in das Strafgesetzbuch aufzunehmen, zumal ja bekannt ist, daß 
insbesondere dann, wenn eine Sache als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen 
ist, es der Verwaltungsbehörde überlassen bleibt, ob sie hier vorgehen 
will? Was Herr Minister Schwind hinsichtlich der Hausbesetzungen und des 
gebotenen Vorgehens gesagt hat, ist nach seiner Auffassung sicher rich
tig, aber ich meine, gerade wir Straf juristen sollten uns mehr Gedanken 
über die Ursachen machen. 

Bei den zweckentfremdeten Häusern denke ich insbesondere an das Bahnhofs
viertel in Frankfurt. Es gibt viele Häuser, die zugunstender Prostitu
tion zweckentfremdet sind und wo einige Zuhälter monatlich riesige 
Gewinne erwirtschaften. Abgesehen von der Verfolgung der Kriminalität 
sehe ich hier auch eine politische Gefahr. Wir wissen, daß Ausländerinnen 
hier insbesondere als Schwestern von Afrikanern einreisen. Hier liegt ein 
schwerwiegendes Problem und der Gesetzgeber sollte einmal prüfen, ob es 
nicht geboten ist, diesen Bereich aus der milden Form der Ordnungswidrig
keit unter das Legalitätsprinzip der Straftat zu bringen. 

J. Schmude 

Die Antwort lautet: Solche Uberlegungen gibt es zur Zeit nicht. Zur 
Begründung möchte ich einen anderen Fall kurz beleuchten. Wir überlegen 
jetzt, ob wir den Ausschreibungsbetrug, der kartellrechtlich eine Ord
nungswidrigkeit ist und mit hohen Bußgeldern belegt werden kann, zur 
Straftat machen. Hintergrund der Uberlegung: Diese Ausschreibungsbetrü
gereien, oft zu Lasten der öffentlichen Hand, kommen in erheblichem 
Umfang vor. Sie werden auch geahndet. Nur - die Betroffenen stecken das 
Bußgeld weg und sehen zu, wie sie es über Geschäftsunkosten abwickeln 
können. Zur Zeit diskutieren wir noch darüber und die Entscheidung ist 
noch nicht gefallen. 

Zurück zur·Zweckentfremdung von Wohnraum: Dort sind wir noch nicht so
weit, daß wirklich reihum eine Menge Bußgelder verhängt werden. Vielmehr 
sagen uns die Kommunen: Die Zweckentfremdungsverordnung reicht uns nicht, 
sie ist uns zu kompliziert, wir können sie nicht handhaben. Aus diesem 
Grunde ist - nicht in meinem Hause, sondern in dem des Bauministers -
eine Neuformulierung ausgearbeitet worden, die wohl auch den Bundestag 
beschäftigen wird oder die jedenfalls in der Diskussion bei uns eine
wichtige Rolle spielt. Die Verwendung soll griffiger gemacht werden, 
und wenn die Kommunen sie wirklich anwenden können und auch erhebliche 
Bußgelder auswerfen, wird man sehen, ob das dann zieht oder nicht. Auch 
hier ist das Strafrecht mit seinen unterschiedlichen Ahndungen die Ultima 
ratio. 

H. Simon, Polizeidirektor, Worms 

Herr Bundesminister, ich hätte gern eine Erklärung dafür, weshalb die 
Polizei mit personenbezogenen Daten, auch innerhalb der Polizei, äußerst 
vorsichtig umgehen muß, um anschließend zu erleben, daß in der Hauptver
handlung eben diese Daten, auch dort, wo sie polizeiintern nicht ausge-
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tauscht werden dürfen oder wo die Polizei sie nicht bekommt, in völliger 
Offenheit in einer öffentlichen Sitzung ausgebreitet werden - und dies 
bei der Praxis einer ganzen Reihe von Rechtsanwälten, aus der Polizei die 
letzte Information herauszuholen. Die Rechtsprechung zu dem nicht er
reichbaren Beweismittel kennen Sie. 

Im übrigen möchte ich an die Tagungsleitung die Bitte richten, den Herrn 
Bundesminister mit den Fällen im Ausländerrecht bekanntzumachen, die der 
Polizeipräsident von Berlin hier ausgebreitet hat. 

J. Schmude 

Ihre Frage möchte ich sehr offen beantworten. Das Problem kommt in den 
Diskussionen der letzten Zeit zunehmend zur Sprache, nämlich die Be
schwerde darüber, daß in der Hauptverhandlung zahlreiche D.aten zur 
Person, Einzelheiten zum Hintergrund, die Anschrift und alles Mögliche 
aus Zeugen herausgefragt werden, und daß die auf diese Weise bloßge
stellten und bekanntgemachten Personen sich teils beeinträchtigt, teils 
gefährdet fühlen. Ich würde diese Diskussion und auch Ihren Beitrag zum 
Anlaß nehmen, dem einmal nachzugehen, um schärfer zu fassen, was in der· 
Hauptverhandlung wirklich zur Beweisführung gebraucht wird und was mehr 
der Vollständigkeit halber abgefragt wird. Auch hier werden wir um eine 
gewisse Abwägung nicht herumkommen. Sie haben völlig recht mit der Frage: 
Was nützt der ganze Datenschutz, zu dem die Polizei verpflichtet ist und 
zu dem sie sich - unter Inkaufnahme erheblicher Erschwernisse für ihre 
Arbeit - auch oft bereitfindet, wenn dann bei der öffentlichen Hauptver
handlung das Gegenteil geschieht. 

H. Mehler, Polizeipräsident, PP Oberfranken 

Bei den Darlegungen.der beiden Herren Justizminister ist mir folgendes 
aufgefallen: Zwar stellen sie mit Bedauern fest, daß die registrierten 
Straftaten in den vergangenen 15 Jahren um 100 %. gestiegen sind und 
erklären auch einvernehmlich, daß eine Änderung des Strafrechts - gemeint 
ist hier wohl das materielle Strafrecht - keine Verbesserung bringen 
könne, aber mit Ausnahme von Herrn Boge, der gefragt hat, inwieweit man 
von der Dispositionsmaxime Gebrauchmachen dürfe, hat niemand die Frage 
gestellt, in welchem Umfang das Strafprozeßrecht den Anstieg dieser 
Kriminalität mit verursacht hat. 

Unter den Polizisten', - ich betone Polizisten, ~icht nur Kriminalisten -, 
die im Jahre 1964 das gleiche Handwerk getan haben wie wir heute, war die 
damalige Liberalisierung des Strafprozeßrechts unter dem Namen "Verbre
cherschutzgesetz " ein viel diskutiertes Them·a. Es hat viele dazu veran
laßt~ in den nachfolgende~ Jahren Statistiken über die Schwierigkeiten 
der Bewältigung bei gleichem Auftrag zu führen, die sie später abge
brochen haben mit dem Schlußur.teil, daß eben jede Gesellschaft die 
Kriminalität hat, die' sie verdient. Mir fällt nun auf, daß man zwar 
feststellt: in 15 Jahren 100%, daß aber niemand ernsthaft die Frage 
stellt, ob dies mit der entscheidenden Liberalisierung des Strafprozeß
rechts seit 17 Jahren zusammenhängt. Denn die' Liberalisierung ist ja 
weitergegangen. Es kam ein' entscheidender Einschnitt mit Inkrafttreten der 
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nächsten Strafprozeßänderungsgesetz~ z. B. zum 1.1.75; mir als Kriminalist 
fiel damals auf, daß man hier weiter liberalisiert hat, zu Lasten der 
Kriminalpolizei, aber nicht im Steuerstrafrecht. Hierzu meine erste 
Frage: Warum zieht niemand diese Bilanz und aus dieser Bilanz heraus 
Schlußfolgerungen? 

Nun zur zweiten Frage: Herr Minister Schmude sagte, die.. hier lebenden 
Ausländer seien zu integrieren. Das erschreckt mich angesichts der 
Tatsache, daß ich dem Herrn Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes 
Dr. Schilling im vergangenen Dezember in Hiltrup aufmerksam zugehört 
habe. Ich nehme an, daß Sie den Inhalt seines Berichtes kennen. Es . 
erschreckt mich auch angesichts des Ergebnisberichts der Kommission, die 
im Königreich Großbritannien - nach der Zubilligung der comm~nwealth
Staatsbürgerschaft im Jahre 1948 - eingesetzt wurde, um Bilanz zu 
ziehen über die Integration der Commonwealth-Bürger. Es erschreckt 
mich schließlich auch angesichts der-Erfahrungen, die wir in den 
vergangenen 32 Jahren während unserer kürzeren öder längeren Studienauf
enthalte in den Vereinigten Staaten gemacht haben. Dort haben wir- z. T. 
am eigenen Leibe - erlebt, welche Bevölkerungsgruppen aus welchen Kultur
kreisen integrierbar und welche nicht integrierbar sind. Deshalb bin ich 
bestürzt darüber, daß hier nicht unterschieden wird zwischen den hier 
lebenden Ausländern, die integrationsfähig und integrationswillig und 
somit zu integrieren sind und jenen, bei denen der Integrationsversuch 
überall in der Welt scheitert - was keine Qualifikation dieser Ausländer 
bedeuten soll und darf. 

Als drittes ist mir aufgefallen, daß der amerikanische Präsident Reagan 
im September dieses Jahres bei einer Kriminalistentagung in New Orleans 
offen bekannt hat, daß alle Finanzaufwendungen zur Verbesserung der 
sozialen Umwelt über einen Zeitraum von 15 Jahren in der amerikanischen 
Kriminalitätsbekämpfung unter dem Strich nichts gebracht haben, sondern 
daß nur zwei Dinge etwas zu bringen scheinen: Das eine wäre eine 
moralische Wiederaufrüstung, für die etwas zu tun wäre - das Wort "Moral" 
habe ich in den vier Tagen hier nicht gehört - und das zweite wären voll 
funktionierende starke Strafverfolgungsinstitutionen, deren Hauptziel 
es auch sein müßte, nicht "formelle Wahrheiten" auf Kosten der materiellen 
Wahrheitsfindung hinzu?ehmen, sondern alles zu tun, um nach menschlichem 
~rmessen die materielle Wahrheitsfindung auch und gerade im StrafprozeB
recht wieder zu erlangen. 

J. Schmude 

Zum ersten Punkt: Ich lade Sie ein, sich an der Diskussion über die 
Auswirkungen der Änderungen im Strafverfahrensrecht zu beteiligen und die 
Anstöße dazu zu geben. Mir erscheint es zu einfach, zu unterstellen, der 
Anstieg der Kriminalität hinge damit zusanunen, daß der Beschuldigte und 
Angeklagte in der Strafprozeßordnung mehr Rechte bekommen hat. Auch hier 
im Verfahrensrecht gilt das Prinzip "im Zweifel für den Angeklagten", und 
nur ein faires Verfahren, das auch dem Beschuldigten seine Chance läßt, 
sich zu entlasten,ist geeignet, der materiellen Gerechtigkeit wirklich 
zum Durchbruch zu verhelfen. 
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Ich will mich aber der Diskussion dieser für mich neuen Meinung nicht 
verschließen. Wir sollten dieser Frage nachgehen. Es wird sicherlich 
gerade von Ihrer Seite sachk~ndige Beiträge geben und wir werden Ih~en 
die Antwort nicht schuldig bleiben, und ggf. auch nicht die Konsequenzen. 

Nun zur Frage der Ausländerintegration: Ganz so pauschal, wie Sie es 
verstanden haben, habe ich es nicht gemeint. Aber diejenigen, die ein 
Aufenthaltsrecht haben und die wir nur durch Gesetzesänderung, durch 
Rechtsentzug gegen ihren Willen wieder herausbekommen könnten, leben nun 
hier. Nach Lage der Dinge und in Anbetracht der Verhältnisse in ihren 
Heimatländern müssen wir uns darauf einstellen, daß sie,. ungeachtet 
dessen, was sie manchmal sagen, auch für längere zeit., wenn nicht auf 
Dauer hierbleiben. Damit müssen wir uns befassen, so schwer diese Aufgabe 
der Integration auch sein mag. Ich würde aber keine Bevölkerungsgruppe 
aussparen und sagen, sie sei nicht integrierbar. Denn das würde bedeuten, 
daß wir sie entweder als separate Gruppe mit eigenem Leben, eigener 
Dynamik und auch eigenen Gefahren für das Zusammenleben in dieser Gesell
schaft bei uns behalten oder ihnen den erworbenen Rechtsstatus wieder 
entziehen und sie gewaltsam entfernen müßten. Wir können weder das eine 
noch das andere wollen. Wir begnügen uns nicht damit zu sagen, es 
sind jetzt 4,7 Millionen und es werden noch einige mehr werden. Wir 
denken auch intensiv darüber nach, wie wir Anreize, auch materielle 
Anreize für die Rückkehr geben können, um nicht tatenlos zuzusehen, 
wie die Arbeitslosigkeit bei den Ausländern überdurchschnittlich zu 
wachsen beginnt. Den Weg, ihnen das Aufenthaltsrecht wieder zu entziehen, 
halte ich nicht für akzeptabel. 

In den USA hat man von vornherein vielfach andere Wege beschritten, so 
daß die Ausländer dort häufig in ihren eigenen Stadtvierteln für sich 
leben. Das ist in der Diskussion als Gegenposition zum Integrationskurs 
der Bundesregierung auch in der Bundesrepublik zur Geltung gebracht 
worden. Man hat gesagt, die Integration' bedeute Entfremdung, Germanisie
rung und sei unzulässig; auch die Amerikaner hätten Stadtviertel für 
Puertoricaner und Chinesen. Nun, wie schlecht das funktioniert, haben Sie 
uns in Erinnerung gerufen. Das ist kein Weg für uns, wir sollten genau 
das Gegenteil tun. Insofern sind die negativen amerikanischen Erfahrungen 
auch nur begrenzt aussagefähig für uns. 

Nun zum letzten Punkt: Es klingt so gut, wenn man sagt, die moralische 
Aufrüstung müsse kommen - und die voll funktionierende Strafverfolgung 
ebenfalls. Natürlich ist beides richtig, abgesehen von dem Begriff der 
"moralischen Aufrüstung". Natürlich muß das Rechtsbewußtsein ständig 
gepflegt und gestärkt werden - auch durch die Beispiele, die die staat
lichen Verantwortungsträger.selbst geben, und durch Beispiele, die andere 
Bürger den gefährdeten jungen Menschen durch die Wertentscheidungen 
geben, die man ihnen vermittelt. Nur wird dies sicher nicht ausreichen 
angesichts der erheblichen sozialen Probleme, die es in Einzelfällen 
gibt, angesichts des erheblichen Prozentsatzes von Jugendlichen, die aus 
solchen häuslichen Verhältnissen kommen, daß man von vornherein eine sehr 
ungünstige Prognose stellen muß. Daher bleibt abzuwarten, wie lange man 
in Amerika bei der Ansicht bleiben wird, die Aufwendungen im Jugendbe
reich nützten nichts und man müsse es anders machen. Ich halte es lieber 
mit Franz von Liszt, den Herr Schwind zitiert hat": Die beste Kriminalpoli
tik ist letztlich eine gute Sozialpolitik, auch wenn sie Geld kostet. 
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H.-D. Schwind 

1. Was die Vorwürfe gegen das Prozeßrecht betrifft, so sollte man sie 
nicht pauschal erheben; wir müßten uns vielmehr mit den speziellen 
Regelungen befassen. Ich weiß aber, daß zum Beispiel die Problematik 
"fester Wohnsitz" hier sicherlich eine Rolle spielen würde. Es ist für 
die Polizei nicht angenehm, jemanden, den sie gefaßt hat, nach kurzer 
Zeit wieder auf der Straße anzutreffen, ganz abgesehen von der psycho
logischen Wirkung auf die Bevölkerung und speziell diejenigen, die 
Opfer geworden sind. 

2. Was die Ausländerfrage anbetrifft, so meine ich, daß wir uns sicher
lich nicht darauf verständigen können, den Teil, der nicht integra
tionsfähig ist, hinauszuwerfen. Das ist gar nicht durchführbar. Dagegen 
können wir aber die Rückkehrwilligkeit dieser Leute fördern. Unlängst 
ist in Hannover in der türkischen Gemeinde ein solcher Vorschlag 
gemacht worden. Angeblich würden 80 % der in Hannover lebenden Türken 
in die Türkei zurückkehren, wenn man ihnen die Arbeitslosenunterstüt
zung für ein Jahr auszahlen würde. Es wäre für alle Beteiligten eine 
gute Regelung, wenn das wirklich möglich wäre; denn die Angesprochenen 
waren bereits arbeitslos und werden auch im nächsten Jahr sicherlich 
arbeitslos bleiben. 

Nun zum dritten Punkt, der Entwicklung in den Vereinigten Staaten. 
Ich glaube, an der dortigen Kriminalitätsentwicklung können wir lernen, 
was geschieht, wenn man vorbeugend zu wenig tut. Ich. habe über ein 
halbes Jahr in Amerika vor allem zu dem Zweck verbracht, mit der 
Kriminalpolizei durch die New Yorker Stadtteile Harlem und Bronx und die 
Elendsviertel von Chicago zu gehen und ich meine, daß es in den dorti
gen Großstädten bereits zu spät ist. Da läßt sich fast nichts mehr 
machen. Ich befürchte, daß sogar die Bündnisfähigkeit der Vereinigten 
Staaten unter diesen innenpolitischen Problemen - insbesondere dem der 
Kriminalität - über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren ganz erheblich 
leiden könnte. 

4. "Moralische Aufrüstung" klingt zunächst sehr schön. Aber wie soll 
sie aussehen? Meine Vorstellung wäre, wir sollten versuqhen, das Un
rechtsbewußtsein der jungen Menschen zu stärken, und da ist vor allen 
Dingen die Schule aufgerufen, etwas zu tun. Ich habe mit Schrecken 
eine Emnid-Umfrage gesehen, die zum Ergebnis hat, daß 37 % der Bundes
bürger Hausbesetzungen für' rechtmäßig halten; unter den Jugendlichen 
sind es 60 %. 

Dr. K Schirna, Universitätsprofessor, Wien 

Ich höre nun vom Podium zum dritten Mal den Satz: Die beste Kriminal
politik ist eine gute Sozialpolitik. Er klingt so selbstverständlich, 
und gerade deshalb möchte ich ihn ein wenig in Frage stellen, vor 
allem, wenn ich ihn aus seiner Entstehungszeit heraus betrachte. 

Franz von Liszt hat ihn meines Wissens etwa um die Jahrhundertwende 
geprägt, zu einer Zeit, in der die Kriminologie als wes,entliche Ur
sache des Verbrechens die Armut angesehen hat. Man hat die steigenden 
Brotpreise mit der Zahl der Diebstähle verglichen und damals noch 
gemeint, wenn der Brotpreis um einen Kreuzer steige, dann werde auch ein 
Diebstahl mehr begangen. Nun, fragen wir einen Politiker oder fragen 
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wir heute die Öffentlichkeit, ob die Sozialpolitik zwischen 1900 und 
1980 besser geworden ist, so werden wahrscheinlich alle dies bejahen. 
Wir haben ein sehr dichtes, engmaschlges Netz sozialer Sicherheit und 
wir haben eine seit 1900 nicht verbesserte, sondern schlechter ge~or
dene Kriminalitätslage. Das heißt, würde man einen unmittelbaren Zu
sammenhang annehmen und den Satz bejahen, dann müßte man sagen: 
Wir müssen heute eine schlechte Sozialpolitik haben, da die Krimi
nalitätslage schlechter wurde. 

Ich brauche hier nicht das Schlagwort "Wohlstandskriminalität" und 
ähnliches zu nennen. Ich habe aber den Eindruck, daß die Eltern heute 
den Jugendlichen durch ein Mehr an Taschengeld ein Minus an Zuwendung 
"abkaufen". Ich möchte eine Analogie zum Staat insoweit ziehen, daß 
wir vielleicht durch ein Mehr an Arbeitslosengeldern und materiellen 
Mitteln ein Minus an - vielleicht Lebensqualität - ausgleichen wollen. 
Es wäre sicherlich vermessen, in einem Diskussionsbeitrag einen Aus
weg zu zeigen. Ich will nur darauf hinweisen, daß es mit einer 
materiellen Besserstellung offenbar nicht getan ist. 

A. Vorbeck 

Aus den bisherigen Beiträgen, insbesondere aus denen der Herren Mini
ster, wurde deutlich, daß man zu Fragen der Kriminalpolitik unter
schiedliche Standpunkte darlegen kann und muß, je nachdem aus welchem 
politischen Lager man kommt. Ich möchte nun keine dritte Partei ver
treten, sondern schlicht als Praktiker sprechen. Auch ich habe mir 
schon notiert, daß eine gute Sozialpolitik die beste Kriminalpolitik 
ist. Wann ist denn jemals mehr getan worden in der Sozialpolitik, wann 
ist zuvor mehr unternommen wQrden in der Schulpolitik, als in den 
letzten Jahren? Es ist gewiß ein großes Verdienst unseres Gemeinwe
sens, daß in diesen Bereichen so unendlich viel getan worden ist, um 
das uns viele Staaten mit Recht beneiden. Dennoch hat die Kriminali
tät, mit der wir uns herumschlagen müssen, so besorgniserregend zuge
nommen. Ich möchte deshalb jetzt die Praktiker auffordern, sich auch 
einmal zu Wort zu melden. Natürlich ist es verlockend, mit Politikern 
von Rang über kriminalpolitische Maßnahmen zu diskutieren, die sich 
jedoch meines Erachtens vielleicht erst Ende der 80er, vielleicht 
sogar erst in den 90er Jahren auswirken können, auch wenn man manches 
als richtig Erkannte gleich in Gang setzt, um auch im Bereich,der 

'Verbrechensbekämpfung mehr zu erreichen. Uns brennt es aber doch auf 
den Nägeln; wir werden mit den Tagesproblemen nicht fertig. Wenn man 
sagt, man wolle die Polizei nicht im Regen stehen lassen, dann muß das 
heute und in den nächsten Haushaltsjahren geschehen. Denn auch wir 
benötigen - um ganz konkret zu werden - Jahre, um Nachwuchskräfte 
auszubilden, die als motivierte und qualifizierte Kriminalisten die 
Tagesprobleme der Kriminalität bewältigen können. Die Versäumnisse 
auf diesem Gebiet in den letzten 3 Jahren, in denen in den meisten 
Bundesländern fast nichts mehr geschehen ist, werden uns Mitte bis Ende 
der 80er Jahre zusätzliche Probleme bescheren. 

Ein weiterer Punkt, der auch während der Ta~ung bereits angesprochen 
wurde, ist - nicht die Entkriminalisierung -, wohl aber die Prüfung 
der Frage, in welchen Fällen in bestimmten Bereichen Opportunitäts
regelungen getroffen werden könnten. Ich habe gehört, daß die Probleme 
erfreulicherweise auch im Bereich der Politik so gesehen werden, daß es 
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dazu sicherlich nicht gleich kommen wird. Aber wir Praktiker müssen 
doch zugeben, daß bei der Bearbeitung der Straftaten in allen Dienst
stellen, vor allem in den Großstädten, die Massenkriminalität, die 
Eigentumskriminalität heute mehr als zwei Drittel des Arbeitsanfalles 
ausmacht und daß der Sachbearbeiter oder der Kommissariatsleiter sich 
die Anzeigen daraufhin anschaut, ob wohl ein Ansatzpunkt vorhanden ist. 
Wenn ja, wird das Mögliche getan. Bei sehr vielen anderen Delikten aber 
wird - entweder hektografiert oder auch individuell geschrieben - der 
Fall abverfügt an die Staatsanwaltschaft zur Einstellung. Wenn wir, 
auch im Bereich der schweren Diebstähle, die ja kein geringes Unrecht 
beinhalten und die in hohem Maße unsere Bürger als Opfer tangieren und 
damit auch ihr Vertrauen zum Staat, nur noch jeden 5. Diebstahl auf
klären, dann zeigt dies doch, daß hier kein Spielraum mehr ist für 
weitere Beschneidungen und weitere Opportunitätsentscheidungen. 

Natürlich kann die Personalverstärkung kein Allheilmittel sein. Wir 
haben in einer früheren Tagung sehr gewissenhaft und intensiv darüber 
diskutiert, welche kriminal strategischen Maßnahmen und welche Maßnahmen 
der Zusammenarbeit eine effektivere Arbeit ermöglichen würden. Aber die 
Masse der schweren Diebstähle - um bei diesem Beispiel zu bleiben -
erfordert nun einmal die Arbeit am Tatort, um dort Spuren zu finden I 
sie verlangt ein gewissenhaftes Nachgehen in jedem einzelnen Fall. Auf 
einer früheren Tagung habe ich bereits über einen Modellversuch be
richtet, der zeigen sollte, ob nicht die Aufklärungsquoten beim schwe
ren Diebstahl erheblich gesteigert werden könnten, wenn nur genügend 
manpower zur Verfügung stünde, um allen Dingen nachzugehen. Das Er
gebnis fiel genau so aus, wie wir es erwartet hatten. Man erzielte in 
diesem Bereich eine Aufklärungsquote von 40 - 45 % beim schweren 
Diebstahl, wo sie zuvor nur 20 - 22 % betragen hatte. 

Wenn heute die Lobby im Kultusbereich fordert, daß mehr Lehrer einge
stellt werden, obwohl wir sinkende Schülerzahlen haben, dann kann ich 
als Polizeipraktiker nicht einsehen, daß man nicht nur unseren Perso
nalbestand nicht erhöht, sondern durch notwendige Ausbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen sogar empfindlich beschneidet, obwohl unser 
Tagesgeschäft und die Statistik jeden Tag beweisen, daß unser Arbeits
anfall und unsere Aufgaben erheblich steigen. 

'H.-D. Schwind 

Ich möchte auf den Beitrag meines Herrn Kollegen Schima zurückkommen. 
Der Satz von Franz von Liszt ist für mich immer noch &ktuell;und wir 
wissen, daß die Marburger Schule nicht nur die Armut gemeint hat, 
sondern auch andere Umwelteinflüsse. Dazu gehört zweifellos auch die 
Familie, und die scheint gekennzeichnet durch eine emanzipatorische 
Bewegung, die nach dem Kriege eingesetzt hat. Wenn wir uns einmal die 
Eltern ansehen" dann ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich. 
Nach dem Kriege war es die Kriegsgeneration, die zunächst einmal alles 
wieder aufbauen wollte und sich deshalb um die Kinder nicht so sehr 
kümmern konnte. Eine Folge dieser-Entwicklung ist sicher auch gewesen,daß 
eine'!APO-Generation heranwuchs. Und die Eltern von heute sind zum Teil 
selbst in der APO-Generation aufgewachsen. Das hat möglicherweise auch 
zur Irritation' bei vielen Kindern beigetragen. Ich glaube, daß wir den 
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Franz von Lisztschen Satz vor allen Dingen' auf die Familienpolitik 
beziehen sollten. Es kormnt nicht darauf an, Sozialpolitik mit der 
Gießkanne durchzuführen - da scheint mir der Hauptgrund zu liegen, daß 
sich in unserem Staate vieles an Wildwuchs entwickelt hat, was man 
schleunigst abschneiden sollte. 

In der Familienpolitik sollten wir, aber sehr vorsichtig verfahren und 
versuchen, die Familie zu stabilisieren und nicht in sie hineinzu
regieren. Ich habe das bereits im Zusarmnenhang mit den beiden Gesetzen 
gesagt, die Herr Bundesminister Schmude hier erwähnt hat. Zum,Beispiel 
sollten wir auch die Frage prüfen, ob bei einem solchen Modellversuch 
durch die Zahlung von Erziehungsgeld die Eltern in die Familie zurück
geführt werden können. Wie sieht es denn in unseren Familien heute 
aus? Es sind doch reine Fernsehfamilien geworden. Selbst in den soge
nannten intakten Familien kormnen die Eltern oft so müde nach Hause, daß 
sie nicht mehr mit den Kindern über deren Probleme sprechen können. Im 
Gegenteil, sie stecken sie ins Bett oder sie lassen sie bis spät 
nachts mit fernsehen, mit der Folge, daß sie morgens müde in die Schule 
gehen. Aber die Probleme, auch die kleinen Probleme der Kinder, werden 
nicht mehr besprochen. Unter einer "moralischen Wiederaufrüstung" würde 
ich vor allem auch einen Appell an die Eltern verstehen, die wenige 
Zeit, die sie zur Verfügung haben, auf ihre Kinder zu verwenden und mit 
ihnen über all die Fragen zu sprechen, die für sie wichtig sind. Ich 
verstehe den Satz von Franz von Liszt s~daß wir nicht mit der Gieß
kanne Sozialpolitik betreiben, sondern gezielt, auch in der Ursachen
frage, aktive Familienpolitik betreiben sollten. 

D. Schenk, Ltd. Kriminaldirektor, Berlin 

In der Diskussion wurde im Grunde davon ausgegangen, daß mit steigender 
Kriminalität immer mehr Menschen kriminell werden. Ich habe begründete 
Zweifel daran. Es werden nicht immer mehr Leute kriminell. Auch mit 
sozialtherapeutischen Maßnahmen sind nicht mehr Leute von der Krimi
nalität abzubringen. Wir haben vielmehr - das kam auch im Beitrag von 
Herrn Mehler zum Ausdruck - den Kriminellen immer mehr Chancen gegeben, 
kriminell zu werden. Serientäter werden heute zwischen 5- und 10mal 
straffällig, ohne daß in irgendeiner Form erfolgreiche Sanktions
maßnahmen, Sicherungsmaßnahmen oder Therapiemaßnahmen ergriffen würden. 

Jede sozial therapeutische Maßnahme scheitert natürlich daran, daß das 
Verbrechen sich heute lohnt, daß das Verbrechen einer der wirksamsten 
Wege zum Erfolg in dieser Gesellschaft geworden ist. Diese Vorbilder 
von erfolgreichen Verbrechern machen natürlich sämtliche Bemühungen der 
Sozialarbeiter zunichte. Denn, wenn Sie einem jungen Einbrecher einerseits 
die Möqliohkeit bieten, irgendwo 8 Stunden am Band zu arbeiten und 
andererseits das Vorbild eines erfolgreichen Bordellbesitzers vor Augen 
führen oder das eines Hehlers, der in der Regel in diesem Staat immer 
zu Geldstrafe verurteilt wird, dann werden Sie keinen auch nur an
nähernden Rückgang der Kriminalität erreichen. Im Gegenteil, in den 
Händen von Kriminellen sarmnelt sich Kapital an und mit diesem Kapital 
werden sie immer gefährlicher. Über die Auswirkungen für die Polizei 
haben wir bereits diskutiert. Wir können heute - wenn überhaupt - nur 
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noch mit V-Personen in diese Bereiche eindringen; in Ausländerbereiche 
kommen wir mit deutschen V-Personen z. B. auch nicht mehr hinein. Dies 
alles beruht auf einer mangelnden Differenzierung. Aus der Sicht der 
Praxis kann ich nur sagen, daß wir dringend eine Differenzierung 
benötigen. Wir brauchen im Ermittlungsbereich und auch im Vollzugsbe
reich schärfere Maßnahmen gegen Wiederholungstäter und gewerbsmäßige 
Kriminelle. 

J. Schmude 

Wir sollten über das, was Sie brauchen, um wirksamer vorgehen zu 
können, ernsthaft diskutieren. Dazu müssen dann aber bestimmte Vor
schläge vorliegen, deren Vor- und Nachteile wir gegeneinander abwägen 
können. Zu Gesprächen darüber bin ich gern bereit. 

Ihre Darlegung, daß sich das Verbrechen lohnt, kann ich jedoch nicht 
akzeptieren. Sie bringen Beispiele, die schon an oder jenseits der 
Grenze des Bereichs liegen, den wir eigentlich diskutieren. Sie haben 
den erfolgreichen Bordellbesitzer erwähnt. Wie Sie wissen, bestehen 
auch hier Strafbestimmungen. Wenn er denn wirklich erfolgreich ist, ist 
er wahrscheinlich kein Bordellbesitzer und Sie halten ihn nur für einen 
solchen. Wenn Sie es beweisen können, wird man ihn zur Rechenschaft 
ziehen, soweit er strafbare Ausnutzung von Abhängigkeit oder der
gleichen begeht. Sie tun aber sich selbst und auch der Gesellschaft 
keinen Dienst, wenn Sie verkünden, daß Straftaten sich lohnen. Das, 
trifft auch nicht zu. Betrachten Sie sich den Lebenslauf eines Straf-
täters ~ vom Gewalttäter einmal ganz abgesehen, da sich dieser im allgemeinen 
keinen unmittelbaren Nutzeffekt von seiner Tat verspricht. Betrachten Sie den 
Lebenslauf des Eigentums- oder Vermögensgelikttäters. Der Schaden, den 
er angerichtet hat, ist oft immens, während der Nutzen, den' er davon 
hat, in der Regel minimal ist. Sein Leben ist verpfuscht,und letztlich 
ist er ein armer Teufel. Ich will dabei kein Mitleid m;i.t solchen Tätern 
propagieren. Wenn Sie das alles igno~ieren, kommen Sie sogar dazu, eine 
Art Leitbild für diejenigen zu entwickeln, die anfällig sind und dann 
noch glauben, daß Straftaten sich lohnen. Nein, sie lohnen sich nicht. 

Eine andere Frage ist, was unser Staat mit denjenigen macht, deren er 
habhaft geworden ist und die er eine ganze Weile in Verwahrung hat. Sie 
haben die sozial therapeutischen Maßnahmen erwähnt. Was geschieht denn 
in diesem Bereich wirklich, und inwieweit wird bereits die Forderung 
nach einer Einschränkung dieser Maßnahmen erhoben, da sie zuviel Geld 
kosteten? Was geschieht nun während der längeren Haftzeit wirklich, um' 
die Resozialisierung wirksam zu. stärken, was tun wir für die ent
lassenen Strafgefangenen? Reicht das aus oder wäre nicht mit ver
stärkten Anstrengungen mancher Rückfalltäter, der schließlich zum 
Serientäter wird, auf einen ganz anderen Weg zu bringen? Ich bitte Sie 
sehr, auch das zu berücksich'tigen, wenn' Sie es verantworten' kannen, 
dafür zu werben, daß wir für diese unpopulären Vorhaben die notwendigen 
Mittel bekommen, statt vom "fidelen Gefängnis" und vom "hinausge
worfenen Geld" zu sprechen. Nein, eingesetzt wird das Geld zu unserer 
'eigenen Sicherheit, denn mit den Leuten leben wir ja weiter. 
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H.-D. Schwind 

Ich fühle mich angesprochen, weil ich mich für den Strafvollzug besotl
ders interessiere. Beim Behandlungsvollzug müssen wir uns erstens 
fragen, was darunter zu verstehen ist und zweitens, ob der Verwahr
vollzug eine geeignete Alternative ist. Wenn wir jemanden über Jahre 
hin einsperren und uns überhaupt nicht um ihn kümmern, dann wird er 
sicher weder resozialisiert noch abgeschreckt herauskommen, sondern er 
wird möglicherweise alles das gelernt haben, was er noch nicht wußte -
Stichwort: Strafvollzug als Hochschule des Verbrechens. Damit kommen 
wir zu der Frage, was dieser Behandlungsvollzug eigentlich bewirken 
soll, denn manche verwechseln ihn mit Hotelvollzug. Ich vers~ehe 
das Strafvollzugsgesetz so, daß wir alles tun müssen, um dem Rückfall, 
vorzubeugen. Wenn wir das wollen, dann kann ein Hotelvollzugnicht in 
Betracht kommen. Vor kurzem hat mir ein Strafgefangener gesagt, daß er 
sich in der Strafanstalt gar nicht wohl fühle. Ich habe ihm gesagt, es 
sei auch nicht das Ziel des Strafvollzuges, sich wohl zu fühlen. Es 
solle vielmehr eine Hilfe angeboten werden, sich möglicherweise wieder 
eingliedern zu können. 

Nun bin ich insoweit skeptisch, als ich meine, daß, je länger das 
Strafregister ist, desto weniger Möglichkeiten bestehen, jemanden 
wieder einzugliedern. Ich habe deshalb auch die Konzeption der sozial
therapeutischen Anstalt abgelehnt. Wir sollten hier einmal prüfen, was 
man, wenn man schwerpunktmäßig vorgeht, eigentlich für den einzelnen 
tun kann, um möglicherweise den Rückfall zu vermeiden. Ich glaube, daß 
sich hier zum Beispiel die schulischen und beruflichen Möglichkeiten 
anbieten. Der überwiegende Teil derer, die bei uns einsitzen, hat 
keine schulische und berufliche Ausbildung. ~ine hierzu von 1974 
bis 1979 in Niedersachsen durchgeführte Pilotstudie hatte zum 
Ergebnis, daß die Rückfälligkeit bei denen, die durch eine solche 
schulische und berufliche Maßnahmen gefördert worden waren, signifi
kant geringer war. Das scheint zu beweisen, daß diese Möglichkeiten, 
wenn wir sie nutzen, zur Senkung der Rückfallquote beitragen. Wenn uns 
dies gelingt, dann haben wir auch dem Steuerzahler Geld gespart. In 
Niedersachsen z. B. kostet ein Strafgefangener pro Tag 70 DM, das sind 
über 2000 DM im Monat, die Infrastruktur nicht mitgerechnet. Unter 
diesem Gesichtspunkt sollte man sich auch überlegen, ob es sinnvoll 
ist, die Entlassenenhilfe auszubauen. Ich möchte dies bejahen - nicht 
für jeden, aber generell für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen 
wollen. Wenn jemand sich tatsächlich wieder eingliedern will, dann 
steht er zunächst vor folgender Situation: Er verläßt die Anstalt, hat 
wenig Geld in der Hand, keine Bleibe und keine Arbeit. Er wird so 
schnell auch keine finden. Das hat zur Folge, daß er dann rasch wieder 
in den alten Kreislauf hineingerät und die kriminelle Karriere for,t
gesetzt wird. Daran können wir nicht interessiert sein. 

H. Hartmann, Ltd. Kriminaldirektor, Mönchengladbach 

Ich möchte mich zu der Antwort von Herrn Minister Schmude auf den 
Diskussionsbeitrag von Herrn Schenk äußern. Vertreter der organisier
ten Kriminalität, die über Kapital verfügen, können sich als wohlha
bende Bürger in der Gesellschaft bewegen und damit einen Status von 
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Unangreifbarkeit bekommen, der nicht so leicht aufgeklärt werden kann, 
wie Herr Minister Schmude dies für möglich hält. Wir haben zeitweilig 
sogar die Frage offengelassen, ob es organisierte Kriminalität über
haupt gibt. Ich halte für richtig, was Herr Dr. Boge gesagt hat. Die 
organisierte Kriminali~ät existiert, sie ist im Steigen begriffen, und 
unser Problem ist es, an sie heranzukommen. Im Verlaufe der Tagung ist 
einige Male - sogar ganz gezielt - gesagt worden, daß wir zur Aufklä
rung der organisierten Kriminalität Beamte ,als V-Leute in die Unter
welt einschleusen müssen, da sich diese Organisat~onsformen gegen jede 
Art konservativer Ermittlungsmethoden ganz erheblich abschotten. Hier 
muß noch einmal, und da wende ich mich an den Bundesjustizminister, 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden, mit denen die Polizei in 
der Hauptverhandlung zu kämpfen hat, wenn sie die unverzichtbaren 
V-Leute vor einer Offenbarung schützen will. Es kommt, obwohl dies 
rechtlich gar nicht möglich ist, sogar zu der Androhung, über den 
Kriminalbeamten, der Zeuge ist, eine Beugehaft zu verhängen. Schließ
lich sind wir von der Rechtssituation her genötigt, in dieser schwie
rigen Situation die Fiktion aufzubauen, daß das Wohl des Staates in 
Gefahr gerät, wenn wir den Namen eines für uns wichtigen V-Mannes 
offenbaren. Hier müßte eine rechtliche Formulierung gefunden werden, 
die auch dann bereits Platz greift, wenn eine ganz sichere Erkenntnis 
darüber besteht, daß das Leben des V-Mannes ganz konkret in Gefahr 
gerät. Auf diese Frage sollten wir noch eine Antwort bekommen und 
vielleicht auch darüber diskutieren, wie wenig opportun es sein kann, 
daß Beamte mit einem Auftrag in. die Unterwelt eingeschleust werden und 
sich dabei in Gefahren begeben müssen, die fÜr sie auch tödlich enden 
können. 

Zu den Kriminalitätssteigerungszahlen möchte ich noch folgendes bemer
ken: Herr Minister Schwind hat gesagt, daß wir 1990 möglicherweise 
etwa 7 Millionen Fälle haben werden. Zeigt nicht diese Zunahme der 
registrierten Kriminalität bereits, daß die Geschädigten auch zu
nehmend ein Tätigwerden der staatlichen Verfolgungsorgane wünschen? 
Ist nicht die Dunkelziffer insoweit, ohne daß wir dies verifizieren 
können, tatsächlich kleiner geworden? Denn so stark kann eine Zunahme, 
gemessen an der Entwicklung Krimineller, nach meinem Dafürhalten auch 
nicht sein, daß dies alles neue Fälle wären und die Dunkelziffer dann 
proportional auch entsprechend ansteigen müßte. 

J. Schmude 

Zum Problem des V-Mannes und seines Schutzes: Es gibt bereits eine 
recht weit entwickelte Rechtsprechung zur Frage, inwieweit wir 
die Aussage des nicht erscheinenden V-Mannes, die verlesen oder über
liefert wird, als Be~ismittel im Strafprozeß zulassen können. An 
dieser Stelle wird der eigentliche Konflikt auszutragen sein, und 
nicht beim Schutz des V-Mannes, dessen Erscheinen und dessen Aussage 
im Strafprozeß nach wie vor unterbunden werden können, wenn die zustän
dige Behörde meint, daß überwiegende Interessen dem entgegenstehen. 
Dabei soll es auch bleiben, und wenn Sie da in der Praxis -Schwierig
keiten haben, bin ich gern bereit, darauf einzugehen, und das in 
irgendeiner Form umzusetzen. 
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Die Frage ist hingegen, wie weit wir es hinnehmen können, daß die 
Aussage des V-Mannes, der nicht selbst auftritt, über dessen Iden
tität und Zuverlässigkeit man nichts weiß und der nur der "Zeuge vom 
Hörensagen" ist, als Beweismittel im Prozeß verwendet wird. Für den 
Beschuldigten bzw. für den Angeklagten erweist sich das als ein erheb
licher Nachteil bei seiner verteidigung. Denn das, was der tlberlie
ferer bekundet, ist in seinem Rahmen begrenzt. Ergänzungsfragen sind 
im allgemeinen nicht möglich oder laufen ins Leere. Eine Bewertung der 
Glaubwürdigkeit des "Zeugen vom Hörensagen" ist in der Hauptverhand
lung kaum möglich. M. E. sollte man entweder - und im Bundestag haben 

. wir Überlegungen dieser Art bereits angestellt - den zu schützenden 
Zeugen in einer Weise vernehmen lassen, die seinen Schutz durch den 
Einsatz technischer Mittel und rechtlicher Beschränkungen gewährlei
stet. Z~ denken ist im Extremfall etwa an einen beauftragten Richter, der 
irgendwo, anders hinfährt und dort mit dem Zeugen konfrontiert wird und der 
u. U. den Zeugen gar nicht zu Gesicht bekommt, weil dieser abgedeckt ist, 
der aber die Möglichkeit hat, dort den gesamten Sachverhalt zu erfra
gen. Dies ist der Extremfall. Wo auch dies nicht möglich ist, da muß 
u. U. auf das, was der Zeuge bekundet, als Beweismittel zur Uberfüh-
rung verzichtet werden; dagegen nicht auf die Auswertung, um ander
weitig den Beweis zu führen, denn zu diesem Zweck ist der V-Mann ja 
entsandt worden. Ich glaube, daß man hier eine saubere Trennung vor
nehmen und zugleich ein abgestuftes Verfahren finden kann, das den 
Schutz auch ausreichend gewährleistet. 

H.-D. Schwind 

Ich hatte die zuvor erwähnten 7 Millionen Fälle unter zwei Vorausset
zungen genannt: Die 1. Voraussetzung ist, daß sich an den Rückkoppe
lungsmechanismen nichts'ändert, d. h. am Vertrauen der Bevölkerung in 
die Strafverfolgungsorgane, denn wenn das Vertrauen sinken würde, 
würden die Zahlen der PKS auch fallen. Die zweite Voraussetzung besteht 
darin, daß wir im vorbeugenden Raum nicht mehr tun können, als wir bisher 
getan haben. Wenn diese beiden Voraussetzungen zutreffen, dürfte diese 
Hochrechnung etwa stimmen, wenn man davon ausgeht, daß sich die Stei
geru~g etwas rascher vollziehen wird, als bisher, da die Probleme 
nicht kleiner, sondern gröBer werden. 

G. Völz, Bundesanwalt, Karlsruhe 

Ich bin bei der Bundesanwaltschaft tätig. Es tut mir leid, daß ich 
zunächst in zwei Punkten mit meinem Chef hier auf dem podium nicht 
ganz übereinstimme. Was die Frage des V-Mannes betrifft, so glaube 
ich, daß aus polizeilicher Sicht nicht nur die Frage der verwertung 
seiner Erkenntnisse als Beweismittel problematisch ist, sondern 
natürlich auch die Frage seiner materiellrechtlichen Beurteilung. 
Inwieweit wird er für das, was er miterlebt hat und zu dessen Verhin
derung er, falls er Polizeibeamter ist, verpflichtet ist, möglicher
weise zur Rechenschaft gezogen, weil er nach der Strafprozeßordnung 
die Aufgabe hat, straf bare- Handlungen zu verhindern und aufzuklären, 
und nicht,sie selber mit zu begehen? 
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Ich glaube auch nicht, daß man das einwandfrei im prozessualen Raum 
lösen kann. Die Rechtswissenschaft ha-t sich dieser Frage bereits 1884 
angenommen. Von Kries war der erste, der Ausführungen darüber gemacht 
hat, daß es mit den Grundsätzen unserer Prozeßordnung nicht überein
stimmen dürfte, den Zeugen vom Hörensagen anstelle des unmittelbaren 
Zeugen zu hören. Ich will auf diese Diskussion jetzt nicht eingehen. 
Wenn man bei der Interessenabwägung zwischen dem Angeklagten mit 
seinen prozessualen Verteidigungsmöglichkeiten einerseits und dem 
Gericht (ich nehme Polizei und Staatsanwaltschaft da nicht aus) mit 
seinem Auftrag, den Sachverhalt zu erforschen und zu einem möglichst 
gerechten, der Wahrheit entsprechenden Ergebnis zu kommen, anderer
seits den soeben skizzierten Weg beschreitet, dann bin ich der 
Überzeugung, daß dies in die falsche Richtung geht. Der Ange-
klagte wird ja gar nicht so sehr in seinen Rechten beschnitten, wenn 
er nicht die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen oder die Identität zu 
klären. Wir dürfen davon ausgehen, d~ß in aller Regel der Angeklagte' 
entweder der Täter ist - das wäre das Erstrebenswerte - der ohnehin 
weiß, wie er sich zu verteidigen hat oder daß, falls ein Unschuldiger 
vor den Schranken des Gerichts stehen sollte, dieser alle Möglich
keiten hat darzutun, daß das, was dort erzählt wird, den Tatsachen 
nicht entspricht - sei es, daß er ein Alibi nachweisen kann oder auf 
andere Weise. 

Ich komme nun auf den Beitrag von Herrn Schenk zurück. Zwar hat uns 
das vierte Strafrechtsänderungsgesetz im Sexual strafrecht eine neue 
Schutzperson in Form der Prostituierten beschert; auf dem Sektor der 
strafbaren Ausbeutung hat dies aber keine Lösung gebracht. Im Gegen
teil: Dieses Delikt der ausbeuterischen Zuhälterei und der Förderung 
der Prostitution kann von den Polizeien großer Städte nicht mehr 
bekämpft werden, weil es in der Pri9ritätenliste ganz unten steht und 
weil auch das Werben in Publikationsorgan$ri, das ja zumindest den 
Tatbestand der Beihilfe oder einer Ordnungswidrigkeit erfüllt, auch 
nicht mehr verfolgt werden kann. Hier klafft eine große Lücke zwischen 
dem, was das Recht gebietet und dem, was die Praxis überhaupt leisten 
kann. Auch solche Zwiespältigkeiten sind geeignet, das Rechtsbewußt
sein und die Rechtstreue der Bevölkerung nachhaltig negativ zu be
einflussen. 

Nun zu den Ursachen der Kriminalität, über die wir hier ja sehr viel 
gesprochen haben. Ich möchte da an den m. E. ausgezeichneten Beitrag 
von Herrn Hofstätter erinnern. Sozial- und Bildungspolitik mögen hier 
gewiß viel bewirken und wir haben auf diesen Gebieten auch viel getan. 
Die Frage ist nur, ob wir die eigenen Werte richtig gesetzt und die 
richtige Richtung eingeschlagen haben. Da wage ich gewisse Zweifel 
anzumelden. 

Wir sind uns heute in der Diskussion weitgehend einig darüber gewesen, 
daß die Familie Angel- und Schwerpunkt der Erziehung des jungen 
Menschen sein muß, und daß von dort aus wesentliche Werte vermittelt 
werden müssen. Ich akzeptiere das voll und ganz. M. E. können wir gar 
nicht genug tun, um die Familie zu stärken. Wenn ich aber die emanzi
patorischen Bestrebungen und die Forderungen mancher FrauenrechtIer 
sehe, dann beinhaltet dieser Weg doch das Gegenteil, nicht eine Stär-
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kung der Familie, sondern eine Schwächung in der Erziehungsfunktion. 
Es wurde hier bereits von der Fernsehfamilie gesprochen, in der man , 
sich nur noch abends zusammensetzt und keine Zeit mehr hat, mensch
liche, moralische oder politische Themen mit den Kindern zu erörtern, 
also Erziehungsarbeit im .eigentlichen Sinn zu leisten. Als 19,68 die 
Studentenunruhen einsetzten und die APO mit völlig neuen Erziehungs
theorien aufwartete, sind - z. B. in Berlin - Kinder in Scharen von 
den Eltern weggelaufen, weil sie sich mit deren Erziehungsmethoden 
nicht abfinden wollten, weil sie keine "Autoritäten" mehr anerkennen
wollten, und weil sie das, was die Eltern ihnen zumuteten, als irra
tionale Repressionen und irrationalen Zwang empfanden. Damals wurden 
in Berlin die ersten Häuser besetz~ z. ~. das Krankenhaus Bethanien, 
das sog. Georg-von-Rauch-Haus, das heute leider auch von den Behörden 
amtlich so bezeichnet wird; ich glaube, Sie wissen alle, daß Georg von 
Rauch ein erschossener Terrorist war. Wir haben dieses Haus dann mit 
Steuermitteln subventioniert, um dort eine Möglichkeit alternativen 
Lebens zu entwickeln. Inzwischen ist es soweit, daß die Polizei sich 
dort nicht hineinwagt, daß da Freiräume bestehen und die dort einge
setzten Sozialarbeiter für sich Zeugnisverweigerungsrechte beanspru
chen, 'weil sie sagen, sie könnten das Vertrauensverhältnis zu diesen' 
armen, von ihnen betreuten Menschen nicht zerstören. Ich glaube, daß 
wir hier Sozialpolitik und Sozialunterstützung in d~e falsche Richtung 
geleitet haben. 

Ähnliche Beispiele gibt es auch beim Strafvollzug. Sicher will niemand 
von uns den reinen Verwahrvollzug, wie es ihn zu Schuster Voigts 
Zeiten vielleicht noch gab, selbstverständlich gilt auch da das 
Grundgesetz, und die Würde des Menschen ist auch im Vollzug zu achten~ 
Man sollte aber aus dem Vollzug weder die hohe Schule des Verbrechens 
noch die hohe Schule der Nation machen, wo im dritten Bildungsweg die 
Leute das lernen sollen, was sie im ersten und zweiten nicht gelernt 
haben. Auch das ist ein Fehler. Wenn Sie mit der Bevölkerung dqrüber 
diskutieren, heißt es immer: Wir verstehen' nicht, warum sich alle nur 
noch um den Strafgefangenen kümmern; er erfährt mehr staatliche 
Fürsorge als der rechtschaffene, gesetzestreue Bürger. Vielleicht 
haben wir auch da ein wenig zuviel getan und die Erwartungen zu hoch 
gesteckt. 

J. Schmude 

Ich bin Ihnen dankbar, daß sie das materiellrechtliche Problem des 
V-Mannes angesprochen haben. Es wird nicht möglich sein, hier einen 
strafrechtlichen Freiraum zu schaffen. Man wird auch dort, wo etwa der 
V-Mann gehalten ist, selbst Straftaten zu begehen, um seine Glaub
würdigkeit in der Szene, in die er eingetaucht ist, zu beweisen, sehr 
streng abwägen müssen. Es darf nicht.dazu kommen~ daß der V-Mann eine 
Straftat anregt, um an diesem Einzelfall zu beweisen, was in anderen 
Fällen, wenn er nicht dabei ist, auch geschieht. Es wäre eine unmög
liche, auch dem Rechtsempfinden widersprechende Situation, wenn man 
vor Gericht sagen müßte, zu einer bestimmten Straftat wäre es ohne die 
Mitwirkung der Polizeibeamten gar nicht gekommen. Das ist ein äußerst 
vielschichtiges Problem. Auch ich sehe die Notwendigkeit, den Beamten, 
die es schwer genug haben, gerade in diesen organisierten Bereich 
hineinzukommen, einen gewissen Freiraum zu verschaffen - auch im 
Hinblick auf ihre Pflicht zur Verfolgung von Straftaten. Hier hat sich 
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die Praxis, wenn ich das richtig sehe, bisher ohnehin schon damit 
geholfen, daß man sagt: Der Beamte verfolgt dort Straftaten, auch wenn 
er nicht gleich bei der ersten besten einschreitet. Wenn Sie aber 
meinen, daß sich aus der Praxis ein dringender Bedarf für eine Rechts
änderung ergibt, dann wäre ich dankbar für Hinweise und Vorschläge, 
die wir dann aufgreifen werden. 

Zum zweiten Punkt, dem Fall des Bordellbesitzers, haben Sie erfreu
licherweise gesagt, daß die Rechtsvorschriften bestehen, die Straf tat
bestände normiert sind und daß man dort eingreifen kann. In der 
Reihenfolge der polizeilichen Möglichkeiten steht dies aber ganz 
hinten.Es ist dann eine Frage der Praxis, ob sie hier etwas tut oder 
nicht. Wenn dies nun wirklich der eklatante Fall einer schweren 
Straftat ist, deren Nichtahndung auch öffentlich Aufsehen erregt und 
das Rechtsempfinden beeinträchtigt, dann meine ich, daß die Praxis 
anders aussehen und dieser Fall in der Reihenfolge aufrücken müßte. 

Nun zum letzten Punkt: Es gibt in der Tat im Bereich der Erziehungs
theorien, die mit einem Anschein von Wissensch~ftlichkeit auch sehr 
breit diskutiert worden sind, manchen hanebüchenen Unsinn. Man hat 
auch institutionell manchen erheblichen Fehlgriff getan. Die Behaup
tung, daß dies prägend für die Entwicklung unserer Jugend gewesen sei, 
halte ich jedoch für völlig unberechtigt. Wo ~er wir von solchen 
Einzelfällen hören, sollten wir fragen, was denn unsere eigenen Kinder 
aus der Schule berichten. Ist das dort die Regel, oder geht es nicht 
vielmehr ganz anders zu? Selbst wenn mit der Förderung des Hauses 
$ethanien in Berlin ein Fehlgriff getan sein sollte - ich kann das 
nicht- .beurteilen - dann wäre dieser Fehlgriff nicht einmal prägend 
für di~ Situation in Berlin - etwa in dem Sinne, daß von dort die 
Beeinträchtigung des Rechtsempfindens und die steigende Anfällig
keit für Kriminalität ausgingen - und erst recht nicht für das 
Gesamtproblem, das uns hier beschäftigt. 

Sie haben zum Schluß etwas gesagt, bei dem wir in der Tat unterschied
licher·Meinung sind. Sie sagten, die Bevölkerung verstehe nicht, daß 
der in der Haft Einsitzende eigentlich mehr Fürsorge bekommt, als der 
draußen. Da sollten Sie sich zunächst einmal fragen, ob der Mann in 
der Haftanstalt wirklich mehr Fürsorge erhält als der draußen. Ist es 
ein Urteil oder ein Vorurteil, daß in den Haftanstalten zu viel für 
die Gefangenen getan wird? Ich halte es für ein Vorurteil und ich 
möchte die Bitte äußern, daß Sie zur.Bekämpfung dieses Vorurteils 
beitragen, auch dort, wo die Bevölkerung erst mühsam dafür gewonnen 
werden muß. Daß die Leute in der Haftanstalt später mit ihnen zusam
menleben werden und daß während der Haft entschieden wird, wie sie 
mit den anderen zusammenleben werden, bitte ich Sie, den Leuten auch 
klarzumachen. Da wird sich manches falsche Bild in der Bevölkerung 
legen. 

H.-D. Schwind 

Ich möchte noch etwas zum Thema Datenschutz sagen, der mich auch unter 
Forschungsgesichtspunkten interessiert. Herr Bundesminister Schmude 
hat gesagt, es müßte eine Frage der Abwägung sein. Ich meine, wenn es 
eine Abwägungsfrage ist, dann muß eine bestimmte Regel mit Ausnahmen 
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formuliert werden. Die Regel kann nur:.heißen, daß der Datenschutz die 
polizeiliche Strafverfolgungsarbeit nicht behindern darf. Nur als 
Ausnahme kann etwas anderes gelten. 
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Schlußwort 

Edwin Kube 

"Eine auf einzelne Erscheinungen gerichtete Sicht verhindert ein 
zukunftsorientiertes Gesamtkonzept". Dieses Zitat aus dem Vortrag 
des Präsidenten des Bundeskriminalamtes umschreibt kurz und präg-
nant die Problematik der vielfältigen Fragestellungen, mit ,denen 
wir uns in den letzten Tagen unter dem Thema "Bestandsaufnahme und 
Perspektiven der Verbrechensbekämpfung" befaßt haben. Nicht von 
ungefähr haben wir die bei den Aspekte "Bestandsaufnahme" einerseits 
und "Perspektiven" andererseits mit dem Wort "und" verbunden. Aus-
sagen zu Perspektiven der Verbrechensbekämpfung im weitesten Sinne 
können nur auf der Basis einer fundierten Bestandsaufnahme erfolgen. 
Hierzu dürfen nicht nur unmittelbar polizeirelevante, sondern müssen 
auch die unterschiedlichsten gesellschaftspolitischen Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. Schon in der Eröffnungsansprache hat der Bundesin
nenminister darauf hingewiesen, daß die Beurteilung der Kriminalitäts
'entwicklung und eine entsprechende Konzeption der Verbrechensbekämp-

. fung ohne eine angemessene Berücksichtigung gesellschaftlicher Ent
wicklungsprozesse schwerwiegende Folgen haben können. Beispielhaft 
erwähnte er hier das für die Polizei zunehmend drängender werdende 
Problem der Kriminalität der zweiten und dritten Gastarbeitergene
ration, ~eren Ursachen nahezu ausschließlich in gesellschaftlichen 
Bedingungen liegen. 

Betrachten wir nun die mehr auf eine Bestandsaufnahme ausgerichteten 
Beiträge: Alle Referenten sind auf diese grundlegenden Zusammenhänge 
eingegangen. Herr Ermisch vermittelte uns in seinem Vortrag ein um
fassendes Bild der Sicherheitslage in der Bundesrepublik und kam zu 
dem Ergebnis, daß derzeit von einer konkreten Sicherheitsbedrohung 
nicht gesprochen werden könne. Allerdings wies er nachdrücklich auf 
die Bedeutung der aktuellen Wirtschaftslage für die Eigentums- und 
Wirtschaftskriminalität hin; gleichermaßen sei die Veränderung der 
Wertvorstellungen und Einstellungen einzelner Gruppen in der Bevölke
rung im Hinblick auf Entstehung und Verfestigung des politischen Ex-
tremismus und Terrorismus aufmerksam zu verfolgen. Mit der polizei
lichen Reaktion auf die Verbrechenswirklichkeit befaßte sich 
Herr Burghard. In sehr eindringlicher Weise führte er uns vor Augen, 
w~lch vielfältigen Einflüssen - zum Teil auch Restriktionen - die 
Polizei bei ihrer tagtäglichen Arbeit unterliegt. Er beklagte insbe
sondere das Fehlen eines umfassenden sicherheitspolitischen Konzepts 
und kam zu der resignierenden Feststellung, daß damit auf absehbare 
Zeit polizeiliches Handeln in Teilbereichen auf bloße Reaktion be
schränkt bleiben müsse. 
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Gesonderte Referate waren wesentlichen Einzelaspekten gesellschaft
licher Konfliktlagen gewidmet, nämlich der organisierten, der Aus
länder- und der Gewaltkriminalität sowie Fragen der Jugendunruhen. 
Frau Werner kam aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen in Frankfurt 
zu dem Ergebnis, daß es in unserem Lande organisierte Kriminalität 
gibt, wobei allerdings die Tätergruppen derzeit noch nicht nach 
Mafia-Art straff organisiert sind. 

Herausragendes Merkmal dieser Gruppen ist ihre Profitorientierung 
bei flexibler Marktanpassung. Zu besonderer Besorgnis gibt die man
gelnde Integration von Ausländern insbesondere in städtischen Bal
lungsgebieten Anlaß. Hier ist vor allem die Sozialpolitik aufgerufen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Problematik der Integration der 
Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland bedarf aus der Sicht der 
Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen, Frau Funcke, einer 
behutsamen Behandlung, zumal zum Bemühen um Integration der Ausländer 
keine Alternativen aufgezeigt werden können. Allerdings gilt es hier 
zu berücksichtigen, daß - wie auch die Ergebnisse eines vom Bundes
kriminalamt geförderten Forschungsvorhabens *) zeigen - alle Integrations
bemühungen letztendlich zum Scheitern verurteilt sind, wenn sich in 
der deutschen Bevölkerung nicht ein grundlegender Einstellungswandel 
gegenüber den ausländischen Mitbürgern vollzieht, der eine 'faktische 
Gleichbehandlung mit sich bringt. Weiter wurde deutlich gemacht, daß 
die Ausländerpolitik in der Vergangenheit jeweils viel zu spät reagierte 
und deshalb neben den Problemen der Integration eine verstärkte Be
kämpfung illegaler Praktiken sowie eine Verfestigung der Rechtsstellung 
für die Ausländer, die bereits viele Jahre in unserem Lande sind, 
vonnöten sind. 

Aus der Sicht der Polizei vermittelte uns Herr Hübner ein eindrucks
volles Bild der Ausländersituation am Beispiel Berlin. Erkennbar 
wurde, daß die Polizei allein nicht in der Lage sein kann, die Pro
bleme zu lösen bzw. die Situation zu entspannen, solange nicht der 
Meinungsbildungsprozeß in der Politik und auch in der Rechtsprechung 
zu den bekannten Fragen des Ausländer- und Asylrechts abgeschlossen 
ist. Die Polizei ist hier am Rande ihrer Belastbarkeit; es ist nun 
an der Zeit, daß der Gesetzgeber tätig wird! 

Jugendkonflikte und Gewaltkriminalität werden gerade in letzter Zeit 
vor dem Hintergrund spektakulärer Ereignisse oft in einem Atemzug ge
nannt. Es ist eine Tatsache, daß es im Zuge von Demonstrationen jun
ger Menschen zu Gewalttätigkeiten gekommen ist. Ich halte es aber für 
einen verhängnisvollen Fehlschluß, daraus quasi eine aufsteigende Linie 
von jugendlichen Demonstranten über den jugendlichen Gewalttäter bis 
vielleicht hin zum jugendlichen Terroristen zu konstruieren. Alle Ver
antwortlichen in Politik und Gesellschaft, dies hat Minister Baum be
sonders betont, haben es in der Hand, durch einen ernsthaften Dialog 
mit den Jugendlichen in eine Phase der Verständigung einzutreten, um 
eine möglicherweise drohende kriminelle Karriere rechtzeitig abzu
brechen. Zu diesem Thema haben wir mit Herrn Haller einen kompetenten 
Kenner der Jugendszene gehört. Bei seinen Ausführungen zu Staatsver-

*) Hamburger/Seus/Wolter: Zur Delinquenz ausländischer Jugendlicher -
Bedingungen der Entstehung und Prozesse der Verfestigung - Wiesbaden 1981 
(Sonderband der BKA-Forschungsreihe). 
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drossenheit und Gefahr der Kriminalisierung trug er bewußt den Stand
punkt der Jugendlichen vor, weil uns diese Sichtweise weniger ver
traut sein dürfte, als die der Staatsgewalt. Seine daraus abgeleite
ten Konsequenzen blieben nicht unwidersprochen. Ich meine, dabei wurde 
beispielhaft auch in unserem Kreise gen au das Problem deutlich, das 
Herr Haller darzustellen versuchte: Der f~ruchtbare Dialog mit gegen
seitiger konstruktiver Kritik zw~schen Vertretern der staatlichen Ge
walt und der Jugend ist heutzutage weitgehend abgerissen. Es ist zu 
hoffen, daß Herrn Hallers Ausführungen in diesem Sinne als Beitrag 
zur Bewältigung dieses Problems aufgenommen werden. Zur Frage des 
Gewaltphänomens und seiner Ursachen einerseits sowie zu Möglichkeiten 
polizeilicher Reaktionen auf Gewaltdelikte andererseits haben wir 
Herrn Hofstätter und Herrn Hosse gehört. Herr Hofstätter sah eine 
wesentliche Ursache für das Entstehen von Gewalt in dem unberechtigten 
Anspruch junger Menschen, ihre Interessen und Bedürfnisse mit der glei
chen Legitimität auch mit Gewalt durchsetzen zu können wie der Staat 
bei der Sicherung der Interessen der Allgemeinheit. Diese und andere 
Ursachen der Gewalt könnten mittelfristig durch gezielte "Propaganda"; 
langfristig durch gezielte Erziehungsmaßnahmen beseitigt werden. Auch 
nach Herrn Hosses Auffassung sind polizeiliche Mittel zur Beseitigung 
der Gewaltkriminalität nur in äußerst begrenztem Maße geeignet. Polizei
liche Erkenntnisse können zwar erste Anhaltspunkte g~ben; wichtig ist 
aber auch hier das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Institutio
nen. Das Phänomen der Gewaltkriminalität und das Phänomen der Jugend
proteste sind Beispiele für das allgemeine Problem der Normgeltung 
in unserer Gesellschaft. Herr Lüderssen machte deutlich, daß die Maß
nahmen der Rechtspraxis zur Sicherung bestimmter Rechtsgüter von der 
jeweiligen aktuellen politischen Situation abhängen. Die aufgekomme
ne dogmatische Diskussion über die Frage, ob zum Abriß bestimmte 
unbewohnte Häuser stets vom Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfaßt 
sind, belegt dies sehr eindrucksvoll. 

Einen detaillierten Überblick über die internationale Kriminalitäts
entwicklung hat uns M. Bossard gegeben. Vor dem Hintergrund eines 
weltweiten Anstiegs der Kriminalität - insbesondere in den Bereichen 
der Rauschgift-, Falschgeld- und Wirtschaftskriminalität - hob er die 
Wirksamkeit der intensiven zwischenstaatlichen Zusamme~arbeit der 
Polizeien heror. 

Unsere Bestandsaufnahme wäre unvollständig ohne die Berücksichtigung 
der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Gerade bei der Prävention 
muß auf die Gefahr einer einseitigen Verknüpfung mit dem polizeilichen 
Aufgabengebiet geachtet werden. Meine kurze Bilanz zur Bestandsauf
nahme müßte deutlich gemacht haben, welcher Komplexität wir uns gegen
über sehen, wenn wir daraus Schlußfolgerungen zur Entwicklung von Per
spektiven ziehen wollen. 

Nicht zuletzt muß auch die Polizei künftig um den ökonomischen Ein
satz ihrer Mittel bemüht sein. Die aktuelle politisch-ökonomische 
Situation macht. es uns Tag für Tag deutlich: Auch die Innere Sicherheit 
kann sich nicht länger ökonomischen Zwängen entziehen. Das kann nun 
nicht bedeuten, daß Güter der Inneren Sicherheit auf dem Altar der 
Ökonomie geopfert werden. Nein, es geht nur darum, durch die Einbe
ziehung ökonomischer Analysen den (politischen) Entscheidungsprozeß 
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rationaler zu gestalten. Herr Pfaff hat uns hier dargestellt, wie 
sich Mittel und Methoden der Ökonomik stärker als bisher im Bereich 
der Inneren Sicherheit nutzen lassen. Er hat uns am Beispiel von 
Kosten-Nutzen- und Kosten-Wirksamk~its-Analysen belegt, welche Mög
lichkeiten die Wirtschaftswissenschaften bieten. Trotz der von ihm 
und insbesondere von Herrn Ruder aufgezeigten Grenzen der Anwendbar
keit berechtigt der gegenwärtige Stand zu vorsichtigem.Optimismus. 
Kosten-Nutzen-Analysen sind nicht auf gesamtgesellschaftlicher Ebene 
einsetzbar. Solche Planungs- und Entscheidungsmittel erscheinen eher 
im Bereich von Programmen und Einzelmaßnahmen geeignet. 

Präsident Boge hat in seinem Grundsatzreferat zur künftigen Ent
wicklung der Sicherheitslage eine Vielzahl von Einzelfragen ange
sprochen. Ich darf sie hierstichwortartig in Erinnerung rufen: Die 
Polizei kann bei der Ausführung ihres gesetzlichen Auftrages nicht 
auf die Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stellen verzichten. 
Im Gegenteil, sie wird zukünftig in noch stärkerem Maße mit der 
Frage konfrontiert werden, ob für bestimmte Tätergruppen - zu denken 
ist hier insbesondere an Kinder und Jugendliche - nicht neue Wege 
der Sanktionierung im außerstrafrechtlichen Bereich entwickelt wer
den können. Nicht zuletzt unter Ökonomiegesichtspunkten sollte sich 
die Polizei dementsprechend intensiver der schweren und organisierten 
Kriminalität widmen. Das polizei technische und -taktische Instrumen
tarium ist hierzu weiter auszubauen. Die rechtlichen Grundlagen müs
sen der fortschreitenden Entwicklung ständig angepaßt werden. Dies 
betrifft beispielsweise die Frage der Entlastung der Polizei im Be
reich der Klein- und Bagatellkriminalität durch eine noch gezieltere 
Schwerpunktsetzung oder die Festlegung der rechtlichen Möglichkeiten, 
aber auch Grenzen für das Verhalten des im Untergrund eingesetzten 
Beamten. Was die internationale Zusammenarbeit betrifft, ist aus 
deutscher Sicht die Einrichtung eines auch von M. Bossard erwähnten 
Regionalbüros Europa der IKPO-Interpol sehr zu begrüßen. 

Die Polizei kann im Bereich der Aufklärung der Öffentlichkeit so
wie der Gefahrenabwehr präventiv tätig werden. Uns allen ist jedoch 
klar, daß mit solchen Maßnahmen Ursachen bestimmter Kriminalitäts
entwicklungen nicht beseitigt werden können. Hierzu sind vielmehr 
umfassende und ressortübergreifende Konzepte notwendig. 

Schließlich möchte ich auf einen Punkt aus meinem eigenen Vortrag 
hinweisen: Auch im Bereich der polizeilichen Prävention werden künftig 
neue organisatorische Wege notwendig sein. Zu denken ist etwa an 
Spezialeinheiten für Präventionsfragen, in denen einzelne Beamte in 
verschiedenen Aufgabengebieten spezialisiert präventiv tätig werden 
können. 

Die ThemenbereicheundLösungsansätze aus der Podiumsdiskussion sind 
uns allen noch aktuell vor Augen. Ich brauche sie hier deshalb nicht 
zu wiederholen. 
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Lassen Sie mich abschließend noch kurz auf ein ganz grundsätzliches 
Problem zu sprechen kommen. Das soeben ausgebreitete Spektrum von 

-Maßnahmen der repressiven un~ präventiven Verbrechensbekämpfung er
reicht die Grenze seiner Wirksamkeit dort, wo das Vertrauen der Be
völkerung nicht mehr vorhanden ist. Alle Sicherheitsorgane und po
litischen Gremien müssen sich dieser groBen Verantwortung bewuBt 
sein. Minister Baum hat auf einen Aspekt dieses Problems aufmerksam 
gemacht. Die jährliche Präsentation der Polizeilichen Kriminalsta
tistik ist mit vielen Unzulänglichkeiten behaftet. Die unterschied
lichen Interpretationendurch die zuständigen Stellen in Bund und Län
dern sowie die Deutungsversuche der Presse müssen den Bürger zwangs
läufig verunsichern. Hier wäre es sehr hilfreich, wenn es, wie 
Minister Baum formuliert hat, "im Interesse der Versachlichung ein 
unabhängiges Gremium geben würde, das sie auswertet und Bund und Län
dern seine Vorschläge vorlegt". Ich könnte mir dies etwa in der Art 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung vorstellen, der ja auch unabhängig von pOlitischen oder 
sonstigen EinfluBmaßnahmen seine Stellungnahmen abgibt. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die intensive und kon
struktive Mitarbeit, die uns unserem gemeinsamen Anliegen einer 
Effektivierung der Verbrechensbekämpfung in den aDer Jahren sicher
lich ein Stück näher gebracht hat. 
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Verabschiedung 

Heinrich Boge 

Ich glaube, die Arbeitstagung hat gute Ansätze für die Ausarbeitung 
von Lösungsmöglichkeiten und neuen Bekämpfungsstrategien ergeben. 
Die Durchführung wird sicher nur in kleinen Schritten möglich sein. 
Revolutionierende Umbrüche können nicht erwartet werden. Es ist jetzt 
notwendig, in speziellen Fachtagungen und unter Beteiligung aller 
Kräfte in unserer Gesellschaft, die auf dieser Arbeitstagung ange
schnittenen Fragen zu vertiefen. 

Ich danke noch einmal ausdrücklich allen Vortragenden, den Diskutie
renden und dem Auditorium und ich darf sicher auch in Ihrem Namen 
Herrn Dr. Kube und seinem Stab danken für die reibungslose Durch
führung dieser Arbeitstagung. 
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schen Bundestages, Schwerpunkt Verbrechensbekämpfung. 

1000 Berlin 42, Tempelhofer Damm 1 - 7 
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Wissenschaft. 
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BKA-Schriftenreihe 

Die BKA-Schriftenreihe enthält Beiträge zur Kriminalistik, Kriminologie und zu weiteren polizeilichen 
Fachgebieten. Sie ist in erster Linie für Dienststellen und Angehörige des gesamten Polizeibereichs, 
der Justiz und ähnlicher Behörden bestimmt und soll Hilfsmittel für Praxis, Aus- und Fortbildung sein. 

Erscheinensweise und Bezugsbedingungen (gültig ab Januar 1982) 

In der Regel erscheint pro Jahr ein Band. Der Preis eines Bandes beträgt DM 15,- inkl. Porto und Ver
packung*). Die Bände können - im Abonnement oder als Einzellieferungen - nur direkt beim Bundes
kriminalamt bezogen werden. Ein Bezug über den Buchhandel ist nicht möglich. 

Die Abonnenten der BKA-Schriftenreihe erhalten jeden Band unmittelbar nach Erscheinen mit 
Rechnung zugesandt. Diese ist innerhalb eines Monats zu begleichen. Das Abonnement kann zum 
Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muß jeweils bis zum 30. September 
dem BKA zugegangen sein. 

Alle Bestellungen und Mitteilungen sind zu richten an das 

Bundeskriminalamt, KI 13, Postfach 1820, 
6200 Wiesbaden 

Die Rechnungsbeträge sind auf ein Konto der Bundeskasse Frankfurt a. M. zu überweisen: 

PSchA Ffm, Konto Nr. 8971-608, BlZ 50010060 
lZB Ffm, Konto Nr. 500 01021, BlZ 500 000 60 

Zur Vermeidung von Verzögerungen und Mehrausgaben bei der Auslieferung wird gebeten, 
Adressenänderungen unverzüglich mitzuteilen. 

*) Preisanpassungen bleiben vorbehalten 

Folgende Bände sind lieferbar: 

Jahrgang 1962 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher 
Taschendiebe 
Unfälle in Verbindung mit radioaktiven Sub
stanzen (Eine Einführung in das Gebiet der 
Strahlenunfälle aus der Sicht polizeilicher 
Interessen) 

Jah rgang 1968 
Der politische Mord - ein Beitrag zur histo
rischen Kriminologie 
Die Kriminalität in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich zu Österreich, 
Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, 
Schweden, England und Wales und Italien 
1955-1964 
Die kriminalpolizeiliche Todesermittlung 

Jahrgang 1969 
1979 neu erschienen: 
Die aktenmäßige Bearbeitung kriminalpoli
zeilicher Ermittlungsvorgänge (3., vom Ver
fasser neu bearbeitete und aktualisierte 
Auflage) 

Jahrgang 1971 
T ötu ngsdeli kte 

Jahrgang 1972 
Kriminalitätsatlas der Bundesrepublik 
Deutschland und West-Berlins - ein Beitrag 
zur Kriminalgeographie -

Jahrgang 1973 
Professionelles und organisiertes Verbre
chen 

Jahrgang 1975 
Das Bild des Zuhälters in der Gegenwart 
Die polizeiliche Vernehmung 
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Bd. 46 Das Informationssystem der Polizei 
-INPOL 
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Bd. 49 Polizeiliche Drogenbekämpfung 
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